
VOLKSKAMMER 
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK 

10. Wahlperiode 	 - 19. Tagung - 	 Freitag, den 29. Juni 1990 

(Stenografische Niederschrift) 

Beginn der Tagung: 8.10 Uhr 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl 	  S.753 
Frau Ostrowski (PDS) 	  S.754 
Ministerpräsident de Maizière 	  S.754 

1. Aktuelle Stunde 	  S.754 
- Außenpolitik - 
Dr.  Willerding für die Fraktion der PDS 	 S.754 
Dr. Misselwitz, Parlamentarischer Staatssekretär im 
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 	 S.755 
Weiß (Bündnis 90/Grüne) 	  S.757 
Claus (PDS) 	  S.757 
Voigt (PDS) 	  S.757 
Dr. Willerding (PDS) 	  S.758 
Klein für die Fraktion der DSU 	  S.758 
Dr. Kney für die Fraktion Die Liberalen 	 S.759 
Seeger (DBD/DFD) 	  S.760 
Ministerpräsident de Maizière 	  S.760 
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner 	 S.760 
Poppe für die Fraktion Bündnis 90/Grüne 	 S.760 
Seifert (PDS) 	  S.762 
Bierling für die Fraktion CDU/DA 	 S.762 
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner 	 S.763 
Dr. Brecht für die Fraktion der SPD 	 S.763 

2. Beschlußempfehlung des Ausschusses für Arbeit 
und Soziales 
Gesetz über die Aufhebung der Versorgungsord-
nung des ehemaligen MfS/AfNS - 2. Lesung 	 S.765 
(Drucksache Nr. 63 a) 
Dr. Brick, Berichterstatter des Ausschusses für 
Arbeit und Soziales 	  S.765 

Beschluß 
Die Volkskammer beschließt mit Mehrheit das Ge-
setz über die Aufhebung der Versorgungsordnung 
des ehemaligen MfS/AfNS, verzeichnet in Druck-
sache Nr. 63 a   S.765 

3. Antrag des Ausschusses für Handel und Touris-
mus zur Absicherung der Schulspeisung in den 
Monaten Juli und August 1990 	  S.765 
(Drucksache Nr. 109) 
Frau Reider, Minister für Handel und Tourismus .. S.765 
Frau Förtsch (PDS)   S.765 
Frau Noack, Vorsitzende des Ausschusses für Handel 
und Tourismus 	  S.766 
Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl 	  S.766 
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner 	 S.766 

5. Antrag des Ministerrates 
Gesetz über die Ein- und Durchführung von Markt

-

organisationen für land- und ernährungswirt

-

schaftliche Erzeugnisse (Marktorganisationsge-
setz) - 1. Lesung 	  S.766 
(Drucksache Nr. 100) 
Dr. Kauffold, Parlamentarischer Staatssekretär im 
Ministerium für Ernährung, Land- und Forstwirt

-

schaft 	  S.766 
Dr. Watzek für die Fraktion DBD/DFD 	 S.767 
Schroeder für die Fraktion CDU/DA 	 S.768 
Dr. Peltsch (PDS) 	  S.769 
Dr. Botz für die Fraktion der SPD 	 S.769 
Scheringer für die Fraktion der PDS 	 S.770 
Frau Schneider für die Fraktion der DSU 	 S.771 
Dr. Zirkler für die Fraktion Die Liberalen 	 S.771 
Mäder für die Fraktion Bündnis 90/Grüne 	 S.772 
Seeger (DBD/DFD) 	  S.773 

Beschluß 
Die Volkskammer stimmt mit Mehrheit zu, den An-
trag des Ministerrates, verzeichnet in Drucksache 
Nr. 100, an den Ausschuß für Ernährung, Land- und 
Forstwirtschaft federführend, den Wirtschaftsaus-
schuß und den Ausschuß für Handel und Tourismus 
zu überweisen   S.773 

Dr. Weber, Parlamentarischer Staatssekretär im 
Ministerium für Forschung und Technologie 	 S.773 

6. Antrag der Fraktion CDU/DA, SPD, DSU, Die Libe-
ralen 
Gesetz über den Nachweis der Rechtmäßigkeit des 
Erwerbs von Umstellungsguthaben - 1. Lesung - S.774 
(Drucksache Nr. 111) 
Dr. Opitz (Die Liberalen) 	  S.774 
Börner (PDS) 	  S.775 
Prof. Dr. Bisky (PDS) 	  S.775 
Frau Förtsch (PDS) 	  S.775 

Beschluß 
Die Volkskammer stimmt mit Mehrheit zu, den An-
trag der Fraktionen CDU/DA, SPD, DSU, Die Libe-
ralen, verzeichnet in Drucksache Nr. 111, an den 
Rechtsausschuß zu überweisen   S.776 

8. Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
Gesetz zur Änderung und Ergänzung der Zivilpro-
zeßordnung - 2. Lesung - 	  S.776 
(Drucksache Nr. 64/1a) 
Jacobs, Berichterstatter des Rechtsausschusses . S.776 
Claus (PDS) 	  S.776 

Beschluß 
Die Volkskammer beschließt mit Mehrheit das Ge-
setz zur Änderung und Ergänzung der Zivilprozeß-
ordnung, verzeichnet in Drucksache Nr. 64/1 a   S.776 

9. Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
6. Strafrechtsänderungsgesetz - 2. Lesung - 	 S.776 
(Drucksache Nr. 69 a) 
Caffier, Berichterstatter des Rechtsausschusses .. S.776 



Beschluß 
Die Volkskammer beschließt mit Mehrheit das 
6. Strafrechtänderungsgesetz, verzeichnet in Druck-
sache Nr. 69a   S.777 

10. Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
Gesetz über die Errichtung und das Verfahren der 
Schiedsstellen für Arbeitsrecht - 2. Lesung 	 S.777 
(Drucksache Nr. 87a) 
Jacobs, Berichterstatter des Rechtsausschusses . S.777 

Beschluß 
Die Volkskammer beschließt mit Mehrheit das Ge-
setz über die Errichtung und das Verfahren der 
Schiedsstellen für Arbeitsrecht, verzeichnet in 
Drucksache Nr. 87a   S.778 

11. Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
Gesetz über die Zuständigkeit und das Verfah-
ren der Gerichte zur Nachprüfung von Verwaltungs-
entscheidungen - 2. Lesung - 	  S.778 
(Drucksache Nr. 15a) 
Dr. Reichelt, Berichterstatter des Rechtsaus-
schusses 	  S.778 
Begrüßung des Ministerpräsidenten von Nordrhein- 
Westfalen, Rau 	  S.778 

Beschluß 
Die Volkskammer beschließt einstimmig das Ge-
setz über die Zuständigkeit und das Verfahren der 
Gerichte zur Nachprüfung von Verwaltungsentschei-
dungen, verzeichnet in Drucksache Nr. 15a   S.778 

12. Beschlußempfehlung des Ausschusses für Ernäh-
rung, Land- und Forstwirtschaft 
Gesetz über die strukturelle Anpassung der Land-
wirtschaft an die soziale und ökologische Markt-
wirtschaft in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik (Anpassungsgesetz) - 2. Lesung - 	 S.778 
(Drucksache Nr. 73a) 
Dr. Watzek, Berichterstatter des Ausschusses für 
Ernährung, Land- und Forstwirtschaft 	 S.778 
Dr. Meyer-Bodemann (DBD/DFD) 	 S.779 
Begrüßung des Bundesministers Klein 	 S.780 
Dr. Kamm (CDU/DA) 	  S.780 
Dr. Stadermann (PDS) 	  S.780 
Lubk (CDU/DA) 	  S.780 
Dr. Peitsch (PDS) 	  S.781 
Dr. Wiebke (SPD) 	  S.781 
Dr. Meyer-Bodemann 	  S.781 
Dr. Schumann (PDS) 	  S.781 
Dr. Kauffold, Staatssekretär im Ministerium für 
Ernährung, Land- und Forstwirtschaft 	 S.782 
Böck (CDU/DA) 	  S.782 
Frau Kögler (CDU/DA) 	  S.783 
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner 	 S.783 

Unterbrechung der Tagung 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder 	 S.784 

7. Beschlußempfehlung des Finanzausschusses 
Gesetz zur Feststellung von rechtswidrigen Hand-
lungen im Zusammenhang mit der Währungsum-
stellung von Mark der Deutschen Demokratischen 
Republik in Deutsche Mark - 2. Lesung - 	 S.784 
(Drucksache Nr. 104 a) 
Prof. Dr. Kühne, Berichterstatter des Finanzaus-
schusses 	  S.784 

Beschluß 
Die Volkskammer beschließt mit Mehrheit das Ge-
setz zur Feststellung von rechtswidrigen Handlun-
gen im Zusammenhang mit der Währungsumstellung 
von Mark der Deutschen Demokratischen Republik 
in Deutsche Mark, verzeichnet in Drucksache 
Nr. 104a 	  S.784 
Prof. Dr. Riege (PDS) 	  S.784 

13. Beschlußempfehlung des Finanzausschusses 
Gesetz über die Staatsbank Berlin - 2. Lesung - . S.785 
(Drucksache Nr. 61 a) 

verbunden mit 

14. Beschlußempfehlung des Finanzausschusses 
Gesetz über den Status und die Organisation der 
Sparkassen (Sparkassengesetz) - 2. Lesung - 	S.785 
(Drucksache Nr. 81a) 
Dr. Goldhahn, Berichterstatter des Finanzaus-
schusses 	  S.785 

Beschluß 
Die Volkskammer beschließt mit Mehrheit das Ge-
setz, über die Staatsbank Berlin, verzeichnet in 
Drucksache Nr. 61 a   S.786 

Beschluß 
Die Volkskammer beschließt mit Mehrheit das Ge-
setz über den Status und die Organisation der Spar-
kassen (Sparkassengesetz), verzeichnet in Druck-
sache Nr. 81 a   S.786 

15. Beschlußempfehlung des Wirtschaftsausschusses 
Gesetz zur Änderung des Gewerbegesetzes - 2. Le-
sung - 	  S.786 
(Drucksache Nr. 88a) 
Gerhard Schulz, Berichterstatter des Wirtschafts

-

ausschusses 	  S.786 
Dr. Stadermann (PDS) 	  S.786 

Beschluß 
Die Volkskammer beschließt mit Mehrheit das Ge-
setz zur Änderung des Gewerbegesetzes in der DDR, 
verzeichnet in der Drucksache Nr. 88a   5.787 

16. Beschlußempfehlung des Ausschusses für For-
schung und Technologie 
Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und des 
Gesetzes über Warenkennzeichen - 2. Lesung - .. S.787 
(Drucksache Nr. 68a) 
Dr. Sobetzko, Berichterstatter des Ausschusses für 
Forschung und Technologie 	  S.787 

Beschluß 
Die Volkskammer beschließt mit Mehrheit das Ge-
setz zur Änderung des Patentgesetzes und des Ge-
setzes über Warenkennzeichen, verzeichnet in 
Drucksache Nr. 68a   S.788 

12. (Fortsetzung) 
Beschlußempfehlung des Ausschusses für Ernäh-
rung, Land- und Forstwirtschaft 
Gesetz über die strukturelle Anpassung der Land-
wirtschaft an die soziale und ökologische Markt-
wirtschaft in der Deutschen Demokratischen Repu-
blik (Anpassungsgesetz) - 2. Lesung - 	 S.788 
(Drucksache Nr. 73a) 
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner 	 S.788 
Dr. Meyer-Bodemann (DBD/DFD) 	 S.788 
Seidel (CDU/DA) 	  S.788 

Beschluß 
Die Volkskammer stimmt mit Mehrheit einem Än-
derungsantrag der Fraktion DBD/DFD zur Druck-
sache Nr. 73a zu   S.788 

Beschluß 
Die Volkskammer beschließt mit Mehrheit das Ge-
setz über die strukturelle Anpassung der Landwirt-
schaft an die soziale und ökologische Marktwirt-
schaft in der DDR, verzeichnet in Drucksache 
Nr. 73a   S.789 

18. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne 
Gesetz über die Übertragung von volkseigenem 



Vermögen auf die Städte und Gemeinden (Kommu-
nalisierungsgesetz) I - 1. Lesung - 	 S.789 
(Drucksache Nr. 107) 
Nooke für die Fraktion Bündnis 90/Grüne 	 S.789 
Dr. König (CDU/DA) 	  S.790 

19. Antrag der Fraktion der SPD 
Gesetz zur Übertragung von volkseigenem Ver-
mögen auf die Städte und Gemeinden (Kommu-
nalisierungsgesetz) II - 1. Lesung - 	 S.790 
(Drucksache Nr. 106) 
Dr. Förster für die Fraktion der SPD 	 S.790 
Börner (PDS) 	  S.791 
Nooke (Bündnis 90/Grüne) 	  S.791 
Schemmel (SPD) 	  S.792 
Blume (CDU/DA) 	  S.792 
Dr. Kamm (CDU/DA) 	  S.792 

20. Antrag der Fraktion CDU/DA 
Beschluß zur Entflechtung des Handels in den 
Kommunen - 1. Lesung - 	  S.792 
(Drucksache Nr. 108) 
Dr. Dorendorf (CDU/DA) 	  S.792 
Becker für die Fraktion CDU/DA 	 S.793 
Dr. Kober für die Fraktion PDS 	  S.794 
Anys für die Fraktion der DSU 	  S.794 
Nooke (Bündnis 90/Grüne) 	  S.795 
Dr. Steinecke für die Fraktion Die Liberalen 	 S.795 
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder 	 S.795 

Beschluß 
Die Volkskammer stimmt mit Mehrheit zu, den An-
trag der Fraktion Bündnis 90/Grüne, verzeichnet 
in Drucksache Nr. 107, an den Ausschuß für Ver-
fassung und Verwaltungsreform federführend, den 
Wirtschaftsausschuß, den Haushaltsausschuß, den 
Finanzausschuß, den Ausschuß für Handel und 
Tourismus, den Ausschuß für Bauwesen, Städtebau 
und Wohnungswirtschaft und den Ausschuß für 
Umwelt, Naturschutz, Energie und Reaktorschutz 
zu überweisen   S.796 

Beschluß 
Die Volkskammer stimmt mit Mehrheit zu, den An-
trag der Fraktion der SPD, verzeichnet in Druck-
sache Nr. 106, an den Ausschuß für Verfassung und . 

Verwaltungsreform federführend, den Wirtschafts-
ausschuß, den Finanzausschuß, den Ausschuß für 
Handel und Tourismus, den Ausschuß für Bauwe-
sen, Städtebau und Wohnungswirtschaft und den 
Ausschuß für Umwelt, Naturschutz, Energie und 
Reaktorschutz zu überweisen   S.796 

Beschluß 
Die Volkskammer stimmt mit Mehrheit zu, den An-
trag der Fraktion CDU/DA, verzeichnet in Druck-
sache Nr. 108, an den Wirtschaftsausschuß feder-
führend, den Ausschuß für Verfassung und Ver-
waltungsreform, den Haushaltsausschuß, den Fi-
nanzausschuß, den Ausschuß für Handel und Touris-
mus sowie den Rechtsausschuß zu überweisen . S.796 

Nooke (Bündnis 90/Grüne) 	  S.796 

21. Antrag des Ausschusses für Familie und Frauen 
betreffend Regelung zur Zahlung von Kindergeld 
- 1. Lesung - 	  S.796 
(Drucksache Nr. 110) 
Frau Barbe, Vorsitzende des Ausschusses für Fami-
lie und Frauen 	  S.796 
Prof. Dr. Kühne (CDU/DA) 	  S.796 
Krziskewitz (CDU/DA) 	  S.797 
Dr. Manhenke (SPD) 	  S.797 

Beschluß 
Die Volkskammer stimmt mit Mehrheit zu, den An-
trag des Ausschusses für Familie und Frauen, ver-
zeichnet in Drucksache Nr. 110, an den Haushalts-
ausschuß zu überweisen   S.798 

22. Beschlußempfehlung des Ausschusses für Um-
welt, Naturschutz, Energie und Reaktorschutz 
Umweltrahmengesetz - 2. Lesung - 	 S.798 
(Drucksache Nr. 65a) 
Dr. Dörfler, Berichterstatter des Ausschusses sowie 
für die Fraktion Bündnis 90/Grüne 	 S.798 
Dr. Gomolka (CDU/DA) 	  S.799 
Clemens (CDU/DA) 	  S.799 
Hildebrand (Bündnis 90/Grüne) 	  S.799 
Claus (PDS) 	  S.800 
Dr. Bechstein (CDU/DA) 	  S.800 
Dr. Grüning (CDU/DA) 	  S.800 
Marusch für die Fraktion DBD/DFD 	 S.800 
Dr. Dierich für die Fraktion CDU/DA 	 S.801 
Jauch für die Fraktion der SPD 	  S.802 
Prof. Dr. Hegewald für die Fraktion der PDS 	 S.802 
Frau Schneider für die Fraktion der DSU 	 S.803 
Kley für die Fraktion Die Liberalen 	 S.804 
Prof. Dr. Steinberg, Minister für Umwelt, Natur- 
schutz, Energie und Reaktorsicherheit 	 S.804 
Dr. Bechstein für die Fraktion CDU/DA 	 5.805 
Jauch (SPD) 	  S.805 

Beschluß 
Die Volkskammer stimmt mit Mehrheit einem Ab-
änderungsvertrag der CDU/DA-Fraktion zur Druck-
sache Nr. 65a zu. Ein Abänderungsantrag der Frak-
tion der SPD zur Drucksache Nr. 65a wird mit Mehr-
heit abgelehnt   S.806 

Beschluß 
Die Volkskammer beschließt mit Mehrheit das Um-
weltrahmengesetz, verzeichnet in Drucksache 
Nr. 65a   S.806 

17. Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
Gesetz über den Nachweis der Rechtmäßigkeit des 
Erwerbs von Umstellungsguthaben - 2. Lesung - S.806 
(Drucksache Nr. lila) 
Hacker, Berichterstatter des Rechtsausschusses . S.806 
Dr. Keller (PDS) 	  5.807 
Backofen (DSU) 	  S.808 
Fiedler (CDU/DA) 	  S.808 
Frau Dr. Scholz (PDS) 	  S.808 

Beschluß 
Die Volkskammer beschließt mit Mehrheit das Ge

-

setz über den Nachweis der Rechtmäßigkeit des 
Erwerbs von Umstellungsguthaben, verzeichnet 
in Drucksache Nr. 111 a 	  S.808 
Prof. Dr. Riege für die Fraktion der PDS 	 S.809 
Von Ryssel für die Fraktion Die Liberalen 	 S.809 
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder 	 S.809 
Debatte zur Geschäftsordnung 	  S.809 
Von Ryssel (Die Liberalen) 	  5.811 
Dr. Goldhahn (CDU/DA) 	  S.811 
Prof. Dr. Steinberg, Minister für Umwelt, Natur

-

schutz, Energie und Reaktorsicherheit 	 S.812 
Dr. Matterne (SPD) 	  S.812 
Dr. Pautz, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Energie und Reaktorsicherheit 	 S.812 
Kirchner (CDU/DA) 	  S.814 
Weiß (Bündnis 90/Grüne) 	  S.814 
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder 	 S.814 

Ende der Tagung: 18.08 Uhr 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Meine Damen und Herren! Die 19. Tagung der Volkskammer 
ist eröffnet. 

Ich begrüße unsere Gäste und die Vertreter des Diplomati-
schen Korps. 



Die Tagesordnung liegt allen Abgeordneten vor. Nach der Ak-
tuellen Stunde zu außenpolitischen Fragen werden behandelt: 
das Gesetz über die Aufhebung der Versorgungsordnung des 
ehemaligen MfS/AfNS - 2. Lesung; Erklärung der Vorsitzenden 
des Ausschusses für Handel und Tourismus zur Absicherung 
der Schulspeisung in den Monaten Juli und August 1990; Be-
schluß des Präsidiums zur Wahl der zwei Abgeordneten und Be-
rufung der sieben vom Ministerpräsidenten vorgeschlagenen 
Mitglieder des Verwaltungsrates der Treuhandanstalt; das 
Marktorganisationsgesetz; das Gesetz über den Nachweis der 
Rechtmäßigkeit des Erwerbs von Umstellungsguthaben in 
1.und 2. Lesung; Gesetz zur Feststellung von rechtswidrigen 
Handlungen im Zusammenhang mit der Währungsumstellung 
von Mark der DDR in Deutsche Mark - 2. Lesung; Gesetz zur Än-
derung und Ergänzung der Zivilprozeßordnung in 2. Lesung; 
das 6. Strafrechtsänderungsgesetz in 2. Lesung; das Gesetz über 
die Errichtung und das Verfahren der Schiedsstellen für Arbeits-
recht in 2. Lesung; das Gesetz über die Zuständigkeit und das 
Verfahren der Gerichte zur Nachprüfung von Verwaltungsent-
scheidungen in 2. Lesung; das Gesetz über die strukturelle An-
passung der Landwirtschaft an die soziale und ökologische 
Marktwirtschaft in der DDR in 2. Lesung; das Gesetz über die 
Staatsbank Berlin - 2. Lesung; das Sparkassengesetz - 2. Le-
sung; das Gesetz zur Änderung des Gewerbegesetzes der DDR 
in 2. Lesung; das Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und 
des Gesetzes über Warenkennzeichen - 2. Lesung; ein Antrag 
der Fraktion Bündnis 90/Grüne zum Kommunalisierungsgesetz-
I in 1. Lesung und ein Antrag der Fraktion der SPD zum Kommu-
nalisierungsgesetz II in 1. Lesung ; ein Antrag der Fraktion CDU/ 
DA: Beschluß zur Entflechtung des Handels in den Kommunen 
in 1. Lesung; ein Antrag des Ausschusses für Familie und Frau-
en, betreffend Regelung zur Zahlung von Kindergeld - 1. Le-
sung; Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Na-
turschutz, Energie, Reaktorschutz - Umweltrahmengesetz - in 
2. Lesung. 

Ja, bitte, ein Geschäftsordnungsantrag? 

(Frau Ostrowski, PDS : Nein, eine Frage, Frau Präsidentin, aus 
aktuellem Anlaß. Ich hätte sie gern an den Herrn Ministerprä-
sidenten gestellt. Darf ich diese Frage stellen?) 

Das ist eigentlich laut Geschäftsordnung nicht möglich. 

(Frau Ostrowski, PDS: Doch, ich darf laut Geschäftsordnung je-
derzeit Fragen an die Minister und an den Ministerrat stellen.) 

Wir hatten uns aber in der Geschäftsordnung dahingehend ge-
einigt, daß das innerhalb einer Fragestunde erfolgt. 

(Zurufe von der PDS: Nein!) 

(Frau Ostrowski, PDS: Ich möchte diese Frage gern aus aktuel-
lem Anlaß stellen.) 

Bitte, stellen Sie Ihre Frage! 

Frau Ostrowski (PDS): 

Ich danke Ihnen. - Herr Ministerpräsident, in den Medien ver-
lautet, daß der Entwurf des zweiten Staatsvertrages als Ver-
handlungsgegenstand durch die Bundesregierung der DDR-Re-
gierung vorgelegt wird. Ich möchte Sie deshalb fragen : Wie wol-
len Sie diesmal sichern, daß das Parlament in die Erarbeitung 
einbezogen wird? 

Und ich hätte Sie gern noch gefragt, da im ersten Staatsvertrag 
die Eigentumsrechte der DDR-Bürger nicht vertraglich verein-
bart wurden, sondern 

(Protest bei CDU/DA und DSU) 

die DDR-Bürger auf den zweiten Staatsvertrag vertröstet wur-
den und zwischenzeitlich eine gemeinsame Erklärung der DDR- 
und der bundesrepublikanischen Regierung zu den Eigentums-
rechten veröffentlicht wurde, wie diese Rechte im zweiten 
Staatsvertrag vertraglich gesichert werden. 

Präsidentin Dr.  Bergmann-Pohl:  

Herr Ministerpräsident, wollen Sie dazu Stellung nehmen? - 
Der  Ministerpräsident möchte gern zur Tagesordnung sprechen 
und benutzt diese Wortmeldung gleichzeitig zur Beantwortung 
Ihrer Frage. Wir haben jetzt keine Fragestunde, darauf muß ich 
hinweisen. Wir haben im Geschäftsordnungsausschuß so dar-
über befunden. 

(Frau Ostrowski, PDS: Das ist nicht in Ordnung.) 

Ministerpräsident de Maizière: 

Selbst wenn es entgegen bisheriger Praxis ist, werde ich auf 
Ihre Frage antworten. Der Streit lohnt deswegen nicht. 

Frau Vorsitzende ! Tagesordnungspunkt 4 sieht heute vor die 
Wahl der Abgeordneten, die in den Verwaltungsrat der Treu-
handanstalt berufen werden sollen. Ich möchte darum ersuchen, 
diesen Tagesordnungspunkt abzusetzen, weil das gesamte Per-
sonaltableau noch nicht fertiggestellt ist. Ich gehe davon aus, 
daß eine inhaltliche Übereinstimmung zwischen den zu Beru-
fenden und den zu Wählenden in irgendeiner Weise gewahrt 
sein muß. Es hat erste Vorabsprachen gegeben. Es ist jedoch so, 
daß die gemäß § 4 des Treuhandgesetzes zu Berufenden persön-
lich noch nicht feststehen, so daß ich darum bitten möchte, dies 
in der kommenden Woche zu machen, daß die Vorstellung und 
die Wahl zeitgleich stattfinden können. 

Soviel möchte ich jedoch an dieser Stelle bereits nennen: Als 
Vorsitzender des Verwaltungsrates wird Herr Dr. jur. Detlef 
Rohwedder zur Verfügung stehen. Es handelt sich bei diesem 
um einen erfahrenen Wirtschaftsmanager, der insbesondere in 
Fragen Sanierung von Industrieunternehmen große Erfahrun-
gen hat und mehrere Jahre Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Wirtschaft war. 

Zu der aufgeworfenen Frage: Es gibt keinen zweiten Staats-
vertragsentwurf. Es hat erste Gespräche gegeben, was wohl Ge-
genstand eines solchen Vertrages sein könnte. Darüber hinaus 
ist vereinbart zwischen den Koalitionsparteien, daß wir am An-
fang der nächsten Woche im Koalitionsausschuß den sachlichen 
Rahmen abstecken, was Gegenstand des zweiten Staatsvertra-
ges sein soll. Soviel steht fest, daß die Eigentumsverhältnisse, 
soweit sie in der politischen Erklärung angesprochen sind, in ju-
ristisch stabiler Form vertraglich geregelt werden sollen. 

Präsidentin Dr.  Bergmann-Pohl:  

Danke, Herr Ministerpräsident. Es liegt ein Antrag vor, den 
Tagesordnungspunkt 4 zu vertagen. Wer dafür ist, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Danke. Wer ist dagegen? - Danke. Wer 
enthält sich der Stimme? - Danke. Damit ist dieser Punkt mehr-
heitlich angenommen. 

Wir treten jetzt in die Tagesordnung ein. Ich rufe den Tages-
ordnungspunkt 1 auf: 

Aktuelle Stunde zu Fragen der Außenpolitik 

Meine Damen und Herren! Die Fraktion der PDS hat gemäß 
der Geschäftsordnung eine Aktuelle Stunde zu außenpolitischen 
Fragen beantragt. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der 
Abgeordnete Willerding aus der Fraktion der PDS. 

Dr. Willerding  für die Fraktion der PDS: 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Abgeordnete! 
Die Fraktion der Partei des Demokratischen Sozialismus hält die 
Aktuelle Stunde zu diesem Thema für vordringlich, vor allem, 
weil für die ganze Welt sichtbar, der deutsche Einigungsprozeß 
sehr viel schneller verläuft als die notwendige Regelung seiner 
äußeren Aspekte. Wir warten schon seit langem auf eine Mög-
lichkeit, mit der Regierung hier im Hohen Hause über diese Fra-
gen diskutieren zu können, um so mehr, als daß die Behandlung 



des DSU-Antrages vom 17. Juni zum sofortigen Beitritt über Ar-
tikel 23 zur Behandlung unter außenpolitischen Aspekten mehr-
fach abgelehnt wurde. 

Angesichts der grundsätzlichen Bedeutung der äußeren Fra-
gen halte ich den Umgang mit diesem Thema in unserem Parla-
ment einfach für unerträglich. Es ist eine Mißachtung der ge-
wählten Volksvertretung durch die Regierung, wenn nach mehr-
maliger Verschiebung der Außenminister nunmehr wieder 
nicht zur Verfügung steht, um endlich mal sein Konzept, das 
Konzept seines Ressorts, zur Regelung dieser Fragen aus Sicht 
der Regierung zu erläutern, denn, und ich glaube, da werden Sie 
mir zustimmen, meine Damen und Herren, gerade wenn es um 
die bündnispolitischen Fragen geht, ist mit einem Ja-Ja, Nein-
Nein, wie wir es vor geraumer Zeit hier im Parlament gehört ha-
ben, keine Politik und kein Staat zu machen. 

Die Siegermächte des zweiten Weltkrieges schenkten den 
Deutschen hohes Vertrauen, als sie trotz ihrer bestehenden Vor-
rechte meinten, das deutsche Volk sollte souverän über seine 
Vereinigung entscheiden und sie auch verwirklichen. Aber das 
war doch wohl nicht ernsthaft ein Freibrief dafür, die europäi-
schen Nationen vor vollendete Tatsachen zu stellen, mit denen 
sie sich sicherheitspolitisch abzufinden hätten. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf den eklatanten 
Widerspruch aufmerksam machen, der meines Erachtens zwi-
schen den verbalen Absichtserklärungen der Regierung 
einerseits besteht - ich erinnere an die Regierungserklärung, in 
der die Herstellung der Einheit Deutschlands in einem ungeteil-
ten friedlichen Eruopa gefordert wird - und dem praktischen De-
facto-Verzicht auf aktive Mitgestaltung des europäischen Eini-
gungsprozesses, insbesondere im sicherheitspolitischen Be-
reich andererseits. Dies kann auch durch die weitschweifigen 
Erklärungen des Außenministers in dieser Kammer nicht ver-
deckt werden. 

Es reicht nicht aus, laut und - wie Herr Meckel hier letztlich 
sich ausdrückte - bis zur Absurdität über Visionen und Projekte 
nachzudenken. Erforderlich ist unseres Erachtens ein Hand-
lungskonzept in den Kernfragen, die bei 4 + 2 zur Diskussion und 
Regelung anstehen. Das sehe ich im Moment nicht. Hier hat sich 
die Regierung bisher viel bzw. alles vergeben. 

In der Substanz geht es doch wohl um zwei Kernfragen: zum 
einen die Rolle, die ein geeintes Deutschland im künftigen Euro-
pa spielen wird. Wir wollen ein Deutschland, das in Frieden, gu-
ter Nachbarschaft, fruchtbarer Zusammenarbeit mit allen Völ-
kern Europas und den anderen Kontinenten lebt, das sich zum 
Brückenkopf zwischen Ost und West entwickelt. Das wird unse-
res Erachtens nicht gelingen, wenn wir darauf zusteuern, das 
künftige gesamte Deutschland politisch und militärisch einsei-
tig in den derzeitigen NATO-Block einzubinden. 

Mit der vollen Integration in die NATO würde eine Zementie-
rung nicht nur des Blockdenkens, sondern auch des Blockhan-
delns in der Perspektive einhergehen. Ergebnis wäre die Aus-
grenzung der UdSSR und anderer osteuropäischer Staaten. Eu-
ropa wäre im Gegensatz zur Forderung des Ministerpräsidenten 
in der Regierungserklärung eben nicht geeint. Wir stimmen 
Herrn de Maizière zu, wenn er jüngst erneut von der Aufhebung 
der Blöcke sprach. Es ist jedoch überhaupt nicht einzusehen, 
meine Damen und Herren, warum die Menschen der DDR auf 
dem Weg dahin erst einmal in die NATO integriert werden sol-
len. Und zweitens : Nach Auffassung unserer Fraktion sollte im 
Zuge der aktuellen Prozesse ein sich entmilitarisierendes, die 
Blöcke überwindendes, kooperativ, partnerschaftlich und ver-
trauensfördernd strukturiertes Europa entstehen. 

Die Warschauer Vertragsorganisation hat auf dem Moskauer 
Gipfel Anfang Juni Beschlüsse gefaßt, die die Umwandlung die-
ses Bündnisses in ein politisches fördern sollen und letztlich 
seine Auflösung im Auge haben. NATO-seitig lauten die Positio-
nen doch sehr viel anders. So bekräftigten Bush und Kohl letzt-
lich in Washington ihr Streben nach einem erweiterten politi-
schen Aufgabenkreis der NATO, was ja wohl die Beibehaltung 
des Grundkonzepts dieses Bündnisses impliziert. Natürlich 
stimmen wir allen Auffassungen gegen ein militärisches Vorrük

-

ken der NATO nach Osten zu. Deutlich wird aber zugleich, daß 
das Problem viel komplexer ist. Es geht um die Überwindung der 
Blöcke und nicht um das Aushandeln ihrer künftigen Grenzen. 

Wir sind uns auch der Kompliziertheit der Problemstellung 
sehr wohl bewußt. Wir wissen, daß ein neues, kooperatives Si-
cherheitssystem auf unserem Kontinent nicht von heute auf 
morgen gestaltbar ist, daß Übergangsphasen und Mechanismen 
unumgänglich sein werden. Nichtsdestoweniger ist es unsere 
Auffassung, daß bereits jetzt wichtige Signale gesetzt werden 
müssen und auch gesetzt werden können. 

Ich denke z. B. an folgende : 1. Von den NATO-Staaten erwarten 
wir ebenso wie vom Warschauer Vertrag vor allem klare Signale 
und Beschlüsse dahingehend, daß eine Phase der Überwindung 
der Blöcke durch schrittweise Übertragung der sicherheitspoliti-
schen Aufgaben an KSZE-Organe eingeleitet wird. Zum zweiten 
meinen wir: Die Regierung sollte jetzt aktiv darauf hinwirken, daß 
im Rahmen der KSZE ein neues, gesamteuropäisches kooperati-
ves Sicherheitssystem entsteht, das kontrollfähig ist, gleichbe-
rechtigt alle Staaten einbezieht und von den Prinzipien der glei-
chen Sicherheit, der Hinlänglichkeit des Verteidigungsaufwan-
des, der strukturellen Nichtangriffsfähigkeit ausgeht. 

Nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa sollte frei wer-
den von jeglichen Massenvernichtungswaffen, und in diesem 
Sinne sollte die DDR die laufenden Abrüstungsverhandlungen 
aktiv befördern. 

Und ein dritter Gedanke: Wir meinen, gerade die Deutschen 
haben die Möglichkeit und auch die moralische Pflicht, vertrau-
ensfördernde Signale gegenüber den Völkern Osteuropas, insbe-
sondere der Sowjetunion, zu setzen. Ich halte es für erforderlich, 
daß sowohl das Parlament als auch die Regierung einen weitaus 
intensiveren Dialog mit den entsprechenden Partnern einleiten. 

Warum sollten wir nicht die Schaffung eines ständigen 
deutsch-sowjetischen Konsultationsmechanismus über die ge-
samte Breite der künftigen Zusammenarbeit anstreben, wie er 
z. B. zwischen der Bundesrepublik und Frankreich seit vielen 
Jahren existiert. 

Anknüpfend an die Empfehlung des Ausschusses für Auswär-
tige Angelegenheiten in seiner Stellungnahme zum ersten 
Staatsvertrag schlagen wir die Erarbeitung einer völkerrechtli-
chen Vereinbarung mit der BRD vor, in der sich beide deutsche 
Staaten zu konkreten Schritten verpflichten, die das künftige 
Deutschland gleichberechtigt in eine neue gesamteuropäische 
Sicherheitsstruktur einbetten. 

Unsere Fraktion wird dem Auswärtigen und dem Abrüstungs-
ausschuß demnächst entsprechende Vorschläge unterbreiten. 

Werte Abgeordnete! Es steht also für uns die Grundfrage, wel-
che Konzeption verfolgt die Regierung nunmehr in den laufen-
den 2 plus 4-Verhandlungen, vor allem bezüglich des künftigen 
sicherheitspolitischen Status unseres Landes. Danke schön. 

(Beifall bei der PDS) 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Ich danke Ihnen. Ich rufe jetzt den Parlamentarischen Staats-
sekretär, Herrn Misselwitz, auf als Vertreter der Regierung. 

Dr. Misselwitz, Parlamentarischer Staatssekretär im Mini-
sterium für Auswärtige Angelegenheiten: 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wichtigste Aufgabe 
unserer Außenpolitik ist es, unseren Beitrag dazu zu leisten, daß alle 
Fragen, die sich im Zusammenhang mit den äußeren Aspekten der 
deutschen Vereinigung stellen, unter Berücksichtigung der Inter-
essen aller Beteiligten und im guten Einvernehmen mit ihnen be-
antwortet werden. Die Erledigung dieser Aufgabe kann uns nie-
mand abnehmen. 

Die Menschen in der DDR haben sich die demokratische Sou-
veränität, die wir für diese Aufgabe brauchen, durch die friedli- 



che Revolution des letzten Jahres erworben. Wir dürfen und wol-
len sie nicht abtreten. Beide deutsche Staaten sollen als gleichbe-
rechtigte Partner ihre Vereinigung dazu nutzen, die durch den 
2. Weltkrieg verursachte Spaltung Europas zu überwinden, Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa zu fördern. Darin be-
steht unsere vornehmste Aufgabe, wenn auch in einem sehr be-
schränkten zeitlichen Horizont. 

Der Ort, an dem wir die außenpolitischen Voraussetzungen 
für die deutsche Vereinigung schaffen, ist der Runde Tisch der 
2 plus 4-Verhandlungen. Am vergangenen Freitag fand hier in 
Berlin das zweite Außenministertreffen im Rahmen dieser Ver-
handlungen statt. Man kann sagen, daß die Verhandlungen auf 
dieser Konferenz in ihr entscheidendes Stadium eingetreten 
sind. Alle Seiten haben ihre Bereitschaft zur Verständigung zu 
erkennen gegeben. Trotzdem ist gleichzeitig deutlich geworden, 
wie weit die Auffassungen doch voneinander entfernt sind. 

Wir können die Augen nicht davor verschließen, daß die Be-
schleunigung des Tempos der Vereinigung die Suche nach Lö-
sungen für die auf der Ebene der äußeren Aspekte bestehenden 
Probleme keineswegs vereinfacht und, unter äußeren Aspekten 
betrachtet, sogar eine Belastung bedeutet. 

Die hohe Geschwindigkeit der Vereinigung verstärkt ohne 
Zweifel eine Tendenz zur Abkopplung der äußeren von den inne-
ren Aspekten und könnte leicht einen erheblichen Druck auf das 
notwendige gute Einvernehmen erzeugen. 

Ich möchte hervorheben: Bei allen Schwierigkeiten, die sich 
besonders im Zusammenhang mit dem politisch-militärischen 
Status des künftigen vereinigten Deutschlands ergeben, neh-
men alle an den 2 plus 4-Verhandlungen beteiligten Seiten eine 
sehr konstruktive Haltung ein. Keiner versucht, die originären 
Rechte zu verewigen und das vereinigte Deutschland in irgend-
einer Weise zu diskriminieren. Lassen Sie mich hier konkreter 
zu dieser Situation sprechen. 

Der Stand der Verhandlungen 2 plus 4 ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß zu der ersten Frage der Tagesordnung, dem Punkt 
der Grenzfragen, Einvernehmen erzielt ist. 

Es handelt sich dabei um die Grenzdefinition des künftigen 
Deutschlands und damit im Zusammenhang um die deutsch-pol-
nische Grenze. Das Außenministertreffen am 17. 7. in Paris wird 
zusammen mit dem polnischen Außenminister stattfinden. Es 
gab weitere Einigung zwischen den sechs Außenministern am 
Freitag in folgenden Punkten: 

Die abschließende völkerrechtliche Regelung soll noch vor dem 
KSZE-Gipfeltreffen der 35 Mitgliedstaaten, das für November in 
Paris geplant ist, fertig sein, um dort in Paris vorgelegt zu werden. 
Es darf keine Frage offenbleinen, und deshalb werden die Exper-
tengespräche intensiviert, insbesondere auf Wunsch der Sowjet-
union. Aber gleichzeitig wurden auf der Konferenz am 22.6. wich-
tige Kernprobleme deutlich. Die drei Westmächte und die Bun-
desrepublik lehnen 2 + 4-Verhandlungen über den militärisch-po-
litischen Statuts Gesamtdeutschlands ab. Sie wollen, daß mit der 
Vereinigung Deutschlands in voller Souveränität seine Bündnis-
zugehörigkeit von ihm selbst entschieden wird. 

Ein zweites, bisher nicht gelöstes Problem: Die Sowjetunion 
wünscht in mehreren Richtungen Übergangsfristen, ehe die vol-
le Souveränität Gesamtdeutschlands zugestanden wird. Also 
zwar gesamtdeutsche Wahlen und staatliche Einheit entspre-
chend den Wünschen der Deutschen, aber danach noch längere 
Zeit insbesondere sicherheitspolitische Kontrolle, wobei die So-
wjetunion am Ende die Einbindung der Deutschen in ein KSZE-
Sicherheitssystem erreichen will. Das Letztere wollen wir auch. 

Meine Damen und Herren! Zu den schwierigsten Fragen, die 
in den nächsten Wochen zur Verhandlung stehen, gehört die 
Frage von Übergangsregelungen. Wir können uns darunter kei-
neswegs die Offenlassung von Fragen vorstellen. Die 2 + 4-Ver-
handlungen sind dazu da, alle offenen Fragen zu lösen, und es 
kann, um mit den Worten von Außenminister Genscher zu spre-
chen, sich hier nur um Abwicklungsfristen handeln. Dies aller-
dings ist uns völlig klar. 

Es wird nicht jede Frage bis November gelöst sein. Sie müssen 
nur an die komplizierten Fragen denken, die sich mit der Redu-
zierung von ausländischen Truppen auf deutschem Boden und 
deren Reduzierungsfristen verbinden. 

Eine Übergangsregelung ist also für uns nur insofern akzepta-
bel, wenn unzweideutig geregelt ist, wann und wodurch sie be-
endet wird. Wir wollen gemeinsam mit unseren Partnern in Ost 
und West den unerträglichen Zutand beseitigen, daß die Territo-
rien beider deutscher Staaten nicht nur die am höchsten gerüste-
te Region auf dem Globus sind, sondern seit Jahrzehnten auch 
das potentielle Hauptschlachtfeld zwischen Warschauer Vertrag 
und NATO. Diese Bürde wollen wir von dem künftigen Deutsch-
land nehmen, und zwar auf eine Art und Weise, in der sie nicht 
anderen europäischen Ländern aufgelastet wird. 

Wir können uns das vereinigte Deutschland nicht in einem 
Bündnis vorstellen, das andere Staaten in Europa als potentielle 
Gegner betrachtet und das eine auf dem Konzept der Abschrek-
kung beruhende Militärstrategie verfolgt. Nuklear-Ersteinsatz, 
Vorne-Verteidigung, stark offensive Streitkräfte sind nicht 
Strukturen eines Verteidigungsbündnisses, dem wir uns an-
schließen wollen. Ich erinnere Sie an die entsprechenden Aussa-
gen der Koalitionsvereinbarung in diesem Zusammenhang. 

Die im Mandat für die Wiener-Verhandlungen über konventio-
nelle Streitkräfte fixierte Zielvorstellung über gegenseitige An-
griffsunfähigkeit bleibt gültig, gerade wegen der grundlegenden 
Änderungen, die nunmehr auf unserem Kontinent erfolgen. Das 
Sicherheitsbündnis, dem Deutschland künftig angehören soll, 
muß unserer Auffassung nach unzweideutig vorrangig politi-
schen Charakter haben. Seine primäre Aufgabe wäre die Kriegs-
verhütung durch die Organisation der Abrüstung auf unserem 
Kontinent sowie die Bildung gesamteuropäischer Sicherheits-
strukturen. 

Die NATO als ein Bündnis demokratischer Staaten sollte fähig 
sein, sich in der Struktur, in den Aufgaben, die sie sich stellt, in 
der von uns angestrebten Weise zu reformieren. Wir blicken hier 
mit hohen Erwartungen auf die Ergebnisse des NATO-Gipfels in 
der kommenden Woche. 

Der Wandel der NATO und des Warschauer Vertrages bleiben 
unabdingbar, wenn der Aufbau einer gerechten und dauerhaf-
ten Friedensordnung in Europa mit geeigneten Sicherheitsga-
rantien jetzt beginnen soll. 

Gestatten Sie mir, darauf hinzuweisen, daß eben diese Verände-
rungen ja im Bereich des Warschauer Vertrages mit tiefgreifen-
den Schritten seit der Tagung des Politischen Beratenden Aus-
schusses im Juni erfolgen. Seit eben dieser Zeit nach dem Gipfel-
treffen zwischen Gorbatschow und Bush liegt der Vorschlag auf 
dem Tisch, daß zwischen beiden Bündnissystemen Verhandlun-
gen mit dem Ziel des Abschlusses von Verträgen geführt werden. 
Angesichts der Entwicklung im Warschauer Vertrag und der be-
vorstehenden NATO-Tagung und dessen, was in den Gesprächen 
zwischen Genscher und Schewardnadse in den letzten Wochen 
stattgefunden hat, erscheint es uns eine realistische Möglichkeit, 
solche Verhandlungen - zwar nicht auf der Ebene der Blöcke, aber 
auf der Ebene der 23, also von 23 unabhängigen Staaten - zu beför-
dern und für den Herbst ins Auge zu fassen. 

Die dort zu vereinbarenden Schritte sollten eine Nichtan-
griffsverpflichtung beider Seiten enthalten und eine dauerhafte 
Verpflichtung zur sicherheitspolitischen Kooperation zwischen 
den Staaten im Rahmen der KSZE. 

Weiterhin halten wir es für dringend erforderlich, um den Eng-
paß der gegenwärtigen 2 + 4-Verhandlungen zu überwinden, daß 
von deutscher Seite, von beiden deutschen Staaten Initiativen in 
folgenden Punkten unternommen werden und den vier Mächten 
in diesem Zusammenhang zur Kenntnis gegeben werden. 

Wir sehen darin vor allem einen qualifizierten Verzicht des 
künftigen Deutschlands auf atomare, biologische und chemi-
sche Waffen, der sich sowohl auf Entwicklung, Herstellung und 
Erwerb wie auch auf Stationierung und Transit derartiger 
Kampfmittel erstreckt. 



Zweitens eine Erklärung beider deutscher Staaten, die Ober-
grenzen der gemeinsamen Streitkräfte im Vorgriff auf Wien 2 
und deren Abkommen auf insgesamt höchstens 300 000 Mann zu 
fixieren und davon auf dem Gebiet der ehemaligen DDR ledig-
lich Territorialstreitkräfte in Stärke bis zu 60 000 Mann zu statio-
nieren. 

Diese Nachfolgeeinrichtung der Volksarmee soll nicht mehr 
über schweres Material verfügen, nicht in die NATO und in die 
Bundeswehr integriert sein, sondern beispielsweise den Mini-
sterpräsidenten der Länder oder einem gesamtdeutschen 
Staatssekretär unterstellt sein. Schließlich sind Übergangsrege-
lungen und Fixierung des Zeitraumes der Stationierung und des 
Abzuges fremder Streitkräfte auf deutschem Boden festzulegen. 

Wir haben große Hoffnung, daß beide Bündnisse auf deut-
schem Boden zusammenfinden, um in gemeinsamen Einrich-
tungen zur Überprüfung von Abrüstungsschritten gemeinsam 
zusammenzuarbeiten und daß so erste wichtige Schritte auf dem 
Weg hin zur europäischen Sicherheit erfolgen. 

Meine Damen und Herren! Die Zusammenfassung der sehr 
komplexen Materie und der vielen Schritte, die hier zu beachten 
sind, hat mich hier natürlich in eine gewisse Hektik der Erläute-
rung gebracht. 

(Heiterkeit) 

Ich bitte zu berücksichtigen, daß geplant ist, eine Regierungs-
erklärung zu diesem Thema in der kommenden Woche abzuge-
ben, der ich hier nicht vorgreifen kann, sondern daß ich hier nur 
über den Stand berichten konnte. 

Ich bitte auch zu berücksichtigen, daß der Außenminister ge-
stern bis zum Nachmittag hier war, um zu diesen Fragen Stel-
lung zu nehmen, allerdings sein Terminplan ihn heute nicht hier 
sein ließ. Dies ist aber natürlich bei einer Terminplanung im Au-
ßenministerium nicht anders möglich und verdankt es hier na-
türlich den Schwierigkeiten der Terminplanung in diesem Hau-
se auch. 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl : 

Herr Staatssekretär, gestatten Sie zwei Anfragen? Bitte, Herr 
Abgeordneter Weiß. 

Weiß (Bündnis 90/Grüne): 

Herr Staatssekretär, welche Aufgaben sehen Sie für die von 
Ihnen so genannte Territorialarmee, also für eine Rest-NVA auf 
dem Gebiet der dann gewesenen DDR? Können Sie mir in der 
Meinung folgen, daß es keinen Sinn hat, in einem Staat zwei un-
terschiedliche Armeen zu haben, die dann vielleicht irgendwann 
einmal aufeinander losgehen werden? 

Dr. Misselwitz, Parlamentarischer Staatssekretär im Mini-
sterium für Auswärtige Angelegenheiten: 

Herr Weiß, ich bitte, daß Sie, wenn Sie das als ein Paradoxon 
ansehen, berücksichtigen, daß vielleicht gerade dieses Parado-
xon der Einstieg sein könnte in eine Lösung, die uns eben nicht 
in eine NATO-Lösung als Blocklösung führt. Sie müssen von der 
Tatsache ausgehen, daß die Bundesrepublik und die Bundes-
wehr gegenwärtig Mitglied der NATO sind und daß es in der 
Bundesrepublik keine politische Kraft gibt, die durchsetzungs-
fähig wäre oder von der Bevölkerung hinreichend unterstützt 
würde, den Austritt der Bundesrepublik aus der NATO zu errei-
chen. Demzufolge bleibt die Bundeswehr ein Teil der NATO, und 
wir können im Sinne der Stabilität in Europa auch nicht davon 
absehen, daß ein Austritt aus den gegenwärtigen militärischen 
Bündnissen zur Zeit schon der richtige Weg ist. 

Wir gehen aber von unserer Seite davon aus, daß ein Vorrük-
ken der NATO auf das Territorium der DDR - und das wäre mit 
der Bundeswehr verbunden - unakzeptabel ist. Das beruht nicht 

nur auf unserer persönlichen Meinung oder der Meinung der 
Regierung hier allein, sondern es beruht auch auf dem, was zwi-
schen Bush und Gorbatschow einmal in Malta vereinbart wurde. 
Die Veränderungen in Osteuropa dürfen nicht zu einem Vorrük-
ken oder zu einer Veränderung der  strategischen Situation in 
Europa führen. Deswegen müssen wir eine Situation schaffen, 
in der in der DDR die Teile der Streitkräfte außerhalb von NATO 
und Bundeswehr organisiert sind, gleichzeitig aber solche 
Streitkräfte existieren, deren Nichtangriffsfähigkeit und  struk

-turelle Ausrüstung dafür da ist, notwendige Aufgaben der Terri

-

torialverteidigung zu leisten und dies nicht eventuell anderen zu 
überlassen. 

(Zuruf beim Bündnis 90/Grüne : Gegen wen denn?) 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Ich danke Ihnen. Es sind noch zwei weitere Anfragen. Ich bit-
te, diese Anfragen kurz zu stellen und kurz zu beantworten. 

Claus (PDS): 

Herr Staatssekretär, die Kompliziertheit der Dinge, über die 
Sie hier zu berichten haben, ist uns wohl bewußt. Das ist auch 
aus den Ausführungen des Abgeordneten Willerding deutlich 
geworden. Ich möchte Sie fragen, was die Verhandlungspositio-
nen beider deutscher Regierungen betrifft: Inwiefern sind sie 
bereits kongruent, und wo differieren sie? 

Lassen Sie mich noch sagen, daß Sie für mich Ihren Außenmi-
nister hier sehr würdig vertreten und nahezu gedoubelt haben, 
was die bisherige Substanz Ihrer Rede anbetrifft. 

(Beifall bei der PDS) 

Dr. Misselwitz, Parlamentarischer Staatssekretär im Mini-
sterium für Auswärtige Angelegenheiten: 

Ich darf Ihnen dahingehend antworten, daß es nicht meine 
Aufgabe ist, hier eine Regierungserklärung in vollem Umfange 
abzugeben und daß auch nicht über jeden Gegenstand, über den 
gegenwärtig am Verhandlungstisch verhandelt wird, hier in Ein-
zelheiten geredet werden kann. Ich glaube aber, daß hinlänglich 
klargemacht worden ist, daß unsere Position darauf abzielt, eine 
Lösung zu finden, die in den entscheidenden Fragen, in den mili-
tärisch-politischen Fragen, einen gangbaren Weg sucht inner-
halb des gegebenen Rahmens und des Zeitspektrums dieser Ver-
handlungen. 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Gestatten Sie noch weitere Anfragen? 

(Dr. Misselwitz: Wenn es die Zeit erlaubt, bitte.) 

Frau Voigt (PDS): 

Ich möchte das relativieren, was mein Vorgänger gesagt hat. Es 
gab einige hoffnungsvolle Ansätze in Ihren Ausführungen, aber 
trotzdem hätte ich gern von Ihnen gewußt, welchen Eindruck Sie 
haben, zu welcher Erkenntnis Sie bislang gekommen sind, ob 
denn die Bundesregierung ebenfalls Ihre Position vertritt und 
welche Unterstützung und Gemeinsamkeiten Sie in dieser Frage 
der Bildung einer europäischen Sicherheitszone haben. 

Dr. Misselwitz, Parlamentarischer Staatssekretär im Mini-
sterium für Auswärtige Angelegenheiten: 

Es gibt dafür viele gemeinsame Ansätze. Die gemeinsamen 
Ansätze bestehen zunächst darin, daß wir gemeinsam davon 
ausgehen, daß zwischen Warschauer Vertrag und NATO Verein-
barungen und Verhandlungen stattfinden sollen. Punkt 1. 



Zweiter Punkt: die Institutionalisierung von KSZE-Institutio-
nen, ebenfalls eine Möglichkeit, um die sicherheitspolitischen 
Fragen aus den bisher gegenüberstehenden Bündnissystemen 
herauszunehmen und auf einer neuen Ebene zu verankern. 
Auch hier besteht Übereinstimmung. 

Dritte Übereinstimmung auch darin, daß von deutscher Seite 
hinsichtlich des Verzichtes auf Massenvernichtungswaffen bzw. 
der Frage der Begrenzung der Obergrenzen der deutschen 
Streitkräftestärken Initiativen vorgelegt werden. 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Gestatten Sie noch eine letzte Anfrage? Bitte schön. 

Dr. Willerding (PDS): 

Wenn Sie einverstanden sind, ich hätte zwei kurze Fragen. Ich 
finde, daß das natürlich ein wichtiges Ziel ist, daß NATO-Trup-
pen nicht auf das Territorium der DDR vorrücken. Dem stehen 
aber Erklärungen aus verschiedenen NATO-Kreisen entgegen, 
die davon sprechen, daß mit der Integration des gesamten 
Deutschlands in die NATO natürlich die NATO sich auch für die 
Verteidigung des östlichen Teils, also des heutigen Territoriums 
der DDR verantwortlich fühlt. Welche Rolle messen Sie dabei 
dieser - wie Sie sagen - Territorialarmee, Nachfolgearmee der 
NVA, bei? Beziehungsweise wer trägt dann die Verantwortung 
dafür? Erstens. 

Und zweitens: Sie haben gesagt, Sie können sich Deutschland 
nicht in einem Bündnis vorstellen, das für andere Staaten in Eu-
ropa sozusagen einen feindseligen Eindruck macht. Oder so ähn-
lich haben Sie sich, glaube ich, ausgedrückt. Es ist ja erst einmal 
so, wenn ich die sowjetischen Erklärungen und andere verfolge, 
daß offensichtlich diese Befindlichkeit da ist. Heißt das, daß Sie 
gegen eine Integration auch dieses Teils Deutschlands in die 
NATO sind? Oder wie soll ich das verstehen, was Sie gesagt ha-
ben? 

Dr. Misselwitz, Parlamentarischer Staatssekretär im Mini-
sterium für Auswärtige Angelegenheiten: 

Zum letzten Punkt: Wir haben klar gesagt, daß es für uns unak-
zeptabel ist, daß Deutschland an einem Bedrohungsmechanis-
mus fortwirkt, der in den Zeiten der Konfrontation ausgebildet 
wurde, und daß es hier eine einseitige Lösung gibt. Deswegen 
sind unsere Aktivitäten darauf gerichtet, die Veränderung der 
NATO mit zu bewirken, das heißt in dem begrenzten Rahmen, in 
dem wir es können, in Abstimmung mit der Bundesrepublik. 
Und hier steht eben gerade das bevor, daß sich die Beziehungen 
zwischen beiden Bündnissystemen ebert in diesem Sinne ent-
feinden und dafür Grundlagen geschaffen werden. Dafür treten 
wir ein im Rahmen des Warschauer Vertrages. 

Können Sie die erste Frage noch einmal wiederholen? 

(Dr. Willerding, PDS: Die erste Frage war: Wenn sich die 
NATO für den Sicherheitsraum bis an die Oder und Neiße ver-
antwortlich fühlt, wer ist dann konkret verantwortlich? Ist das 
die Territorialarmee, oder ist das die Bundeswehr, oder wie stel-
len Sie sich das vor?) 

Sie können die Verantwortlichkeit für diesen Sicherheits-
raum unterschiedlich herstellen. Unser Ziel ist es, dafür eine 
vertragliche Regelung so zu finden, daß es keinen Anspruch der 
NATO zu geben braucht und soll, dieses Territorium zu sichern. 
Das heißt, daß diese Territorialstreitkräfte einen Typus von 
Streitkräften darstellen, der durch Nichtangriffsfähigkeit und 
vielleicht durch Merkmale ausgezeichnet ist, die künftigen 
KSZE-Streitkräften in Euorpa sowieso zu eigen sind. Also, hier 
sind auch Möglichkeiten der Absprache mit den Nachbarlän-
dern möglich. Diese Gedanken sind noch nicht weit genug fort-
geschritten, aber es ist für uns vorstellbar, und es ist machbar, 
wenn die vertraglichen Möglichkeiten existieren, dieses festzu-
schreiben. 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Meine Damen und Herren! Da alle Fraktionen jetzt noch Gele-
genheit haben, zu diesem Tagesordnungspunkt Stellung zu neh-
men, bitte ich doch in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, von 
weiteren Fragen Abstand zu nehmen. 

Ich rufe jetzt von der Fraktion der DSU den Abgeordneten 
Klein auf. 

Klein  für die Fraktion der DSU: 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Jahrzehntelang 
war es das erklärte Ziel der Außenpolitik der SED-Regierung, in 
aller Welt die angeblichen Erfolge und Wohltaten des Sozialis-
mus zu propagieren, die menschenverachtende Diktatur und die 
Mißwirtschaft der SED zu verschleiern, als Erfüllungsgehilfe 
stalinistischer Interessen zu dienen und die unnatürliche Tei-
lung unseres Vaterlandes zu vertiefen, die freiheitlichen Demo-
kratien des Westens zu bekämpfen und zur weltweiten Ausdeh-
nung des real existierenden unterdrückerischen Sozialismus 
beizutragen. 

Mit der friedlichen Revolution und den Wahlen zum ersten 
freien Parlament in unserem Teil Deutschlands haben wir die so-
zialistische Diktatur überwunden und unseren festen Willen 
zum Ausdruck gebracht, die Teilung unseres Vaterlandes zu be-
enden. Die Befreiung von den Altlasten kommunistischer Au-
ßenpolitik, die außenpolitische Absicherung des deutschen Ver-
einigungsprozesses, die schnelle und doch harmonische Zu-
sammenführung der Außenpolitik der noch getrennten Teile 
Deutschlands bei gleichzeitiger Bewahrung erhaltenswerter 
Aspekte in den internationalen Beziehungen der Noch-DDR - 
dies  sind die Aufgaben, die die Außenpolitik in den wenigen ver-
bleibenden Monaten bis zu den gesamtdeutschen Wahlen zu er-
füllen hat. 

Der wichtigste Auftrag dabei ist die konstruktive Beteiligung 
an den Zwei-plus-vier-Gesprächen. Diese Gespräche haben drei 
Ziele: 

1. die völkerrechtlich verbindliche Schaffung der Einheit 
Deutschlands 

2. die Beendigung des bisherigen Berlin-Status und 

3. die Bekräftigung der vollen Souveränität des vereinten 
Deutschlands. 

Jede Belastung dieser Gespräche durch den Versuch, poli-
tisch-militärische Fragen zu lösen, die nur durch die Wiener 
KVAE-Verhandlungen und im Rahmen des KSZE-Prozesses ge-
klärt werden können, führen zu einer zeitlichen Verzögerung 
des deutschen Einigungsprozesses. Unsere europäischen Nach-
barn müssen wissen, daß von der deutschen Wiedervereinigung 
keinerlei Gefahr für sie ausgeht. Wir wünschen eine drastische 
Reduzierung des Militärpotentials und aller Rüstungsausgaben. 
Wir wünschen eine freiwillige Verzichtserklärung der Regie-
rung des geeinigten Deutschlands auf atomare, biologische und 
chemische Waffen. Wir hoffen auf eine substantielle Reform der 
Strategie der NATO. 

Uns als Deutschen steht es allerdings nicht zu, den Sieger-
mächten Vorschriften zu machen, wie sie dies bewerkstelligen 
wollen. Der anmaßenden Haltung, als müsse am deutschen We-
sen die Welt genesen, wollen wir in den neuen Anfängen wehren. 
Wir sind allerdings der festen Überzeugung, daß die Regierung 
des vereinigten Deutschlands ihre Politik freiwillig und in voller 
Souveränität entwickeln muß. Entschieden lehnen wir jede Art 
verdeckter oder offener Einschränkung dieser Souveränität ab. 

Nach der demokratischen Revolution in der DDR und der Bil-
dung einer gesamtdeutschen Regierung muß die Nachkriegszeit 
vorbei sein. Auch darf sich die Abrüstung nicht allein auf 
Deutschland beschränken. Wir lehnen jede Form der Singulari-
sierung ab, die im Grunde nichts anderes als eine Diskriminie-
rung ist. 



Leider zielen die Vorschläge, die der sowjetische Außenmini-
ster in den letzten Wochen vertreten hat, jedoch darauf ab, eine 
langfristige Einschränkung dieser Souveränität darzustellen. 
Deshalb haben die drei Westmächte und die Bundesrepublik 
Deutschland diese Vorschläge abgelehnt. Wir wissen auch, daß 
dies - wie Schewardnadse selber einräumte - nicht das letzte 
Wort der Sowjetunion ist. 

Empört müssen wir jedoch feststellen, daß Außenminister 
Meckel die sowjetischen Vorschläge zumindest partiell begrüß-
te. Dies ist eine grobe Verletzung der Interessen Deutschlands, 
und ich muß fragen, in wessen Interesse er handelt: in dem unse-
rer Bevölkerung gegenüber dem Ausland, oder vertritt er die In-
teressen anderer Staaten gegenüber unserer Bevölkerung? 

(Zurufe von der SPD: Unerhört, diese Unterstellungen!) 

Meine Damen und Herren, es kann nicht sein, daß sich die Zwei-
plus-vier-Gespräche so entwickeln, daß sich auf der einen Seite die 
drei westlichen Siegermächte und die Bundesrepublik, auf der an-
deren Seite aber die Sowjetunion und die DDR befinden. 

(Widerspruch, vor allem bei der PDS) 

Leider zeichnet sich diese Tendenz nicht nur in den Reaktionen 
des Außenministers auf den erwähnten sowjetischen Vorschlag ab. 
Wir wissen, daß der Ministerpräsident diese Haltung des Außenmi-
nisters nicht unterstützt. Allerdings fragen wir uns, ob durch sol-
che Haltungen weiterhin Sand ins Getriebe der deutschen Einheit 
gestreut werden darf. Übrigens, im Zusammenhang mit der NATO 
von Bedrohungspotential zu sprechen, halte ich für ein Wiederher-
aufbeschwören des kalten Krieges. Ich danke Ihnen. 

(Protestrufe bei PDS, Bündnis 90/Grüne und SPD - 
Beifall bei DSU und CDU/DA) 

Präsidentin Dr.  Bergmann-Pohl:  

Ich bitte nun von der Fraktion der Liberalen den Abgeordne-
ten Dr. Kney. 

Dr. Kney  für die Fraktion Die Liberalen: 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Seit Wochen 
verfolgt die Weltöffentlichkeit den Fortgang der 2 + 4-Gesprä-
che. Seit Wochen wird durch das Außenministerium eben mit 
diesem Problem am Parlament vorbeigearbeitet. 

(Beifall, vor allem bei PDS und Liberalen) 

Und ich muß sagen, es hat ja wieder geklappt. Da hat sich das 
Präsidium nun einmal gegen das Kabinett durchgesetzt und die-
sen Punkt auf die Tagesordnung gebracht, gestern fast, heute 
zumindest in Ansätzen. Aber als der Tagesordnungspunkt ge-
stern aufgerufen werden sollte, hatte der Minister Termine. Eine 
Ungeheuerlichkeit für jedes sich ernst nehmende Parlament. 

(Stellenweise Beifall) 

Aber noch toller ist aus meiner Sicht, daß sich der Minister in 
aller Ruhe anhört, wie das Parlament über die Einordnung sei-
ner Tagesordnungspunkte befindet, wie darüber abgestimmt 
wird, und er bringt es nicht fertig, zu sagen, daß er uns am Nach-
mittag mit seiner Abwesenheit beglückt. 

(Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: Herr Abgeordneter, ich bitte 
Sie, zum Tagesordnungspunkt Außenpolitik zu sprechen.) 

Das hat schon etwas damit zu tun, Frau Präsidentin. 

Meine Damen und Herren! Gestern ist uns allen dieses Heft 
zugeleitet worden. Ich muß unserer Ministerin, Frau Dr. Hilde-
brandt, ein Kompliment machen. Ich denke, das ist eine hervor-
ragende Sache. 

(Beifall) 

Ich wünschte mir sehr, daß dieses Material auch bereits Ver-
wendung in unserem Land findet. Noch mehr würde ich mir al-
lerdings wünschen, wir hätten vorher schon ein ähnliches Heft 
zustande gebracht, das überschrieben wäre mit „Neue deutsche 
Außenpolitik", herausgegeben von den beiden Ministern, den 
einen schon lange, den anderen seit kurzem und nicht mehr lan-
ge. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es kann uns nie-
mand in der Welt verübeln, wenn wir als Deutsche in der DDR zu 
erst nach Deutschland wollen, um in ihm gute Europäer werden 
zu können. Und wenn wir das so wollen, dann muß man das auch 
als Ministerium so sagen, und nicht ein bißchen das eine, denn 
dann kann man das andere auch nur ein bißchen sein. 

Wir zweifeln nicht daran, das Jahr 1990 wird als Jahr der deut-
schen Einheit in die Geschichte eingehen. 

(Beifall, vor allem bei Liberalen, CDU/DA und DSU) 

Ungezählte Hoffnungen und Wünsche der Menschen in bei-
den deutschen Staaten werden damit Wirklichkeit. Verspielen 
wir also nicht durch beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verzö-
gerungen, durch Auftürmen von Barrieren oder eigennützigen 
Vorbehalten diese Chance. Wir brauchen keine unnötige Eigen-
ständigkeit, keine vorgetäuschte Selbstüberschätzung in der 
DDR-Außenpolitik. Damit wird der Weg zur deutschen Einheit 
nur verzögert. 

Unsere Fraktion leitet aus der Regierungserklärung des Mini-
sterpräsidenten vom 19. April und aus der Koalitionsvereinba-
rung ab, daß beide deutsche Außenministerien kooperativ dafür 
die äußeren Bedingungen in den 2 + 4-Gesprächen schaffen. 

Mit Stolz und Genugtuung vermerken die Liberalen in der 
DDR: Der Genscher-Plan, vorgelegt in Ottawa, hat sich als rich-
tig und erfolgreich erwiesen. Die ersten beiden Treffen in Bonn 
und Ostberlin waren eine ermutigende Botschaft. Wir begrüßen 
es, daß alle Beteiligten das Ende der Rechte der Alliierten über 
Deutschland als Ganzes und über Berlin bis zur KSZE-Gipfel-
konferenz im November ansteuern. 

Die liberale Fraktion fordert den Außenminister auf, sich an ei-
nem gesamtdeutschen Konzept des Interessenausgleichs für die 
Herstellung der deutschen Einheit und des Sicherheitsbedürf-
nisses der Sowjetunion zu beteiligen, mit ihm die Vier-Mächte-
Rechte einvernehmlich abzulösen und somit in Europa einen 
Schlußstrich unter die Nachkriegsperiode zu ziehen. 

Unseren Freunden im Ausland sagen wir: Von einem freiheit-
lichen demokratischen Staat geht keine Gefahr aus. Als langjäh-
riger Noch-Bündnispartner im Warschauer Vertrag ist die DDR 
dazu aufgerufen, der Sowjetunion deutlich zu machen, daß aus 
der Sicht eines geeinten Deutschlands die Sowjetunion nicht am 
Ural beginnt, und die Bundesregierung wird den USA sagen, daß 
dann für Deutschland mit Blick auf Amerika der Atlantik nicht 
breiter wird. 

Die Vereinigung Deutschlands schafft nicht ein neues Problem, 
sondern sie löst eine wichtige Frage, die ganz Europa betrifft. Den 
Willen dazu haben die Völker Europas spätestens im November 
des letzten Jahres mehr als nur zur Kenntnis genommen. 

Seitdem sich jedoch die Politik hierzulande damit beschäftigt, 
wird die Verwunderung im Ausland eher größer und wird, wenn 
wir nicht bald eine klare einheitliche Sprache sprechen, lauten: 
Wollen denn die Deutschen immer noch? - Wir sagen: Ja, wir 
wollen uns sobald wie möglich vereinen, und wir verstehen es 
überhaupt nicht, wenn tagtäglich die eigenartigsten Ideen von 
Regierungsmitgliedern zum Kern der 2 + 4-Gespräche durch die 
in- und ausländische Presse geistern, die meist auch noch die Ab-
stimmung zwischen den Ministerien hierzulande und denen der 
Bundesrepublik vermissen lassen. 

(Beifall bei Liberalen, vereinzelt bei CDU/DA) 

Die liberale Fraktion geht in ihrer parlamentarischen Arbeit 
weniger von Visionen, dafür mehr von Realitäten aus. Das heißt, 



wir müssen noch für eine begrenzte Zeit mit den bestehenden 
Bündnissen in Europa leben. Wir halten das für besser, als neue 
zu schaffen, die keiner kennt. 

Daraus leiten sich für uns folgende Erfordernisse ab: 

1. den Sicherheitsinteressen gegenüber möglichen eskalieren-
den außereuropäischen Entwicklungen zu entsprechen, 

2. zur Verifikation von Abrüstungsmaßnahmen beizutragen 
und 

3. als Regulative zum Ausbau eines gesamteuropäischen Hau-
ses. 

Beide europäische Bündnisse sollten 1991 in Verhandlungen 
treten, sich zu politischen Bündnissen umfunktionieren und in 
einer gesamteuropäischen Sicherheitsgemeinschaft aufheben. 

Für eine zeitlich heute nicht definierbare Übergangszeit bis zu 
einem wirksamen KSZE-Sicherheitssystem ist die Vollmitglied-
schaft des vereinten Deutschlands mit einem Sonderstatus für 
das DDR-Territorium in einer sich verändernden NATO unab-
dingbar. Herr Kollege Willerding, da unterscheiden wir uns 
grundsätzlich. 

Ebenso unabdingbar ist ein Wandel im Charakter der NATO. 
Das betrifft das Konzept der Vorneverteidigung, Stationierungs-
dichten, die Art der Bewaffnung und die zahlenmäßige Stärke der 
Truppen sowie der Einsatzkonzepte. Die Auflösung der bisheri-
gen militärischen Zusammenarbeit der DDR darf nach der Ver-
einigung nicht zum Ende des sicherheitspolitischen Zusammen-
wirkens Deutschlands mit seinen Nachbarn im Osten und na-
mentlich der Sowjetunion führen. Bundeswehr und NVA sollten 
im Rahmen der Wiener Verhandlungen im europäischen Sinne 
mit Blick auf Stabilität und Vertrauen weiter reduziert werden. 

Wir Liberale sprechen uns gegen eine Stationierung von 
NATO-Verbänden in den im Herbst zu bildenden Ländern aus. 
Dafür ist ein zeitlich begrenztes Verbleiben reduzierter sowjeti-
scher Truppen im Osten Deutschlands ebenso wie amerikani-
scher im Westen - außer in Berlin - für uns ein tragfähiger Kom-
promiß. Wir können uns aber Berlin als Hauptstadt und Sitz von 
Regierung und gesamtdeutschem Parlament nicht vorstellen 
bei gleichzeitiger Präsenz alliierter Truppen. 

Die Mitglieder meiner Fraktion sind - das möchte ich zum 
Schluß sagen - für eine europäische Friedensordnung mit einer 
Institutionalisierung des KSZE-Prozesses ohne Feindbilder und 
in der die Begriffe „Osten" und „Westen" nur noch rein geogra-
phische Bedeutung erlangen. Dann hätten wir ein wahrlich libe-
rales Europa, dem Liberale nicht nur im Sinne des Wortes entge-
genstreben. - Ich danke Ihnen. 

(Beifall, vor allem bei Liberalen und DBD/DFD) 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Ein Geschäftsordnungsantrag, bitte. 

Seeger (DBD/DFD) : 

Frau Präsidentin, ich beantrage, die Debatte zu unterbrechen 
und dann weiterzuführen, wenn es der Herr Staatssekretär für 
nötig hält, wieder persönlich an der Erörterung der Probleme 
aus seinem Ressort teilzunehmen. 

(Beifall bei DBD/DFD, Bündnis 90/Grüne, 
PDS, vereinzelt bei CDU/DA) 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Wünscht noch jemand das Wort zu diesem Geschäftsord-
nungsantrag? 

(Unruhe, Zurufe) 

(Zuruf von der DSU: Ich mache den Vorschlag, die Zeit zu nut-
zen. Ich würde gern eine Frage an Herrn Eppelmann richten, die 
mit diesem Problem etwas zu tun hat.) 

Herr Abgeordneter, das ist nicht möglich. Wir können jetzt 
nicht die Zeit nutzen zur Fragestunde. Außerdem mache ich dar-
auf aufmerksam, daß der Ministerpräsident und der Staatssekre-
tär wieder anwesend sind. 

Ministerpräsident de Maizière: 

Verehrte Abgeordnete! Der Staatssekretär hat Stellung ge-
nommen, und er hat Fragen beantwortet. Ich ging damit - mögli-
cherweise recht irrigerweise - davon aus, daß er im Moment 
nicht gefordert wäre. Ich mußte mit ihm einen dringenden Vor-
gang besprechen. Deshalb hat er mit mir den Raum verlassen. 
Dies zur Erklärung. 

(Vereinzelt Beifall) 

Wenn Sie anderer Auffassung sind, mag dies diskutiert wer-
den. Ich gehe davon aus, daß, wenn jemand eine Stellungnahme 
abgegeben hat und er den Nachfragen, die im Anschluß daran 
gestellt wurden, nachgekommen ist, damit seine Befragung ab-
geschlossen ist. 

(Zuruf vom Bündnis 90/Grüne : Das ist das Parlament, Sie sind 
der Ministerpräsident, und Sie sind dem Kabinett rechenschafts-
pflichtig und der Staatssekretär auch.) 

Sie meinten wohl Parlament. Ja, sind wir auch, werden wir 
auch zu gegebener Zeit tun. 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Zu dem Redebeitrag der Liberalen möchte der Vizepräsident 
Dr. Höppner das Wort nehmen. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Ich möchte lediglich eine kleine Richtigstellung bzw. Erklä-
rung im Blick auf den gestrigen Zeitplan vornehmen. Sie werden 
sich daran erinnern, daß wir per Antrag den Tagesordnungs-
punkt 1 auf den Nachmittag verschoben haben, daß ich Sie dar-
auf aufmerksam gemacht habe, daß ich dann vorschlagen würde, 
die Aktuelle Stunde vorzuziehen, weil wir von Anfang an wuß-
ten, daß um halb fünf der Minister weg müßte; er hatte diesen 
Termin. Das ist abgelehnt worden. 

(Zuruf von der PDS: Das hätten Sie mitteilen müssen.) 

Das habe ich gesagt. Daß das heute nachmittag schwierig wer-
den kann, habe ich gesagt. Das können Sie nachlesen. Jedenfalls 
ist es so, daß die Entscheidungen des Plenums dazu geführt ha-
ben, daß er nicht da war. Das muß korrekterweise dazu gesagt 
werden. Die Zeitplanung war ursprünglich anders. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Ich bitte nun den Abgeordneten Gerd Poppe von der Fraktion 
Bündnis 90/Grüne, das Wort zu nehmnen. 

Poppe für die Fraktion Bündnis 90/Grüne: 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es ist sicherlich 
nicht die glücklichste Idee, diese Aktuelle Stunde in diesem Parla-
ment heute abzuhalten, ohne daß wir die außenpolitische Erklä-
rung der Regierung, die ursprünglich zum gleichen Zeitpunkt vor-
gesehen war, gehört haben. Die Rede des Staatssekretärs - das sag-
te er selbst - konnte diese Erklärung nicht ersetzen. Dazu war sie 
auch - ich drücke mich da vorsichtig aus - sehr allgemein gehalten. 



In der Hoffnung, daß die Regierungserklärung nun tatsächlich 
in der nächsten Woche nachgeholt wird, beschränke ich mich 
heute darauf, stichpunktartig einige Probleme anzureißen, zu 
denen unsere Fraktion von der Regierung detaillierte und ver-
bindliche Aussagen zu inhaltlichen Positionen und Zeitabläufen 
erwartet. 

Das ist zum einen das Problem der europäischen Integration. 
Darunter verstehen wir vor allem die Zusammenarbeit auf öko-
nomischem und ökologischem Gebiet, die sich nicht zuletzt auch 
mit der Übernahme von Verantwortung für die Probleme der 
Dritten Welt verbinden muß, die ausschließlich politische Lö-
sung von Konflikten - das bedeutet unter anderem den Verzicht 
auf jegliche Drohgebärden -, die Übertragung eines Teiles der 
nationalstaatlichen Souveränität auf überstaatliche Gremien, 
zum Beispiel die KSZE. 

Die militärische Macht der Staaten des Warschauer Vertrages 
ist auf Grund der aktuellen Entwicklung in Mittel- und Osteuro-
pa inzwischen sehr begrenzt. Eine unmittelbare Bedrohung des 
westlichen Bündnisses geht faktisch vom Warschauer Pakt nicht 
mehr aus. Andererseits besteht aber die Gefahr, daß die Sowjet-
union isoliert, aus Europa ausgegrenzt wird. In dieser Lage er-
halten ihre in der DDR stationierten Truppen eine besondere zu-
sätzliche Bedeutung. 

Wir sind für deren schrittweisen Abzug innerhalb der näch-
sten Jahre, meinen aber, daß zum einen für die weitere Anwe-
senheit dieser Truppen, die Akzeptanz durch die Bevölkerung 
unseres Landes während dieser Übergangsperiode oder Ab-
wicklungsphase - wie man will - erreicht werden muß und daß 
zum anderen während dieser Zeit die Grundlagen für ein neues 
europäisches Wirtschafts- und Sicherheitsgefüge geschaffen 
werden müssen, in dem auch die Sowjetunion und die anderen 
osteuropäischen und ostmitteleuropäischen Staaten ihren Platz 
finden. 

Gerade wir Deutschen sollten an der Integration der Sowjet-
union ein besonderes Interesse haben. 

Erstens befinden wir uns nach wie vor an der Nahtstelle der 
beiden militärischen Blöcke. 

Zweitens haben wir eine historische Verantwortung für die 
Teilung Europas und damit auch eine Verantwortung für die 
Aufhebung dieser Teilung, der wir uns nicht entziehen können, 
indem wir einfach einen Seitenwechsel der DDR vollziehen. 

Drittens schließlich sollte es unser Anliegen sein, mit dem Ziel, 
eine europäische Friedensordnung zu erreichen, die sowjetische 
Reformpolitik zu unterstützen. Diese ist momentan sehr gefähr-
det. Die Dogmatiker werfen den Reformpolitikern vor, an dem 
faktischen Machtverlust in Europa die Schuld zu tragen, wäh-
rend es sich doch in Wahrheit um nichts anderes als den ökono-
mischen und politischen Zusammenbruch des alten stalinisti-
schen Imperiums handelt. Europäische Integration ist anderer-
seits nicht zu erreichen, ohne die Interessen der USA zu berück-
sichtigen. Sie müssen an den europäischen Prozessen beteiligt 
bleiben, ohne eine Vormachtstellung zu erlangen bzw. zu befe-
stigen. 

In diesem Zusammenhang muß von der NATO die Rede sein. 
Der Machtverlust des Warschauer Paktes hat einen dringenden 
Handlungsbedarf im Bereich der NATO zur Folge. Die Politik 
der militärischen Stärke muß beendet werden. Für ihre Fortset-
zung gibt es seitens mancher Politiker und Militärs ausgespro-
chen absurde Argumente. Nicht mehr die militärische Stärke der 
Sowjetunion muß zur Begründung der Notwendigkeit des weite-
ren Ausbaus der NATO herhalten, sondern ausgerechnet ihre 
Schwäche wegen der damit angeblich verbundenen Unkalku-
lierbarkeit. Unser Ziel ist nicht die Stärkung der NATO, sondern 
letztlich die Auflösung beider Militärblöcke. Eine partielle Ein-
beziehung der DDR, das heißt, der dann ehemaligen DDR, in die 
NATO wäre allenfalls im Sinne einer rein politischen Integration 
für eine Übergangszeit diskutabel und nur unter bestimmten 
Voraussetzungen. Die NATO muß in ein defensives Militärbünd-
nis, schließlich in ein rein politisches Bündnis, umgewandelt 
werden, das heißt, sie muß kurzfristig auf ihre bestehende Dok

-

trin von flexible response und Vorne-Verteidigung verzichten. 
Ihre Truppen müssen drastisch reduziert werden und dürfen 
nicht auf dem Territorium der DDR, der dann ehemaligen DDR, 
stationiert werden. Die NVA kann nicht Bestandteil der NATO 
werden, sie muß reduziert und nach einer Übergangszeit aufge-
löst werden. Wir sind daran interessiert, wie vorhin die Zwi-
schenfrage schon zeigte, den Sinn der Territorialarmee doch ein-
mal detailliert von der Regierung beschrieben zu bekommen ein-
schließlich der entsprechenden Fristen. 

Eine solcherart umgewandelte und vielleicht auch umbenann-
te NATO wäre dann aber eben nicht mehr die NATO. Sie würde 
unter anderem auch den osteuropäischen Staaten Beitrittmög-
lichkeiten bieten. Ihr Vorteil ist, daß sie bereits funktionierende 
Institutionen hat, ihr Nachteil, daß sie gegenwärtig nur einige 
wenige Staaten miteinander verbindet und sich noch auf den für 
integrative Modelle unbrauchbaren Bedrohungs- und Drohstra-
tegien begründet. 

Die erfolgversprechendste Alternative ist die KSZE. Sie hat 
den Vorteil, daß fast alle europäischen Staaten sowie die USA 
und Canada an ihr teilnehmen. Ihr fehlen allerdings feste und 
kontinuierlich arbeitende Gremien, zum Beispiel eine parlamen-
tarische Vertretung. Ihre inzwischen viel beschworene Institu-
tionalisierung wäre die der aktuellen Situation am ehesten ent-
sprechende Voraussetzung für die Aufhebung der europäischen 
Teilung. Es gibt dafür eine Reihe von Vorschlägen aus der DDR, 
aus Polen, vor allem aus der CSFR, die wir ausdrücklich begrü-
ßen. Dieser Prozeß wird jedoch einen längeren Zeitraum in An-
spruch nehmen, vielleicht drei oder fünf Jahre, sollte aber sofort 
begonnen werden, um die ersten Schritte noch Ende dieses Jah-
res zu gehen, also auf der KSZE-Konferenz im November. Es ist 
also mit einer Übergangsperiode zu rechnen, und vor dem Wirk-
samwerden dieser neu zu schaffenden Gremien der KSZE soll-
ten unter anderem folgende Aufgaben vorrangig behandelt wer-
den: 

die Festschreibung der Grenzen, insbesondere die endgültige 
Garantie der Oder-Neiße-Grenze, in einem Staatsvertrag, 
ein schrittweiser Abbau der alliierten Truppen in Deutschland 
bis zu ihrem vollständigen Abzug, die Begrenzung der deut-
schen Truppen auf eine Maximalstärke - hier wurde vorhin von 
300 000 gesprochen, ich denke, auch 200 000 sollten reichen -, 
dervollständige deutsche Verzicht auf Massenvernichtungswaffen, 
die Fortsetzung der Wiener Abrüstungsverhandlungen und ähn-
licher Verhandlungen, 
die Bildung von Institutionen zur politschen Konfliktlösung zwi-
schen NATO- und Warschauer Vertragsstaaten sowie zur Garan-
tie und Kontrolle der 2+4-Verpflichtungen, schließlich, wie 
schon bemerkt, 
die Umwandlung der militärischen in politische Bündnisse mit 
dem Ziel des vollständigen Abbaus der Blöcke. 

Ich möchte noch einige Bemerkungen zu den vor einigen 
Tagen von Schewardnadse geäußerten Vorstellungen machen. 
Wir unterstützen die Forderung, daß die Ergebnisse des zwei-
ten Weltkrieges nicht rückgängig gemacht werden dürfen, das 
betrifft insbesondere auch das Eigentum an Grund und Bo-
den. Wir sind auch für die Einhaltung aller internationalen 
Verträge, für die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter 
und für das Verbot rechtsradikaler Parteien in Deutschland. 
Skepsis ist allerdings angebracht, wenn eine weitere Ein-
schränkung der Souveränität der Deutschen zugunsten der 
Militärblöcke möglich wird. Stattdessen wird von uns ein Ver-
zicht der Nationalstaaten auf einen Teil ihrer Souveränität 
dann befürwortet, wenn er sich auf die Entwicklung der 
KSZE-Institutionen bezieht und der gesamteuropäischen Inte-
gration dient. 

Abschließend noch eine Bemerkung zum zweiten Staatsver-
trag. Ich erinnere an die Beschlußempfehlung des Ausschusses 
Deutsche Einheit zum ersten Staatsvertrag, in die auch die An-
merkungen des Auswärtigen Ausschusses eingegangen waren. 
Darin befanden sich Hinweise auf notwendige Bestandteile 
eines zweiten Staatsvertrages bzw. von völkerrechtlichen Ver-
einbarungen. Ich nenne die völkerrechtliche Anerkennung der 
Oder-Neiße-Grenze, das etappenweise Auflösen der Militärblök-
ke und den Verzicht auf Herstellung, Stationierung, Verfügung 
und Weitergabe von ABC-Waffen. 



Uns liegt im Gegensatz zu dem, was der Herr Ministerpräsi-
dent gesagt hat, ein Arbeitsentwurf für einen zweiten Staatsver-
trag - oder wie immer man das dann auch nennen mag - vor. In 
diesem Papier, was sehr unvollständig ist und teilweise nur aus 
Überschriften besteht, ist, bezogen auf die äußeren Aspekte der 
deutschen Einheit, nur vom erweiterten Geltungsbereich des 
Rechts der europäischen Gemeinschaften die Rede, nicht aber 
von den eben aufgezählten Themen. Wir halten es für unabding-
bar, diese in einen solchen Vertrag aufzunehmen. Niemand soll-
te dem Irrglauben folgen, der Beitritt der DDR nach Artikel 23 sei 
ausschließlich eine Sache der Deutschen. - Danke. 

(Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl : Herr Poppe, gestatten Sie ei-
ne Anfrage?) 

Bitte. 

Dr. Seifert (PDS): 

Kollege Poppe, gestatten Sie bitte eine Frage. Ich bin sehr froh, 
daß Sie den europäischen Aspekt so ausführlich betont haben, 
aber gehen Sie mit mir konform, daß es in der von Ihnen für 
nächste Woche angemahnten Regierungserklärung auch erfor-
derlich wäre, sehr deutlich und konkret zu sagen, wie die DDR-
Regierung meint, verhindern zu können, daß die Vereinigung 
auf Kosten der Dritten Welt geht; denn dieser Aspekt fällt hier 
fast ganz und gar unter den Tisch. Und ich glaube nicht, daß das 
in unserem Sinne sein kann. 

Poppe (Bündnis 90/Grüne): 

Ja, ich gehe mit Ihnen insoweit konform. Ich habe jetzt inner-
halb dieser europäischen Aspekte die Verantwortung für die 
Dritte Welt nur beiläufig in einem Nebensatz erwähnt. Sie ver-
dient sicherlich, hier ausführlicher besprochen zu werden. Und 
ich würde mir auch sehr wünschen, wenn die Konzeption, die die 
Regierung zum europäischen Einigungprozeß vorstellt, sich 
auch auf dieses Thema der Politik gegenüber der Dritten Welt er-
weitern läßt. 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl : 

Von der Fraktion der CDU/DA hat der Abgeordnete Bierling 
ums Wort gebeten. 

Bierling für die Fraktion CDU/DA: 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir haben, so 
muß ich das für die Fraktion CDU/DA formulieren, ein eindeuti-
ges Mandat erhalten, die Einheit Deutschlands zu verwirkli-
chen. Ich bin froh darüber, daß der Grundkonsens hierzu über al-
le Fraktionen dieses Hohen Hauses hergestellt ist. 

Der Problemdruck, den wir seit der Wende und seit unserer er-
sten freien Wahl von Woche zu Woche immer stärker spüren, 
macht zunehmend für die unterschiedlichen politischen Kräfte 
unseres Landes deutlich, daß uns der Einigungsprozeß alle 
drängt. Die Geschwindigkeit, in der sich dieser Prozeß vollzieht, 
ist gewiß eine Last für alle damit befaßten Politiker. Nicht nur 
wir in diesem Hohen Hause bekommen die starke Dynamik der 
ausgelösten Entwicklung zu spüren, die ständig dringenden 
Handlungs- und Entscheidungsbedarf schafft, um den Prozeß 
der deutschen Einheit möglichst in geordneten, gerechten und 
friedlichen Bahnen verlaufen zu lassen. 

Erinnern wir uns aber hier des Gorbatschow-Zitats, das gleich-
sam am Schnittpunkt der Wende mahnend vor der selbstgefällig 
jubilierenden SED-Führung stand: 

„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben." 

Dieses Wort gilt nicht minder heute im Blick auf die Lösung 
der Probleme, die mit unserer Einigung zusammenhängen. Es 
gilt aber auch für die außenpolitischen Aspekte, jenes prägnante 

Wort unseres Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten Lot-
har de Maizière, daß wir die Einheit so schnell wie möglich und 
so gut wie nötig zu bewerkstelligen haben. Zugegeben, es sind 
eminent komplizierte Probleme, geradezu ein Knäuel von Kno-
ten an Problemen, die - in Jahrzehnten entstanden - sich ange-
staut haben, die es nun zügig zu entwirren und zu lösen gilt. Der 
Problemdruck fordert es, sich dieser Aufgabe zu stellen und ent-
schlossen und phantasievoll an der Lösung der Probleme zu ar-
beiten. Es ist uns verwehrt, etwa wie zu Zeiten Alexanders des 
Großen den gordischen Knoten mit einem Schwertstreich zu 
zerhauen. 

Wir haben uns zu erinnern, daß einer der wesentlichsten An-
stöße für den Um- und Neuaufbruch bei uns und in den anderen 
Staaten Osteuropas in der Sowjetunion selbst die Erkenntnis 
war, daß heute die traditionellen machtpolitischen und militäri-
schen Mittel beim Stand der modernen Waffentechnik ungeeig-
neter denn je geworden sind, Probleme unserer Welt zu lösen. 
Ein neues Denken in der Politik, das nicht Gegen-, sondern Mit-
einander, die gemeinsame Suche nach der Lösung von Proble-
men und Interessenkon flikten fordert, ist angesagt, weil eine 
noch so gestylte Machtpolitik - wir haben das ja selbst erfahren - 
nur in dem Ausweg gipfeln kann, die angestauten Probleme 
letztlich gewaltsam lösen zu wollen. Damit wird aber im Grunde 
nichts, werden auch nicht die eigenen selbstsüchtigen Interes-
sen verteidigt, sondern unter den Bedingungen unserer Zeit 
kann damit nur alles, die ganze Welt zerstört werden. 

Ich denke, wir können sehr dankbar sein, daß alle europäi-
schen Nachbarn, die Siegermächte einschließlich der UdSSR, 
solche Einsichten tief beherzigen und das so vehement geäußer-
te Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes unzweideutig 
anerkannt haben. Gorbatschow hat persönlich stets betont, daß 
die Sowjetunion dem Einigungsprozeß nichts in den Weg zu le-
gen gedenkt. 

Ähnliches gilt für alle Nachbarn, was im Blick auf deren Erfah-
rungen mit der relativ kurzen Geschichte eines einigen deut-
schen Nationalstaates und seinen verhängnisvollen Auswirkun-
gen, den Millionen Toten zweier Weltkriege keineswegs selbst-
verständlich ist. 

Meine Damen und  Herren ! Die unbestrittene Inanspruchnah-
me des Selbstbestimmungsrechts unseres Volkes, der möglichst 
rasche Beitritt der Länder der DDR zur Bundesrepublik 
Deutschland nach Artikel 23 des Grundgesetzes ist unser souve-
ränes Recht. Dieser Schritt in die deutsche Einheit geschieht je-
doch nicht auf einer einsamen Insel, sondern mitten im jahr-
zehntelang in Ost und West geteilten Europa. Dies stellt beson-
dere Anforderungen an unser Augenmaß. 

Aus der mehr als 40jährigen Schicksalsgemeinschaft mit den 
Völkern Osteuropas erlegt es uns besondere Verpflichtungen 
auf. Es wird unsere besondere Verpflichtung sein, die Kluft zwi-
schen Ost- und Westeuropa überbrücken zu helfen, damit Euro-
pa künftig nicht nur ein geographischer, sondern auch ein politi-
scher Begriff und dies bei Deckungsgleichheit beider Bedeutun-
gen werden kann. Kein europäischer Staat einschließlich der So-
wjetunion darf künftig draußen vor der Tür Europas bleiben. 
Aus dieser unserer Pflicht ergeben sich aber andererseits bei un-
seren östlichen Nachbarn besondere Erwartungen, die zu för-
dern und mitzutragen sind, denen wir uns im ureigensten Inter-
esse in besonderer Weise verpflichtet wissen müssen. 

Das Gebiet der heutigen DDR wird durch den Beitritt zur Bun-
desrepublik Deutschland Bestandteil eines wichtigen NATO-
Mitgliedes sein. Andererseits geht es zugleich dem Warschauer 
Pakt als ebenso wichtiges Mitglied, als viel apostrophierter Vor-
posten, verloren. Im Rückblick auf unsere jüngere Geschichte 
könnte gar die Besorgnis und der gegen Gorbatschow derzeit im-
mer stärker gerichtete Vorwurf in der Sowjetunion Nahrung be-
kommen, Ostdeutschland als Pfand des Sieges der Sowjetunion 
im 2. Weltkrieg sich entgleiten zu lassen und so auf kaltem Wege 
zum Verlierer zu werden. 

Alle Vorschläge der Sowjetunion, die ihre Sicherheitsinteres-
sen berührenden bündnispolitischen Probleme der deutschen 
Einheit zu lösen, sind letztlich mit dieser widersprüchlichen Si- 



tuation verbunden, die durch die Spaltung Europas in zwei mili-
tärische Blöcke verursacht ist. Wie unpraktikabel alle diese Vor-
schläge - von der Neutralisierung Deutschlands bis zur doppel-
ten Mitgliedschaft in beiden Bündnissystemen - sich auch ge-
zeigt haben, sie sind alle davon inspiriert, einen Ausweg aus dem 
Dilemma zu finden. 

Der Ausweg kann nach unserer Auffassung nur in Schritten 
liegen, die das Gegeneinander der Militärblöcke überwinden, ih-
re ohnehin überlebte militärische Funktion zugunsten einer po-
litischen verändern und zum politischen Austausch zwischen ih-
nen führen kann. 

Insofern erweist sich die anstehende Vereinigung Deutsch-
lands als ein Katalysator, der längst fällige Entschlüsse in Rich-
tung einer Vereinigung Europas beschleunigen kann. Mit der 
Verwirklichung der deutschen Einheit bietet sich für Europa 
und die Welt die Chance, einen Schlußstrich unter die Nach-
kriegsära zu ziehen und den kalten Krieg endgültig zu beenden. 
Insofern betonen wir auch klar, daß die Einheit Deutschlands für 
uns nicht Selbstzweck ist, sondern in die zwingend notwendigen 
Entwicklungen zu einer Gemeinschaft eingebettet ist, in der 
Probleme und Interessenkonflikte mit Mitteln der politischen 
Verständigung gelöst werden. 

Dazu gehört nach unsrer Auffassung, daß für ein geeintes 
Deutschland eine einvernehmliche Regelung gefunden werden 
muß, die seine volle Souveränität gewährleistet und jeden etwai-
gen Hinweis auf eine Versailler Friedensregelung gegenstands-
los macht. Unseren Part im europäischen Konzert wollen wir 
verantwortlich und eigenbewußt spielen, was die Ablösung der 
Viermächteverantwortung für Berlin und Deutschland als Gan-
zes natürlich einschließt. 

(Einzelner Beifall) 

Daraus folgt: Es kann keinen Sonderstatus, keine Neutralisie-
rung Deutschlands geben, sondern nur eine feste Verankerung 
in einem europäischen Sicherheitssystem. Daraus folgt weiter, 
daß ungeachtet der NATO-Mitgliedschaft des vereinten 
Deutschlands auf dem Territorium der heutigen DDR in einer 
Übergangsperiode keine NATO-Truppen stationiert werden, 
daß es auf diesem Territorium eine bedeutend reduzierte, strikt 
defensiv strukturierte und kriegsverwendungsfähige NVA ge-
ben wird, die Aufgaben einer Territorialarmee Ost ausüben soll. 

Da eben schon mehrfach danach gefragt wurde, was diese Ter-
ritorialarmee Ost ausmacht, meinen wir, daß sie so strukturiert 
ist, wie gesagt, defensiv, und daß dies bewiesen und klar ge-
macht wird durch den deutlichen Abbau von Panzerwaffen, den 
Abbau von Artillerie und die völlige Abschaffung von Raketen-
waffen, Kampfflugzeugen und Kampfhubschraubern. 

Unverzichtbar ist in diesem Zusammenhang auch die Garan-
tieerklärung der Unverletzbarkeit europäischer Grenzen, dar-
unter der polnischen Westgrenze. Erforderlich sind klare Rege-
lungen für die sowjetischen Streitkräfte, die sich für eine be-
grenzte Übergangsperiode - ich betone: begrenzt! - noch auf 
dem heutigen Territorium der DDR befinden. 

Das geeinte Deutschland sollte auf der Grundlage einer sou-
veränen Entscheidung eines neugewählten Parlaments erklä-
ren : erstens den Verzicht auf Herstellung und Besitz von atoma-
ren, chemischen und bakteriologischen Waffen und zweitens ei-
ne Änderung des Grundgesetzes, die das jetzige Territorium der 
Bundesrepublik Deutschland, der DDR und Berlins zum alleini-
gen Territorium Deutschlands erklärt. 

Meine Damen und Herren! Was wir in der Arbeit des Auswär-
tigen Amtes jetzt brauchen, im Blick auf das geeinte Deutsch-
land, ist eine mit dem Bundesaußenministerium abgestimmte 
Außenpolitik. Das schließt aber nach meinem Dafürhalten 
Schritte wie den - ich nenne ihn - abenteuerlichen Alleingang 
unseres Außenministers in Richtung auf eine trilaterale Sicher-
heitszone, wie er das vertreten hat - DDR, CSFR und Republik 
Polen - meiner Ansicht nach absolut aus. 

(Beifall bei CDU/DA) 

Ich bin der Auffassung, daß solche Schritte die Gefahr fördern, 
daß die Teilung Europas gefestigt wird. 

Ich komme zum Schluß. Ich hätte gern noch ein paar Bemerkun-
gen zur NATO gemacht, aber das geht der Zeit wegen nicht mehr. 

Meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir nun aber zum Ab-
schluß noch, zu einem ganz anderen Thema ein Wort des Dankes 
an unsere Frau Präsidentin zu sagen. Unsere Präsidentin stand 
in den letzten Tagen vor dem Anspruch, unsere neue Politik in 
einem Lande deutlich zu machen, das von der DDR bisher 40 Jah-
re starre Gegnerschaft erlebt hat. Im Namen der Fraktion CDU/ 
DA danke ich der Präsidentin für die Geste der Aussöhnung mit 
dem jüdischen Volk und die Entwicklung eines neuen Verhält-
nisses zum Staate Israel. 

(Beifall) 

Die Reaktionen aus Israel machen deutlich, daß dieser erste 
Schritt der DDR aus der Schuld auch unseres Teils des deut-
schen Volkes dort dankbar angenommen wurde. Wir werden ge-
meinsam in diesem Hohen Hause daran arbeiten müssen, daß 
die uns möglichen Schritte der Versöhnung mit dem Volk Israels 
zielstrebig weitergegangen werden und daß diese Schritte auch 
geeignet sind, die Überwindung des arabisch-israelischen Kon-
flikts zu befördern. Ich danke Ihnen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Ich danke Ihnen, Herr Abgeordneter Bierling. Es kommt hier 
ein Geschäftsordnungsantrag. 

Kley (Die Liberalen): 

Wir möchten Herrn Dr. Höppner bitten, das stenografische 
Protokoll der gestrigen Sitzung durchzulesen und dann seine 
Aussagen wegen des eventuellen Fehlens des Herrn Außenmini-
ster zu revidieren. 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Der Vizepräsident hat das selbst getan. Er hat im Protokoll ge-
sehen, daß er nicht ausdrücklich gesagt hat, daß der Außenmini-
ster ab 17.00 Uhr nicht mehr zur Verfügung steht. 

Bitte, Herr Dr. Höppner. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner : 

Die Aussage der Präsidentin ist korrekt. Ich habe mir extra 
deswegen das Protokoll geholt. Ich muß allerdings auch darauf 
hinweisen, daß wir bei der Präsidiumssitzung am Mittwoch das 
Problem besprochen und auch über den Zeitplan geredet haben. 
Also insofern wäre es ganz schön, wenn die Parlamentarischen 
Geschäftsführer diese Probleme auch in ihren Fraktionen mit 
erläutern würden. 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Ich möchte jetzt die Fraktion der SPD aufrufen. Der Abgeord-
nete Brecht hat das Wort. 

Dr. Brecht für die Fraktion der SPD: 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn die Außenpolitik in diesem Hohen Hause bisher eine un-
tergeordnete Rolle gespielt hat, so liegt es daran, daß wir sehr be-
schäftigt waren mit den inneren Problemen des Einigungspro-
zesses. Das ist normal. Dennoch, dieser Prozeß kann nur dann 
erfolgreich sein, wenn er europaverträglich gestaltet wird. 



Nun wird der SPD zuweilen vorgeworfen - Herr Klein von der 
DSU hat es vorhin etwas unterschwellig auch gemacht -, sie 
würde sich zum Anwalt der europäischen Nachbarn machen und 
zu wenig eigene Zielstellungen, eigene deutsche Interessen ver-
treten. 

Und ich behaupte, daß sich beide Interessen, die unserer 
Nachbarn und unsere eigenen, weitgehend decken. Unsere au-
ßenpolitischen Zielstellungen im Vereinigungsprozeß sind die 
folgenden: 

Erstens: Beendigung des Nachkriegsstatus von Deutschland 
mit dem Ziel der Ablösung der alliierten Vorbehaltsrechte. 

Zweitens : Eine weitgehende Entmilitarisierung des Gebietes 
der DDR, um mittelfristig Gelder für sinnvollere Zielstellungen 
feizubekommen, junge Menschen so wenig wie möglich zu Ver-
teidigungsaufgaben verpflichten zu müssen sowie Schädigun-
gen des Menschen und seiner Umwelt auf Grund militärischer 
Aktivitäten zu verringern. 

Drittens: Die politische und wirtschaftliche Integration in die 
bislang auf Westeuropa beschränkten europäischen Strukturen 
über die Bundesrepublik und 

Viertens: Ein europäisches Sicherheitssystem, das auch uns 
Sicherheit vor militärischer Bedrohung mittels konfliktlösender 
Institutionen bietet. 

Ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, daß wir 
in diesem Hause Konsens über diese Zielstellungen erreichen 
können, das haben auch die bisherigen Beiträge gezeigt, und 
vermutlich würden auch die vier Siegermächte diesen sehr all-
gemein gehaltenen Maximen zustimmen können. Ihre Sorgen 
beziehen sich vor allem aber auf die wirtschaftliche Kraft eines 
geeinten Deutschlands und auf einen wiedererstarkenden deut-
schen Nationalismus. 

Beide Bedenken beständen zu Recht in einem von der europäi-
schen Entwicklung losgelösten deutschen Einigungsprozeß, 
nicht aber, wenn wir diesen deutschen Einigungsprozeß in den 
europäischen einbetten. 

Nun sieht aber ein jeder: Die Westintegration der DDR ver-
läuft deutlich schneller, als die von Polen, der CSFR und Ungarn. 
Das europäische Bett wächst vorerst nicht im gleichen Tempo 
wie die darin liegende deutsche Einheit. Dies erzeugt Mißtrauen, 
das jeder von uns in Gesprächen mit europäischen Politikern 
wahrnehmen konnte. In dieser Situation ist der Antrag der DSU, 
der Bundesrepublik nach Artikel 23 sofort beizutreten, nicht son-
derlich hilfreich gewesen. 

(Beifall bei SPD, PDS und Bündnis 90/Grüne) 

Diesem Antrag aber dann noch die Überweisung in den Au-
ßenausschuß zu verweigern, dem stehen wir Sozialdemokraten 
mit totalem Unverständnis gegenüber. 

(Beifall bei SPD, PDS und Bündnis 90/Grüne) 

Da kommt aus den Reihen der DSU die Äußerung, Artikel 23 
sei eine rein innerdeutsche Angelegenheit, wir müßten nun end-
lich einmal deutsche Interessen durchsetzen. - Ich frage mich, 
ob wir nicht seit dem Herbst 1989 ohne Pause unsere Interessen 
durchgesetzt haben. 

Und aus der CDU war zu hören, eine Überweisung würde den 
deutschen Einigungsprozeß nur komplizieren und damit ver-
langsamen. Zur Klarstellung: Ich will den Kollegen aus der DSU 
und der CDU nicht unterstellen, sie würden sich bedenkenlos 
über die Sorgen unserer europäischen Nachbarn und speziell 
der vier Siegermächte hinwegsetzen. Zu ihren Gunsten will ich 
vielmehr annehmen, daß sie sich zum Zeitpunkt der .Abstim-
mung über die Tragweite dieses eher nebensächlich erscheinen-
den Antrages nicht im klaren waren. 

(Nicht zu verstehende Bemerkungen bei CDU/DA) 

Für dumm halte ich Sie nicht, aber für parteipolitisch gebun-
den. 

(Beifall bei SPD, PDS und Bündnis 90/Grüne) 

Bei der zweiten Abstimmung war es dann so, daß Sie nicht 
mehr zurück konnten oder wollten. - Benutzen Sie also bitte die 
goldenen Brücken, die wir Ihnen jetzt bauen, nicht nur wir, son-
dern andere Fraktionen auch. 

(Gelächter bei CDU/DA) 

Die Gretchenfrage der jetzt laufenden 2 plus 4- Gespräche 
dürfte die nach der Bündniszugehörigkeit sein. Ich bin ein wenig 
enttäuscht gewesen, daß Herr Willerding, der hier die Regierung 
so stark angefragt hat, überhaupt kein eigenes Konzept in dieser 
Frage vorstellen konnte, sondern ständig nur Fragen formulier-
te. 

(Zuruf bei der PDS : Wir regieren ja nicht!) 

Sicherlich, das ist Ihr Privileg als Opposition. 

Ein entmilitarisiertes oder neutrales Deutschland wird von 
unseren europäischen Nachbarn als zu riskant abgelehnt. Eine 
Doppelmitgliedschaft in beiden Bündnissen könnten wir uns 
praktisch als sehr schwierig vorstellen. Der Logik des Artikels 23 
folgend, müßte die DDR automatisch Mitglied der NATO sein. 

(Vereinzelt Beifall) 

Sie können sich Ihren Beifall für nachher aufsparen. - Unter 
den jetzigen Konditionen kann sich das wohl niemand in Ost und 
West vorstellen. Der Umgestaltungsprozeß in Osteuropa ermög-
licht aber Randbedingungen, unter denen wir einer Mitglied-
schaft in der NATO zustimmen können. Diese Randbedinguan-
gen sind teilweise genannt worden: 

1. Auf dem Gebiet der DDR befinden sich keine NATO-Trup-
pen. 

2. Die NATO gesteht einem geeinten Deutschland zu, daß auf 
seinem Gebiet keine ABC-Waffen stationiert werden. 

3. Die NATO trennt sich von ihrer Strategie, die Vornevertei-
digung und nukleare Ersteinsatzoption einschließt. 

Eine derart veränderte Strategie wurde auf der Frühjahrsta-
gung der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel erwogen und 
sollte Verhandlungsgegenstand der Staats- und Regierungs-
chefs bei ihrem Gipfeltreffen Anfang Juli in London sein. Paral-
lel dazu sollte die NATO mehr und mehr in eine politische Orga-
nisation umgewandelt werden. 

4. Da die NATO kaum von den N + N-Staaten und denen der 
WVO als Basis eines künftigen europäischen Sicherheitssy-
stems anerkannt werden dürfte, kann ich mir eine NATO-
Mitgliedschaft eines geeinten Deutschlands auch nur als 
Zwischenlösung vorstellen, die, zeitlich verschoben, schritt-
weise durch ein zu schaffendes europäisches Sicherheitssy-
stem im KSZE-Prozeß ergänzt und später ersetzt wird. 

Wie auch die Details eines 2 plus 4-Abkommens aussehen mö-
gen, es darf keine Kategorien wie Sieger oder Verlierer in diesem 
Prozeß geben. Nach dem Mischen der europäischen Karten im 
Herbst 1990 darf der schwarze Peter nicht bei der Sowjetunion 
bleiben, dies vor allem deshalb, weil in der Geschichte solche 
Verträge sich als instabil erwiesen haben, die unter Ausnutzung 
einer geschwächten Verhandlungsposition eines der Partner zu-
stande kamen. 

Auch wenn der außenpolitische Spielraum der Noch-DDR 
recht begrenzt ist, so sollten wir doch gemeinsam unseren Au-
ßenminister in seinem Bemühen unterstützen, um Vertrauen in 
Ost- und Westeuropa in ein friedensfähiges und europäisches 
Deutschland zu werben. Ich bedanke mich. 

(Beifall bei SPD und Bündnis 90/Grüne) 



Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Meine Damen und Herren! Die Aktuelle Stunde ist wirklich 
weit überschritten, die Stunde ist vorbei, ich gestatte jetzt keine 
Anfragen mehr. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. 

Meine Damen und Herren, damit ist die Aktuelle Stunde been-
det. Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 2 auf. 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Arbeit 
und Soziales 
Gesetz über die Aufhebung der Versorgungsordnung des 
ehemaligen MfS/AfNS 
(2. Lesung) 
(Drucksache Nr. 63 a) 

Das Wort zur Berichterstattung hat der Vertreter des Ausschus-
ses für Arbeit und Soziales, der Abgeordnete Herr Thomas Brick. 

Dr. Brick,  Berichterstatter des Ausschusses für Arbeit und 
Soziales: 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ihnen liegt die 
Beschlußempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
vom 20.6. im Gesetz über die Aufhebung der Versorgungsord-
nung des ehemaligen MfS/AfNS, Drucksache Nr. 63 a, vor. Als Be-
richterstatter möchte ich an dieser Stelle nicht den Versuch der 
Auflistung der Vergehen dieses Ministeriums unternehmen und 
damit eine sicherlich kaum abschließbare Aussprache einleiten. 

Wir alle wissen um die dringenden Probleme der Gegenwart 
und wären froh, wenn sich die Vergangenheitsbewältigung in ei-
nem fortgeschrittenerem Stadium befände. Es ist aber zu erwar-
ten, daß wir auch zukünftig immer wieder mit der Vergangen-
heit konfrontiert werden. 

Unsere Bevölkerung äußert mit Recht ihren Unmut darüber, 
daß bis zum heutigen Tag die noch bestehende Versorgungsord-
nung des ehemaligen MfS nicht aufgehoben ist. Dieses wird, 
wenn sie dem Gesetz Ihre Zustimmung geben, heute nun end-
lich geschehen. 

Die demokratischen Kräfte unseres Landes traten ihren Weg 
in die politische Verantwortung an, um Recht zu schaffen, nicht 
Rache zu üben. Von diesem Grundsatz ließen sich auch die Aus-
schußmitglieder leiten. 

Mit dem vorliegenden Gesetz wird das Ziel verfolgt, den Ren-
tenempfängern nach der Versorgungsordnung des MfS keine 
ungerechtfertigt wesentlich günstigeren Startbedingungen für 
die Zeit nach der Währungsunion einzuräumen als im zivilen Be-
reich. Es wird also vorerst keine Renten über 1 000 DM für ehe-
malige Mitarbeiter des MfS geben, wie Sie aus der Neufassung 
des § 2 ersehen können. Spätere Rentenanpassungen für alle 
Rentner nehmen auch die ehemaligen Mitarbeiter des MfS nicht 
aus, siehe § 4 Absatz 3. 

Für einen Teil der Rentner nach der Versorgungsordnung des 
MfS bedeutet dies zwar zunächst Einbuße an ihrem Einkommen. 
Dennoch hoffen wir, daß auch in diesem Personenkreis Einsicht 
und Zustimmung zur politischen Wende wachsen werden. 

Ich möchte Ihnen nicht verschweigen, daß nach Beschlußfas-
sung durch den Ausschuß für Arbeit und Soziales eine Zuarbeit 
eines weiteren Ausschusses einging, in der ein wesentlich ge-
ringerer Höchstbetrag genannt wurde. 

Diese Zuarbeit konnte allerdings nicht mehr Berücksichti-
gung finden. 

Mehrheitlich empfiehlt der Ausschuß Arbeit und Soziales das 
vorliegende Gesetz zur Annahme. Danke. 

Präsidentin Dr.  Bergmann-Pohl:  

Vielen Dank, Herr Dr. Brick. Weitere Wortmeldungen liegen 
uns nicht vor. 

Wir kommen gemäß der Beschlußempfehlung des Ausschus-
ses für Arbeit und Soziales zur Beschlußfassung. Wer dem Ge-
setz über die Aufhebung der Versorgungsordnung des ehemali-
gen MfS/AfNS in der Fassung der Drucksache Nr. 63 a seine Zu-
stimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke 
schön. Gegenstimmen? - Fünf Gegenstimmen. Stimmenthal-
tungen? - Sieben Stimmenthaltungen. Damit ist dieses Gesetz 
mehrheitlich angenommen. 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3: 

Erklärung der Vorsitzenden des Ausschusses für Handel 
und Tourismus zur Absicherung der Schulspeisung in den 
Monaten Juli und August 1990 
(Drucksache Nr. 109). 

Hier hat die Frau Minister Reider um das Wort gebeten. 

Frau Reider,  Minister für Handel und Tourismus: 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! In der Schüler-
speisung sind 23 000 Mitarbeiter beschäftigt. Beteiligt sind - ich 
möchte das voranstellen, das sind sehr interessante Zahlen -
1700 Einrichtungen der Volksbildung, 1 500 Einrichtungen des 
Handels, darunter 500 Gaststätten und 50 kommunale Küchen, 
97 Küchen der örtlichen Versorgungswirtschaft und - ein sehr 
großer Anteil - 1 100 Werk- und LPG-Küchen. Damit sichern wir 
die Schülerspeisung, die ich als soziale Errungenschaft betrach-
te. 

Anlaß meiner Erklärung ist, daß eine Unruhe aufgekommen 
ist, daß die Schülerspeisung für die Ferienmonate Juli und Au-
gust im Rahmen der Ferienspiele nicht abgesichert wäre. Ich 
kann hier an dieser Stelle versichern, daß die Einrichtungen des 
Handels, die bisher Schülerspeisung durchgeführt haben, diese 
auch weiterhin durchführen werden. Verantwortlich dafür sind 
die Städte und Gemeinden. Es liegt also in kommunaler Hand, 
sich mit den Einrichtungen noch einmal - Sie haben hier an mei-
ner Aufstellung gesehen, daß es verschiedene Verantwortungs-
bereiche gibt - kurzzuschließen. Grundsätzlich ist die Versor-
gung in den Ferienspielen abgesichert. Auch die Regierungsbe-
vollmächtigten in den Bezirken sind entsprechend informiert 
worden, sich dieser Sache anzunehmen. Niemand braucht also 
Angst zu haben, daß die Kinder nicht versorgt werden. 

Diese Erklärung wollte ich abgeben. Wir haben also an unsere 
Einrichtungen die entsprechende Weisung gegeben. Die Regie-
rungsbevollmächtigten kontrollieren, so daß ich hier keinerlei 
Probleme sehe. 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Vielen Dank, Frau Minister. Gestatten Sie eine Anfrage? 

Frau Förtsch (PDS): 

Ich sprenge damit den Rahmen dieser Tagesordnung und bin 
mir dessen auch bewußt. Ich möchte trotzdem fragen, wie nach 
dem 1. 9. die Schülerversorgung gesichert ist. Bekanntlich wer-
den die Gaststätten als GmbH gegründet oder sind es schon, und 
damit ist natürlich die räumliche Unterbringung und auch die 
Versorgung mit Mittagessen von dieser Seite her sehr in Frage 
gestellt. 

Frau Reider,  Minister für Handel und Tourismus: 

Auch hierzu sind Konzeptionen erarbeitet worden. Es wird im 
Moment noch darüber beraten, wobei ich sagen muß, daß die Umbil-
dung zu einer GmbH ja in keiner Weise die Schülerspeisung aus-
schließt. Es müßte eventuell geprüft werden, inwieweit diese Ein-
richtungen kochen und es dann in den Schulen ausgeliefert wird. 

Sicherlich gibt es Einzelfälle, wo man im Moment auf Schwie-
rigkeiten stößt. 



Präsidentin Dr.  Bergmann-Pohl:  

Ich würde sagen, zu einer Erklärung ist keine Aussprache vor-
gesehen. Möchten Sie noch eine Anfrage gestatten? - Dann bitte 
eine letzte Anfrage. 

Frau Förtsch (PDS): 

Ich muß Ihrer Auffassung, daß es sich um Einzelprobleme 
handelt, doch widersprechen. Es sind sehr viele Schulen, vor al-
lem in den Städten, die ihre Schülerspeisung in Gaststätten un-
tergebracht haben. Wir haben in Gesprächen mit Gaststättenlei-
tern und mit Schuldirektoren leider erfahren müssen, daß von 
seiten der Gaststätten die Absicherung nicht gegeben ist, weil 
bisher nicht geklärt ist, wer beispielsweise die Mieten für die Sä-
le der Schülerspeisung zahlt. Wie soll das ab 1. 9. laufen? 

Frau Re ider, Minister für Handel und Tourismus: 

Es kann nicht so dramatisch sein. Ich hatte extra am Anfang mei-
ner Erklärung diese Zahlen genannt. Wir haben 4 360 Küchen, die 
für die Schüler kochen, und unter diesen sind 530 Gaststätten. Mit 
ihnen reden wir, und hier werden andere Varianten gefunden. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl: 

Vielen Dank, Frau Minister. Das Wort hat jetzt die Vorsitzende 
des Ausschusses für Handel und Tourismus, Frau Gabriele Noack. 

Noack, Vorsitzende des Ausschusses für Handel und Touris-
mus: 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ich 
möchte mich zuerst bedanken für die Erklärung der zuständigen 
Frau Minister. 

Als wir uns im A usschuß für Handel und Tourismus mit den 
Fragen der Schulspeisung beschäftigt haben, war vieles unklar. 
Wir haben als Abgeordnete erfahren müssen, in der Arbeit vor 
Ort, daß diese Unklarheiten bestanden. Wenn jetzt die Regie-
rungsbevollmächtigten und über sie die Kommunen bzw. die 
Landräte über die Fortführung zumindest erst einmal für die 
beiden Monate, wo die Ferienspiele sind, informiert worden 
sind, dann sind wir dafür recht dankbar. Wir wissen außerdem, 
daß es eine Konzeption des Ministeriums gibt, die eine Weiter-
führung der Schulspeisung unter marktwirtschaftlichen Bedin-
gungen bei Beibehaltung aller sozialen Komponenten zum In-
halt hat. 

Wir möchten allerdings betonen, daß das ausschließlich Vorstel-
lungen sind, Informationen, die an die Gemeinden gegeben wor-
den sind. Es ist also in der nächsten Zeit der Ideenreichtum aller 
gefragt: von den Kommunen, von freien Rechtsträgern, von Schu-
len, Eltern und Gaststätten, um die Schülerspeisung in qualitativ 
besserer Form unter marktwirtschaftlichen Bedingungen bei 
gleichzeitiger Beachtung der sozialen Aspekte im kommenden 
Schuljahr 1990/91 und darüber hinaus fortzusetzen. 

Helfen wir alle durch unser persönliches Engagement, daß un-
sere Kinder nicht nur weiterhin, sondern besser versorgt wer-
den ! Danke schön. 

(Vereinzelt Beifall) 
(Anfragen aus der PDS) 

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl : 

Meine Damen Abgeordnete! Zu einer Erklärung sind keine An-
fragen bzw. Diskussionen vorgesehen. Wenn Sie das Thema für so 
außerordentlich wichtig halten, dann stellen Sie bitte einen Antrag 
auf eine Aktuelle Fragestunde. 

(Vereinzelt Beifall) 

Ich muß jetzt noch einmal den Tagesordnungspunkt 2 aufru-
fen. Es hat sich in der Drucksache Nr. 63 a ein Tippfehler einge-
schlichen, und ich bitte Sie, auf Seite 3 der Drucksache Nr. 63 a zu 
berichtigen: In § 5 Abs. 2 heißt es „über die Kürzung oder Aber-
kennung", nicht „Kürzung der Aberkennung", das gibt keinen 
Sinn. Ich bitte Sie, das zu berichtigen. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 5: 

Antrag des Ministerrates 
Gesetz über die Ein- und Durchführung von Marktorgani-
sationen für land- und ernährungwirtschaftliche Erzeug-
nisse. (Marktorganisationsgesetz) 
(1. Lesung) 
(Drucksache Nr. 100). 

Wir haben zunächst die Möglichkeit, die Begründung dazu zu 
hören. Das Wort hat der Parlamentarische Staatssekretär Prof. 
Dr. Kauffold. 

Prof. Dr. Ka ufoold, Parlamentarischer Staatssekretär im Mi-
nisterium für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Die Turbulenzen auf dem Agrarmarkt der DDR sind durch Ent-
scheidungen aus dem Vorjahr und im Frühjahr vorprogram-
miert. Sie sind daher unvermeidlich und werden durch den Fort-
fall der Grenzen verschärft. Diese Situation zeigt uns deutlich, 
daß die Marktpolitik ein entscheidender Bestandteil der Agrar-
politik sein muß. 

Der sensible westeuropäische Agrarmarkt wird durch ein 
kompliziertes, sehr kunstvolles Regelwerk von Marktordnungen 
organisiert und dirigiert, durch das beabsichtigt ist, die Überpro-
duktion einzudämmen und abzufangen, bedarfs- und qualitäts-
gerecht zu produzieren, also die Märkte zu stabilisieren und den 
Landwirten ein stabiles Einkommen zu sichern. 

Über den Staatsvertrag treten wir zunächst ohne Zahlungs-
verpflichtungen in das europäische Wirtschaftsgebiet ein und 
müssen uns nun den hier geltenden Spielregeln anschließen, oh-
ne die der gegenwärtige Zustand nicht überwunden werden 
kann. 

Der Marktorganisation unterliegen vor allem Getreide, Milch, 
Zucker und Ölfrüchte, aber auch andere im § 2 des vorliegenden 
Gesetzentwurfes genannte Produkte. Dieses Gesetz über die 
Marktorganisation für land- und ernährungswirtschaftliche Er-
zeugnisse, das Marktordnungsgesetz, wird die geeigneten Rah-
menbedingungen stellen. 

Die Marktordnugnsmaßnahmen umfassen ein vielfältiges In-
strumentarium von Intervention, Beihilfen, Preisen, Quoten, 
Abgaben, Strafen entsprechend § 3 und ein Außenschutzsystem 
entsprechend § 8 des Gesetzes. 

Die Durchführung der Marktorganisation obliegt der Anstalt 
für Landwirtschaftliche Marktordnung, die ihre Bewährungs-
probe bereits bei der jetzt abgeschlossenen Vergabe von Bezugs-
genehmiungen und Kontingenten im innerdeutschen Handel 
bestanden hat. 

Der Gesetzentwurf ist am bundesdeutschen Recht orientiert, 
enthält aber im § 9 Hinweise auf Übergangs- und Schutzmaßnah-
men, die unseren Minister in Übereinstimmung mit dem Bun-
desminister für Landwirtschaft bei drohenden Marktstörungen 
zu Sondermaßnahmen ermächtigt. 

Ich darf darauf hinweisen, daß die konkrete Ausgestaltung der 
Bedingungen für diese lebensnotwendige Übergangsperiode 
einen besonderen Schwerpunkt bei den Abstimmungen und Ver-
handlungen mit dem zuständigen Bundesministerium darstellt. 



Die Marktordnungskosten werden den EG-Mitgliedern von der 
Gemeinschaft erstattet. Sie sind bei uns im Agrarhaushalt erfaßt 
und wurden für das 2. Halbjahr 1990 bisher mit 1,5 Mrd. DM kal-
kuliert. Bevorstehende Abweichungen im Marktverlauf und not-
wendige Exportstützungen stellen die Erhöhung des Finanzbe-
darfs um 0,7 Mrd. Mark in Aussicht. 

Um den angespannten Agrarhaushalt zu Lasten der Agrar-
strukturförderung nicht weiter zu belasten, sind zur Deckung 
dieses Finanzbedarfs Kredite vorgesehen, welche die ALM auf-
zunehmen und aus ihren Erlösen zu bedienen hat. Das halten wir 
für eine riskante Lösung, deren Behandlung die Einbringung 
dieses Gesetzes um einige Wochen verzögert hat. 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist das Dach für die Marktord-
nungen, die bereits komplett ausgearbeitet vorliegen. Die wich-
tigsten sind schon in den ALM-Informationen der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht worden, damit sich die Landwirte darauf 
einstellen können und eine Vororientierung haben. Sie sollen als 
Durchführungsverordnungen vom Ministerrat erlassen wer-
den. 

Ich würde aber doch dem Ausschuß empfehlen, den Gesetz-
entwurf bei der Behandlung um die entscheidenden Eckdaten 
der Marktordnungen für 1990 und 1991 zu ergänzen. Ich meine 
die Mengen und die Mindest- und Garantiepreise für die wichtig-
sten Erzeugnisse. Das sind so sensible Kennziffern, daß es not-
wendig ist, der Öffentlichkeit zu demonstrieren, daß sie auch von 
der liberal-konservativen Mehrheit dieses Hauses getragen wer-
den. 

Es ist nicht unerheblich, ob für den Liter Milch 63,3 oder 62 
oder später nur 57 Pfennig bezahlt werden. Es ist nicht unerheb-
lich, wieviel Milch, Zucker, Raps produziert werden darf und wo 
die Garantiepreise für Getreide liegen. 

Ich halte das für notwendig, weil gestern das Landwirtschafts-
ministerium in einem anderen Zusammenhang angefragt 
wurde, warum für Flächenstillegungen nicht 1 100 DM je Hektar 
wie in der EG, sondern nur 600 DM je Hektar vorgesehen seien 
und warum der Agrarhaushalt für 1991 nicht die notwendigen 
12 Mrd. DM, sondern nur 9,1 Mrd. DM umfaßt. Hier kann es sich 
nicht einfach um Unkenntnis handeln, weil hinlänglich bekannt 
ist, über welche Ventile die Ebbe im Haushalt einvernehmlich 
ausgeglichen wird. Innerdeutsche Fraktionsgespräche wären 
vielleicht hilfreicher als solche Anfragen. 

Ich bin nicht so sicher, meine Damen und Herren, ob die 
Grundhaltung der Landbevölkerung so liberal-konservativ ist, 
wie von mancher Seite vorausgesetzt wird. 

(Beifall, vor allem bei der PDS) 

Ich bin mir aber sehr sicher, daß die Politik der Koalition mit 
ihren bekannten Mehrheitsverhältnissen von den Menschen 
auf dem Lande nur getragen wird, wenn sie dabei als Produ-
zenten überleben und die Chance haben, zu Wohlstand zu ge-
langen. 

(Beifall) 

Alles in allem ist das Gesetz über die Marktorganisation die 
Voraussetzung dafür, geregelte Bedingungen auf unserem 
Agrarmarkt unter EG-gemäßen Bedingungen zu erlangen und 
die Wettbewerbsfähigkeit schnell herzustellen. 

Ich bitte die Kammer, das Gesetz an die Ausschüsse zu über-
weisen, und ich bitte die Ausschüsse um schnelle Behandlung, 
damit eine 2. Lesung möglichst schon in der kommenden Woche 
möglich wird und damit die Marktordnungen auf den Weg und 
damit zur Wirkung gebracht werden. 

(Beifall bei SPD, PDS und Bündnis 90/Grüne) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. H ö p p n e r: 

Danke schön. 

Damit treten wir in die Aussprache ein. Als erster hat das Wort 
der Abgeordnete Watzek von der Fraktion DBD/DFD. 

Dr. Watzek für die Fraktion DBD/DFD: 

Herr Präsident! Verehrte Abgeordnete! Angesichts der leerge-
fegten Regale in den Kaufhallen, den Geschäften und Fleische-
reien werden sich viele Bürger fragen: Wozu brauchen wir eine 
Marktorganisation, ein Marktorganisationsgesetz mit Regle-
mentierungen, Quotenregelungen und Lizenzierungen für land-
wirtschaftliche Produkte und Nahrungsgüter? Mit Sicherheit - 
darüber sind wir uns wohl einig - wird sich dieses Bild in den 
nächsten Tagen schnell verändern, sobald jeder Bürger der DDR 
ab übermorgen Deutsche Mark in der Hand hat. 

Man muß es so deutlich formulieren : Ohne marktorganisatori-
sche Maßnahmen, damit verbundene Reglementierungen, Quo-
tenregelungen und Lizenzierungen sind die Landwirtschaft und 
der Agrarmarkt in der Europäischen Gemeinschaft nicht zu or-
ganisieren und zu beherrschen. Marktorganisation ist Voraus-
setzung für die Entwicklung der Landwirtschaft und die Siche-
rung der Existenz der Bauern in den Ländern der Europäischen 
Gemeinschaft. 

Wir halten deshalb kurzfristige rechtliche Regelungen für die 
land- und ernährungswirtschaftlichen Erzeugnisse zum Schutz 
des Agrarmarktes der DDR und zur Anpassung an die Grundsät-
ze der EG-Marktordnung unbedingt und, wie gesagt, kurzfristig 
für erforderlich. 

Die DBD/DFD-Fraktion unterstützt die im vorliegenden Ent-
wurf enthaltenen Maßnahmen und hält die sofortige Einführung 
der Marktordnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse für gün-
stiger als eine befristete Auferlegung von Importsteuern bzw. 
Erhebung von Zöllen. 

Damit im Gesetz festgeschriebene Grundsätze der Marktord-
nung kurzfristig für Landwirtschaftsbetriebe griffig wirksam 
werden, sehen wir vor allem zwei Probleme: erstens, wie das be-
reits von Herrn Staatssekretär Kauffold dargelegt wurde, kurz-
fristige Erarbeitung und Bekanntmachung aller Marktordnun-
gen für die Produkte bzw. Produktengruppen land- und ernäh-
rungswirtschaftlicher Erzeugnisse, die in der EG-Marktordnung 
vorgegeben sind - siehe auch § 2 des Gesetzentwurfs -, und zwei-
tens: kurzfristige Sicherung der Aufgaben der Zollorgane, wie 
sie im § 8 formuliert sind, und besonders ihre wirksame Arbeit, 
vor allem deshalb, da bisher in unserem Land eine Arbeit der 
Binnenzollämter in Richtung Agrarmarkt nur in Anfängen vor-
handen ist. 

Damit verbunden halten wir es für erforderlich, daß die Infor-
mationen der Bauern und Arbeitnehmer in der Land- und Nah-
rungsgüterwirtschaft sowie der Lebensmittelindustrie wirksa-
mer, konkreter und umfassender organisiert werden müssen. 
Richtige und gute Ansätze des Amtes für Landwirtschaftliche 
Marktordnung müssen weiter ausgebaut und genutzt werden. 
Man muß sich allerdings die Frage stellen, welche Zielstellungen 
solche Informationsveranstaltungen, wie sie gegenwärtig durch 
die Regierung organisiert werden, haben sollen, wenn gestern in 
einer Veranstaltung von drei Kreisen des Bezirkes Magdeburg 
vom Regierungsvertreter als wichtigstes Thema die Frage ge-
stellt wurde, wie die Genossenschaften der Landwirtschaft in 
den Konkurs geführt werden können. Wie ist es mit der in der 
Regierungserklärung festgeschriebenen Chancengleichheit al-
ler Betriebsformen in der Landwirtschaft zu vereinbaren? Es 
geht doch wohl darum, den Bauern optimistische Lösungen für 
ihre Existenz zu sichern, zu beraten und darzulegen. Oder gibt es 
ein anderes Konzept? 

Wie bei den meisten Gesetzen, so ist auch bei diesem vorlie-
genden Gesetzentwurf der Teufel im Detail. Gute oder schlechte 
Marktorganisation wird maßgeblich bestimmt von der Wirksam-
keit der zu erlassenden Verordnungen zu den unter § 1 aufge-
führten Positionen, die Flexibilität des Amtes für Landwirt-
schaftliche Marktordnung bei Änderung bzw. Störung der 
Marktlage sowie davon, in welchem Umfang die Marktorganisa-
tion den Staatshaushalt belastet. 



Im Zusammenhang mit der Finanzierung der Marktordnung 
muß ich auf folgendes Problem verweisen: Im Rahmen des 
Agrarhaushaltes des Staatsvertrages sind für die Marktord-
nungsregelungen für das zweite Halbjahr 1,5 Mrd. DM und für 
1991 2,2 Mrd. DM vorgesehen. Sie werden unserer Meinung nach 
besonders im zweiten Halbjahr 1990 nicht ausreichen, um die 
wichtigsten Maßnahmen der Marktorganisation abzusichern. 

Die Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung 
Frankfurt/Main hatte z. B. 1988 für marktorganisatorische Maß-
nahmen für land- und ernährungswirtschaftliche Produkte 
7,2 Mrd. DM eingesetzt. Das stellt die Anforderung, sehr gründ-
lich den Einsatz der verfügbaren Mittel vorzubereiten und zu or-
ganisieren. 

Zu den im § 2 enthaltenen Regelungen gestatten Sie mir bitte 
einige kurze Ausführungen, die bei der weiteren Erarbeitung 
der erzeugnisspezifischen Verordnungen zu berücksichtigen 
sind. 

1. Die Neuordnung des Agrarmarktes, besonders der Einsatz 
der Quotenregelungen, muß eindeutig den Umstrukturierungs-
prozeß in der Landwirtschaft unterstützen und fördern. Sie müs-
sen auf die Herausbildung standortgerechter Produktionsstruk-
turen und die Sicherung der Effizienz der Produzenten fördernd 
wirken. 

2. Die Chancengleichheit aller Betriebsformen ist zu gewähr-
leisten, z. B. bei der Produktionsquotenregelung, Qualität und 
Vermarktung, Maßnahmen der Intervention bzw. der Gestat-
tung von Vergünstigungen. 

3. Über Interventionen, besonders Aufkauf und Lagerung, 
sollte nur in dem Maße in das Marktgeschehen eingegriffen wer-
den, daß diese das Preisniveau auf EG-Niveau halten und den 
Absatz der Produkte der Betriebe der Landwirtschaft unterstüt-
zen. Der Export landwirtschaftlicher Produkte muß im zweiten 
Halbjahr mit gleicher Intensität fortgesetzt werden wie im er-
sten Halbjahr. Export der Produkte ist volkswirtschaftlich im-
mer günstiger als Einlagerung mit hohen Lagerkosten und Qua-
litätsminderungen. 

4. Die Durchführungsverordnungen zum vorliegnden Gesetz-
entwurf sind den Produzenten rechtzeitig für das jeweilige Wirt-
schaftsjahr zur Kenntnis zu geben, damit sie in die Lage versetzt 
werden, längerfristig marktorientierte Produktionsveränderun-
gen vorzunehmen. 

Die Fraktion DBD/DFD stimmt der Überweisug des Gesetz-
entwurfes in die vorgesehenen Ausschüsse zu. 

(Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Danke schön. - Als nächster Redner spricht für die Fraktion CDU/ 
DA der Abgeordnete Schroeder. - Ich hoffe, daß die anderen Frak-
tionen die Zeit wieder einholen, die ich Ihnen wegen der besonde-
ren Beziehung zu diesem Tagesordnungspunkt gegeben habe. 

(Dr. Watzek, DBD/DFD: Danke.) 

Schroeder für die Fraktion CDU/DA: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Der vorliegende Gesetzentwurf entspricht nach Auffassung der 
CDU/DA-Fraktion den rechtlichen Regelungen entsprechend 
Artikel 15 Ziffern 1 und 2 des Staatsvertrages. Das ist erst mal die 
Grundlage unserer Befürwortung dieses Gesetzentwurfes. 

Mit diesem Gesetz soll erreicht werden, daß einmal die betref-
fenden Erzeugnisse aus der landwirtschaftlichen Produktion in 
ausreichender Menge und Qualität dem Verbraucher zur Verfü-
gung stehen, daß zweitens den Erzeugern wiederum ein ange-
messenes Einkommen gewährleistet wird und die Agrarmärkte 
in diesem Lande stabilisiert werden können. 

Wir meinen, dieses Gesetz ist ein Rahmengesetz, nach dem die 
Marktordnungsmaßnahmen geregelt werden, so wie es in den 
§§ 2 und 3 festgelegt ist. Dieses Gesetz setzt auch die zuständige 
Marktordnungsstelle auf Gesetzesgrundlage in die Lage, die 
Marktorganisation auf der Grundlage der Rechtsvorschriften 
durchzuführen. 

Ein wichtiges Moment hierbei ist die Vergabe von Quoten an die 
Landwirtschaftsbetriebe für ausgewählte und absatzgefährdete 
Produkte, wie Milch, Schweinefleisch, Zucker, Getreide usw. 

Der EG-Agrarmarkt wird durch Marktordnungen für die mei-
sten Agrarprodukte im Interesse der Landwirtschaft gegenüber 
dem Weltmarkt geschützt und gleichzeitig werden ein bestimm-
tes Preisniveau und ein weitgehender Absatz gesichert. 

Ab 2. Juli, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird auch 
unsere Landwirtschaft, die Landwirtschaft dieses Landes, mit 
dem Agrarmarkt nach den EG-Grundsätzen konfrontiert. 

Eine besondere Anpassungsregelung besteht daher im Wa-
renverkehr mit der Bundesrepublik Deutschland, der darauf ge-
richtet ist, durch Kontrolle der Warenströme bei Erzeugnissen 
die Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Land- und 
Nahrungsgüterwirtschaft weiter zu unterstützen. 

Dieses Gesetz bzw. dieser Gesetzentwurf reiht sich ein in eine 
Reihe von Gesetzen und Verordnungen, die auch unsere Land-
wirtschaft in die Lage versetzen werden, in relativ kurzer Zeit - 
gemessen an der Entwicklungszeit in der Bundesrepublik 
Deutschland - mehr und mehr im Rahmen des europäischen 
Marktes sich zu profilieren. Der Weg dorthin, das wissen wir alle, 
wo wir Landwirte sind, ist zweifellos schwer. Unsere Betriebe 
liegen im Produktionsniveau, in der Rentabilität und in den vor-
handenen Strukturen unter dem Niveau unserer Berufskollegen 
in der Bundesrepublik Deutschland und darüber hinaus im EG-
Raum. Dieser Zustand - und das möchte ich hier noch mal ganz 
klar sagen - ist nicht auf die Politik dieser Regierung zurückzu-
führen, sondern er bezieht sich auf eine 45jährige total verfehlte 
Agrarpolitik, die unsere Landwirtschaft dorthin geführt hat, wo 
sie heute ist, und wir müssen heute sehen, wie wir mit diesen 
Dingen fertig werden. 

(Beifall bei CDU/DA, DSU, DBD/DFD) 

Das ist das Erbe, was wir hier aus 45 Jahren entgegengenom-
men haben. 

Wir denken hier noch daran, daß wir eine Landwirtschaftspoli-
tik hatten, die vollkommen im Gegensatz zu jeder modernen 
Landwirtschaftspolitik stand. Wir kennen noch alle diese unsin-
nigen Höchstertragskonzeptionen, wir kannten die Höchster-
tragsschläge, wir mußten produzieren um jeden Preis, und es 
wurde gedankenlos produziert, ohne hier an wirklich markttech-
nische und Weltmarktgründe zu denken. 

Der Bauer wurde in seiner Art als Bauer in 45 Jahren ebenfalls 
wegpolitisiert. Wir haben in unserem Land das bäuerliche Den-
ken verlernen müssen auf Grund einer von mir eben geschilder-
ten Politik. Der Bauer war in diesem Arbeiter-und-Bauern-Staat 
nur dem parteipolitischen Reglement einer einzigen Partei aus-
geliefert. 

(Unruhe und Proteste bei der PDS) 

Ich betone nochmals: Die Ausgangsposition unserer Land-
wirtschaft ist denkbar schlecht. Der Landwirt unseres Landes ist 
aber kein schlechterer Landwirt als der Landwirt in irgendeinem 
Land des EG-Raumes. 

(Beifall vor allem bei SPD und CDU/DA) 

Und trotz alledem, meine Damen und Herren, müssen wir die-
ser schweren Lage konkret ins Auge sehen. Wir sind aber auch 
der Meinung, daß es nichts hilft und absolut nichts hilft, nur 
noch mit den Worten „Es geht nicht - dieses geht nicht, und jenes 
geht nicht" in Pessimismus zu machen. Ich meine : Wir sind 
Landwirte, wir sind von Hause aus immer Optimisten gewesen, 



denn jeder hat in seinem Land schlechte Jahre gehabt und hat im 
Herbst wieder den Optimismus gehabt, das neue Jahr wieder 
voll anzupacken. 

Wir haben 45 schlechte Jahre hinter uns. Das Tor ist aufgesto-
ßen, und ich meine, wir haben allen Grund - auch wir Landwirte 
-, durch dieses Tor zu gehen und uns links und rechts an nichts 
zu scheren. Wir wollen auch teilhaben an der Freiheit, so wie sie 
in ganz Europa ist. 

(Beifall vor allem bei CDU/DA) 

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: Herr Abgeordne-
ter, Ihre Redezeit ist vorbei!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte zum 
Schluß kommen. Die Parteien der CDU/DA-Fraktion befürwor-
ten die Überweisung dieses Gesetzentwurfes zur Marktordnung 
an den Ausschuß für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft, an 
den Wirtschaftsausschuß und an den Ausschuß für Handel und 
Tourismus. - Danke. 

(Beifall bei der Koalition) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Anfrage? 

Dr. Peltsch (PDS): 

Kollege Abgeordneter, eine Frage: Wie erklären Sie sich den 
Widerspruch, den ich in Ihrer Rede gehört habe, daß einerseits 
der Bauer wegpolitisiert worden ist in 45 Jahren, also nicht mehr 
existiert, aber gleichzeitig ein - wie Sie weiter ausführten - Kol-
lege ist, ein Landwirt, der nicht schlechter ist als seine Kollegen 
in der EG? Sprechen Sie von zwei verschiedenen Kategorien, 
von zwei verschiedenen Bauerntypen, oder wie erklärt sich das? 

Schroeder (CDU/DA): 

Das sind keine Widersprüche. Ich möchte Ihnen nur eines sa-
gen: Ich selbst wurde durch Leute der vorhergehenden Partei 
ebenfalls mundtot gemacht, und ich freue mich, daß ich jetzt als 
Landwirt wieder meinen Mund aufmachen kann und meine Mei-
nung sagen kann. 

(Dr. Peltsch: Das ist erfreulich, aber keine Antwort.) 

(Beifall bei CDU/DA) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner : 

Es sind keine weiteren Fragen zugelassen. - Als nächster 
spricht für die Fraktion der SPD der Abgeordnete Dr. Botz. 

Dr. Botz für die Fraktion der SPD: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das uns heute in 
1. Lesung vorliegende Marktorganisationsgesetz ist eine logi-
sche Konsequenz der Anpassung der Strukturen unserer Land-
wirtschaft an das System der Marktordnung der Europäischen 
Gemeinschaft. Und, meine Damen und Herren, ich glaube, wir 
sind uns in diesem Haus wohl darüber einig, daß wir in diese Eu-
ropäische Gemeinschaft hineinwollen. 

Diejenigen, die sich mit der Thematik vertraut gemacht haben, 
wissen, daß gerade die Landwirtschaftspolitik auf dem Weg der 
Schaffung der Europäischen Gemeinschaft eine sehr wichtige 
Rolle gespielt hat. Trotz aller Probleme, die dieser europäischen 
Agrarpolitik durchaus anhaften, sollte man auch zur Kenntnis 
nehmen, daß durch das in vielen Jahren gewachsene Preisstüt-
zungs- und Außenschutzsystem dieses Marktes relativ stabile, 
durchschaubare Produktions- und Marktstrukturen geschaffen 

wurden, die unter anderem eine hohe Effektivität der landwirt-
schaftlichen Produktion sichern. 

Die starke Dynamik der politischen Entwicklung zwingt uns 
nun auch, auf dem Gebiet der Vermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte schnell eine Paßfähigkeit an die Europäische Gemein-
schaft zu entwickeln. Ich möchte hier nicht auf das Vergangene 
eingehen, auf die Mängel der Planwirtschaft. Das ist hier getan 
worden. Trotz der Kürze der Zeit sei dennoch eine Frage erlaubt, 
meine Damen und Herren. Welcher Landwirt in dieser Republik 
hätte, als er 1989 das Wintergetreide noch entsprechend den 
Planauflagen drillte, es für möglich gehalten, daß er die zu er-
wartende Ernte schon zu EG-Preisen absetzen wird? Wenn es 
darüber aber nicht nur ungetrübte Freude gibt, so hängt das in 
erster Linie damit zusammen, mit welcher gewaltigen Unsicher-
heit unsere Bauern gerade in diesen Tagen besonders in die 
nächste, in die unmittelbare nähere Zukunft schauen müssen. 

Nun gibt es in diesen Tagen ja nur wenige Bürger, die sich 
ganz sicher sein können, was ihre wirtschaftliche Zukunft an- 
geht. Insofern könnte man fragen, warum es den Bauern ausge-
rechnet anders gehen sollte. Wir sind aber der Auffassung, daß 
die Frage des Eigentums an Grund und Boden sowie der Inven-
tarbeiträge, die Tatsache des nicht immer freiwilligen Beitritts 
zu den Genossenschaften und die dirigistischen staatlichen Ein-
griffe, die es ja noch bis vor wenigen Monaten gab, äußerst kom-
plizierte Rechtsverhältnisse auf dem Land geschaffen haben. 
Diese Rechtsverhältnisse, meine Damen und Herren, gestatten 
es nun einmal nicht, einfach einen Vergleich mit dem Arbeits-
rechtsverhältnis eines Arbeitnehmers in einem VEB zu ziehen. 
Hier geht es um andere Probleme. 

Auch, wenn es mir schwerfällt, muß ich doch vor diesem Ho-
hen Haus heute feststellen, daß es weder der Regierung noch 
uns als Parlament bisher in ausreichendem Maße - ich betone : in 
ausreichendem Maße - gelungen ist, diesem Wust an rechtlichen 
und ökonomischen Problemen in der Kürze der Zeit beizukom-
men. 

Meine Damen und Herren ! Der in Mitteleuropa wohl gewaltig-
ste, kurzfristig erzwungene Strukturwandel in einer Landwirt-
schaft, nämlich in der Landwirtschaft der DDR, hat Tatsachen 
geschaffen, über die wir nicht gerade glücklich sein können, die 
wir nun aber einmal zum Ausgangspunkt der zukünftigen Ent-
wicklung machen müssen. Eine andere Herangehensweise ist 
schlicht und einfach als unrealistisch einzustufen. Unsere Bau-
ern - davon sind wir überzeugt, und hier stimme ich meinem 
Vorredner zu -, werden ebenso wie ihre Kollegen in der BRD, in 
Holland, in Frankreich und in Spanien die Mechanismen der 
Marktorganisation beherrschen lernen. Sie werden das aber um 
so besser tun, je vernünftiger es uns, und hier meine ich uns in 
diesem Hohen Hause, gelingt, faire politische Rahmenbedin-
gungen für eine Anpassung der alten Strukturen an die neuen 
Erfordernisse zu setzen. 

(Beifall vor allem bei der SPD) 

So weit einige Bemerkungen zum Gesamtzusammenhang. 
Gestatten Sie mir noch einige Worte zu einzelnen, in Paragraph 3 
aufgeführten Marktordnungsmaßnahmen. 

Erstens. An erster Stelle wird hier die Intervention genannt, 
die auch schon in aller Munde ist und große Hoffnungen, viel-
leicht auch Illusionen weckt. Die Kollegen aus der Bundesrepu-
blik weisen uns allerdings zu Recht darauf hin, welche Risiken 
diese Maßnahmen im Falle der Überbeanspruchung in sich ber-
gen. Ankauf und Lagerung verursachen nicht nur erhebliche 
Kosten, wovon, nebenbei gesagt, die EG ja wahrlich ein Lied sin-
gen kann, sondern volle Interventionslager führen in letzter 
Konsequenz auch immer zu sinkenden Preisen, die sich schließ-
lich kein Landwirt wünschen kann. 

Zweitens. Die unter Punkt 2 i aufgeführte Vergütung für die 
Aufgabe der Produktion sollte im Interesse einer ökologisch und 
ökonomisch orientierten Marktwirtschaft besonders dort ge-
zahlt werden, wo die Produktion mit einer ständigen Gefahr der 
Belastung von Böden und Grundwasser durch Pflanzenschutz-
mittel oder Nitrate bzw. Phosphate verbunden ist oder dort, wo 



mit der Aufgabe einer solchen Produktion eine echte Chance für 
die Wahrnehmung der Interessen des Naturschutzes besteht. Ei-
ne weitere Maßnahme ist die Verteilung von Produktionsquo-
ten, die zur Zeit ja auch schon anläuft. Bei einer sinnvollen Ver-
teilung von Produktionsquoten - und hier möchte ich mich auch 
den Ausführungen des Parlamentarischen Staatssekretärs, 
Herrn Prof. Kauffold, anschließen - entsprechend der Eignung 
natürlicher Standorte kann ebenfalls ein entscheidender Beitrag 
zur Verbesserung der Ökonomie insgesamt in der Volkswirt-
schaft geleistet werden. 

So gehört die Milchquote, um ein Beispiel zu nennen, eben in 
erster Linie in die Territorien mit hohem Grünlandanteil und 
nicht in die Ackerebene. Wir haben hier tatsächlich die Möglich-
keit, die nicht ganz günstigen Strukturen der letzten Jahrzehnte 
mit Hilfe der Quoten zu korrigieren. 

Sie sehen an diesen wenigen Beispielen, wie wichtig Markt-
orientierungsprinzipien auch für die Struktur der Landwirt-
schaft sein können. 

Abschließend noch einige Bemerkungen zum § 9 des Entwur-
fes. Es geht hier um die Vollmacht des Ministers während der 
Übergangszeit zur Bewältigung von Anlaufschwierigkeiten, 
dem Amt für Landwirtschaftliche Marktordnung Weisung zu er-
teilen. 

Diese Vollmacht wird auf Grund der eingangs angedeuteten 
Probleme bei der Herausbildung des Marktes für sehr wichtig 
erachtet. Ebenso zu begrüßen ist selbstverständlich in diesem 
Zusammenhang die im Absatz 2 festgeschriebene zeitliche Be-
grenzung derartiger durch den Minister angewiesene Maßnah-
men. 

An dieser Stelle möchte ich aber auch noch einmal klar zum 
Ausdruck bringen, worauf die Unsicherheit der Landwirte zur 
Zeit noch mit zurückzuführen ist. Es geht einfach darum, daß 
der Markt, der ja mit Hilfe dieses Gesetzes in Zukunft geordnet 
werden soll, durch den Konkurs, und zwar den kurzfristigen 
möglichen Konkurs von Verarbeitungsbetrieben landwirt-
schaftlicher Produkte auf dem Territorium der DDR, nur schwer 
in Gang kommt und damit zu weiteren Absatzproblemen der 
landwirtschaftlicher Produktionsbetriebe führen kann. 

Gegenmaßnahmen der Regierung sind zwar vorhanden, aber 
unserer Meinung nach mit hoher Sicherheit zu schwach finan-
ziell untersetzt. 

Meine Damen und Herren! Die Fraktion der SPD ist für eine 
Überweisung des Gesetzes an die genannten Ausschüsse und 
bittet um eine zügige Bearbeitung. - Ich danke Ihnen. 

(Vereinzelt Beifall, vorwiegend bei der SPD) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Danke schön. Als nächste spricht die Fraktion der PDS, der Ab-
geordnete Scheringer. 

Scheringer  für die Fraktion der PDS: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Fraktion der 
PDS begrüßt das vorliegende Marktorganisationsgesetz vor al-
lem aus zwei Gründen. Erstens gibt dieses Gesetz die erforderli-
che Rechtsgrundlage für die dringend benötigten Marktordnun-
gen. 

Als Vorsitzender einer Genossenschaft möchte ich besonders 
unterstreichen, daß die Landwirtschaftsbetriebe recht schnell 
wissen wollen, inwieweit in diesem Jahr und künftig sowohl ein 
bestimmtes Preisniveau als auch ein bestimmter Absatz ihrer 
Erzeugnisse im Rahmen von Garantiemengen gesichert ist. 

Immerhin steht die Ernte vor der Tür, und die Absatzprobleme 
sind bekanntlich schon jetzt besonders bei Schlachtschweinen, 
Milch und Gemüse äußerst kompliziert. 

Die Betriebe wollen auch wissen, wie die Quotenregelungen 
für das nächste Jahr aussehen, damit sie rechtzeitig die erforder-
lichen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen vorbereiten 
und treffen können. 

Die Agrarproduktion unterliegt eben der Besonderheit, daß 
sie primär durch die Monate dauernden Wachstumsprozesse der 
Pflanzen und Tiere bestimmt wird. Das erfordert eine dement-
sprechende Langfristigkeit betrieblicher Planungen, die wieder-
um die rechtzeitige Information über die staatlich gesetzten öko-
nomischen Rahmenbedingungen voraussetzt. 

Die Marktordnungen müssen deshalb sofort, und zwar zeit-
gleich mit diesem Gesetz, der Praxis zur Verfügung stehen. 

Zweitens hat das Gesetz unsere Unterstützung, weil mit ihm 
ein wichtiger juristischer Schritt zur Integration der DDR-Land-
wirtschaft in die europäische Agrarwirtschaft gegangen wird. 
Wir sehen darin eine große Chance, auch und gerade für die Ge-
nossenschaften. 

Es ist mir deshalb zu einfach, wenn Genossenschaften von 
vorn herein als weniger effiziente Agrarbetriebe abgetan wer-
den, wie es z. B. die Fraktion der DSU bei den 1. Lesungen des 
Landwirtschaftsanpassungsgesetzes als auch zum Fördergesetz 
praktizierte. 

Letztlich laufen Ihre und andere Beiträge in diesem Hause 
darauf hinaus, die viel beschworene Chancengleichheit aller 
Wirtschaftsformen im freien Wettbewerb praktisch von vorn-
herein außer Kraft zu setzen. Damit sind wir keineswegs einver-
standen, dafür kann keiner unsere Zustimmung erwarten. 

Sehr viel wird von Regierungsvertretern in den Medien übe r 
 die sogenannten Marktordnungskosten gesprochen bzw. ge-

schrieben. Dabei wird oft der Eindruck erweckt, als handele es 
sich hier um eine großzügige Förderung der Landwirtschaft, um 
eine wahre Wohltat. Das ist nicht so. Über die Marktordnungsko-
sten werden lediglich die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
auf dem jeweiligen BRD-Niveau stabilisiert, und zwar mit dem 
Mechanismus von Interventionen, Exporterstattungen, Import-
abschöpfungen, Quotenregelungen und anderen Maßnahmen. 

Anders ausgedrückt: Über die Marktorganisation und die da-
für erforderlichen Marktordnungskosten wird gesichert, daß der 
ab 1.7. eintretende Preisbruch bei pflanzlichen und tierischen 
Erzeugnissen, auf den Frau Wegener gestern einging, nicht 
noch größer wird. Über Marktordnungskosten fließt nicht eine 
D-Mark der fehlenden Milliarde, über die gestern auch Herr Mi-
nister Dr. Pollack mit der etwas diplomatischen Formulierung 
vom „sehr knappen Finanzrahmen" sprach. Die Hauptkonse-
quenz dieses Gesetzes sehe ich darin, bedarfsgerecht zu produ-
zieren. Durch eine falsche Interventionsmentalität würde das 
Problem der Überproduktion mit seinen vielen negativen Folgen 
nicht nur im Bereich der Ökonomie, sondern besonders auch auf 
dem Gebiet der Ökologie und der Volksgesundheit nicht über-
wunden. Deshalb möchte ich die Regierung dringend bitten, alle 
nur erdenklichen Möglichkeiten von Agrarexporten besonders 
nach Osteuropa und namentlich in die Sowjetunion auszuschöp-
fen, auch wenn das hohe Exportstützungen aus dem Staatshaus-
halt erforderlich macht. Es ist trotzdem der billigere Weg der 
Problemlösung. Darüber sind sich alle Fachleute einig. 

Ich persönlich plädiere für einen zügigen, jedoch nicht plötzli-
chen Abbau der Überproduktion, was die Einordnung besagter 
Mittel für die Exporte mindestens noch für 1991/92 erfordert. 
Nur so ist auch einigermaßen sozial verträglich der ökonomisch 
notwendige Abbau der Arbeitsplätze in der Landwirtschaft pa-
rallel mit der Schaffung neuer nichtlandwirtschaftlicher Ar-
beitsplätze mit der erforderlichen Umschulung überhaupt zu be-
wältigen. Hinzu kommt, daß solche Exporte auch notwendig 
werden, um den Absatz des in der Phase der Tierbestandsredu-
zierung höheren Schlachtviehangebots zu gewährleisten. 

Zusammenfassend darf ich feststellen: Unsere Befürwortung 
des Marktorganisationsgesetzes schließt nicht aus, daß die PDS 
künftig im vereinigten Deutschland für eine Reformierung des 
gesamten Systems der europäischen Agrarwirtschaft eintritt. 



Zum einen, weil die Bauern in der BRD und in der gesamten EG 
die soziale Schicht mit dem geringsten Einkommen und mit der 
längsten Arbeitszeit bilden. In der BRD beträgt z. B. die Arbeits-
zeit von Bauern über 60 Wochenstunden. Zum anderen: Der 
Bauer hat von seinen Flächen Landprodukte zu erzeugen. Daß in 
jeder Minute Tausende Kinder verhungern, betrachte ich als die 
größte Kritik an meinem Berufsstand. Die durch Marktorganisa-
tion der EG stimulierten Produktionsbegrenzungen sind, so ge-
sehen, pervers. Sie unterstreichen die Reformbedürftigkeit des 
Kapitalismus, der nunmehr auch bei uns Einzug hält. Ich möchte 
deshalb wenigstens anregen, daß sich die Herren Minister Dr. 
Pollack und Dr. Romberg mit Herrn Ebeling als dem zuständigen 
Minister für Entwicklungshilfe zusammensetzen, um über Mög-
lichkeiten einer Nahrungsmittelhilfe zugunsten der Dritten 
Welt zu beraten. 

(Beifall bei DBD/DFD und PDS) 

Unsere Fraktion stimmt dem Überweisungsvorschlag des Prä-
sidiums an die Ausschüsse zu. Ich bedanke mich für die Auf-
merksamkeit. 

(Beifall bei der PDS) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Danke schön. Als nächste spricht für die Fraktion der DSU die 
Abgeordnete Schneider. 

Frau Schneider für die Fraktion der DSU: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das Gesetz über 
die Ein- und Durchführung von Marktorganisationen für land-
und ernährungswirtschaftliche Erzeugnisse - Marktorganisa-
tionsgesetz - setzt den Rahmen für den Übergang von der zen-
tralen Kommandowirtschaft zur sozialen und ökologischen 
Marktwirtschaft. Es soll die Voraussetzungen schaffen zur Rea-
lisierung der im Staatsvertrag Artikel 15 Abs. 1 und 2 getroffenen 
Festlegungen für ein Preisstützungs- und Außenschutzsystem 
entsprechend dem EG-Marktordnungssystem. 

Dieses Gesetz entspricht im wesentlichen den in der Bundes-
republik Deutschland geltenden rechtlichen Bestimmungen 
und hat sich im EG-Marktordnungssystem bewährt. 

Gleichzeitig gilt es, in der Bundesrepublik gemachte Fehler 
nicht zu wiederholen, indem für die vielfältigen Marktordnungs-
maßnahmen gemäß § 3 dieses Gesetzes richtige Prioritäten ge-
setzt werden. So könnte beispielsweise die fehlerhafte Anwen-
dung der Intervention bei bestimmten Erzeugnissen zu einem 
Überproduktionsdruck führen, unter dem unsere Landwirt-
schaft ohnehin zur Zeit leidet. 

Mit Hilfe dieses Marktordnungsgesetzes können und müssen 
die landwirtschaftlichen Produktionsprozesse sozial und ökolo-
giegerecht gesteuert werden. Diese Möglichkeiten eröffnet das 
Instrumentarium dieses Gesetzes bei geschickter und richtiger 
Anwendung. Es flankiert das Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
und das Fördergesetz, das gestern in diesem Hause zur Lesung 
stand, in der Weise, daß gezielte Maßnahmen zur Strukturver-
besserung in der Landwirtschaft durch Marktordnungsmecha-
nismen, wie die Vergabe von Quoten nach Effektivitätskriterien, 
differenziert möglich gemacht werden. 

Die DSU sieht im Prinzip der Chancengleichheit für alle zu-
künftigen Betriebsformen keinen Widerspruch dazu, daß selb-
ständig werdende Bauern zur Starthilfe maximal unterstützt 
werden, da sie in 30 Jahren Mißwirtschaft auf dem Lande 

(Zuruf: 40!) 

- 30 Jahre, ich gehe jetzt aus von der Zwangskollektivierungszeit 
- um ihre Pacht für den Boden, ihre Zinsen für das Inventar und 
ihre Mieten für Gebäude und Anlagen gebracht worden sind. 
Deshalb meinen wir, daß alle Gesetze, die zur Zeit den Struktur-
wandel in der Landwirtschaft befördern, vorrangig dem Wieder

-

aufbau des Bauernstandes dienen müssen. Unter anderem ge-
hört dazu die Ausreichung genügend hoher Produktionsquoten 
im Rahmen dieses Marktordnungsgesetzes, die es ihnen ermög-
lichen, die Finanzierung ihrer Höfe weitgehend selbst zu reali-
sieren. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sollte in diesem Sinne ausge-
baut werden. 

Dem Überweisungsvorschlag des Präsidiums in die entspre-
chenden Ausschüsse stimmt die Fraktion der DSU zu. 

(Beifall bei der DSU) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Als nächstes spricht für die Fraktion der Liberalen der Abge-
ordnete Zirkler. 

Dr. Zirkler für die Fraktion Die Liberalen: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Artikel 15 des Staatsvertrages ist festgelegt, daß die DDR wegen 
der zentralen Bedeutung der Regelungen der Europäischen Ge-
meinschaft ein Preisstützungssystem entsprechend dem EG- 
Agrarmarktordnungssystem einführt. Das Ziel dieser Festle-
gung aus dem Staatsvertrag ist mit dem uns heute vorliegenden 
Entwurf des Gesetzes über die Ein- und Durchführung von 
Marktorganisationen für land- und ernährungswirtschaftliche 
Erzeugnisse, Marktorganisationsgesetz, erreicht. 

Das Ziel dieses Gesetzes ist im § 1 Abs. 1 klar definiert. Es geht 
um die Heranführung des Agrarmarktes der DDR an die gemein-
same Marktorganisation der EG und um die Verhinderung von 
Agrarmarktstörungen. Das Ziel ist es, ein den EG-Regeln ent-
sprechendes Außenschutzregime an den Grenzen der DDR zu 
erreichen, welches verhindert, daß das vorhandene Agrarpreis-
niveau durch Billigeinfuhren unterlaufen wird. Für sensible 
Produkte, wie z. B. Milch und Fleisch, wurde bereits ein System 
zur mengenmäßigen Regulierung der Warenströme zwischen 
der DDR und der BRD eingeführt, um den Absatz der eigenen 
landwirtschaftlichen Produktion zu sichern. 

Über das Amt für Landwirtschaftliche Marktordnung, kurz 
ALM genannt, erfolgt quartalsweise eine Ausschreibung von 
Kontingenten, deren Einhaltung von den Zollorganen der DDR 
und der Bundesrepublik kontrolliert wird. Die Durchführung 
wird sich aber in der Übergangszeit schwierig gestalten, weil un-
sere Zollorgane diesen Aufgaben bisher nicht gewachsen sind. 

Marktordnung ist aus liberaler Sicht nicht handelsfördernd 
und führt stets zu einer Fortführung dirigistischer Handelsme-
thoden. So gibt es zahlreiche Beschwerden in unserem Land, daß 
Kontingente oft zu niedrig sind. Die Wartezeiten bei den Antrag-
stellern in der ALM gestalten sich so wie derzeit bei den Sparkas-
sen mit langem Schlangestehen. 

Das heute zur 1. Lesung anstehende Gesetz, das noch nicht be-
schlossen ist, ist de facto durch die Existenz der ALM rechts-
wirksam. Normalerweise ist die bisherige Arbeit der ALM geset-
zeswidrig. 

Durch diese ganze Frage der Marktregulierung, wobei wir be-
fürworten, daß die landwirtschaftlichen Produkte, die in unse-
rem Lande hergestellt werden, auch absetzbar sind, gibt es aber 
auch Benachteiligungen, und ich möchte darauf hinweisen, daß 
gerade die kleinen Einzelhändler unter diesen Dingen sehr zu 
leiden haben, weil die Frage der Kaution, die für alle Produkte, 
die sie über die Marktordnung handeln, zu stellen ist, für sie 
wirtschaftliche Erschwernisse bringt. 

Ich sagte schon, daß wir für die Sicherung der Einnahmen un-
serer Bauern sind. Das ist aber - und das brachte ich auch in den 
Ausführungen gestern zum Ausdruck - mit einigen Schwierig-
keiten verbunden, so daß wir gleichzeitig dafür sind, daß wir 
Strukturveränderungen in unserer Landwirtschaft in der Art 



vornehmen, daß wir unsere Produktion zukünftig nach diesen 
Kennziffern so anpassen, daß wir nicht zusätzlich Überschüsse 
produzieren, die durch nachhaltige Finanzierung aufrechterhal-
ten werden müssen. 

Leider geht die Benachteiligung unserer Produkte, das, was 
wir mit dieser Marktordnung eigentlich verhindern wollen, 
schon weiter und ist im vollen Gange. In der Hauptstadt Berlin, 
die es ja für unser Land noch ist, ist derzeit kein Bier mehr erhält-
lich, das aus eigener Produktion stammt. Und das ist eine riesen-
hafte Schweinerei. Das muß an dieser Stelle klar gesagt werden. 

(Beifall) 

Das ist nicht im Sinne unserer Wirtschaft und Wirtschaftsför-
derung. Und deshalb appelliere ich auch an unsere Bürger, sich 
mehr auf unsere Produkte zu konzentrieren und auch Konse-
quenzen im Handel zu fordern; denn das ist nicht die Sache der 
Landwirtschaft oder der Nahrungsgüterindustrie, sondern ein 
eindeutiges Versagen unserer Handelsorgane, wie wir es hier 
auch schon mehrfach kritisiert haben. 

(Beifall) 

Ich denke, daß wir uns in diesem Punkte einig sind, daß solche 
Personen, die derartige Wirtschaftssabotage betreiben, entlas-
sen werden müssen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte von die-
ser Stelle aus auch noch einmal an die Bundesregierung appel-
lieren, weil ich gestern ja schon sagte, daß diese Maßnahmen, die 
für unseren Agrarhaushalt für das zweite Halbjahr 1990 und für 
1991 sehr eng bemessen sind, nicht ausreichen und die ganze 
Frage des Agrarhaushaltes unter den besonderen Bedingungen 
unseres Landes in gemeinsamen Verhandlungen unserer Regie-
rung und der Bundesregierung mit der Landwirtschaft noch ein-
mal neu zu ordnen und zu überdenken ist und Möglichkeiten ge-
funden und finanzielle Mittel erschlossen werden sollten, unse-
rer Landwirtschaft ein Überleben in geordneten Bahnen zu si-
chern. 

Das vorliegende Marktordnungsgesetz kann nach wie vor nur 
ein notwendiges Übel sein, dessen Anwendung nicht mehr als 
notwendig erfolgen sollte. 

Meine Damen und Herren! Wir empfehlen die Überweisung 
dieses Gesetzes an die vorgesehenen Ausschüsse. Danke schön. 

(Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Danke. Als nächster spricht für die Fraktion Bündnis 90/Grüne 
der Abgeordnete Mäder. 

Mäder für die Fraktion Bündnis 90/Grüne: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Ver-
ehrte Gäste! Das Marktorganisationsgesetz entspricht in seinen 
Strukturen dem Marktordnungssystem der Europäischen Ge-
meinschaft. Es dient der Verhinderung von Störungen auf dem 
Agrarmarkt und der Einführung von Preisstützungs- und Au-
ßenschutzsystemen. Jedenfalls ist so seine Zweckbestimmung 
beschrieben. Besondere Vergünstigungen, welche unseren Pro-
duzenten landwirtschaftlicher Erzeugnisse zugute kommen sol-
len, sind unter anderem Ausfuhrerstattungen, Produktionser-
stattungen, Beihilfen für die Herstellung von Erzeugnissen, wel-
che für bestimmte Zwecke verwendet werden, aber es fehlt auch 
nicht an dem Wermutstropfen in dem dargereichten EG-Kelch. 

Und genau da kommen wir auf des Pudels Kern. Es ist nämlich 
auch die Rede von Flächenstillegungen, Nichtvermarktungsprä-
mien, Vergütung für die Aufgabe von Produktion, Beihilfe für 
private Lagerhaltung, Produktionsquoten und die Intervention 

durch Aufkauf, Lagerung und Verkauf - ein Spiel auf dem Rük-
ken unserer Bauern, wobei sich die Herren in Brüssel gewaltig 
eins ins Fäustchen lachen. 

Es ist dringend erforderlich, die Großtierbestände in den Ge-
nossenschaften zurückzufahren, um auch den Erfordernissen 
des Umweltschutzes gerecht zu werden. Das sollte jedoch nicht 
heißen: bedingungslose Unterordnung unserer Landwirtschaft 
unter den Rahmen der EG-Wirtschaft. 

Im Klartext wird das Arbeitslosigkeit für jeden zweiten in der 
Landwirtschaft Beschäftigten bedeuten - ohne Ausweichmög-
lichkeiten auf andere Arbeitsmärkte. In den ländlichen Gebieten 
gibt es eben keine andere Arbeitsmöglichkeit als in der Land-
wirtschaft. Wir würden Teile der Landbevölkerung in den sozia-
len Notstand bringen. 

Hier könnte durch Investitionen eine Verarbeitungsindustrie 
aufgebaut werden. Das würde nicht nur die Konkurrenzfähig-
keit unserer Landwirtschaft garantieren, sondern auch neue Ar-
beitsplätze schaffen und dem Bauern seine berechtigte Exi-
stenzangst nehmen. Ich denke dabei an die Errichtung einer 
Fleischverarbeitung vor Ort, um die desolaten Schlachthöfe aus 
den Innenstädten herauszubekommen. Schon von seiten der Hy-
giene ist eine solche Lösung notwendig. Warum soll nicht in ei-
nem Gebiet, wo die Tierproduktionsbetriebe ansässig sind, ein 
Schlachthof errichtet werden und vielleicht auch durch Zu-
sammenschluß von Privatschlachtern und Genossenschaften 
übernommen werden? Die Vorteile liegen auf der Hand: geringe 
Transportleistungen, Frischvermarktung und verarbeitungs-
orientiert, also am Käufer selbst, qualitätsgerecht, kunden-
freundlich und preisgünstig mit dem nötigen Image angeboten, 
das ist Marktwirtschaft. 

Nur ist es höchste Zeit, und unsere Bauern sollten nicht immer 
auf irgendwelche Entscheidungen von oben warten, denn diese 
kommen mit Sicherheit nicht. 

Durch die anstehende Verarbeitung von Magermilchpulver zu 
hochwertigen eiweißhaltigen Futtermitteln wird es zu einem er-
neuten Anstieg der Milchproduktion kommen. Das für den Zeit-
raum vom 1. 7. 1990 bis 1. 3. 1991 festgeschriebene Milchkontin-
gent von 5,2 Mio t wird es erforderlich machen, zirka 40 Prozent 
des Milchviehbestandes der Schlachtung zuzuführen. 

Gemäß Regelungen des alten Staatsapparates, wider besseren 
Wissens der Bauern, wurde Milchvieh in Standorten gehalten, 
wo vorher nie eine Produktion in dieser Richtung stattgefunden 
hat. Viele Genossenschaften hielten sich die berühmten 
„schwarzen Herden", um das Geschäft mit der Milch abzuwik-
keln - ein Umstand, der nicht schuldlos am Butterberg und am 
Milchüberfluß ist. 

Hier sollten die Möglichkeiten des Exports landwirtschaftli-
cher Produkte in die Länder des Ostens oder Entwicklungslän-
der noch mehr genutzt werden. Die Kosten des Exports sind je-
denfalls geringer als teure Lagerhaltung, wie sie zum Schutz des 
Marktes für Interventionskäufe durch die ALM getätigt wird. 
Die entstehenden Kosten werden durch Kredite abgegolten, wel-
che unsere gesamte Wirtschaft belasten. Bei späterem Verkauf 
dieser Ware nach Stabilisierung der Marktlage kann natürlich 
auch eventuell Gewinn erzielt werden. Aber der Preis regelt sich 
immer nach den Richtlinien der Marktwirtschaft, also Angebot 
und Nachfrage, und es gibt den Preis nach Vereinbarung. Zu be-
achten ist, daß jede Intervention den Marktpreis drückt und Ver-
wertungsverluste in Kauf genommen werden müssen. 

Das sollte jedoch den Landwirt nicht dazu verleiten, seine Pro-
dukte zu Schleuderpreisen zu veräußern. Ihm bleibt die Mög-
lichkeit, sich einen Käufer nach seinen Wünschen zu suchen. 
Auf die Preisbildung selbst hat die ALM keinen Einfluß. Und ein 
Unternehmen oder eine Genossenschaft wird sehr bald bemer-
ken, wann ihr Preis unreal ist, spätenstens dann, wenn die Ware 
nicht abgenommen wird, was bei schnell verderblichen Produk-
ten besonders problematisch wird. Aber das ist eben das Prinzip 
der Marktwirtschaft. Nur wer preisorientiert, qualitätsgerecht, 
flexibel und marktorientiert produziert und handelt, wird beste-
hen können. Unproduktive landwirtschaftliche Betriebe werden 



keine Stützung erhalten, und es wird zur Freisetzung von Ar-
beitskräften kommen. Es muß umgedacht werden. Aber dazu ist 
es erforderlich, sofort eine umfassende Aufklärung und Um-
schulung durchzuführen. Es ist keine Lösung, die bäuerlichen 
Genossenschaften klammheimlich um ihre Existenz zu bringen. 

Entscheidende Fragen, wie die Entschuldung von Genossen-
schaften, sind ungeklärt. Statt dessen wird auf einzelbäuerliche 
Wirtschaft orientiert. Wir haben doch das Ergebnis vor der Tür. 
Schauen wir uns doch die Nöte und Sorgen der Landwirte in der 
BRD an! Es sind dieselben wie bei uns. Es gibt keine Chancen-
gleichheit im EG-Raum. Marktwirtschaft ist Wettbewerb in nie 
gekannter Härte. Eine Übernahme einzelbäuerlicher Wirtschaf-
ten würde sehr wahrscheinlich scheitern an fehlendem Kapital, 
fehlenden modernen Agrarmaschinen, fehlenden Arbeitskräf-
ten und Produktionsgebäuden. 

Das heißt, der Bauer würde sich über Kredite in hohem Maße 
verschulden und mit großer Wahrscheinlichkeit in den Konkurs 
getrieben. Ebenso ist der Handel in keiner Weise über die Ar-
beitsweise der ALM informiert, und im Vorfeld der ALM-Grün-
dung abgeschlossene Verträge werden nicht mehr anerkannt. 
Das bringt den Warenproduzenten in große Schwierigkeiten, 
weil er seine Produkte nicht mehr abzusetzen vermag, wie es 
z. B. jetzt zwischen Molkereien und Genossenschaften bei der 
Milchproduktion auf der Tagesordnung steht. 

Der wirtschaftliche Ruin der Bauern ist so bereits vorpro-
grammiert. Grenznahe Gebiete sind besonders hart betroffen 
durch den Warenstrom aus der BRD. 

Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, meine Damen und 
Herren, die Zukunft unserer Landwirtschaft wird schon jetzt in 
Brüssel entschieden. - Darf ich noch um eine Minute bitten? - 
Ich danke. 

Sie wird die Anpassung an die EG sein mit all ihren Vorteilen, 
aber auch mit bösen Nachteilen. Das bedeutet Abbau von Sub-
ventionen, Strukturanpassung, Flächenstillegung, Marktanpas-
sung, Kontingentierung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 
Rückgang der Warenzölle, selbst Hofaufgaberenten und Voral-
tersrenten, wie sie in der Landwirtschaft der BRD üblich sind, 
werden uns nicht verschonen. 

Das Süppchen, das uns die Herren in Brüssel hier bereiten, 
wird uns noch lange schwer im Magen liegen. Meine Damen und 
Herren, unsere Bauern werden sich dafür besonders bedanken. 

Ich bin nun keinesfalls dafür, daß alles Gewesene zu erhalten 
und zu stützen ist. Das Kranke muß entfernt werden, um das Ge-
sunde zu erhalten. Aber wir sollten nicht vergessen, daß viele 
Schicksale damit verbunden sind, und wir haben unseren Men-
schen gegenüber Verantwortung zu tragen. Ich möchte den Bau-
ern auch noch nach Beendigung dieser Legislaturperiode mit 
Anstand ins Angesicht sehen können, ohne mich schämen zu 
müssen. Wir haben kein Recht, irgendjemandem die Existenz-
grundlage zu entziehen. Wir sollten eine Entwicklung der Vered-
lungsindustrie, der weiterverarbeitenden Industrie landwirt-
schaftlicher Produkte fördern, um so die Möglichkeit zu schaf-
fen, freiwerdende Arbeitskräfte in der Landwirtschaft erneut zu 
binden. Dabei wird es sicher auch zu Wohnortwechsel kommen 
müssen. Hier ist die Regierung gefordert, ein Programm zu erar-
beiten und Finanzierungsmöglichkeiten vorzuschlagen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, und die Fraktion 
Bündnis 90 stimmt für die Überweisung in die Ausschüsse. 

(Beifall beim Bündnis 90/Grüne) 

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: Herr Abgeordne-
ter, gestatten Sie eine Zwischenfrage?) 

Ja. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner : 

Herr Abgeordneter Seeger, bitte. 

Seeger (DBD/DFD): 

Eine ganz kurze Zwischenfrage, Herr Abgeordneter. Ich bitte 
Sie, das auch nicht falsch zu verstehen. Würden Sie uns bitte sa-
gen, wie lange und wenn ja, bis wann Sie in der Landwirtschaft 
tätig waren? 

(Mäder, Bündnis 90/Grüne: Wie lange? Das kann ich Ihnen sa-
gen. Ich bin in der Landwirtschaft tätig seit 1963, bin allerdings 
seit 1978 raus.) 

Aha, ja. 

(Mäder, Bündnis 90/Grüne: War das alles?) 

Ja. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner : 

Danke schön. Damit ist die Aussprache zu diesem Tagesord-
nungspunkt beendet. 

Meine Damen und Herren, das Präsidium schlägt vor, den Ge-
setzentwurf des Ministerrates, Drucksache 100, zu überweisen 
an den Ausschuß für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft - fe-
derführend - sowie zur Mitberatung an den Wirtschaftsaus-
schuß und den Ausschuß für Handel und Tourismus. - Ich sehe 
dazu keine Wortmeldungen. 

Wer diesen Überweisungsvorschlägen zustimmt, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Danke schön. Wer ist dagegen? - Wer ent-
hält sich der Stimme? - Dann ist das so beschlossen. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6. Ist der Abgeordnete 
Opitz da? - Das heißt, ich möchte vielleicht einmal unterbre-
chen; bevor wir zum Tagesordnungspunkt 6 kommen, möchte 
gern der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Weber das Wort zu 
einer Erklärung haben. 

Ich will Ihnen sagen, worum es geht. Es geht darum, daß zur 
Zeit nach unseren Informationen vor dem Kongreßzentrum des 
Palasthotels eine Demonstration der Akademie der Wissen-
schaften der DDR stattfindet, die in einer sehr schwierigen Si-
tuation ist, da die Mittel im Haushaltsplan des nächsten halben 
Jahres auf viele Kürzungen und damit große Unsicherheiten 
hinweisen. Und dazu sollte es eine Erklärung geben. Wir haben 
das bei anderen, ähnlichen Situationen ähnlich gehandhabt, und 
ich bitte um Ihr Einverständnis. Dr. Weber hat das Wort. 

Dr. Weber, Parlamentarischer Staatssekretär im Ministe-
rium für Forschung und Technologie: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wie vielleicht viele von Ihnen gehört haben, zieht sich gegen-
wärtig durch die Presse eine unglaubliche Hetze bezüglich der 
Akademie der Wissenschaften der DDR. Mir scheint, daß diese 
fachlich nicht sehr begründete Aktivität möglicherweise auf Un-
kenntnis beruhen könnte. 

Sie wissen, daß die Akademie der Wissenschaften, eine recht 
große Organisation von etwa 24 000 Mitarbeitern, in der Vergan-
genheit entsprechend dem ja bekannten sowjetischen Modell 
einer stalinistischen Führung unterlag. 

(Zuruf von der PDS: Ist das Ihre Erklärung?) 

Bitte lassen Sie mich weiterreden. Sie können dann gern An-
fragen stellen. 

(Zuruf von der PDS: Die darf ich ja nicht stellen!) 

Heute wird eine neue Leitung der Akademie bestätigt - Sie ha-
ben davon gehört -, im Palasthotel, und anläßlich dieser Gele-
genheit finden Demonstrationen statt. Es fanden auch am ver-
gangenen Montag Demonstrationen statt, und ich sehe mich aus 
diesem Grunde veranlaßt, einiges richtigzustellen. 



Um jeder Angst das Wasser zu entziehen, möchte ich erklären: 
Es sind für die gesamte Akademie im kommenden Halbjahr 
320 Mio Mark im Haushalt vorgesehen. Ich muß allerdings sa-
gen: Der Haushalt ist, wie bekannt, nicht bestätigt. Davon sind 
an Personalkosten von der Akademie 195 Mio Mark vorgesehen. 
Das heißt, die finanziellen Mittel, um alle Mitarbeiter in Zukunft 
zu beschäftigen, sind vorhanden. Es ist sogar ein Überschuß vor-
handen, so daß noch für Forschungsmaterial Mittel ausgegeben 
werden können. 

Sie wissen, daß der Minister für Forschung und Technologie, 
Herr Prof. Terpe, wie auch die Senatorin Riethmüller, die ja in 
Berlin auch eine Rolle spielt, sich zu einem Moratorium geäußert 
haben. Was heißt das? Das heißt, daß für eine gewisse Zeit eine 
sogenannte soziale Ruhigstellung für die Mitarbeiter der Akade-
mie erfolgen soll. Das ist eine Zeit, nicht um zu schlafen, sondern 
eine Zeit von etwa einem halben Jahr, um eine vernünftige Um-
strukturierung der Akademie zu erlangen. 

Die Akademie ist als Zukunftsorganisation zu groß. Es gibt im 
Westen unter demokratischen Bedingungen keine Organisation 
von einer derartigen Größe. Es müssen also Wege gefunden wer-
den, diese Organisation durch Umstrukturierung in die gesamt-
deutsche Landschaft einzupassen. Diese Strukturierungsfragen 
werden in den am Dienstag beginnenden Termingesprächen der 
Minister Terpe und Riesenhuber in Bonn angegangen. 

Worum geht es? Dazu muß ich Ihnen die vier Grundsäulen der 
Akademie, auf denen diese Sache beruht, nennen: 1. Institute 
der Grundlagenforschung, 2. Institute der angewandten Grund-
lagenforschung, 3. wissenschaftlicher Gerätebau und 4. Dienst-
leistungseinrichtungen. 

Denkt man an zukünftige Strukturen, so ist klar, daß solche 
Einrichtungen wie wissenschaftlicher Gerätebau in mittelstän-
dische Industrieformen überführt werden sollten; ebenfalls die 
Dienstleistungseinrichtungen, die ja in der Vergangenheit 
Selbsthilfeeinrichtungen waren, müssen in vernünftige kom-
merzielle Bahnen überführt werden. Dabei werden aber keine 
Mitarbeiter entlassen, sondern diese Leute werden in ordentli-
che zukünftige Strukturen überführt, wo sie möglicherweise so-
gar mehr verdienen als in der Akademie. 

Es geht also um die ersten beiden: die Grundlagenforschung 
und die angewandte Grundlagenforschung. Hier ist die Zukunft 
relativ klar. Es gibt in der westdeutschen Forschungslandschaft, 
an die wir uns ja anpassen wollen, die sogenannte Max-Planck-
Gesellschaft, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und die 
Frauenhofer Institute. Es wird in diesem Zusammenhang im 
kommenden Halbjahr eine durch gesamtdeutsche Kommissio-
nen geführte Bewertung der Institute durchgeführt, und wir 
hoffen, daß diese Institute dann in Zukunft in diese Forschungs-
landschaft eingepaßt werden können. - Vielleicht reicht das. 

(Vereinzelt Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Danke schön. Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 6: 

Antrag der Fraktionen der CDU/DA, SPD, DSU, Die Libe-
ralen 
Gesetz über den Nachweis der Rechtmäßigkeit des Er-
werbs von Umstellungsguthaben 
(1. Lesung) 
(Drucksache Nr. 111) 

Ich bitte, für die Fraktion der Liberalen Dr. Opitz das Wort zu 
nehmen. 

Dr. Opitz für die Fraktion Die Liberalen: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte den Gesetzantrag der Fraktionen CDU/DA, SPD, DSU 
und der Liberalen hiermit einbringen. Die Bestimmungen des 
Staatsvertrages sagen im Artikel 9: Die Regierung der Deut

-

sehen Demokratischen Republik veranlaßt, daß ihre zuständi-
gen Organe der Strafverfolgung bei hinreichenden Anhalts-
punkten eine Überprüfung von Guthaben auf Bankonten hin-
sichtlich der Rechtmäßigkeit ihres Erwerbes und gegebenen-
falls eine Sperrung von Konten vornehmen. 

Deswegen hat sich die Kammer gestern mit einem Gesetz be-
faßt, einem Gesetz zur Feststellung rechtswidriger Handlungen 
im Zusammenhang mit der Währungsumstellung von Mark der 
DDR in DM. Dieses Gesetz soll verhindern in erster Linie, daß 
Leute, die durch kriminelle finanztechnische Maßnahmen zu 
Vermögen gekommen sind, das dann eben nicht umgestellt wer-
den darf. Wir wissen aber alle, daß es in der DDR ein Problem 
gibt, das ich mit dem Begriff der Staatskriminalität umreißen 
möchte. Selbst die zögerlichen, weil befangenen Ermittlungen 
der Generalstaatsanwaltschaft haben doch einiges bekannt wer-
den lassen, daß Staatsfunktionäre sich am Volkseigentum be-
reichert haben, als sei es ihr privates Eigentum. Es besteht der 
Verdacht in einer ganzen Reihe von Fällen, daß es zur Bereiche-
rung durch Unredlichkeiten im Partei- und Staatsapparat bzw. 
in Organisationen gekommen ist, daß dadurch erhebliche Geld-
mittel und Wertgegenstände bzw. Immobilien erworben wur-
den. Wir alle haben als DDR-Bürger, obwohl wir doch unserer 
damaligen Regierung sehr viel zugetraut haben auf diesem Ge-
biet, doch mit großer Verblüffung sehen müssen an der Figur 
des Staatssekretärs Schalck-Golodkowski, was alles möglich 
war. Und wir sind der festen Überzeugung, daß das nur die win-
zige Spitze des Eisberges dieser Staatskriminalität ist. 

(Beifall bei der Koalition) 

Für derartige durch verbrecherische und unredliche Machen-
schaften auf Kosten der Menschen unseres Landes erworbenes 
Vermögen darf es keinen Vertrauensschutz geben. 

Meine Damen und Herren! Diese Funktionäre dürfen nicht 
zum Nutznießer der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion 
werden. 

(Beifall bei der Koalition) 

Es wäre ausgesprochen mißlich, wenn wir mit dem gestrigen 
Gesetz die kleinen Fische fangen würden und die großen durch 
das Netz durchschwimmen ließen. Das darf auf keinen Fall sein. 

(Beifall bei der Koalition) 

Und es darf auch gar nicht sein, daß viele ehemalige 
Staatsfunktionäre oder Regierungsmitglieder, Politbüromit-
glieder, ZK-Mitglieder beim Handwerk der diktatorischen Un-
terdrückung sich dann auch noch eventuell persönlich be-
reichert hätten und dann dieses Geld nach der Wende jetzt 
eventuell zu einem angenehmen Lebensabend - die Herren 
sind ja zum Teil beträchtlichen Alters gewesen - verbrauchen 
können. 

Ich bin versucht, mich an das Ende des Dritten Reiches zu 
erinnern. Es hat damals in der Bundesrepublik viel Deprimie-
rendes gegeben, daß die Opfer des Dritten Reiches - ich denke 
jetzt z. B. an die Justiz - erniedrigende Anträge wegen ihrer so-
zialen Sicherung durchführen mußten und daß die Täter mit 
Selbstverständlichkeit ihre Pensionen bezogen und ihr Vermö-
gen gerettet haben. Ich weiß, daß es unterschiedliche Dimensio-
nen gibt zum Dritten Reich und der Zeit, die jetzt aufgearbeitet 
wird, aber das Grundprinzip, daß wir vor einer Riesenlatte von 
Entschädigungsanträgen der Opfer dieser vergangenen Zeit in 
den nächsten Jahren stehen werden, daß denen nicht gegen-
überstehen dürfen irgendwelche Vermögen, die dann eben an-
genehm verbraucht werden können von ehemaligen Unterdrük-
kern, das müssen wir verhindern. 

(Beifall, vor allem bei den Koalitionsfraktionen) 

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: Herr Abgeordne-
ter, gestatten Sie eine Zwischenfrage?) 

Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich bin gleich fertig. - Vielen 
Dank. 



Das Gesetz liegt Ihnen vor - der Entwurf. Ich möchte nur die 
Präambel zitieren: 

„Wer durch verbrecherische oder unredliche Machenschaf-
ten auf Kosten der Menschen unseres Landes zu erhebli-
chem geldwerten Vermögen gelangt ist, genießt keinen Ver-
trauensschutz und darf nicht zum Nutznießer der Wirt-
schafts-, Währungs- und Sozialunion werden." 

Diese Präambel umreißt die Intention dieses Gesetzes, und im 
§ 1 ist es auch entscheidend gesagt: 

„Zur Entscheidung über die Realisierung der Umstellung 
von Guthaben kann die Prüfung des rechtmäßigen Er-
werbs im nachfolgend geregelten Verfahren angeordnet 
werden." 

Und dazu wird eine parlamentarische Kommission berufen. 

Die anderen Durchführungsbestimmungen können Sie aus 
diesem Gesetz - diese Bestimmungen, wie dieses Verfahren 
durchgeführt wird - entnehmen. Es wird klar definiert, was der-
artig nicht rechtmäßig erworbenes Vermögen ist: Vermögen 
durch strafbares oder ordnungswidriges Handeln, Handlungen, 
die einen gröblichen Verstoß gegen die guten Sitten darstellen, 
dann einen Mißbrauch staatlicher oder gesellschaftlicher Befug-
nisse oder einer staatlichen oder gesellschaftlichen Stellung 
oder Tätigkeit zum Nachteil des Gemeinwohls. 

Ich bitte Sie ganz herzlich, dafür Verständnis zu haben, daß 
dieser Antrag heute in zwei Lesungen behandelt werden soll. 
Das ist hei derartigen Aktionen notwendig, daß man gesetzliche 
Regelungen schnell durchführt, um das Verschieben von  Gel-
dern auf Konten zu verhindern. - Ich danke Ihnen für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall, vor allem bei den Koalitionsfraktionen) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Jetzt bitte schön die Zwischenfrage. 

Börner (PDS): 

Herr Abgeordneter, ich stimme Ihnen voll zu, daß Personen, 
die, wie es formuliert ist, unter Mißbrauch staatlicher, gesell-
schaftlicher Befugnisse oder einer staatlichen oder geselll-
schaftlichen Stellung oder einer Tätigkeit zum Nachteil des Ge-
meinwohls beschuldigt werden, also auch zur Verantwortung 
gezogen werden. Sie nennen auch einen Namen, der besonders 
zur Verantwortung zu ziehen wäre. Meine Frage: Können Sie sa-
gen, warum der Auslieferung von Alexander Schalck-Golod-
kowski durch die Bundesregierung nicht nachgekommen wird, 
diesem Auslieferungsverlangen, und warum das durch die DDR-
Regierung nicht weiter betrieben wird? 

Dr. Opitz (Die Liberalen): 

Ich kann das leider nicht sagen, ich gehöre nicht zur Regie-
rung, ich bin wie Sie nur Parlamentarier. 

(Zwischenbemerkung) 

Na gut, das „Nur" nehme ich zurück. Ich bin Parlamentarier, 
aber ich denke, daß die Wiedervereinigung Deutschlands auch 
hier bei der Strafverfolgung von Herrn Schalck-Golodkowski ei-
ne pikante Situation schafft, und das ist dann neu. Allerdings hat 
er in der Zwischenzeit ausreichend Zeit, 

(Zuruf: Genauso ist es.) 

sich irgendwo ein Nest zu machen. Um es fair zu machen : Ich bil-
lige es nicht, daß diesem Mann, der Oberst des Staatssicherheits-
dienstes ist, der irgendwie der Prototyp dieser Menschen ist, die 

wir hier mit diesem Gesetz fassen wollen, von der Bundesregie

-

rung Unterschlupf gewährt wird. Hier wird es eben interessant, 

(Beifall) 

daß ich keiner Regierung angehöre. 

Ich finde es von der Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land nicht moralisch, ihm, diesem Herrn, Unterschlupf zu ge-
währen, das möchte ich sagen. 

(Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Noch eine Anfrage. Bitte schön. 

Prof. Dr. Bisky (PDS): 

Würden Sie mir zustimmen, daß eine Befragung von Schalck-
Golodkowski vor der Volkskammer unsere Vergangenheitsbe-
wältigung erheblich befördern könnte? - Dann sollten wir den 
Antrag stellen. 

Dr. Opitz (Die Liberalen) : 

Ich könnte es mir vorstellen. Ich hätte aber Zweifel, ob er uns 
hinsichtlich seiner wahrhaften Aussagen weiterhelfen würde. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Das ist vielleicht die letzte Zwischenfrage. 

Frau Förtsch (PDS): 

Herr Abgeordneter, wie Sie wissen, bin ich kein Jurist. Ich hät-
te gern mal einige Begriffe juristisch erklärt gehabt, und zwar: 
Was ist juristisch unter dem Begriff „unredliche Machenschaf-
ten" zu verstehen? Wann ist von „erheblichen Geldwerten" zu 
sprechen? Um noch ein drittes Beispiel zu nennen, was mir jetzt 
beim schnellen Lesen aufgefallen ist: Was ist zu verstehen unter 
einem „gröblichen Verstoß gegen die guten Sitten"? Dieser Be-
griff ist meines Wissens bei uns juristisch nicht definiert. 

Dr. Opitz (Die Liberalen) : 

Ich werde es versuchen. 

Unredliche Machenschaften - da gibt es furchtbar viele Bei-
spiele, wenn irgendwelche Funktionäre z. B. Eigentum dem Ei-
gentümer entzogen haben gegen geltendes Recht der DDR, ohne 
dafür eine rechtliche Handhabe in damals gültigen Gesetzen zu 
haben. Das würde ich z. B. für unredliche Machenschaften hal-
ten. Das kann man nur mal als Beispiel sagen. 

(Unverständlicher Zuruf von der PDS) 

Das kann ich so allgemein jetzt nicht sagen. Das muß nicht im-
mer gleich ... Ich habe bei der Durchsicht des Strafrechtes gese-
hen, daß unser Strafrecht sehr wenig geeignet ist, die klassi-
schen Verbrechen dieser Leute zu ahnden. 

(Beifall bei der Koalition) 

Dann würde ich die Grenze persönlich bei 100 000 Mark setzen. 
Ich bin leitender Chefarzt, ich habe für DDR-Verhältnisse ein 
sehr gutes Gehalt. Ich habe ein Konto in dieser Höhe nie gehabt. 
Ich würde schon 50 000 Mark für gerechtfertigt halten. 

Und die guten Sitten - ich würde es als einen Verstoß gegen die 
guten Sitten ansehen, wenn wir jemandem das Geld umtauschen 
würden, der es wegen schwerer Schäden, die er per Staatssicher- 



heitsdienst anderen Bürgern zugefügt hat, verdient hätte. Das 
hielte ich für einen Verstoß gegen die guten Sitten. 

(Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Danke schön. Es sind viele Zwischenfragen gestellt worden. 
Offenbar sind dabei auch die Probleme schon deutlich gewor-
den, die die einzelnen Fraktionen mit dem einen oder anderen 
Bereich hatten. Jedenfalls liegen jetzt keine weiteren Wortmel-
dungen vor. Das heißt mit anderen Worten, wir könnten die 1. Le-
sung beenden und diese Vorlage überweisen. Vorgeschlagen ist 
die Überweisung an den Rechtsausschuß. - Dazu wird nicht das 
Wort gewünscht. 

Wer mit der Überweisung dieser Drucksache an den Rechts-
ausschuß einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Danke schön. Wer ist dagegen? - Eine Gegenstimme. Wer ent-
hält sich der Stimme? - Bei zwei Enthaltungen und einer Gegen-
stimme ist das so beschlossen. 

Der jetzt in der Reihenfolge auf unserer Tagesordnung ste-
hende Punkt 7 kann leider noch nicht verhandelt werden. Die 
Drucksache, die dazu hergestellt werden muß, ist technisch noch 
nicht fertiggestellt. Darum kommen wir jetzt zum Tagesord-
nungspunkt 8: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
Gesetz zur Änderung und Ergänzung der Zivilprozeßord-
nung 
(2. Lesung) 
(Drucksache Nr. 64/1 a). 

Das Wort zur Berichterstattung hat der Vertreter des Rechts-
ausschusses, der Abgeordnete Jacobs. 

Jacobs, Berichterstatter des Rechtsausschusses: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Rechtsaus-
schuß ist seit Tagen und seit Wochen, so kann man sagen, auf das 
schwerste belastet. Das Problem heute besteht darin, daß wir 
einerseits entsprechend der Tagesordnung mehrfach die Be-
schlüsse in die 2. Lesung einbringen müssen und andererseits 
seit etwa 7.30 Uhr permanent in einem Nebenraum tagen, um 
Dinge, die heute noch verabschiedet werden sollen, zu behan-
deln. Ich bitte insoweit um Verständnis, daß die Einbringung re-
lativ kurz gehalten wird. 

Meine Damen und Herren! Die Bedeutung der ZPO ergibt sich 
daraus, daß das Verfahren sowohl der derzeitigen als auch der 
zukünftigen Spruchkörper der ordentlichen Gerichtsbarkeit mit 
Ausnahme des Strafprozesses durch sie geregelt wird. Das heißt, 
es geht nicht nur um die Verfahren, die dem jetzigen Gebiet des 
Zivil-, Familien- und Arbeitsrechts entsprechen, sondern auch 
um die auszubauende Verwaltungs- und die einzurichtende 
Handels-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit. 

Die vorliegende ZPO-Novelle ist mit den übrigen gegenwärti-
gen Gesetzgebungsakten abgestimmt. Sie bedeutet eine Reform 
des Zivilprozeßrechts sowohl hinsichtlich der Erkenntnis- als 
auch der Vollstreckungsverfahren. Die Position der Prozeßpar-
teien wird merklich gestärkt. Marktwirtschaftliche Hemmnisse 
im Vollstreckungsverfahren werden abgebaut. 

Im Hinblick darauf, daß ein Ansteigen der gerichtlichen Zah-
lungsaufforderungen zu erwarten ist, erfolgt der Einbau zusätz-
licher Sicherungen für die Betroffenen, insbesondere natürlich 
der Schuldner. 

Die Zweiteilung des Eheverfahrens in Aussöhnungs- und 
streitige Verhandlungen wird aufgegeben, allerdings ohne daß 
dadurch die Pflicht des Gerichts, in geeigneten Fällen auf eine 
Erhaltung der Ehe einzuwirken, in Wegfall kommt. Die Siche-
rung der Rechte der Kinder bleibt unbeeinträchtigt. 

Die Möglichkeit der Vollstreckung in bewegliche Sachen wird 
erweitert. Hinzu kommt, daß im Interesse des Gläubigers an 
Stelle des bisherigen gerichtlichen Verkaufs mit der entspre-
chenden preisrechtlichen Begrenzung nunmehr eine Versteige-
rung nach dem Höchstgebot erfolgt. 

Die Möglichkeit der Aufhebung rechtskräftiger gerichtlicher 
Entscheidungen durch Kassation wird abgeschafft. An deren 
Stelle tritt das rechtsstaatlichen Prinzipien entsprechende Revi-
sionsverfahren. 

Für den Rechtsausschuß ergab sich im Zusammenhang mit 
der parallelen Behandlung des Gesetzes über die Errichtung und 
das Verfahren der Schiedsstellen für Arbeitsrecht die Notwen-
digkeit, entsprechende Ergänzungen in den vorliegenden Ent-
wurf einzuarbeiten. Diese Einarbeitung können Sie in der 
Drucksache Nr. 64 a nachlesen. 

Meine Damen und Herren! Der Rechtsausschuß hat der vorlie-
genden Beschlußempfehlung mehrheitlich die Zustimmung ge-
geben. Ich bitte Sie, ebenfalls Ihre Zustimmung zu erteilen. Ich 
danke. 

(Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Eine Anfrage noch. 

Claus (PDS): 

Herr Abgeordneter, Sie sprachen von mehrheitlicher Zustim-
mung des Rechtsausschusses. Können Sie auch noch die Stim-
menverteilung angeben, oder war es so einmütig, daß das nicht 
notwendig ist? 

Jacobs: 

Herr Abgeordneter, Sie bringen mich jetzt etwas in Verlegen-
heit. Ich hatte von dieser Belastung des Rechtsausschusses ge-
sprochen. Ich habe an der Abstimmung selber nicht teilgenom-
men. Es ist mir nur vom Sekretär des Rechtsausschusses so 
übermittelt worden. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Das Problem ist darüber hinaus, daß der Rechtsausschuß sich 
zu einer Beratung zurückziehen mußte, so daß weitere Vertreter 
jetzt hier nicht unmittelbar anwesend sind. 

Ich denke, daß das für die Abstimmung jetzt kein weiteres Pro-
blem darstellt, ich hoffe es jedenfalls mit Blick auf den Fragestel-
ler. Wir kommen also zur Abstimmung über die Beschlußemp-
fehlung des Rechtsausschusses und damit zu dem Gesetz zur 
Änderung und Ergänzung der Zivilprozeßordnung in der Ihnen 
vorliegenden Fassung, Drucksache 64/1 a. Wer dieser Beschluß-
empfehlung und damit dem Gesetz in 2. Lesung seine Zustim-
mung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Danke schön. Wer 
ist dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Bei einigen 
Stimmenthaltungen ist das so beschlossen. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 9: 

Beschlußempfehlung des Rechtsauschusses 
6. Strafrechtsänderungsgesetz 
(2. Lesung) 
(Drucksache Nr. 69 a) 

Das Wort zur Berichterstattung hat der Vertreter des Rechts-
ausschusses, der Abgeordnete Caffier. 

Caffier,  Berichterstatter des Rechtsausschusses: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Abgeordneten! Be-
schlußempfehlung des Rechtsausschusses der Volkskammer 



zur Drucksache Nr. 69 a. Auf der Grundlage der Diskussion in der 
1. Lesung des Entwurfs des 6. Strafrechtsänderungsgesetzes in 
der Volkskammer am 14. Juni 1990 sowie aktuellen Regelungser-
fordernissen beantragt der Rechtsausschuß, daß nachfolgende 
Bestimmungen in den Gesetzentwurf aufgenommen werden. 

Die Ergänzungen wurden in den Beratungen im Rechtsaus-
schuß ausführlich behandelt. Eine Ergänzung des 6. Strafrechts-
änderungsgesetzes ist auch deshalb vorzunehmen, weil mit dem 
geplanten 7. Strafrechtsänderungsgesetz eine weitgehende 
Rechtsangleichung an das Strafgesetzbuch der Bundesrepublik 
angestrebt wird. Diese wird mit der Drucksache Nr. 69 a vorge-
schlagen. 

Diese mit der Drucksache Nr. 69 a vorgeschlagenen Änderun-
gen und Ergänzungen sind dazu ein wichtiger Schritt. Sie betref-
fen im einzelnen: 

Erstens: Übernahme von Straftatbeständen zum Schutz der 
Wirtschaft in das Strafgesetzbuch der DDR. a) Als §§ 173 bis 177 
werden in das Strafgesetzbuch der DDR aufgenommen : Subven-
tionsbetrug, Kapitalanlagebetrug, Versicherungsbetrug, Kredit-
betrug, Mißbrauch von Schecks und Kreditkarten. 
b) Als §§ 178-182 die Konkursbestimmung, Bankrott, schwere 
Fälle des Bankrotts, Verletzung der Buchführungspflicht, Gläu-
bigerbegünstigung, Schuldnerbegünstigung. 

Voraussetzung für die spätere Anwendung des Tatbestandes 
über den Subventionsbetrug ist eine umgehende Ausarbeitung 
und Vorlage eines Subventionsgesetzes. 

Zweitens: Zum umfassenden strafrechtlichen Vorgehen ge-
gen mögliche terroristische Aktivitäten oder andere Straftaten 
durch kriminelle Gruppierungen werden der § 129 - Bildung kri-
mineller Vereinigungen - und der § 129 a - Bildung terroristi-
scher Vereinigungen in das Strafgesetzbuch der DDR als die 
§§ 217 und 217 a aufgenommen. 

Die im 6. Strafrechtsänderungsgesetz enthaltenen Regelun-
gen zu Rowdytum - §§ 215 und 216 - und zur gesetzwidrigen An-
sammlung - § 217 - werden durch die Bestimmungen der §§ 125 
und 125 a des Strafgesetzbuches der Bundesrepublik Deutsch-
lands-Landfriedensbruch und schwere Fälle - ersetzt. 

Der § 217 in der Form des 6. Strafrechtsänderungesgesetzes 
kann darüber hinaus auch im Rahmen der vorliegenden Strafbe-
stimmung zum Versammlungsgesetz aufgehoben werden. 

Im § 97 ist der Begriff des Staatsgeheimnisses zu definieren. 
Dies wird analog der Regelung im § 93 Strafgesetzbuch der Bun-
desrepublik im § 97 Abs. 4 vorgenommen. Die frühere Begriffs-
bestimmung des Staatsgeheimnisses in einer Anordnung des 
Ministers für Staatssicherheit kann nicht mehr einer strafrecht-
lichen Begriffsbestimmung zugrunde gelegt werden. 

Fünftens : Im § 254 Abs. 1 - Fahnenflucht - und § 256 Abs. 1 - 
Wehrdienstentziehung und Wehrdienstverweigerung sollte die 
obere Grenze der angedrohten Freiheitsstrafe auf 2 Jahre be-
grenzt werden. 

Im § 30 wird Absatz 2 und 3 vollständig gestrichen. Das ist sech-
stens. Absatz 1 reicht zur Charakterisierung der Hauptanwen-
dungsfälle von Strafen ohne Freiheitsentzug aus. 

In § 39 wird Absatz 6 gestrichen, der noch von der Mitwirkung 
gesellschaftlicher Kräfte ausgeht. 

Siebentens : In der Strafprozeßordnung - Anlage 2 des 6. Straf-
rechtsänderungsgesetzes - werden auf der Grundlage eines Ver-
botes der Kassation zu Ungunsten des Verurteilten die Bestim-
mungen des 6. Kapitels der Strafprozeßordnung entsprechend 
gefaßt. 

Einer Erweiterung des Rechts auf Verteidigung in jeder Lage 
des Verfahrens durch eine Neufassung des § 64 Strafprozeßord-
nung - Rechte des Verteidigers - sowie durch einen neuen Abs. 3 
und einen neuen Abs. 4 im § 95 der Strafprozeßordnung - Rechte 
des Verdächtigen - wird hier Rechnung getragen. 

Achtens: Da im gegenwärtigen Rechtsangleichungsprozeß ei-
ne Vielzahl von Rechtsvorschriften der BRD mit Bußgeldrege-
lungen übernommen wurde, ist durch eine Anpassungsordnung 
im OWG des Rahmengesetzes eine erforderliche Rahmenrege-
lung aufzunehmen. 

Gestatten Sie uns, abschließend noch darauf hinzuweisen, daß 
es zur Zeit noch erforderlich ist, den umstrittenen § 44, wozu 
auch eine Anhörung von Vertretern des Gefangenenrates der 
UHA in Zwickau durchgeführt wurde, in der nunmehr veränder-
ten Fassung bis zum Inkrafttreten des 7. Strafrechtsänderungs-
gesetzes beizubehalten. Zwar gibt es eine Reihe von besonderen 
Bestimmungen des Strafrechtsänderungsgesetzes, verschär-
fende Regelungen, die dem Anliegen des § 44 entsprechen, aber 
gerade für den Schutz des Eigentums gibt es noch keine adäqua-
te Bestimmung. 

Zum Herbeiführen dieser Meinung im Rechtsausschuß hat 
unter anderem die Anhörung von Vertretern des Ministeriums 
der Justiz, der Generalstaatsanwaltschaft und des Ministeriums 
des Innern geführt. Ich darf aber noch einmal darauf hinweisen, 
daß mit dem 7. Strafrechtsänderungsgesetz der § 44 gänzlich ent-
fallen wird. 

Der Rechtsausschuß empfiehlt die Annahme des 
6. Strafrechtsänderungsgesetzes in der Fassung der Drucksache 
Nr. 69 a. - Danke schön. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Danke schön. Dein Präsidium liegen keine weiteren Wortmel-
dungen dazu vor. Wir können also zur Abstimmung kommen 
über die Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses. Wer dem 
6. Strafrechtsänderungsgesetz in der Fassung der Drucksache 
Nr. 69 a in 2. Lesung seine Zustimmung geben möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Danke schön. Wer ist dagegen? - Wer 
enthält sich der Stimme? - Bei einigen Enthaltungen ist das so 
beschlossen. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 10: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
Gesetz über die Errichtung und das Verfahren der 
Schiedsstellen für Arbeitsrecht 
(2. Lesung) 
(Drucksache Nr. 87 a) 

Das Wort zur Berichterstattung hat der Vertreter des Rechts-
ausschusses, Herr Jacobs. 

Jacobs,  Berichterstatter des Rechtsausschusses: 

Meine Damen und Herren! Mit dem Gesetzentwurf über die 
Errichtung und das Verfahren der Schiedsstellen für Arbeits-
recht wird auf diesem Gebiet ein streitentscheidendes Gremium 
geschaffen, das es in dieser Form bisher in Deutschland noch 
nicht gegeben hat. Die vorgesehenen Regelungen sind geeignet, 
ein rationelles und effektives Verfahren bei den - in Zukunft zu-
mindest - vorübergehend ansteigenden Arbeitsrechtskonflikten 
zu garantieren. 

Bei der Beratung des Entwurfs im Rechtsausschuß klang 
mehrfach an, daß hier ein Gesetz geschaffen wurde, das durch-
aus als ein Beispiel dafür angesehen werden kann, was wir in die 
zukünftige Einheit Deutschlands einbringen können. Soweit der 
Gedanke geäußert wurde, man solle neben den Schiedsstellen 
auch die sofortige Anrufung des Gerichts ermöglichen, ist der 
Ausschuß dem nicht gefolgt. Dies würde dem Gesetz viel von sei-
ner praktischen Wirksamkeit nehmen. Es besteht kein Zweifel, 
daß in den nächsten Monaten ohnehin eine Überbelastung der 
Gerichte eintreten wird. Eine Konfliktlösung im Vorfeld der Ge-
richte muß daher in jedem Falle angestrebt werden. 

Die vom Ausschuß für Arbeit und Soziales vorgeschlagene Än-
derung des § 5 Abs. 1, die Verantwortung für die Bildung der 
Schiedsstellen schwerpunktmäßig den Arbeitnehmervertretern 



zuzuordnen, scheint dem Rechtsausschuß nicht angebracht. Das 
Initiativrecht muß insoweit gleichermaßen dem Arbeitgeber zu-
gestanden werden. Im übrigen besteht ein objektives Interesse 
sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber an der ra-
schen Bildung der Schiedsstellen, so daß in dieser Richtung kei-
ne Probleme zu befürchten sind. 

Auch der Vorschlag des gleichen Ausschusses, die Bekanntga-
be des in § 11 Abs. 3 genannten Termins auf drei Arbeitstage vor 
der Behandlung im Betrieb festzuschreiben, konnte unberück-
sichtigt bleiben. Die im Gesetz gewählte Formulierung der 
rechtzeitigen Bekanntgabe ist sowohl verfahrensrechtlich als 
auch in bezug auf den zu regelnden Gegenstand unbedenklich 
und bedarf keiner Korrektur. 

Meine Damen und Herren, der Rechtsausschuß hat hier eben-
falls mehrheitlich zugestimmt. Hier kann ich jetzt konkret sagen, 
daß es bei keiner Gegenstimme und zwei Enthaltungen erfolgt 
ist. Ich bitte Sie, den Beschlußentwurf zum Gesetz zu erheben. - 
Danke schön. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Meine Damen und Herren! Zu diesem Tagesordnungspunkt 
liegen dem Präsidium ebenfalls keine Wortmeldungen vor. Wir 
kommen also zur Abstimmung. Wer der Beschlußempfehlung 
des Rechtsausschusses und damit dem Gesetz über die Errich-
tung und das Verfahren der Schiedsstellen für Arbeitsrecht in 
der Fassung der Drucksache Nr. 87 a seine Zustimmung gibt, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Wer ent-
hält sich der Stimme? - Dann ist es bei vier Gegenstimmen und 
wenigen Stimmenthaltungen so beschlossen. 

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 11: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
Gesetz über die Zuständigkeit und das Verfahren der Ge-
richte zur Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen 
(GNV) 
(2. Lesung) 
(Drucksache Nr. 15 a) 

Das Wort zur Berichterstattung hat der Vertreter des Rechts-
ausschusses, der Abgeordnete Reichelt. 

Dr. Reich  e l t, Berichterstatter des Rechtsausschusses: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Das 
Gesetz über das Verfahren der Gerichte zur Nachprüfung von 
Verwaltungsentscheidungen ist ein wichtiger Schritt zur Durch-
setzung der Rechtsstaatlichkeit und ein Erfordernis bei der Ein-
führung der sozialen Marktwirtschaft. Es ist ein Schritt zur wei-
teren Angleichung an das bundesdeutsche Rechtssystem. Ein 
Entwurf zu diesem Gesetz lag bereits zur 7. Tagung der Volks-
kammer im Mai vor. Es wurde zurückgestellt, da dieses Gesetz in 
engem Zusammenhang mit der Zivilprozeßordnung, die heute 
verabschiedet worden ist, und der Abgabenordnung steht. 

Die Hinweise der 1. Lesung wurden im Rechtsausschuß ge-
prüft und berücksichtigt, insofern sie dem Charakter eines Über-
gangsgesetzes nicht widersprachen. Nach Verabschiedung der 
Verfassungsgrundsätze mußte jedoch der Entwurf vom Rechts-
ausschuß geändert werden. In den Verfassungsgrundsätzen, Ar-
tikel 5 Abs. 1, steht: 

„Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rech-
ten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen." 

Das entspricht einer Generalklausel, d. h., der Geltungsbe-
reich für die Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen ist 
nicht eingeschränkt. Die Einschränkung im § 2 der Vorlage vom 
17. Mai ist nicht verfassungskonform. In Absprache mit dem 
Verfassungsausschuß wurde von einer Verfassungsänderung 
abgesehen und diese Einschränkung im Gesetz aufgehoben. Die 
Aufzählung im § 2 wurde jedoch beibehalten, obwohl sie hätte 
entfallen können, weil sie Schwerpunkte bezeichnet, die beson

-

ders im Hinblick auf den Staatsvertrag erfüllt werden müssen 
und weil Verweise in nachfolgenden Paragraphen in bezug auf 
Kosten und zuständige Gerichte existieren. 

Diese Regelung entsprechend der Drucksache 15 a hat also ei-
ne Erweiterung der Klagebefugnis auf alle Fälle für Verwal-
tungsentscheidungen mit Verstößen gegen bestehende rechtli-
che Regelungen und mit Verstößen gegen Grundrechte zur Fol-
ge. 

Der Rechtsausschuß sieht allerdings auch das Problem, daß 
die Gerichte zur Zeit personell nicht in vollem Umfang in der La-
ge sind, diese Anforderungen zu erfüllen, und daß in der DDR 
noch viele Bereiche ungenügend gesetzlich geregelt sind, so daß 
ein sehr großer Ermessensspielraum in den Verwaltungsent-
scheidungen besteht. 

Der Rechtsausschuß empfiehlt die Annahme der Vorlage in 
der Form der Drucksache Nr. 15a. Danke. 

(Beifall bei der SPD) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Danke schön. Ich sehe eben auf der Tribüne Herrn Minister-
präsidenten Rau. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. 

(Beifall, zahlreiche Abgeordnete der SPD-Fraktion erheben 
sich von den Plätzen.) 

Ich hoffe, was wir hier verhandeln, wird für Sie nicht so arg 
langweilig sein, aber es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als die-
se Arbeit jetzt hier zu tun. 

(Heiterkeit und Beifall - Zuruf: Wir könnten eine 
Feierstunde machen!) 

Ja, dagegen wäre eigentlich gar nichts einzuwenden. Aber wir 
werden trotzdem zur Abstimmung kommen. Wortmeldungen lie-
gen uns nämlich zu diesem Tagesordnungspunkt nicht vor. Wer 
der Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses und damit dem 
Gesetz über die Zuständigkeit und das Verfahren der Gerichte zur 
Nachprüfung von Verwaltungsentscheidungen in Drucksache 
15 a seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Danke schön. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? - 
Dann  ist das einstimmig so beschlossen. Danke schön. 

Wir kommen zum Punkt 12 der Tagesordnung. 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Ernährung, 
Land- und Forstwirtschaft 
Gesetz über die strukturelle Anpassung der Landwirtschaft 
an die soziale und ökologische Marktwirtschaft in der Deut-
schen Demokratischen Republik 
(Anpassungsgesetz) 
(2. Lesung) 
(Drucksache Nr. 73 a) 

Das Wort zur Berichterstattung hat der Vertreter des Ausschus-
ses für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft, der Abgeordnete 
Watzek. 

Dr. Watzek,  Berichterstatter des Ausschusses für Ernährung, 
Land- und Forstwirtschaft: 

Herr Präsident! Meine verehrten Abgeordneten! Auf Initiative 
der SPD-Fraktion wurde auf der 13. Volkskammertagung das 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz in 1. Lesung behandelt. Der 
Ausschuß für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft hat in um-
fangreichen Beratungen unter Einbeziehung von Fachleuten auf 
dem Gebiet des Agrarrechtes und unter der Beachtung der Hin-
weise und Standpunkte anderer Ausschüsse der Volkskammer, 
die mit der Beratung dieses Gesetzentwurfes beauftragt waren, 
den Gesetzentwurf beraten und legt heute die überarbeitete Fas-
sung zur Beschlußfassung vor. 



Dieser Gesetzentwurf geht von der Chancengleichheit der 
Eigentums- und Unternehmensformen in der Landwirtschaft 
aus, indem detailliert das Verfahren bei der Wiederaufnahme 
der einzelbäuerlichen Wirtschaften geregelt wird. Für die LPG 
werden die Eigentums- und Nutzungsrechte an ihren Vermö-
genswerten insgesamt geregelt. Diese Gesetzesvorlage enthält 
Regelungen, die in ihrem Grundanliegen dem erklärten Willen 
der Mehrheit der Genossenschaftsmitglieder entsprechen, die 
LPG strukturell umzugestalten und sie als eingetragene Genos-
senschaften in die Marktwirtschaft überzuleiten. 

Wir halten den Beschluß zum vorliegenden Gesetzentwurf für 
dringend erforderlich, um den Bauern unseres Landes rechtli-
che Grundlagen für ihre Arbeit unter marktwirtschaftlichen Be-
dingungen zu geben. Die vielen Anfragen und Diskussionen der 
letzten Wochen machen den großen Informationsbedarf der 
Bauern und der Arbeitnehmer dieses Bereiches sichtbar. Wir 
halten es deshalb für notwendig, nach der Beschlußfassung in 
den nächsten Tagen über entsprechende Informationsmöglich-
keiten das Gesetz sehr schnell zu popularisieren, besonders auch 
deshalb, weil in einigen Fällen bereits Entscheidungen getroffen 
wurden, die den rechtlichen Regelungen des vorliegenden Ge-
setzentwurfes widersprechen. 

Die umfangreichen Ergänzungen und Veränderungen zum 
Gesetzentwurf der 1. Lesung sind im vorliegenden Beschlußent-
wurf durch Unterstreichung gekennzeichnet. Ich möchte nur zu 
einigen grundlegenden Detailüberarbeitungen einige Ausfüh-
rungen machen. 

Es wurde ein 1. Abschnitt, Grundsätze, formuliert. Dabei geht 
es um eine exakte Festschreibung der Gewährleistung des 
Eigentums, der Gleichheit der Eigentumsformen sowie der Ziel-
stellung des Gesetzes. Der im 1. Entwurf vorhandene § 14, Ge-
nossenschaftliche Bodennutzung und Eigentum des Mitglieds 
am Boden, ist in § 31 Abs. 1 neu festgeschrieben. Ich zitiere: 

„... der Eigentümer das Recht hat, einzelne Teile seiner Flä-
che aus der genossenschaftlichen Nutzung zu nehmen;" 

Unter anderem wurde auch der Antrag des Wirtschaftsaus-
schusses zur Veränderung des § 10, letzte Fassung, Drucksache 
Nr. 73 entsprochen und im § 13 neu gefaßt. Mit dem § 68, Anwen-
dung auf andere Genossenschaften, wurden die diesem Geset-
zesvorschlag entsprechenden Anwendungsbereiche neu und 
genau festgelegt. 

Meinungsverschiedenheiten gab es im Ausschuß zu den im 
§ 49 Abs. 3 geregelten Fragen der Deckung der Schulden der Ge-
nossenschaften bzw. zur weiteren Entschuldung. Mehrheitlich 
wurde der Standpunkt vertreten, daß die darin festgeschriebe-
nen Sachverhalte in der unmittelbaren Praxis real existieren 
und eine Anzahl von Genossenschaften das auch konkret zu rea-
lisieren haben. 

Gleichzeitig muß in diesem Zusammenhang darauf verwiesen 
werden, daß zum vorliegenden Landwirtschaftsanpassurigsge-
setz weitere flankierende gesetzliche Regelungen gültig sind 
bzw. in Kraft gesetzt werden müssen. Ich verweise auf das gülti-
ge Entschuldungsgesetz für Genossenschaften und das gestern 
in 1. Lesung in der Volkskammer behandelte Förderungsgesetz. 

Der Prozeß der Umgestaltung der Genossenschaften der 
Landwirtschaft in eingetragene Genossenschaften nach Genos-
senschaftsrecht der Bundesrepublik Deutschland kann nicht 
übers Knie gebrochen werden. Deshalb werden die Rechts-
grundlagen für die Arbeit der LPG erst ab 1. 1. 1992, § 69, außer 
Kraft gesetzt. 

Das vorliegende Gesetz kann nur eine grundsätzliche Orien-
tierung auf die verschiedenen Möglichkeiten der Umgestaltung 
der Landwirtschaft sein. Die konkrete Ausgestaltung durch die 
Praxis hängt entscheidend von der persönlichen Initiative der 
Genossenschaftler als Eigentümer, von den Beschlüssen ihrer 
Vollversammlung und vor allem der Arbeit ihrer gewählten Vor-
stände ab. Das bedeutet aber auch, daß alle weitergehenden Fra-
gen und eventuell auftretenden Probleme entsprechend dem 
Willen der Eigentümer in den Statuten geregelt werden müssen. 

Das heißt, um es etwas anders zu sagen, daß ein großer Teil der 
notwendigen Entscheidungen zur Teilung, zum Zusammen-
schluß und zur Unwandlung in eine eingetragene Genossen-
schaft durch Vollversammlungsbeschlüsse zu fällen sein wer-
den. Das Gesetz liefert dazu die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen und die zwingenden Normen. 

Das Landwirtschaftsanpassungsgesetz ist nur ein - allerdings 
wichtiger - Teil eines neuen Agrarrechts für die Landwirtschaft. 
Neben den bereits genannten Gesetzen verweise ich besonders 
auf ein Gesetz zur Übertragung volkseigener Flächen in das 
Eigentum von Genossenschaften und Einzelpersonen sowie das 
heute in 1. Lesung behandelte Marktordnungsgesetz und die Re-
gelung zur Arbeit der Land- und Forstwirtschaftlichen Treu-
handgesellschaft. 

Der Ausschuß für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft 
schlägt dem Hause vor, diesem Gesetz heute seine Zustimmung 
zu geben. Ich danke. 

(Beifall, besonders bei PDS, DBD/DFD, Bündnis 90/Grüne) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Danke schön. Zu diesem Gesetzentwurf in 2. Lesung liegt dem 
Präsidium ein Abänderungsantrag vor und eine Wortmeldung. 
Der Abgeordnete Meyer-Bodemann möchte diesen Abände-
rungsantrag einbringen. Bitte schön. 

Dr. Meyer-Bodemann (DBD/DFD): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich trage Ihnen 
einen Änderungsantrag der Fraktion DBD/DFD der Volkskam-
mer der Deutschen Demokratischen Republik vor: 

Die Volkskammer wolle beschließen, daß im Abschnitt 8 § 53 
des Gesetzes über die strukturelle Anpassung der Landwirt-
schaft (Landwirtschaftsanpassungsgesetz), Drucksache Nr. 73 a, 
ein Absatz 3 mit folgendem Wortlaut eingefügt wird : 

„Beim Verkauf und bei Verpachtung von land- und forstwirt-
schaftlich genutztem Boden wird bis zum 31.12. 1992 Bür-
gern und juristischen Personen, die in den Ländern des jet-
zigen Territoriums der DDR ihren Wohn- oder Firmensitz 
haben, das Vorkaufs- und Vorpachtrecht für land- und forst-
wirtschaftlich genutzten Boden dieser Länder eingeräumt." 

(Beifall von PDS, Bündnis 90/Grüne, und DBD/DFD) 

„Falls innerhalb von 6 Monaten sich kein Käufer in den Län-
dern des jetzigen Territoriums der DDR gefunden wird, ist 
das Vorkaufsrecht und Vorpachtrecht durch die Flurord-
nungsbehörde aufzuheben." 

Der bisherige Absatz 3 wird als neuer Absatz 4 geführt. 

Der Änderungsantrag dient dem zeitweisen Ausgleich von 
Wettbewerbsnachteilen bei der Nutzung und beim Erwerb land-
und forstwirtschaftlich genutzter Flächen unterschiedlichen 
Eigentums. Diese Wettbewerbsnachteile sind durch den zu er-
wartenden und natürlich auch vorhandenen Kapitalmangel na-
türlicher und juristischer Personen im Gebiet der jetzigen DDR 
gegeben. 

Ich möchte vielleicht noch dazu sagen, daß hinter dieser Vorla-
ge ganz eindeutig steht, daß das Vorhaben, das mit dem Agraran-
passungsgesetz ja deutlich zum Ausdruck gebracht worden ist, 
Familienbetrieben auf dem Territorium der DDR Chancen zu ge-
ben, dadurch untermauert wird. Ich möchte dazusagen, daß ich 
zwar 150 Kilometer von der Grenze weg wohne, aber bereits jetzt 
in Größenordnungen Angebote bekomme, Flächen in Größen-
ordnungen für 40 000 DM je Hektar zu kaufen oder für 1 500 DM je 
Hektar zu verpachten. 

Um das machen zu können, damit das ein Bewerber für den 
Familienbetrieb in der DDR oder auch eine Produktivgenossen- 



Schaft machen kann, braucht es zumindest Mut nach Einarbei-
tung in einem Jahr Marktwirtschaft. Und um diese Wettbe-
werbsnachteile, die jetzt entstehen, geht es dabei, um eine 
Schonfrist, die international auch im Rahmen der sozialen 
Marktwirtschaft durchaus üblich und angebracht ist. 

Ich möchte mich auch gleich noch dazu äußern, daß man an 
dem Wort „Vorkaufsrecht" Anstoß nehmen könnte, weil ja Vor-
kaufsrecht üblicherweise im Grundbuch eingetragen wird. Ich 
halte diesen Vorwand für rein bürokratisch, weil es der Volks-
kammer natürlich überlassen bleibt, ein Vorkaufsrecht für Be-
völkerungskreise in einem Gesetz zu verankern. - Danke. 

(Beifall bei PDS, Bündnis 90/Grüne, DBD/DFD und SPD) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Danke schön. Bevor wir in der Beratung weiter fortfahren, ist 
es mir eine Freude, den Herrn Bundesminister Klein oben auf 
der Tribüne begrüßen zu dürfen. 

(Beifall) 

Da ist eine Anfrage. 

Dr. Kamm (CDU/DA) : 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Anfrage? 

(Dr. Meyer-Bodemann, DBD/DFD: Aber ja.) 

War Ihnen diese Sachlage, die Sie eben vorgetragen haben, 
während der Sitzung des Ausschusses bekannt? 

(Dr. Meyer-Bodemann, DBD/DFD: Ich bin nicht Mitglied des 
Landwirtschaftsausschusses.) 

Dann würde ich Sie gern fragen, ob in Ihrer Fraktion die Mit-
glieder des Landwirtschaftsausschusses von dieser Sachlage 
Kenntnis hatten? 

Dr. Meyer-Bodemann (DBD/DFD): 

Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, daß diese Gesetzesvorla-
ge auch vom Wirtschaftsausschuß, in dem ich mitarbeite, einer 
deutlichen Kritik unterworfen worden ist, und daß diese kriti-
schen Dinge, die wir dort vermerkt haben, in das vorliegende Ge-
setz durchaus nicht eingearbeitet worden sind. 

Eigentlich hätte in der Begründung gesagt werden müssen: 
Der Wirtschaftsausschuß stimmt diesem Gesetz nicht zu. - War-
um das unterblieben ist, weiß ich nicht. Wir klammern uns auch 
nicht daran, im Interesse dessen, daß dieses Gesetz dringlich 
durchkommt. Ich will damit nur andeuten, daß offenbar unter 
dem Zeitdruck eine ganze Menge Dinge in diesem Gesetz nicht 
gründlich genug bearbeitet werden konnten. Ich verbinde damit 
keinen Vorwurf gegen die Einbringer dieses Gesetzes. 

Dr. Kamm (CDU/DA) : 

Herr Präsident, gestatten Sie dann bei dieser Beschlußlage, 
bevor es zur Abstimmung kommt, eine Auszeit? 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Zunächst kommen wir nicht zur Abstimmung, zunächst 
kommen wir erst einmal zur Aussprache. Da ist noch eine An-
frage an den Redner. Also dann erst noch diese Anfrage, dann 
ist der Redebeitrag beendet, und danach kommen wir zur Aus-
sprache. 

Jetzt frage ich noch einmal, gibt es noch Anfragen an den Ein-
bringer des Abänderungsantrages? - Bitte schön. 

Dr. Stadermann (PDS): 

Herr Abgeordneter, habe ich Sie recht verstanden, daß die da-
von betroffenen Bürger der DDR, die jetzt nach schlechten Defi-
nitionen bevorteilt werden wollen, unverschuldet in diese Situa-
tion geraten sind, in der sie sich heute befinden, weil es ja bisher 
sehr langfristige Pachtverträge auf 99 Jahre oder ähnliche Dinge 
nicht gab, oder ist es bisher ein Versäumnis gewesen? 

Dr. Meyer-Bodemann (DBD/DFD): 

Es geht hier nicht um die Sicherung von Nutzungsrechten ; es 
geht um den Neuerwerb von Boden. Dieser Boden könnte z. B. 
aus der Treuhand kommen, er könnte von  beliebigen Bürgern 
kommen, er könnte von der Kirche kommen, von wem auch im-
mer. Hier geht es ganz einfach darum, daß Bürger der DDR - das 
wissen wir alle - vom Sparguthaben her, vom Vermögen her, von 
dem Mut her, selbständig zu arbeiten, zur Zeit benachteiligt 
sind, also jetzt nicht kaufen könnten und würden. Es besteht die 
berechtigte Hoffnung, daß das nach einem Jahr sozialer Markt-
wirtschaft besser aussieht, daß sie dann zumindest den Mut ha-
ben, Kredit aufzunehmen. Um diese Spanne geht es hier, also 
darum, Wettbewerbsgleichheit zu schaffen, nicht einmal Wett-
bewerbsvorteile für Bürger der DDR. 

(Beifall, vor allem bei SPD und PDS) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Danke schön. - Ich habe jetzt zwei Wortmeldungen : zunächst 
Abgeordneter Lubk, dann für die Regierung Staatssekretär 
Kauffold. 

Lubk (CDU/DA): 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Ansinnen der 
DBD-Fraktion ehrt sicher die Kollegen - vom Ansinnen her. 
Aber ich möchte hier als Mitglied des Ausschusses für Ernäh-
rung, Land- und-  Forstwirtschaft sagen, daß wir uns mit diesem 
Problem sehr eindeutig und sehr häufig beschäftigt haben und 
daß dabei in mehreren Punkten das Eigentum und dabei Verkauf 
und Pacht im Mittelpunkt der Diskussion standen. Wir meinten - 
auch auf Anraten von Leuten des Rechts -, im Hinblick auf die 
deutsche Vereinigung und das einige Deutschland keine Pflöcke 
in diesem Gesetz einzubauen, die dann nur schwer oder über-
haupt nicht wieder zu entfernen sind und vielleicht sogar zu 
einer Wettbewerbseinschränkung und -beschränkung führen 
würden. 

Wir haben dabei nämlich unter anderem im § 48 - Vorrang bei 
Pacht und Kauf - im Falle des Verkaufs von landwirtschaftlicher 
Nutzfläche, die die jetztige LPG, die ja zum Teil auch Boden be-
sitzt, verkauft, lediglich eingeräumt: Wenn sie diesen Boden für 
die landwirtschaftliche Nutzung zu verpachten oder zu verkau-
fen beabsichtigt, hat sie diesen zuerst Mitgliedern oder ehemali-
gen Mitgliedern anzubieten. 

Wir konnten uns also auf ein Vorkaufsrecht oder ein Vorpacht-
recht auch in diesem Falle nicht einigen, und ich lehne im Auf-
trage meiner Fraktion und in Abstimmung mit der Fraktion der 
Liberalen deshalb die Formulierung dieses Antrags in der vorlie-
genden Form ab. Wir könnten uns lediglich noch einigen, ob man 
dieses beabsichtigte Vorkaufs- und Vorpachtrecht entsprechend 
§ 48 lediglich in der Form regeln könnte, daß der Boden vorran-
gig den Ortsansässigen und dem hier beschriebenen Personen-
kreis angeboten wird. Einer Festlegung auf ein Vorpacht- und 
Vorkaufsrecht, zumal noch mit einer Terminstellung bis zum 
31. 12. 1992, können wir entsprechend der Absprache und dem 
vorliegenden Gesetz, das im Agrarausschuß mit Mehrheit bestä-
tigt wurde, nicht zustimmen. - Danke schön. 

(Beifall, vor allem bei CDU/DA) 



Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Eine Anfrage, bitte schön! 

Dr. Peltsch (PDS): 

Herr Abgeordneter, darf ich Sie fragen, welche Leute des 
Rechts das waren, die Sie gewarnt haben, mit dem Gesetz Pflök-
ke einzuschlagen? 

Lubk  (CDU/DA) : 

Es waren Vertreter des Ministeriums für Ernährung, Land-
und Forstwirtschaft, z. B. Dr. Mückenberger und Prof. Dr. Arlt, 
die hier im zukünftigen Wirkungskreis des Bürgerlichen Gesetz-
buches, das dann auch für den gesamtdeutschen Raum zutref-
fend wäre, Probleme sehen. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Bitte schön, die nächste Zwischenfrage! 

Dr. Wiebke (SPD): 

Herr Kollege Lubk, würden Sie mir folgen können, wenn ich 
sage, daß dieses Vorkaufsrecht an sich schon in unseren Koali-
tionsabsprachen gesichert war, daß es darin schon verankert 
war, daß wir aber diese Sache in den Verhandlungen im Aus-
schuß für Ernährung, Land- und Forstwirtschaft zunächst wei-
ter relativiert haben auf 5 Jahre Vorkaufsrecht für unsere Bau-
ern, dann uns geeinigt hatten auf ein Vorkaufsrecht „für einige 
Zeit" und daß dieses Vorkaufsrecht nicht durch die Sozialdemo-
kraten und durch unsere Bauern durchsetzbar war gegen den 
ausdrücklichen und erklärten Willen der Mitglieder der CDU, 
der DSU und der Liberalen? 

(Beifall) 

Lubk (CDU/DA): 

Es gibt eine Erklärung des Ministerpräsidenten, indem diese 
Frage auf dem Weg zur deutschen Einheit zwischen den Regie-
rungen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland in den 
uns zur Verfügung stehenden Blättern der Information vom In-
halt her Einigkeit erzielt hat, daß aber solche Dinge zur Herstel-
lung des Rechts an Grund und Boden nicht formuliert sind. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner : 

So, jetzt noch zwei Fragen, Bitte schön. 

Dr. Meyer-Bodemann (DBD/DFD): 

Herr Abgeordneter Lubk! Würden Sie mit mir übereinstim-
men, daß die in dem Antrag vorgetragene Klausel eine Minimal-
klausel ist, um Bodenkauf von DDR-Bürgern zur Nutzung für 
landwirtschaftliche Zwecke zu sichern? 

(Beifall) 

Lubk (CDU/DA): 

Ich hatte doch gesagt, daß Ihr Anliegen ehrt. 

(Unverständlicher Zwischenruf) 

Ja, aber wie ich konkret gesagt habe, § 48, zuerst diesem Perso-
nenkreis, den Sie hier bevorteilen wollen, vorrangig anzubieten. 

(Dr. Meyer-Bodemann, DBD/DFD: Herr Abgeordneter! Sie 

haben meine Frage nicht beantwortet. Ich hatte gefragt, ob Sie 
mir zustimmen, daß das eine Minimalforderung ist. Die Frage 
kann man eigentlich nur mit Ja oder Nein beantworten.) 

Ein Vorkaufsrecht ist keine Minimalforderung. 

(Dr. Meyer-Bodemann, DBD/DFD: Gut. Sie meinen also ein 
Vorkaufsrecht von 6 Monaten ist ein Pflock im Gesetzeswerk der 
Länder im Territorium der DDR, der nicht entfernbar ist. 6 Mo-
nate sind also eine Frist, die für DDR-Bürger nicht billig ist?) 

(Beifall - Unruhe im Sall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Es tut mir leid, bei dieser Unruhe kann noch nicht einmal ich 
erkennen, ob es sich um eine richtige Frage handelt oder nicht. 

Dr. Meyer-Bodemann DBD/DFD: 

Jetzt kommt die endgültige Frage, Herr Abgeordneter! Könn-
ten Sie mir zustimmen in der Meinung, daß offenbar Teile dieses 
Parlaments nicht einmal bereit sind, aus Rücksicht auf den 
Staatsvertrag ganz minimale Forderungen gesetzlich zu veran-
kern? 

(Beifall bei der SPD, PDS und DBD/DFD) 

Lubk  (CDU/DA) : 

Hier ist nicht die Rede von 6 Monaten, sie sind ja nachgetra-
gen, es geht ja eigentlich bis zum 31.12. 1992, und das geht ja weit 
über die Frist hinaus. Das heißt, dieses Gesetz wirkt weiterhin 
dann im geeinten Deutschland. 

(Dr. Meyer-Bodemann, DBD/DFD: Entschuldigen Sie, das 
steht nicht im Wortlaut. Da steht genau, 6 Monate begrenzt in-
nerhalb dieser Frist bis 1992.) 

Bei Verpachtung bis zum 31.12. 1992. 

(Dr. Meyer-Bodemann, DBD/DFD: Das würde bedeuten: 
Wenn dieser Antrag heute kommt, wäre er am 31.12. erledigt.) 

(Beifall - Unruhe im Saal) 

Das Angebot steht. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Noch eine Zusatzfrage sehe ich, die letzte, bitte. 

Dr. Schumann (PDS): 

Herr Lubk! Können Sie mir erklären, warum die von Ihnen 
eben zitierte Erklärung beider Regierungschefs zur Sicherung 
der Eigentumsfragen, insbesondere der landwirtschaftlichen 
Eigentumsfragen, die Sie ja auch begrüßt haben, warum immer 
wieder durch Ihre Fraktion verhindert wird, daß diese Eigen-
tumsfragen auch gesetzlich fixiert werden? Jetzt hier in diesem 
Gesetz bzw. den Grundsätzen zur Verfassung wurde es ja auch 
von Ihnen negiert. Können Sie mir erklären, warum das so ist, 
obwohl Sie das begrüßen? 

(Beifall, vor allem bei PDS und SPD) 

(Lubk, CDU/DA: Ich möchte das mit einer Gegenfrage beant-
worten. Sie haben mit federführend an der Endfassung dieses 
Gesetzes gearbeitet bzw. Ihr Kollege.) 

(Beifall) 

(Dr. Meyer-Bodemann, DBD/DFD: Ich habe auch federfüh- 



rend mit an der Anlage 10 gearbeitet, Herr Lubk. In der Anlage 10 
steht das drin.) 

(Beifall) 

Lubk  (CDU/DA) : 

Dann frage ich: Warum wurde dann diese Fristenregelung 
nicht bereits schon im § 48 von Ihnen eingebracht? 

(Frau Wegener, PDS: Na, weil Sie die Mehrheit hatten.) 

(Gelächter und Beifall bei PDS, SPD und 
Bündnis 90/Grüne) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Entschuldigung, das war die letzte Zwischenfrage. Als näch-
ster hat das Wort ... Wer hat einen Geschäftsordnungsantrag? 
Sie können nacher gern ums Wort bitten. Lieber wäre mir, Sie 
würden mir einen Zettel hochreichen. Wir sind in der Debatte 
drin. Wir machen nach der Debatte eine Unterbrechung. 

(Zuruf: Danke schön) 

Ich glaube, es ist besser, wenn wir die Debatte jetzt erst weiter-
führen. Staatssekretär Kauffold hat das Wort. 

Prof. Dr. Kauffold, Staatssekretär im Ministerium für Er-
nährung, Land- und Forstwirtschaft: 

Meine Damen und Herren! Als hier anwesender Vertreter des 
Landwirtschaftsministers begrüße ich den Antrag von Herrn 
Meyer-Bodemann außerordentlich. 

(Beifall bei SPD, PDS und Bündnis 90/Grüne) 

Ich meine, es ist kein Gesetz so vollkommen, daß es nicht noch 
weiter vervollkommnet werden könnte, und ich halte es nicht für 
einen Hinderungsgrund, daß dieser Zusatz im Ausschuß nicht 
schon erfolgt ist. Ich darf bei dieser Gelegenheit daran erinnern, 
daß der Ausschuß für Deutsche Einheit zusammen mit dem 
Staatsvertrag einen Beschluß verabschiedet hat, der dem Sinn 
nach, und zwar einstimmig oder mehrheitlich verabschiedet, ge-
nau das enthält, und zwar in noch deutlicherer Akzentuierung 
als der Vorschlag von Herrn Meyer-Bodemann. 

Ich darf auch daran erinnern, daß ich bei meiner Anwesenheit 
im Landschaftsausschuß durchaus Einstimmigkeit - auch unter 
Beteiligung von Herrn Lubk - festgestellt habe hinsichtlich der 
Notwendigkeit, eine Anlage 10 zum Staatsvertrag vorzuschlagen, 

(Beifall bei SPD, PDS und Bündnis 90/Grüne) 

die auch diese Aussage enthält. Das wurde also von allen Fraktio-
nen geteilt, und ich wundere mich, weshalb jetzt plötzlich eine 
solche Meinungsänderung erfolgt ist. 

(Beifall bei SPD, PDS und Bündnis 90/Grüne) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Danke schön. Als nächster hat das Wort der Abgeordnete 
Schumann von der Fraktion der PDS. 

(Zuruf: Herr Präsident, gestatten Sie?) 

Er hat jetzt zunächst das Wort. Dann möchten Sie anschlie-
ßend das Wort haben, ja? - Bitte. 

Dr. Schumann (PDS): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Lubk hat hier 
die Frage gestellt - ganz persönlich an mich -, warum ich bei der 

Mitarbeit im Ausschuß oder warum unsere Fraktion das nicht 
eingebracht hat. Als Fragesteller kann ich kein Statement abge-
ben, deswegen habe ich mich zu Wort gemeldet, um das hier zu 
sagen. Prof. Kauffold hat es im Prinzip schon gesagt, aber ich 
möchte es wiederholen. 

Wir haben im Ausschuß einmütig die Anlage 10 erarbeitet. In 
dieser Anlage 10 ist formuliert: a) daß wir die Bodenreform fest-
schreiben, ich glaube, ein ganz berechtigter Wunsch, der in die-
sem Haus auch schon mehrfach zur Debatte gestanden hat und 
keine gesetzliche Fixierung bisher erfahren hat. 

(Beifall bei PDS, SPD und Bündnis 90/Grüne) 

Die Bauern in unserem Land warten darauf, daß so etwas ge-
setzlich fixiert wird und nicht nur durch Regierungserklärungen 
kundgetan wird. Das reicht nicht aus. 

(Beifall bei PDS, SPD und Bündnis 90/Grüne) 

Zweitens steht in dieser Anlage 10 drin: Dort hatten wir ein 
fünfjähriges Veräußerungsverbot für - ich sage mal jetzt - Ge-
bietsfremde, man kann das genauer definieren, formuliert. Diese 
Anlage 10 hatten wir einstimmig angenommen im Ausschuß für 
Ernährung, Land- und Forstwirtschaft, also auch mit den Mit-
gliedern der CDU, und die sind ja recht zahlreich da drin. 

(Beifall bei PDS, SPD und Bündnis 90/Grüne) 

Es gab zwar im Nachfeld Diskussionen, ob das alles richtig wä-
re, 5 Jahre zu fordern, aber darüber hätte man ja verhandeln kön-
nen: Müssen es 5Jahre sein oder reichen vielleicht 2 oder 3. 
5 Jahre wären natürlich besonders gut. Darüber sind wir uns ei-
nig. Aber wir wären verhandlungsbereit gewesen, darüber etwas 
zu machen. Dieses Veräußerungsverbot schließt in keiner Weise 
eine wirtschaftliche Entwicklung unserer eigenen Landwirt-
schaft aus. Alle Redereien, die darüber gemacht werden, sind 
falsch. Und jede seriöse Bank kann zwei oder sogar fünf Jahre 
warten und kann trotzdem Kredit gewähren auf Boden, der erst 
nach zwei oder drei Jahren zu veräußern ist. Da wir ja zu erwar-
ten haben, daß die Bodenpreise in unserem Land drastisch stei-
gen werden, wird niemand dabei ein Minus machen, wenn er 
einen solchen Boden beleiht oder Kredit dafür ausreicht. 

Das ist keine Begründung, die einem zeitweiligen Veräuße-
rungsverbot bzw. -einschränkung entgegenstehen würde. Wir 
bitten also die Damen und Herren Abgeordneten darum, dem 
Antrag, den ich als eine Minimalforderung betrachte, hier statt-
zugeben. Daß es jetzt im Zusammenhang mit diesem Anpas-
sungsgesetz gemacht worden ist, ist ganz einfach - so sehe ich 
das - eine Chance, die sich hier bietet, um solche Dinge doch 
noch verankern zu lassen, die bisher in diesem Haus mit Mehr-
heiten abgelehnt wurden. 

(Beifall bei SPD und PDS) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Bitte schön. Eine Zwischenfrage. 

Back  (CDU/DA) : 

Herr Abgeordneter, Sie nehmen Bezug auf die Debatte, die im 
Ausschuß für Deutsche Einheit stattgefunden hat. Es hat dort in 
der Tat darüber Gespräche gegeben, und ich frage Sie : Sehen Sie 
eine andere Möglichkeit, die Landwirtschaft zu finanzieren, 
wenn der Grund und Boden nicht beliehen werden darf und 
demzufolge auch nicht veräußerbar ist? Welche Möglichkeiten 
sehen Sie denn? Wer soll denn das Geld geben? 

Dr. Schumann (PDS): 

Wer sagt Ihnen denn, daß der Grund und Boden nicht beliehen 
werden kann? Das müssen Sie mir erst einmal beweisen, Herr 
Böck! 



Böck (CDU/DA): 

Sagen Sie mir einen Menschen in dieser Welt, der jemandem 
Geld gibt, ohne dafür eine Sicherheit zu haben! 

Dr. Schumann (PDS): 

Herr Böck, ich glaube, Sie haben nicht hingehört, was ich ge-
sagt habe. 

Jede seriöse Bank wird Geld für einen Boden geben, wenn sie 
weiß, dann und dann steht er zum Verkauf, noch dazu, wenn sich 
die Bodenpreise in unserem Gebiet so entwickeln werden. Das 
ist doch wohl ein Witz, was Sie hier machen! 

(Beifall bei SPD und PDS) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner : 

Ich bitte um Ruhe, damit die nächsten Zwischenfragen ge-
stellt werden können. Frau Kögler, dann noch einmal Herr Lubk. 

Frau Kögler (CDU/DA): 

Herr Abgeordneter, haben Sie schon einmal einen Blick ins 
BGB oder ins ZGB geworfen? Wissen Sie, unter welchen Bedin-
gungen ein Kredit gewährt wird, welche rechtliche Vorausset-
zung notwendig ist, um ein Grundstück zu beleihen? Welche ge-
setzliche Voraussetzung - wissen Sie das oder nicht? 

Dr. Schumann (PDS): 

Frau Kögler, ich befasse mich mit der Landwirtschaft in unse-
rer Republik, und ich versuche, die Interessen unserer Bauern, 
der Privatbauern - ich stamme nämlich aus einer Privatbauern-
wirtschaft - und der Genossenschaften zu vertreten, und ich 
weiß, daß es Möglichkeiten gibt, die Entwicklung unserer Land-
wirtschaft voranzutreiben. Das habe ich deutlich geäußert. 

(Frau Kögler: Welche?) 

(Unruhe bei CDU/DA und DSU - Unverständliche 
Zwischenrufe - Klingel des Präsidenten) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Bitte schön, die nächste Zwischenfrage. Abgeordneter Lubk. 

Lubk  (CDU/DA) : 

Ich weiß, was Sie meinen mit der sogenannten Anlage 10, die 
wir erarbeitet haben, über die nicht im Ausschuß abgestimmt 
wurde und über deren Inhalt dieses Haus keine Kenntnis hat, 
weil ja diese Anlage 10, von der wir beide wissen, nie in dieses 
Haus gekommen ist. Das muß doch gesagt werden. 

Dr. Schumann (PDS): 

Völlig richtig, das stimmt. Ich stimme Ihnen zu, es ist schade, 
daß diese Anlage niemals in dieses Haus geraten ist, 

(Lebhafter Beifall bei PDS und SPD) 

daß sie im Ausschuß für Deutsche Einheit im Prinzip unterge-
gangen ist - aus welchem Grund auch immer. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner : 

Danke. Keine weiteren Anfragen mehr. 

Zur Geschäftsordnung der Abgeordnete Kamm. 

Dr. Kamm (CDU/DA): 

Nach der Geschäftsordnung stelle ich den Antrag im Namen 
der CDU/DA-Fraktion, die Debatte darüber zu beenden. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Es ist der Antrag auf Schluß der Debatte gestellt worden. 

(Unerhört! von der PDS) 

Jede Fraktion hat die Gelegenheit, in dieser Debatte sich zu 
melden. Insofern kann über diesen Antrag jetzt abgestimmt wer-
den. 

Dr. Wiebke (SPD): 

Ich habe noch einen Antrag. 

(Unruhe im Saal) 

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: Zur Geschäfts-
ordnung kann er noch sprechen.) 

Ich habe einen Geschäftsordnungsantrag. Ich bitte, daß die 
Auszählung sofort erfolgt und nicht erst eine Probeabstimmung 
gemacht wird. 

(Zuruf PDS und SPD: Jawohl! - Beifall bei PDS und SPD) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner : 

Es tut mir leid, wenn wir Zweifel haben, stellen wir fest, ob ge-
zählt werden muß oder nicht. Sonst müssen Sie andere Zählar-
ten verlangen. 

Dr. Wiebke (SPD): 

Ich habe festgestellt, daß das Abstimmungsverhalten bei der 
zweiten Abstimmung grundsätzlich anders war bei einigen 
Fraktionen. 

(Schwacher Beifall bei SPD und PDS) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Ich habe keine Bedenken, wenn die Schriftführer sich schon 
vorbereiten und sich hier schon hinstellen, und ich stelle dann 
die Abstimmungsfragen. 

(Unruhe) 

Es geht zunächst nur um die Geschäftsordnungsfrage : Schluß 
der Debatte oder nicht, damit es keine Mißverständnisse gibt! 

(Unruhe) 

Ich frage: Wer möchte die Debatte über diesen Abänderungs-
antrag jetzt beendet wissen? Den bitte ich um das Handzeichen. 
- Wer ist gegen die Beendigung der Debatte und will sie fortset-
zen? - Also, Entschuldigung, das ist so deutlich die Minderheit, 
daß ich erklären kann: Die Debatte ist damit beendet. 

(Beifall bei CDU/DA) 

Es bestehen keine Zweifel, daß die Mehrheit für das Ende der 
Debatte war. Wir stimmen jetzt nicht über die Sache ab, wir ha-
ben vorher eine Pause verabredet. Dazu braucht nicht extra ein 
Geschäftsordnungsantrag gestellt zu werden. 

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein. Die Nachmittagssit-
zung beginnt 13.30 Uhr. 

(Unterbrechung der Sitzung) 



Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Wir fahren fort mit der Beratung der 19. Tagung. Wir hatten 
vor der Mittagspause den Tagesordnungspunkt 12 nicht zu Ende 
gebracht. Ich habe eben erfahren, daß Bemühungen im Gange 
sind, einen Abänderungsantrag zu formulieren, der zwischen 
den Fraktionen dieses Hauses konsensfähig sein könnte. Im In-
teresse der Sache denke ich, das wäre für alle Beteiligten die be-
ste Lösung. Ob dies möglich ist, wird sich herausstellen, wenn 
man formuliert. 

Das bedeutet für uns aber, daß wir über diese Abänderungsan-
träge jetzt nicht abstimmen, sondern zunächst in der Behand-
lung der Tagesordnung fortfahren und den vorhin übersprunge-
nen Tagesordnungspunkt 7 verhandeln. Ich rufe also auf Tages-
ordnungspunkt 7: 

Beschlußempfehlung des Finanzausschusses 
Gesetz zur Feststellung von rechtswidrigen Handlungen 
im Zusammenhang mit der Währungsumstellung von 
Mark der Deutschen Demokratischen Republik in Deut-
sche Mark 
(2. Lesung) 
(Drucksache Nr. 104 a) 

Das Wort zur Berichterstattung des Finanzausschusses hat 
der Abgeordnete Prof. Kühne. 

Moment! 

Claus (PDS): 

Herr Präsident! Billigen Sie uns doch wenigstens fünf Lesemi-
nuten zu. Zumindest in unserer Fraktion war es so, daß wir die-
ses Material soeben erst erhalten haben. 

(Zuruf: Ich meine, wir stimmen erst darüber ab, 
und dann können wir lesen.) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Die fünf Minuten Lesezeit kann man wohl genehmigen. Also 
dann ist am besten die Sitzung für fünf Minuten unterbrochen. 
Ich will jetzt nichts anderes dazwischen mitreinnehmen. 

(Unterbrechung der Sitzung) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Ich denke, wir können die Beratung mit der Einführung fort-
setzen. Während die Einführung gegeben wird, kann man weiter 
den Text durchlesen. Prof. Kühne hat das Wort. 

Prof. Dr. Kühne, Berichterstatter des Finanzausschusses: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die gemeinsame 
Beschlußempfehlung des Finanzausschusses und des Rechts-
ausschusses, die Ihnen mit der Drucksache Nr. 104 a vorliegt, ist 
von einer außerordentlichen Dringlichkeit und Eilbedürftigkeit. 
Diese Eilbedürftigkeit, meine Damen und Herren, das muß in al-
ler Ernsthaftigkeit hier gesagt werden, hängt zusammen mit 
dem Datum der Währungsumstellung von Mark auf D-Mark und 
den damit im Zusammenhang mit dem Staatsvertrag zwischen 
der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepu-
blik getroffenen Vereinbarungen, die hiermit zu vollziehen sind. 

Ich darf mich, auch im Namen des Finanzausschusses, herz-
lich bei den Kollegen des Rechtsausschusses bedanken. Wir ha-
ben in einer außerordentlich schwierigen und zugespitzten, zeit-
lich konzentrierten Sitzung eine gemeinsame Beschlußempfeh-
lung erarbeitet, die gegenüber der 1. Lesung, die wir gestern 
abend hier durchgeführt haben, von folgenden Grundsätzen ge-
kennzeichnet ist : 

1. Die Drucksache Nr. 104 a zeichnet sich aus durch weitere 
Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit. Sie zeichnet sich vor al-
len Dingen dadurch aus, daß wir formuliert haben, daß es um 
„rechtswidrige Handlungen" geht. Die ursprüngliche Vorlage 
sprach von „strafrechtswidrigen Handlungen". In die Vorlage 
Nr. 104 a sind alle Fragen des Datenschutzes umfassend eingear-
beitet. 

2. Es gibt in beiden Ausschüssen Klarheit darüber, was kon-
trolliert werden soll: einmal die Konten und einmal die Gesamt-
guthaben. 

3. Es besteht Übereinstimmung darüber, wie die Kontrolle 
durchgeführt werden soll. Nach Anhörung der Vertreter der 
Staatsbank ist deutlich geworden, wie diese Stichprobenkontrol-
le, die im Gesetz gefordert wird, durchgeführt werden soll. Sie 
wird dem Parlament empfohlen. 

4. In der Drucksache Nr. 104 a ist deutlich zwischen zwei Da-
ten unterschieden worden, zwischen dem 30.6. und dem 
6. 7. 1990. Beide Daten ergeben sich aus der Währungsumstel-
lung und der Möglichkeit, Geldbeträge einzuzahlen oder nicht 
einzuzahlen. Wir haben im Blick auf das noch heute in der Volks-
kammer zu beschließende Staatsbankgesetz ebenfalls deutlich 
gemacht, daß es eine Staatsbank der Deutschen Demokratischen 
Republik bis zum 30.6. 90 gibt und dann eine Staatsbank Berlin. 

Im Namen des Finanzausschusses und des Rechtsausschus-
ses empfehle ich die Annahme der Drucksache Nr. 104 a in Eilbe-
dürftigkeit. 

(Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Danke schön. Mir liegen zu diesem Beschlußvorschlag des Fi-
nanzausschusses keine Wortmeldungen vor. - Das ist auch nach 
dieser Ankündigung nicht der Fall. 

Wir können also zur Abstimmung kommen. Wer stimmt der 
Beschlußempfehlung des Finanzausschusses und damit dem 
Gesetz zur Feststellung von rechtswidrigen Handlungen im Zu-
sammenhang mit der Währungsumstellung, wie sie Ihnen in 
Drucksache 104 a vorliegt, zu? Den bitte ich um das Handzei-
chen. - Danke schön. Wer ist dagegen? - Gegenstimmen sehe ich 
keine. Wer enthält sich der Stimme? - Bei einer großen Zahl von 
Enthaltungen ist das so beschlossen. 

(Beifall bei den Koalitionsfraktionen) 

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 13 und Tagesordnungs-
punkt 14. Es handelt sich um ... 

Sie möchten zur Geschäftsordnung sprechen? Bitte. 

Prof. Dr. Riege (PDS) : 

Ich wollte eine Erklärung der Fraktion zum Abstimmungsver-
halten abgeben. 

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: Das Recht steht 
Ihnen zu. Bitte schön.) 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich darf folgen-
des bemerken: Die Fraktion hat gestern bereits ihren prinzi-
piellen Standpunkt zu den Erscheinungen von Spekulation 
und zum Verhalten gegenüber Spekulanten geäußert. Insofern 
stimmt die Fraktion mit dem Anliegen des Gesetzes, das eben 
beschlossen worden ist, überein. Wir sehen trotz der Verbesse-
rungen, die erzielt worden sind, in dem Moment der Stichpro-
ben, die hier eine Berücksichtigung gefunden haben, keine Ge-
währ dafür, daß gegenüber allen, die sich solcher, auch von 
uns zu verurteilender Handlungen schuldig gemacht haben, 
nach dem Prinzip der Rechtsgleichheit vorgegangen werden 
kann. 



Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Danke schön. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 13 und Tages-
ordnungspunkt 14: 

Beschlußempfehlung des Finanzausschusses 
Gesetz über die Staatsbank Berlin 
(2. Lesung) 
(Drucksache Nr. 61 a) 

Beschlußempfehlung des Finanzausschusses 
Gesetz über den Status und die Organisation der Sparkas-
sen 
(Sparkassengesetz) 
(2. Lesung) 
(Drucksache Nr. 81 a) 

Wir schlagen Ihnen vor, daß wir die Einbringung zu diesen bei-
den Gesetzen zusammenfassen und darum also zusammen bera-
ten. Wir werden dann über die beiden Gesetze jeweils einzeln ab-
stimmen. Das Wort zur Berichterstattung hat für den Finanzaus-
schuß zunächst der Abgeordnete Dr. Goldhahn. 

Dr. Goldhahn, Berichterstatter des Finanzausschusses: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Der 
Finanzausschuß legt Ihnen mit den Drucksachen 61a und 81 a 
zwei Gesetze zur Beschlußfassung vor, die der weiteren Ent-
wicklung des Bankensystems in der DDR dienen. Sie tragen da-
zu bei, die Ziele des vom Hohen Hause beschlossenen Vertrages 
über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zu verwirkli-
chen; denn bekanntlich bildet ja das Bankwesen eine wesentli-
che Säule und einen Schwerpunkt bei der Gestaltung der sozia-
len Marktwirtschaft. 

Beide Gesetze wurden im Finanzausschuß unter Einbezie-
hung von Experten und Vertretern der Praxis sehr intensiv bera-
ten, und ich kann feststellen, daß Übereinstimmung über die 
vorgelegten Gesetze erzielt wurde. 

Bevor ich zu den einzelnen Gesetzen komme, möchte ich et-
was sagen, um die richtige Einordnung der vorgeschlagenen Ge-
setze zu erkennen. Und zwar möchte ich auf die sich bereits im 
Bankensystem der DDR abgespielten Veränderungen verweisen. 

Im März 1990 begann die DDR die Umstellung des Bankensy-
stems von einem einstufigen zu einen zweistufigen System. Aus-
druck dafür war insbesondere das Gesetz vom 6.3.1990 zur Ände-
rung des Gesetzes über die Staatsbank der DDR. Seitdem oblag 
der Staatsbank der DDR in erster Linie die Wahrnehmung einer 
Zentralbank- und Bankenüberwachungsfunktion. Ihre bisheri-
ge allgemeine Geschäftsbanktätigkeit wurde ausgegliedert und 
auf neu gegründete Geschäftsbanken, insbesondere auf die 
Deutsche Kreditbank AG, übertragen. Des weiteren wurde die 
Bank für Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft in eine 
Genossenschaftsbank umgewandelt, des gleichen die bisherigen 
Genossenschaftskassen in weitere Genossenschaftsbanken. 
Dies waren erste Schritte, um auch auf dem Bankensektor bei 
uns eine Wettbewerbsmöglichkeit zu entfalten und unter ande-
rem auch die bisherige strenge Zuordnung der Betriebe zu einer 
bestimmten Bank zu beseitigen und ihnen wie auch den Bürgern 
die Möglichkeit zu eröffnen, zwischen einer größeren Zahl von 
Banken bei der Abwicklung ihrer Bankbeziehungen wählen zu 
können. Weitere Schritte in dieser Richtung werden folgen. 

Vor dem Hintergrund dieser kurzen Darstellung sind auch die 
beiden vorgelegten Gesetze zu sehen. Zunächst zur Vorlage des 
Gesetzes über die Staatsbank Berlin. 

Im Zusammenhang mit der Begründung der Währungsunion 
werden bekanntlich mit dem Staatsvertrag, insbesondere nach 
Anlage 1 Artikel 12, die Funktionen einer Währungs- und Noten-
bank entsprechend der bereits mit der Drucksache 29 a, dem so-
genannten Mantelgesetz, beschlossenen Übernahme des Bun-
desbankgesetzes der BRD diese Funktionen auch auf dem Ge-
biet der DDR auf diese Bank übertragen. Die Aufgabe der 
Bankenaufsicht obliegt künftig nach dem ebenfalls übernomme-

nen Kreditwesengesetz dem Bundesaufsichtsamt für das Kredit-
wesen. Also, die wesentlichen Funktionen der Staatsbank der 
DDR sind damit entfallen. 

Dessen ungeachtet erscheint es notwendig, daß in der DDR ei-
ne Bank tätig ist, die bestimmte finanzielle Prozesse in gemein-
wirtschaftlichem Interesse für den Staat abwickelt, die aber kei-
ne Geschäftsbankfunktion im eigentlichen Sinne ausübt. Hier-
für soll mit dem vorgelegten Gesetz die Staatsbank Berlin ge-
gründet werden, die diese Funktion übernimmt. 

Die bisherige Staatsbank der DDR beendet ihre Tätigkeit mit 
dem 30.6.1990. Das für sie bisher geltende Gesetz wurde im Rah-
men des gestern beschlossenen Gesetzes zur Änderung oder 
Aufhebung von Gesetzen der DDR, des sogenannten 2. Mantel-
gesetzes, Drucksache 74 a, bereits aufgehoben. 

Diese neue Staatsbank Berlin ist keine privatwirtschaftlich or-
ganisierte Gesellschaft, sondern entsprechend der ihr zugedach-
ten Funktion eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ihr Ge-
währträger ist die DDR, und die DDR muß demzufolge gemäß § 1 
Abs. 3 des Gesetzes letztlich für die Verbindlichkeit dieser Bank 
einstehen. 

Diese neue Staatsbank ist Rechtsnachfolger der nun am 30.6. 
ihre Tätigkeit beendenden Staatsbank der DDR, und sie tritt in 
die Vertragsbeziehungen eben dieser Bank ein, soweit nicht die 
Vertragsbeziehungen im Zusammenhang mit der Ausgliede-
rung der Geschäftsbankfunktion auf diese neuen Geschäftsban-
ken übertragen wurden. Soviel zur allgemeinen Stellung. 

Die Aufgaben der Bank sind im § 2 entsprechend ihrer prinzi-
piellen Stellung gegenüber der Vorlage für die 1. Lesung etwas 
präzisiert worden, um nämlich allen Verdacht und alle Möglich-
keiten auszuschließen, daß diese Bank tatsächlich eine weitere 
Geschäftsbanktätigkeit ausübt. Das heißt, die Formulierung ist 
so gefaßt, daß sich ihre Tätigkeit eben auf die Verwirklichung ge-
meinwirtschaftlicher Interessen erstreckt. Es wurde darauf ver-
zichtet, daß noch einmal explizit auszudrücken. Das ergibt sich 
eben aus ihrer Stellung als öffentlich-rechtliche Anstalt. 

Im vorliegenden Gesetz sind die Organe der Bank genau fest-
gelegt, die denen einer Anstalt des öffentlichen Rechts allgemein 
entsprechen. Da der Staat Gewährsträger dieser Bank ist, ist 
sein Einfluß auf die Tätigkeit der Organe dieser Bank und die 
Aufsicht über die Banktätigkeit entsprechend in angemessener 
Weise geregelt. Die Zuständigkeit für diese Einflußnahme ist ge-
genüber der Fassung der 1. Lesung präzisiert worden. 

Zu erwähnen ist schließlich noch, daß gemäß § 13 des vorgeleg-
ten Gesetzes neben der Republik weitere Gewährsträger beitre-
ten können. Dabei ist insbesondere an die zu bildenden Länder 
gedacht zu einem späteren Zeitpunkt, und das muß dann gesetz-
geberisch bearbeitet werden. 

Der Finanzausschuß empfiehlt Ihnen die Annahme dieses Ge-
setzes, und zwar unter diesem heutigen Datum des 29.6.1990. 

Einen äußerst wichtigen Bestandteil des weiter auszubauen-
den Bankensystems, von dem ich vorhin sprach, und zwar vor al-
lem, im Interesse der Bürger und des Mittelstandes, bilden die 
Sparkassen. Der Einheitlichkeit wegen und zum Zwecke der kla-
ren Regelung des Status dieser Sparkassen sowie ihrer Organi-
sation im Interesse der Bankkunden, insbesondere der Bürger, 
ist dieses Gesetz sehr differenziert, sehr detailliert ausgearbeitet 
worden. Es lehnt sich unter Berücksichtigung der in der DDR be-
stehenden Besonderheiten an die Sparkassengesetze, die in der 
Bundesrepublik gelten, an. Ich spreche von Sparkassengesetzen 
deswegen, weil das Sparkassenwesen in der BRD Landesangele-
genheit ist und im wesentlichen durch Landesgesetze geregelt 
ist, die zwar von einander etwas abweichen, aber die wesentlich-
sten Kriterien sind zusammengenommen in unser Gesetz einge-
arbeitet worden. 

Während wir bisher, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in 
der DDR grundsätzlich Kreissparkassen hatten, können künftig 
Sparkassen auch von kreisfreien Städten oder Gemeindezweck-
verbänden errichtet werden. Eine offene Frage war es gegen- 



über der ersten Fassung, ob man auch den Gemeinden in der 
DDR die Möglichkeit einräumen sollte, daß sie eigene Sparkas-
sen errichten. Wir haben zunächst davon abgesehen, dies zu re-
geln, weil wir ausgehen von der gegenwärtigen Situation in un-
seren Kommunen, nämlich von der noch fehlenden erforderli-
chen Finanzkraft der Gemeinden, um überhaupt solche Sparkas-
sen zu errichten, und zweitens auch im Hinblick darauf, daß 
dann diese Gemeinde als Gewährsträger auch letztlich für das-
selbe System wie bei der Staatsbank haften muß für die Verbind-
lichkeiten der Sparkasse. 

Das Problem kann man als offen betrachten; denn nach Ein-
führung der Länder haben ja die Länder die Möglichkeit, eine 
andere Regelung zu treffen. Wer es genau gelesen hat, wird fest-
stellen : Im Ländereinführungsgesetz § 8 Abs. 3 Ziffer 11 ist die 
Möglichkeit geschaffen, daß die Länder das Bankensystem in ih-
rem Bereich regeln. Das wird also künftig den Ländern durchaus 
möglich sein. 

Diese Sparkassen, von denen ich spreche, sind künftig eben-
falls gemeinnützige Anstalten des öffentlichen Rechts. Gewährs-
träger - das entspricht dem allgemeinen System - ist die jeweili-
ge Kommune, die die Sparkasse errichtet hat und demzufolge 
auch für diese Verbindlichkeiten haftet. 

Abgesehen von dieser Gewährsträgerschaft ist zur weiteren 
Sicherung des Vermögens und der Rechte der Bank gewährlei-
stet, daß eine Sparkassenaufsichtsbehörde gebildet wird, 
§§ 24 ff., und im übrigen die Tätigkeit dieser Sparkassen, auch 
wenn sie kommunale Einrichtungen sind, der staatlichen Auf-
sicht unterworfen sind. 

Da wir gegenwärtig noch keine Länder haben, ist auch dieser 
Übergangsregelung Rechnung getragen. Durch eine entspre-
chende Bestimmung im § 24 Abs. 2, nämlich bis zum Zeitpunkt 
der Bildung der Länder. 

Die Aufgaben der Sparkassen, selbst der, deren Funktion in er-
ster Linie darin besteht, die Bürger und den Mittelstand bank-
mäßig zu betreuen, sind in den Grundzügen kurz angedeutet in 
§§ 2 ff. des Gesetzes, und im übrigen wird die Festlegung der Auf-
gaben der Satzung oder den Satzungen überlassen. 

Was die Organe betrifft, so sind sie auch sehr detailliert gere-
gelt, eben im Interesse der Sicherheit und Einheitlichkeit. Es ist 
aber gewährleistet, daß die Organe der Sparkassen der Einfluß-
nahme des betreffenden Gewährsträgers unterliegen und daß 
die jeweiligen Gewährsträger bestimmte Personen der Lei-
tungsorgane bestimmen, einsetzen bzw. diese Mitglieder wäh-
len. 

Nach den Übergangsregelungen gemäß § 29 - und das sei ab-
schließend bemerkt - führen die bereits jetzt bestehenden Spar-
kassen - und ich sagte ja eingangs, im wesentlichen Kreisspar-
kassen - ihre Tätigkeit weiter, aber eben auf der Grundlage die-
ses Gesetzes. Und demzufolge tritt auch das bisherige Statut 
über die Sparkassen außer Kraft. 

Soviel als kurze Bemerkung, Feststellung und Heraushebung 
von Prinzipien. 

Der Finanzausschuß empfiehlt dem Hohen Haus auch die An-
nahme dieses vorgelegten Gesetzes abgedruckt in der Drucksa-
che 81 a. Ich bedanke mich. 

(Schwacher Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Danke schön. - Mir liegen dazu keine Wortmeldungen vor. Wir 
können also abstimmen, und zwar, wie ich angekündigt hatte, in 
zwei getrennten Abstimmungen. 

Ich frage zunächst: Wer dem Gesetz über die Staatsbank Ber-
lin, verzeichnet in Drucksache Nr. 61 a, seine Zustimmung gibt, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Wer ist dage-
gen? - Ich sehe 3 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? - 

Bei 6 Enthaltungen und 3 Gegenstimmen ist das Gesetz so ange-
nommen. 

Wer dem Gesetz über den Status und die Organisation der 
Sparkassen, also dem Sparkassengesetz, in der Fassung der 
Drucksache Nr. 81 a seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Danke schön. Wer ist dagegen? - Keine Gegen-
stimme. Wer enthält sich der Stimme? - 13 Enthaltungen. Damit 
ist auch dieses Gesetz in 2. Lesung verabschiedet. 

Ich gehe über zum Tagesordnungspunkt 15: 

Beschlußempfehlung des Wirtschaftsausschusses 
Gesetz zur Änderung des Gewerbegesetzes der Deutschen 
Demokratischen Republik 
(2. Lesung) 
(Drucksache Nr. 88 a) 

Das Wort zur Berichterstattung hat der Vertreter des Wirt-
schaftsausschusses, der Abgeordnete Gerhard Schulz. 

Gerhard Schulz, Berichterstatter des Wirtschaftsausschus-
ses: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es ist ein kurzes 
Gesetz und eine kurze Änderung, deswegen möchte ich es ganz 
gern kurz machen. 

Im § 1 des Gewerbegesetzes erfolgt die Änderung dadurch, daß 
die Festschreibung des Wohnortes an die Genehmigung von Ge-
werbe entfällt. 

Im § 2 wird darauf verwiesen, daß das Vertragsgesetz nicht 
mehr Anwendung finden kann, denn das gibt es mit Annahme 
des Mantelgesetzes nicht mehr. 

Und als Hinweis möchte ich noch sagen, daß in § 11 Abs. 1 ein 
Verweis auf das Vereinigungsgesetz erfolgt. Das Vereinigungs-
gesetz wird in Kürze durch ein neues ersetzt werden. Es müßte 
eine weitere Korrektur des Gewerbegesetzes erfolgen. 

Im Namen des Wirtschaftsausschusses bitte ich um Zustim-
mung zu der vorliegenden Beschlußempfehlung. - Danke. 

(Schwacher Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Ich bedanke mich beim Vertreter des Wirtschaftsausschusses, 
beim Abgeordneten Gerhard Schulz. - Ich sehe eine Anfrage. 
Sind Sie bereit, auf diese Anfrage noch einzugehen? 

Dr. Stadermann (PDS): 

Herr Abgeordneter, es war noch ein Änderungsantrag gekom-
men, um die derzeitig nicht fixierten Pachtverträge der Gewer-
betreibenden der DDR zu sichern. Meine Frage: Warum ist er 
nicht eingearbeitet? 

Ich stelle diese Frage aus folgendem Grund. Es war in der DDR 
bisher nicht üblich, bei Pachtverträgen jährliche oder überhaupt 
terminliche Fixierungen zu treffen. Das ist bei keinem möglich 
gewesen, das ist auch heute nicht möglich. Alle Gewerbetreiben-
den können bezüglich ihrer Gewerberäume und Gewerbeflä-
chen vom Kaufladen bis zum Betrieb ab morgen gekündigt wer-
den. Das hat keinen Eingang gefunden. 

Gerhard Schulz, Berichterstatter des Wirtschaftsausschus-
ses: 

Im Wirtschaftsausschuß war mehrheitlich die Meinung, daß 
das in diesem Gesetz nichts zu suchen hat. Deswegen wurde es 
nicht eingearbeitet. 



Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön. Dem Präsidium liegen keine weiteren Wortmel-
dungen vor. Ich sehe auch jetzt keine Regung in dieser Richtung. 

Wir kommen damit gemäß der Beschlußempfehlung des Wirt-
schaftsausschusses zur Beschlußfassung. Wer dem Gesetz zur 
Änderung des Gewerbegesetzes in der Fassung der Drucksache 
Nr. 88 a seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Danke. Stimmenthaltungen? - Danke. Gegenstimmen? - 
Bei 2 Gegenstimmen und einigen Stimmenthaltungen ist dieses 
Gesetz beschlossen. 

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 16: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Forschung und 
Technologie 
Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und des Gesetzes 
über Warenkennzeichen 
(2. Lesung) 
(Drucksache Nr. 68 a). 

Das Wort zur Berichterstattung hat der Vertreter des Aus-
schusses für Forschung und Technologie, Abgeordneter Dr. So-
betzko. 

Dr. Sobetzko, Berichterstatter des Ausschusses für For-
schung und Technologie: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Unser Ausschuß 
ist zu der Auffassung gelangt, daß dieses Gesetz der jetzt erfor-
derliche und insgesamt auch angemessene Schritt zur Vorberei-
tung der Rechtseinheit mit der Bundesrepublik auf diesem Ge-
biet ist. 

Das Gesetz trägt Übergangscharakter und enthält die notwen-
digen Regelungen zur Anpassung des Patentrechts und des Wa-
renzeichenrechts an die Marktwirtschaft und an das Patentrecht 
der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Anpassung an das Patentrecht der Bundesrepublik erfolgt 
zu allen wesentlichen Fragen, die für die Anmelder von Interesse 
sind. Das bisherige Wirtschaftspatent wird abgeschafft. Es wer-
den generell nur noch die international üblichen Ausschlie-
ßungspatente erteilt, die denselben starken Schutz bewirken wie 
die Patente der Bundesrepublik und anderer Länder. In der DDR 
sind dieselben Objekte der Technik dem Patentschutz zugäng-
lich wie in der Bundesrepublik, neben der klassischen Technik 
nun z. B. auch die auf chemischem Weg hergestellten Stoffe so-
wie neue Mikroorganismen. Es wird dieselbe Laufdauer von 
20 Jahren gewährt wie in der Bundesrepublik. 

Für den Patentanmelder sind auch die Kosten für den Patent-
schutz von besonderem Interesse. Sie sind nach einer 
Gebührenordnung mit Wirkung vom 1. Juli 1990 ebenso hoch wie 
in der Bundesrepublik. So beträgt die Anmeldegebühr 100 DM. 
Der 400 Mark betragende Kostenbeitrag, der bei der Anmeldung 
von Wirtschaftspatenten erforderlich war, entfällt. 

Der Übergangscharakter des Gesetzes zeigt sich auch darin, 
daß die bisher erteilten Wirtschaftspatente sofort in Ausschlie-
ßungspatente umgewandelt werden können und das bereits in 
den nächsten Monaten erfolgen könnte. 

Das Änderungsgesetz enthält in dem neugefaßten § 9 des Pa-
tentgesetzes auch klare Regelungen über die Rechte der Unter-
nehmen und der Erfinder an den Erfindungen, die von den Erfin-
dern im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit in ihrem Betrieb 
entstehen, den sogenannten Diensterfindungen. Dabei wird 
weitgehend das Arbeitnehmererfinderrecht der Bundesrepu-
blik übernommen, das in der Bundesrepublik nicht im Patentge-
setz, sondern gesondert geregelt ist. Auch in den Übergangsbe-
stimmungen finden z. B. bei der Umwandlung von Wirtschafts-
patenten in Ausschließungspatente bereits die Prinzipien des 
Arbeitnehmererfinderrechts Anwendung. Sie gehen davon aus, 
daß die Wirtschaftspatente ebenso wie die durch die Umwand-
lung entstandenen Ausschließungspatente dem jeweiligen 

Betrieb zustehen, der die Forschung finanziert und in dem die 
Erfinder tätig sind. Das ist nicht neu, sondern galt für die Wirt-
schaftspatente prinzipiell bisher auch schon in der DDR. Mit den 
von der Bundesrepublik übernommenen Einzelregelungen zur 
Diensterfindung wird jedoch insgesamt eine wesentlich bessere 
Rechtsstellung der Erfinder der DDR erreicht als bisher. 

Die Übergangsbestimmungen besagen auch, daß ein Betrieb 
ein Wirtschaftspatent nicht aufheben darf, ohne den Erfindern 
die Möglichkeit zu geben, es zu übernehmen und für sich weiter 
aufrechtzuerhalten. Auf Wunsch können sie solche Wirtschafts-
patente auch in Ausschließungspatente umwandeln lassen und 
Inhaber dieser Patente werden. Es kommt also keineswegs zu 
einer Aberkennung oder Aufgabe von Rechten zu Lasten der Er-
finder. 

Diese Übergangsregelungen gehen von dem für Diensterfin-
dungen generell geltendem Prinzip aus, daß der Erfinder das Pa-
tent anmelden und die Erfindung verwerten kann, wenn der bis-
her berechtigte Betrieb sie nicht beansprucht. 

Mit diesem Änderungsgesetz wird nicht das gesamte Patent-
recht der Bundesrepublik übernommen. So haben sich in der 
Bundesrepublik einige andere Verfahrensprinzipien herausge-
bildet. Formblätter sind anders, und es besteht eine andere Ver-
öffentlichungspraxis über Erfindungen und Patente. 

Auch die Zuständigkeit für Entscheidungen über Patentan-
meldungen und Patente sind in der Bundesrepublik traditionell 
anders geregelt. So ist für die verschiedenen Rechtstreitigkeiten 
in der Bundesrepublik ein anderer Rechtsweg gegeben. Es be-
steht Übereinstimmung mit den kompetenten Stellen der Bun-
desrepublik darüber, daß eine Umstellung der Patentverfahren 
und der Einzelheiten der Patentbearbeitung in der DDR und ihre 
Anpassung an die Bundesrepublik sachlich nicht erforderlich 
ist, zumal die Umstellung mit einem hohen Aufwand verbunden 
wäre. 

Deshalb konnten auch Vorschläge zur Übernahme von Ver-
fahrensvorschriften aus dem Patentgesetz der Bundesrepublik 
nicht berücksichtigt werden. Das Gesetz über Warenkennzei-
chen der DDR enthält weitgehend ein auch im internationalen 
Maßstab modernes Warenzeichenrecht. Hier sollen nur die Re-
gelungen geändert oder aufgehoben werden, bei denen das un-
ter marktwirtschaftlichen Bedingungen zwingend erforderlich 
ist. Dazu gehört die Aufhebung der generellen Kennzeichnungs-
pflicht aller Waren. Die Hersteller oder Händler werden nach ih-
ren Marktinteressen über die werbewirksame Kennzeichnung 
selbst entscheiden, ohne daß ihnen die Art der Kennzeichnung 
vorgeschrieben werden muß. 

Der Ausschuß hat einige Änderungsvorschläge berücksich-
tigt, die an ihn herangetragen worden sind, darunter Vorschläge 
des Rechtsausschusses. Sie haben den Entwurf verbessert. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Meine Damen und Herren! Verehrte Abgeordnete! Ich darf 
doch bitten, im Interesse der allgemeinen Verständlichkeit und 
auch der Respektierung des Redners, daß wir Ruhe halten, da-
mit man den Beitrag ordentlich verstehen kann. Ich darf Sie 
bitten, die Gespräche nach außerhalb des Raumes zu verlagern. 
Danke. 

Dr. Sobetzko: 

Ich danke auch dafür. - Im wesentlichen sind das Vorschläge 
zum Begriff der Erfindung, z. B. zum Merkmal erfinderische Tä-
tigkeit und die gesetzliche Definition dieses Merkmals, womit ei-
ne stärkere Angleichung an das Patentrecht der Bundesrepublik 
erreicht wird, weiterhin Vorschläge zu den Übergangsvorschrif-
ten des Artikels 3. Hier wurde im Zusammenhang mit dem An-
spruch auf eine Lizenzgebühr deutlich geregelt, daß ein An-
spruch auf eine Lizenzgebühr besteht, wenn der Patentinhaber 
für die Benutzung derselben Erfindung noch keine Benutzungs-
gebühr erhalten hat. 



Insgesamt enthält das Gesetz alle Regelungen, mit denen zur 
Vorbereitung auf die Rechtseinheit ein mit der Bundesrepublik 
übereinstimmender Rechtsschutz geschaffen wird. Er wird die 
Betriebe und die Erfinder in die Lage versetzen, sich auf diesem 
Gebiet solide auf diese Rechtseinheit vorzubereiten. 

Mit den vorgegebenen Änderungen empfiehlt unser Aus-
schuß einstimmig die Beschlußfassung zu diesem Änderungsge-
setz. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei SPD und CDU/DA) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön für das Einbringen der Beschlußempfehlung. 
Dem Präsidium liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Da-
mit kommen wir - gemäß der Beschlußempfehlung des Aus-
schusses für Forschung und Technologie - zur Abstimmung. 
Wer dem Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes und dem Ge-
setz über Warenkennzeichen in der Fassung der Drucksache 
Nr. 68 a seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Danke schön. Die Gegenprobe bitte. - Keine. Stimment-
haltungen? - Bei 6 Stimmenthaltungen ohne Gegenstimme wäre 
dieses Gesetz so verabschiedet. 

Wir wechseln jetzt noch einmal kurz in der Tagungsleitung 
und setzen mit dem Punkt 12 die Tagung fort. 

Fortsetzung des Tagesordnungspunktes 12 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner: 

Inzwischen sind wir, glaube ich, soweit, daß wir den Tagesord-
nungspunkt 12, den wir vor der Mittagspause nicht zu Ende ge-
bracht und dann noch nicht wieder aufgenommen hatten, zu En-
de bringen können. Ich bitte zunächst den Abgeordneten Meyer-
Bodemann, das Wort zu nehmen. 

Dr. Meyer-Bodemann (DBD/DFD): 

Herr Präsident! Werte Damen und Herren! Die Fraktion DBD/ 
DFD zieht ihren Änderungsantrag zum Strukturanpassungsge-
setz zurück und bringt gleichzeitig einen neuen Änderungsan-
trag ein. Ich möchte den Text dieses neuen Änderungsantrages 
verlesen, vorausgesetzt, daß vom Präsidium zugestimmt wird. 

(Dr. Höppner: Bitte schön.) 

„Bei Verkauf und Verpachtung von land- und forstwirt-
schaftlich zu nutzendem Boden ist Bürgern und juristischen 
Personen, die nicht vor dem 7. Oktober 1989 ihren Wohnsitz 
auf dem Gebiet der DDR hatten, das Kauf- bzw. Pachtrecht 
für eine Übergangszeit vorzuenthalten. 
Falls innerhalb von 6 Monaten nach Angebot kein Käufer 
oder Pächter in den Ländern des jetzigen Territoriums der 
DDR gefunden wird, befindet die Flurneuordnungsbehör-
de."  

Die Begründung ändert sich nicht. Es geht also darum, Wettbe-
werbsnachteile für Bodenerwerber oder Pächter landwirtschaft-
lich zu nutzenden Bodens in der DDR auszugleichen. - Danke. 

(Beifall bei CDU/DA, DSU und Die Liberalen) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner : 

Danke schön. - Ich wiederhole noch mal für alle, damit Sie 
auch genau wissen, an welcher Stelle das kommen soll. Es geht 
bei diesem Abänderungsantrag um § 53 des Landwirtschaftsan-
passungsgesetzes aus Drucksache Nr. 73 a, da soll eingefügt wer-
den ein Abs. 3 folgenden Wortlauts. 

„Bei Verkauf und Verpachtung von land- und forstwirt-
schaftlich zu nutzendem Boden ist Bürgern und juristischen 
Personen, die nicht vor dem 7.10. 1989 ihren Wohnsitz auf 

dem Gebiet der DDR hatten, das Kauf- bzw. Pachtrecht für 
eine Übergangszeit vorzuenthalten. Falls innerhalb von 
6 Monaten nach Angebot kein Käufer oder Pächter in den 
Ländern des jetzigen Territoriums der DDR gefunden wird, 
befindet die Flurneuordnungsbehörde." 

Und die redaktionelle Änderung, die daraus folgen würde, wä-
re, daß der bisherige Abs. 3 Abs. 4 wird. - Wird zur Änderung 
noch das Wort gewünscht? - Bitte schön. 

Seidel (CDU/DA): 

Ich würde bitten, da das offensichtlich auch geändert worden 
ist in Anlehnung an den Staatsvertrag, daß wir auch so den Text 
formulieren, wie es im Staatsvertrag geschehen ist, wo in der 
Stellungnahme ausgedrückt ist: landwirtschaftlich genutzter 
Grund und Boden mit Ausnahme für Gewerbegebiete. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner : 

Hier steht aber: Verkauf von land- und forstwirtschaftlich zu 
nutzendem Boden. Wenn er dann gewerblich genutzt wird, fällt 
er hier nicht rein. - Damit ist dieses mögliche Mißverständnis ge-
klärt. Weitere Wortmeldungen? - Bitte schön. 

Hacker (SPD): 

Ich meine, wir sollten eine einheitliche Begriffsbestimmung 
vornehmen, und ich schlage deshalb vor, daß wir statt „Bürgern 
und juristischen Personen" formulieren „natürlichen und juristi-
schen Personen". 

(Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner : 

Das findet, glaube ich, die Zustimmung der Antragsteller. Das 
ist ja der Terminus technicus, den wir schon ein paar Mal hatten: 
„natürlichen und juristischen Personen". Alle, die ihre Formula-
re für die Bankumstellung ausgefüllt haben, kennen inzwischen 
die Begriffe, die vorher den meisten nicht vertraut waren. - Noch 
eine Wortmeldung? Bitte schön. 

Abgeordneter aus Fraktion CDU/DA: 

Ich halte es auch für notwendig, noch einmal klarzustellen, 
was vorhin in der Debatte hier wissentlich oder unwissentlich 
falsch über die Medien rübergekommen ist. Da wurde z. B. be-
hauptet, daß die Stellungnahme des federführenden Ausschus-
ses für Deutsche Einheit den Abgeordneten nicht zugänglich ge-
wesen sei. Das stimmt so nicht. Diese Stellungnahme lag vor, 
und ich muß auch hier betonen, daß die vom Landwirtschafts-
ausschuß geforderte Anlage 10 im wesentlichen in diese Stel-
lungnahme Eingang gefunden hat und das, was wir hier be-
schließen wollen, eigentlich schon Inhalt dieser Stellungnahme 
des Ausschusses für Deutsche Einheit gewesen ist, so nachzule-
sen auf der Seite 2 unter dem Punkt 1. 

(Beifall bei CDU/DA) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner : 

In der Tat geht es jetzt nur noch darum, daß dieser von uns per 
Beschluß schon mal festgestellte Sachverhalt nun Bestandteil 
dieses Gesetzes wird, falls es angenommen wird. Sie sind offen-
bar bereit, darüber abzustimmen. 

Wer diesem Abänderungsantrag, dieser Einfügung des Absat-
zes 3 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dage-
gen? - Ich sehe keine Gegenstimme. 

(Lebhafter Beifall) 



Wer enthält sich der Stimme? - Drei Stimmenthaltungen. Ich 
danke den Leuten, die sich zusammengesetzt haben. Nach die-
sem Abstimmungsergebnis kann man sagen, es handelt sich 
wahrhaft um einen Kompromiß. 

(Beifall vor allem bei CDU/DA) 

Wir kommen nun zur Gesamtabstimmung über die in diesem 
einen Punkt eben veränderte Drucksache Nr. 73 a, das Gesetz 
über die strukturelle Anpassung der Landwirtschaft an die so-
ziale und ökologische Marktwirtschaft in der Deutschen Demo-
kratischen Republik. Wer diesem Gesetz in der 2. Lesung zu-
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Wer 
ist dagegen? - Keine Gegenstimme. Wer enthält sich der Stim-
me? - Vier Stimmenthaltungen. Damit ist das Gesetz ohne Ge-
genstimmen angenommen. 

(Lebhafter Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Meine Damen und Herren! Den Tagesordnungspunkt 17 müs-
sen wir in der Tagesordnung nach hinten verschieben, da der 
Rechtsausschuß noch an der Beschlußempfehlung arbeitet, und 
ich rufe statt dessen die Tagesordnungspunkte 18 bis 20 auf. 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne 
Gesetz über die Übertragung von volkseigenem Vermögen 
auf die Städte und Gemeinden 
(Kommunalisierungsgesetz) I 
(1. Lesung) 
(Drucksache Nr. 107), 

Antrag der Fraktion der SPD 
Gesetz zur Übertragung von volkseigenem Vermögen auf 
die Städte und Gemeinden 
(Kommunalisierungsgesetz) II 
(1. Lesung) 
(Drucksache Nr. 106), 

Antrag der Fraktion der CDU/DA 
Beschluß zur Entflechtung des Handels in den Kommunen 
(1. Lesung) 
(Drucksache Nr. 108). 

Bevor ich dem Vertreter der Fraktion Bündnis 90/Grüne das 
Wort erteile, teile ich Ihnen mit, daß nach der Begründung dieser 
Drucksache, der Begründung der Drucksache Nr. 106 durch den 
Vertreter der Fraktion der SPD und der Begründung der Druck-
sache Nr. 108 durch den Vertreter der CDU/DA-Fraktion eine 
Aussprache zu den drei Tagesordnungpunkten bzw. zu den in 
den Drucksachen Nr. 106 bis Nr. 108 verzeichneten Gesetzen zu-
sammengefaßt vorgenommen wird. 

Das Wort zur Begründung der Drucksache Nr. 107 hat der Ver-
treter der Fraktion Bündnis 90/Grüne, Abgeordneter Günter 
Nooke. 

Nooke für die Fraktion Bündnis 90/Grüne: 

Herr Präsident! Sehr verehrte Damen und Herren! Nach Verab-
schiedung des Treuhandgesetzes am 17. Juni 1990 wurde von der 
Fraktion Bündnis 90/Grüne sofort die Initiative ergriffen, ein Ge-
setz über die Übertragung von volkseigenem Vermögen auf die 
Städte und Gemeinden einzubringen. Das heißt, wir haben dieses 
Gesetz vergangenen Freitag pünktlich im Präsidium vorgelegt 
und freuen uns, daß es in dieser Woche auf der Tagesordnung ist. 

Dieses Kommunalisierungsgesetz war notwendig geworden 
auf Grund einer gemeinsam mit der SPD erreichten Erweite-
rung auf der letzten Beratung zum Treuhandgesetz ; das war also 
etwas, wovon wir hier schon gesprochen haben, wo es sich ge-
lohnt hat, noch einmal an diesem Treuhandgesetz zu arbeiten. 

Nun ist es nötig, daß die Kommunen zur Wahrnehmung ihrer 
Selbstverwaltungsaufgaben eben gemäß § 2 Abs. 2 der Kommu

-

nalverfassung - da steht sehr viel drin, welche Aufgaben die 
Kommunen zu erfüllen haben - und in Ausführung des § 1 Abs. 1 

 und 5 des Treuhandgesetzes nun per Gesetz die Teile zu regeln, 
die insbesondere den kommunalen Aufgaben und Dienstleistun-
gen dienen, das heißt per Gesetz diese nun wirklich an die Korn-
munen zu übergeben. Unser Interesse dabei war, den Städten 
und Gemeinden schnell dieses kommunale Eigentum zu überge-
ben und ihnen so echte Selbstverwaltung und eigene Haushalts-
führung zu ermöglichen. Dazu gehört auch die Möglichkeit der 
Kommunen, eigenständig Kredite aufnehmen zu können, das 
heißt überhaupt Eigentum zu besitzen, das beliehen werden 
kann. 

Gerade in der Energiewirtschaft müssen neue kommunale 
und dezentrale Konzepte durchsetzbar werden, was kommuna-
les Eigentum an Leitungsnetzen und Erzeugungsanlagen nötig 
macht. Mit dem gestern vorgesehenen Verkauf der Elektroener-
giewirtschaft nach dem hier vorgelegten Vertrag und den damit 
zu vermutenden Monopolstellungen, wie das gestern deutlich 
wurde, wird kommunale Eigenständigkeit verhindert. 

Die Kommunalisierung ist auch ein Gebot der Demokratie. 
Städte und Gemeinden sind der tragende Teil der demokrati-
schen und föderalistischen Strukturen, die wir schaffen wollen. 
Damit muß ihnen auch die entsprechende Verantwortung über-
tragen werden, Selbstverantwortung für die Betreuung und Ver-
sorgung der Bürger wahrzunehmen. Deshalb müssen Kommu-
nen entsprechende Einrichtungen, Anlagen und Unternehmen 
in Besitz nehmen. Das bedarf, wie eingangs gesagt, schnellstens 
des dafür nötigen Rechtsaktes. Wir haben eben immer noch 
nicht die nötigen klaren Regelungen, wer Eigentümer wovon ist. 

Die Kommunalisierung ist aber auch ökonomisch und ökolo-
gisch sinnvoll. Im Spektrum der von den Kommunen abzurech-
nenden Dienstleistungen gibt es ausgesprochene Zuschußberei-
che, während andere Bereiche langfristig durchaus Gewinn ab-
werfen. Nur wenn Kommunen das Volkseigentum an wichtigen 
Einrichtungen und Anlagen übernehmen, können diese als wirk-
lich selbständige Einheiten existieren. Ich denke, wir sind uns ei-
nig, daß es uns allen darum gehen muß. 

Ökologisch sinnvoll kann nur die Entwicklung von integrier-
ten Versorgungskonzepten sein, variationsfähig, spartenüber-
greifend, wie man wohl sagt, und kontrollierbar. Beim Beispiel 
Energiewirtschaft - wir hatten das gestern schon - wäre es lang-
fristig nur verantwortbar, daß als erstes die Frage gestellt wird, 
wieviel Energie welcher Qualität wirklich benötigt wird. Erst da-
nach wird zu fragen sein, wie diese Energie am effizientesten er-
zeugt werden kann. So ist es dringend erforderlich, daß die Kom-
mune selbst Entscheidungen treffen kann, wie z. B. Energieein-
sparung in Übereinstimmung gebracht wird mit effizienter 
Energieerzeugung, z. B. eben über Gas-Fernwärme-Kraftwär-
me-Koppelung. 

Unternehmen, die unter privatwirtschaftlichen Gesichts-
punkten arbeiten, wie das von allen gewollt wird, aber nur einen 
leitungsgebundenen Energieträger anbieten, müssen zwangs-
läufig nur am Absatz interessiert sein, um Gewinne zu erzeugen, 
und verhindern eben diese integrierten Konzepte, sind dafür 
völlig ungeeignet. Die Verteilung zum Endverbraucher muß 
ebenso wie die Entsorgung in der Hand von denjenigen liegen, 
die viele Faktoren einer kommunalen Versorgung beeinflussen 
wollen und können, also den Gemeinden und Städten vor Ort. 

Da die Möglichkeit demokratisch bestimmter und kontrollier-
barer Konzepte eine der elementaren Verantwortlichkeiten der 
Gemeinden und Städte darstellt, damit also die Interessen von 
Kommunen existentiell berührt werden, muß durch geeignete 
Verfahren dafür gesorgt werden, daß die Abgabe von Verantwort-
lichkeit kontrollierbar ist. Wir haben dafür das Gutachten einer 
unabhängigen Sachverständigenkommission in unserem Geset-
zesentwurf - im Unterschied zur SPD - mit vorgesehen. Wir den-
ken, daß wir damit auch den nicht immer mit voller Kompetenz 
ausgerüsteten Landtagen oder Stadtverordnetenversammlungen 
entgegenkommen, indem wir hier eine Sperre einbauen. 

Die bedeutende Rolle der Gemeinden und Städte in der zu-
künftigen, demokratisch-föderalistisch verfaßten Gesellschaft 



muß also strukturell und materiell gesichert sein. Wie wichtig 
das ist, zeigen nicht zuletzt die starken Bemühungen von vielen 
Kommunen in der BRD, ihre Verantwortlichkeiten und Gestal-
tungsmöglichkeiten in die im vorliegenden Gesetz beschriebe-
nen Richtungen auszudehnen. 

In bezug auf den Föderalismus, meine Damen und Herren, 
gibt es auch im Bundestag durchaus gleiche Interessen bei Gril-
nen und CSU. 

Was ist nun konkret vorgesehen, den Kommunen zu übergeben? 

In unserem Gesetz sind das u. a. - ich will das für die, die hier 
vielleicht auch zuhören, noch einmal sagen - Unternehmen, An-
lagen, Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs für die Aufberei-
tung, Fortleitung, Verteilung, Erzeugung von Energie, soweit 
sie dem Bereich der öffentlichen Energieversorgung zugeordnet 
waren und der Versorgung der Kommunen dienen und ihnen 
territorial zugeordnet werden können, Unternehmen und Anla-
gen zur Fortleitung, Aufbereitung von Trinkwasser und Abwas-
ser sowie das gleiche beim Siedlungsmüll, aber auch - und wir 
haben das auch im Unterschied zum SPD-Entwurf mit in dieses 
Gesetz genommen, daß das per Gesetz mit übergeben wird - die 
ehemalig im Besitz der Kommune befindlichen Betriebe und 
Einrichtungen, also Rathäuser, auch kommunale Einrichtungen 
und Kultureinrichtungen und Stadtwälder, Stadtparks und ehe-
malige städtische Güter. 

Das alles mit dem in Rechtsträgerschaft vorgenannter Unter-
nehmen befindlichen Grund und Boden gehört in den Besitz der 
Kommune - in der Kommunalverfassung noch ein wichtiger 
Punkt auch Unternehmen der Gebäude- und Wohnungswirt-
schaft, d. h. also die KWV, und zudem noch einige andere Dinge 
wie etwa Wohnungsbaugenossenschaften könnten neu gegrün-
det werden. 

Dieses ist meiner Meinung nach ein Angebot. Darüber kann 
im Ausschuß diskutiert werden. Ich weiß, daß ich hier etwas 
mehr aufgeschrieben habe, als was vielleicht in diesem Parla-
ment geduldet werden wird, aber wenn das der Fall sein sollte, 
daß ihr wesentliche Teile davon weggenommen werden, dann 
muß, bitte schön, die entsprechende Seite das auch vor ihren ei-
genen. Bürgermeistern verantworten. 

Ich kenne den Vorwurf, daß ich schon wieder dabei bin, die 
Treuhand um einen nicht unwesentlichen Anteil von Vermögen 
zu erleichtern und damit die Kreditwürdigkeit der Treuhand et-
was wieder zurücksetze. Ich habe aber ein Interesse daran, daß 
der Bürgermeister auch selber einen Kredit aufnehmen kann 
und irgend etwas besitzt, was er auch in Millionen beleihen kann. 

Noch ein Wort zu dem SPD-Entwurf. Ich sehe in der gleichzei-
tigen Einbringung ähnlicher Gesetze, auch wenn sie vorher ab-
gestimmt waren und nun doch noch extra kommen, einen Bei-
trag zur Diskussion, und mich stört das überhaupt nicht, daß also 
hier zwei Gesetzentwürfe vielleicht in den Ausschuß gehen. Ich 
muß natürlich auch das wahlkampftaktische Kalkül dahinter 
vermuten, daß man sich natürlich nicht bieten lassen kann, daß 
so eine kleine Oppositionsgruppe hier so ein wichtiges Gesetz 
einbringt und die Bürgermeister noch denken, wir sind hier 
wirklich zu konstruktiver Arbeit fähig, was man uns ja immer 
wieder abspricht. Insofern nehme ich das nicht so übel, 

(Bewegung im Saal) 

und als Beitrag zur Diskussion, Herr Schröder, können wir das 
gern mit verwenden. 

(Unverständlicher Zuruf) 

Entschuldigen Sie bitte. Als letztes noch: Ich würde gern vor-
schlagen, dieses Gesetz nicht federführend in den Wirtschafts-
ausschuß zu überweisen, darüber ist lange genug geredet wor-
den, sondern denen, denen es zukommt - es handelt sich um 
einen Rechtsakt -, in den Ausschuß für Verfassung und Verwal-
tungsreform zu überweisen federführend. - Danke schön. 

(Vereinzelt Beifall bei PDS und Bündnis 90/Grüne) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön, Abgeordneter Nooke. Ich rufe auf den Tagesord-
nungspunkt 19. - Ein Geschäftsordnungsantrag, bitte schön. 

Dr. König (CDU/DA): 

Da der Einbringer eben die Ausschüsse noch einmal genannt 
hat, möchte ich darauf verweisen, daß uns im Ausschuß Bauwe-
sen, Städtebau und Wohnungswirtschaft bekannt ist, daß aus 
dem Ministerrat zu dem Anstrich der Wohnungsgenossenschaf-
ten eine Vorlage kommen wird. Ich würde deshalb bitten, daß 
dieser Punkt 18 - Drucksache Nr. 107 - auch an den Ausschuß 
Bauwesen, Städtebau und Wohnungswirtschaft überwiesen 
wird. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Gut, danke schön. Wir werden dann im Anschluß darüber ab-
stimmen. 

Ich beginne noch einmal, ich rufe auf den Tagesordnungs-
punkt 19: 

Antrag der Fraktion der SPD 
Gesetz zur Übertragung von volkseigenem Vermögen auf 
die Städte und Gemeinden 
(Kommunalisierungsgesetz) II 
(1. Lesung) 
(Drucksache Nr. 106) 

Das Wort zur Begründung dieses Antrages hat der Abgeordne-
te Alfred Förster. 

Dr. Förster für die Fraktion der SPD: 

Meine Damen und  Herren ! Wettbewerb verlangt auch, daß es 
mehrere Anbieter gibt, und weshalb sollen wir das bei einem so 
wichtigen Gesetz wie dem Kommunalisierungsgesetz nicht ein-
mal machen, und die Abgeordneten sowie die Ausschüsse haben 
dann die Möglichkeit, zwischen zwei Lösungsvarianten zu wäh-
len. - Das zu der Bemerkung meines Kollegen Nooke. 

Meine Damen und Herren! Die Deutsche Demokratische Re-
publik wird in einigen Monaten nicht mehr da sein. Was von der 
Deutschen Demokratischen Republik bleiben wird, das sind ihre 
Bürger, ihre Gemeinden, ihre Städte und ihre Länder. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir haben deshalb die moralische Pflicht, soviel wie möglich 
von dem Volkseigentum unseren Bürgern, unseren Gemeinden, 
unseren Städten und unseren Ländern zu geben. 

(Beifall bei der SPD und bei der PDS) 

Letztlich haben sie dieses Volkseigentum geschaffen und er-
halten, wenn es auch teilweise in einem erbärmlichen Zustand 
ist. Mit den diesem Hohen Haus zugeleiteten Entwürfen des 
Kommunalisierungsgesetzes meiner Fraktion, der SPD, in der 
Ihnen vorliegenden Drucksache Nr. 106, der Fraktion Bünd-
nis 90/Grüne in der Drucksache Nr. 107 und im Antrag der Frak-
tion CDU/DA in der Drucksache Nr. 108 wird dieser moralischen 
Pflicht Rechnung getragen. Aber natürlich auch der rechtlichen 
Pflicht, die durch das bereits verabschiedete Kommunalverfas-
sungs- und Treuhandgesetz postuliert worden ist. Es gibt natür-
lich auch wirtschaftliche Gründe, die eine Kommunalisierung 
des Volkseigentums zwingend gebieten. Das sind nach meiner 
Ansicht folgende: 

1. Die Kommunalisierung ist ein wirksames Mittel gegen eine 
wettbewerbseinschränkende Monopolisierung mit all ihren ne-
gativen Folgen für die Bürger in für sie lebenswichtigen Berei-
chen. Die Erpreßbarkeit der Kommunen wird durch eine Kom-
munalisierung wesentlich eingeschränkt. 



2. Die Kommunen sind am ehesten in der Lage, zu entscheiden 
- ich setze hier einmal ausreichenden Sachverstand voraus -, 
welche Struktur- und Eigentumsform der ihnen übergebenen 
Betriebe für die Durchsetzung einer effektiven, bürgernahen 
Kommunalwirtschaft die beste ist. Das setzt natürlich voraus, 
daß die Kommunen auch das Recht haben müssen, die ihnen 
übergebenen Betriebe zu verpachten, teilweise oder ganz zu ver-
kaufen, falls damit kommunale Ziele besser durchsetzbar sind. 
Das muß den Kommunen überlassen sein. 

3. Die Kommunen brauchen zur Erfüllung ihrer Aufgaben er-
hebliche finanzielle Mittel und Eigentum. Kommunale Betriebe 
können durchaus langfristig in der Lage sein, die Steuereinnah-
men der Kommunen zu erhöhen und zu ergänzen. Gegenwärtig 
- darüber mache ich mir keine Illusionen - und in absehbarer 
Zeit wird das nicht möglich sein ; denn wir alle wissen, wie diese 
Betriebe zum Teil aussehen. 

4. Die Kommunen müssen schnell in die Lage versetzt werden, 
die Voraussetzungen für die Ansiedlung neuer Arbeitsplätze zu 
schaffen. Eine Voraussetzung dafür ist, daß die Kommunen eine 
industrienahe Infrastruktur schaffen, d. h. ausreichende Gewer-
beflächen verkehrs- und versorgungstechnisch erschließen und 
sie als Standortangebote für Industrie und Gewerbe auszeich-
nen. Nur so haben wir die Chance, Arbeitsplätze, Umwelt und 
Stadt landschaftsgerecht zu schaffen. Allein mit der Losung 
„Freunde helfen Freunden" erreichen wir dieses Ziel nicht. 

Um diese lebenswichtige Aufgabe durchführen zu können, 
brauchen die Kommunen Grund und Boden. Das kann nicht nur 
der Grund und Boden der zukünftigen kommunalen Betriebe 
und der im Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Grüne vor-
gesehenen Stadtwälder und ehemals städtischen Landgüter 
sein. Es wäre durchaus in den Ausschüssen zu überlegen, ob da-
zu nicht auch volkseigener Grund und Boden gehören sollte, der 
in der Gemarkung liegt, aber keinem Industrie- bzw. Landwirt-
schaftsbetrieb gehört. 

Außerdem sollte den Kommunen bei der Stillegung landwirt-
schaftlicher Nutzflächen sowie beim Konkurs von in der Ge-
meinde liegenden Betrieben der Treuhand ein Übernahmerecht 
bzw. ein Vorkaufsrecht eingeräumt werden. So werden sie in die 
Lage versetzt, neue Gewerbeflächen zu erschließen bzw. alte zu 
sanieren und sie einer neuen Nutzung zuzuführen. 

Nun zu der Frage: Was ist kommunales Eigentum? Im Gesetz-
entwurf der SPD wird dazu in den §§ 1 und 3 Stellung genommen. 
Eine eindeutige Zuordnung ist eine kaum zu bewältigende Auf-
gabe. Deshalb schlagen wir den in § 3 skizzierten Weg vor, der 
vorsieht, daß die Städte und Gemeinden Verzeichnisse über die 
Unternehmen, Einrichtungen und Anlagen der Treuhandanstalt 
vorlegen, die in ihr Eigentum übergehen sollen. Diese Verzeich-
nisse sind von der Treuhandanstalt zu prüfen und zu genehmi-
gen. Eine ähnliche Konstruktion wird übrigens auch im Gesetz-
entwurf der Fraktion Bündnis 90/Grüne vorgesehen. In diese 
Konstruktion läßt sich meines Erachtens auch der wesentlich 
weiter gefaßte Rahmen des Vorschlages der Fraktion CDU/DA 
einbinden. 

Meine Damen und Herren! Die vorliegenden Gesetzentwürfe 
waren der Absicht geschuldet, schnell auf diesem Gebiet zu 
einer Gesetzgebung zu kommen und nicht auf die Vorlagen des 
zuständigen Ministeriums zu warten. Unsere Gemeinden und 
Städte warten auf dieses Gesetz, es ist absolut notwendig, daß sie 
damit arbeiten können. Wir sind in unserem Gesetzentwurf für 
alle möglichen und vorteilhaften Verbesserungen zugänglich, es 
ist kein Dogma, alles, was Sie hier an klugen Gedanken im An-
schluß bringen, wird von uns gern aufgenommen werden. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Sind Sie bereit, zwei Zwischenfragen zu beantworten ? 

Börner (PDS): 

Herr Abgeordneter Förster, können Sie begründen, warum in 
Ihrem Antrag im § 1 bei der Auflistung der volkseigenen Vermö

-

gen, die in kommunales Eigentum überführt werden sollen, ent-
gegen dem Antrag Bündnis 90/Grüne die Unternehmen der Ge-
bäude- und Wohnungswirtschaft nicht mit aufgeführt sind? 

Dr. Förster (SPD): 

Das ist nach meiner Ansicht bereits in der Kommunalverfas-
sung geklärt. Dort ist das eindeutig klar, daß das zu überführen 
ist. Außerdem haben wir im § 1 - wenn Sie das sehen - auf der 
Seite 2 nur „vorrangig" gesagt, ohne daß das hier allgemeingül-
tig ist. Die weitergehende Passage ist die, zu der ich jetzt hier 
Stellung genommen habe, daß die Gemeinden und Städte 
selbst die Listenanlagen aufstellen können, die sie gern hätten. 
Das läßt übrigens den Gemeinden auch den Spielraum, Be-
triebe, die sie nicht so gern hätten, eventuell dort auszuschlie-
ßen. Das wird mit Sicherheit noch einer der Streitpunkte wer-
den, daß vielleicht die Gemeinden sehr unrentable Betriebe, 
die niemand haben will, die Treuhand aber gern abstoßen 
möchte, nicht haben wollen. Das sind sicherlich Probleme die-
ser Kommunalisierung. 

Nooke (Bündnis 90/Grüne): 

Herr Förster, ich freue mich über den weitgehenden Konsens. 
Ich habe zwei kleine Fragen dazu. Wie verstehen Sie, daß hier 
Drucksache Nr. 106 und Nr. 107 vertauscht sind? Das ist doch 
hoffentlich bloß ein Versehen, und Sie geben zu, daß die Initiati-
ve am vergangenen Freitag und auch der Vorschlag mit den Ver-
zeichnissen durchaus von der Fraktion Bündnis 90/Grüne ka-
men. Damit das hier noch einmal klargestellt wird, 

(Unruhe im Saal) 

und nicht für die Dokumentation eventuell hier zufällig Zahlen 
vertauscht werden, damit spätere Leute, die darüber wissen-
schaftlich arbeiten, irritiert werden. Ich muß hier alles vermu-
ten, ich frage noch einmal. 

Dann zum § 1 Abs. 4: Da würde mich interessieren, was Sie 
meinen, was hier noch durch Verordnungen zu regeln ist. Ich 
denke, eine Eigentumserklärung und Überführung von Eigen

-

tum  in neue Eigentümerschaft oder Rechtsträgerschaft muß per 
Gesetz passieren. Und genau das ist auch die Frage: Ist das wirk-
lich mit der Kommunalverfassung, indem dort etwas zur Woh-
nungswirtschaft drinsteht, schon passiert? Insofern würde ich 
also noch einmal gerne Ihre Meinung dazu hören. Wäre hier 
nicht der Rechtsstaatlichkeit wegen eine eigene Gesetzgebung 
sinnvoller? 

Dr. Förster: (SPD): 

Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Also, ich habe die 
Nummer nicht vergeben. Als SPD-Fraktion haben wir auch nicht 
den Antrag gestellt, eine bestimmte Drucksachennummer zu be-
kommen. Aber vielleicht kann Sie das trösten, daß in Ihrem Ge-
setz steht „Kommunalisierungsgesetz I", und bei uns steht „Kom-
munalisierungsgesetz II". Also, Sie können es ja dann so ausle-
gen. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU/DA und SPD) 

Zum § 1 Abschnitt 4 : Diese Frage ist sicherlich etwas span-
nender. Dort würde ich sagen, es gilt hier „noch zu haben". Wir 
haben uns nicht eindeutig festgelegt. Es gibt das ganze Pro-
blem der Kulturstätten, es gibt das ganze Problem der Sport-
stätten. Das ist alles noch im Fluß. Warum sollen wir uns in so 
einem Gesetz nicht die Möglichkeit schaffen, durch entspre-
chende Verordnungen - sicherlich ist das im Augenblick nicht 
das Dringendste - dort noch einmal nachzuschieben? Das ist 
meine Meinung. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Es gibt noch eine Zwischenfrage. Sind Sie bereit? 



Schemmel (SPD): 

Kollege Förster, sehen Sie eine Gefahr, daß bis zur Bearbei-
tung dieser Gesetze in den Ausschüssen und bis zu den dann 
letztlich zum Beschluß vorliegenden Vorlagen vielleicht Treu-
handeigentum, das von diesen Gesetzen betroffen werden soll, 
also in kommunales Eigentum übergeführt werden soll, schon 
vergeben wird an andere Privateigentümer? Und wenn ja, sollte 
nicht dieses Haus dann heute einen Beschluß fassen, daß bis 
zum Abschluß der gesetzgeberischen Arbeit an diesen Gesetzen 
praktisch dieses Treuhandvermögen, das hier betroffen wird, 
eingefroren wird? 

Dr. Förster (SPD): 

Ich sehe die Gefahr, aber ich würde das für einen absolut 
schlechten demokratischen Stil halten. Ich muß dazu sagen, ich 
gehe davon aus, daß wir nächste Woche dieses Gesetz verab-
schieden, und wenn jetzt noch Institutionen und Stellen versu-
chen sollten, bis zum Inkraftsetzen dieses Gesetzes neue Tatsa-
chen zu schaffen, wäre das mit Sicherheit undemokratisch und 
unserem Anliegen nicht gemäß. Ob hierzu ein Beschluß gefaßt 
werden muß, muß das Haus entscheiden. Ich würde mit Sicher-
heit nicht dagegen sein. 

(Vereinzelt Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön, Abgeordneter Förster. 

(Zuruf: Hier ist noch eine Anfrage!) 

Entschuldigung, das habe ich übersehen. Sind Sie bereit, auf 
diese Frage auch noch einzugehen? 

(Dr. Förster, SPD: Ja, bitte.) 

Blume (CDU/DA): 

Herr Förster, eine Frage zu § 4 Abs. 3: Sie begrenzen die Nut-
zung durch natürliche Personen auf 10 Jahre. Wieso diese Be-
grenzung? Ich denke da zum Beispiel an die Bewirtschaftung 
von Deponien. Dort muß durch die privaten Betreiber in be-
stimmten Fällen etwas gemacht werden. Ich denke nur an Ent-
gasung, Nutzung des Deponiegases. Das kann ich doch in 10 Jah-
ren überhaupt nicht amortisieren, wenn ich dort Investitionen 
betreibe! 

Dr. Förster (SPD): 

Ich würde hier zustimmen. Wir sehen das nicht ausschließlich. 
Ich hatte ja auch gesagt, daß wir auch Verkauf, Beteiligung usw. 
nicht ausschließen. Das schließen wir nicht aus. Wir sind ledig-
lich der Meinung, daß für existentielle Betriebe, wie Energiever-
sorgung usw., den Gemeinden die Möglichkeit zustehen muß, 
nach 10 Jahren dort eine Entscheidung zu korrigieren. 

(Blume, CDU/DA: Also nur einhaken und eventuell auch eine 
weitere Verlängerung?) 

Das ist richtig. Das muß mit Sicherheit in den Ausschüssen 
noch präzisiert werden. Es soll eine Klausel sein, die den Ge-
meinden das ermöglicht, aber nicht zwingend vorschreibt. 

(Blume, CDU/DA: Das muß also hier entsprechend korrigiert 
werden.) 

Ja, richtig. 

(Blume, CDU/DA: Danke.) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Es gibt noch eine Anfrage vom Abgeordneten Kamm. Da wer-
den Sie uns sicherlich die Antwort auch nicht vorenthalten wol-
len. 

Dr. Kamm (CDU/DA) : 

Herr Abgeordneter, definieren Sie mir bitte im § 1 volkseige-
nes Vermögen. 

Zweitens zum Absatz 4 desselben Paragraphen : Welche Ho-
heit messen Sie den zu bildenden Ländern bei? 

Dr. Förster (SPD): 

Zur Definition des volkseigenen Vermögens: Hier sehen wir 
keine andere Definition, als auch im Staatsvertrag drin ist. 

Zu dem Absatz 4 im § 1 hatte ich schon Stellung genommen. 

(Dr. Kamm, CDU/DA: Erläutern Sie das bitte!) 

(Nooke, Bündnis 90/Grüne : Was für die Länder übrig bleibt.) 

(Dr. Kamm, CDU/DA: Ich hatte nicht Sie gefragt, sondern den 
Abgeordneten!) 

Herr Kollege Kamm, ich muß Sie noch einmal bitten, zu formu-
lieren, was Sie meinen. Ich habe das jetzt beim besten Willen 
nicht mitbekommen. 

(Dr. Kamm, CDU/DA: Welche Bedeutung messen Sie der Rolle 
der Länder bei dieser Formulierung im Absatz 4 bei? Denn Sie 
beziehen sich auf die kommunale Selbstverwaltung.) 

Wir sprechen also jetzt vom Absatz 4 des § 1? Da steht: der Mi-
nister für Finanzen und der Minister für Wirtschaft werden er-
mächtigt, durch Verordnung ... Ich sehe da das Problem nicht. 
Momentan haben wir keine Länder. 

(Dr. Kamm, CDU/DA: Ich denke, Sie sind gegen zentralisti-
sche Strukturen!) 

Ja, aber im Moment haben wir keine Länder. Sobald wir die 
Länder haben, gehen natürlich diese Rechte und Befugnisse des 
Ministers für Finanzen und des Ministers für Wirtschaft in die 
entsprechenden Ministerien der Länder über. Aber dort sehe ich 
nicht das Problem. 

(Dr. Kamm, CDU/DA: Dann machen wir wieder ein neues Ge-
setz?) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Wir wollen das, bitte schön, nicht zum Dialog ausarten lassen. 
Da das ohnehin in den Ausschuß überwiesen wird, können wir 
das, denke ich, im Anschluß klären. 

Ich bedanke mich nochmals beim Abgeordneten Förster und 
rufe den Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

Antrag der Fraktion der CDU/DA 
Beschluß zur Entflechtung des Handels in den Kommunen 
(1. Lesung) 
(Drucksache Nr. 108). 

Die Begründung des Antrages nimmt vor Dr. Dorendorf. 

Dr. Dorendorf für die Fraktion CDU/DA: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wir wissen, daß wir mit diesem Antrag zur Entflechtung des 
Handels ein sehr brisantes Thema aufgreifen. Aber deshalb darf 
es eben nicht auf die lange Bank geschoben werden, sondern es 
muß ausdiskutiert werden, und es ist dringender Handlungsbe-
darf gegeben. Eine Gesellschaft, die sich zur sozialen Marktwirt-
schaft bekennt, muß dies auch in allen Bereichen wollen und tun. 
Das heißt, alle Bereiche der Volkswirtschaft müssen sich dem 
Wettbewerb, der Konkurrenz stellen. 



Wenn nun der Motor der Marktwirtschaft, und dies ist der 
Handel, selbst monopolisiert ist, dann ist dies ein Widerspruch in 
sich, der die soziale Marktwirtschaft hemmt. Meine Damen und 
Herren, Marktwirtschaft ohne Wettbewerb im Handel, das wäre 
etwa, als ob ich einen Mercedes als Tretauto betreibe. Eben, weil 
wir nicht Tretauto fahren wollen mit teurer Karosse, deshalb ha-
ben wir diesen Antrag gestellt, der den Wettbewerb im Handel 
forcieren soll. 

Ich habe an gleicher Stelle schon einmal gesagt, mit der Um-
wandlung von HO und Konsum in Kapitalgesellschaften haben 
wir noch keine Marktwirtschaft, sondern eine Monopolwirt-
schaft. 

(Beifall) 

Erst, wenn ungefähr 10 bis 15 Handelsunternehmen in einem 
Territorium bei gleichem Sortiment - ich betone, gleiches Sorti-
ment, nicht gleiche Artikel, diesen Unterschied möchte ich ganz 
deutlich herausstellen - konkurrieren, haben wir Marktwirt-
schaft. Es gibt doch tatsächlich Experten, die uns sagen, wenn 
sich ein HO-Betrieb in eine Gaststätten-GmbH, in eine WtB-
GmbH und eine Industriewaren-GmbH in einer Stadt oder in ei-
nem Kreis umwandeln, dann erfolgte eine Entflechtung. Da sage 
ich: Nein, das stimmt nicht, die jeweils gebildete GmbH hat nach 
wie vor das Monopol im Sortiment WtB, im Sortiment Industrie-
waren oder im Gaststättenwesen und jeweils die Möglichkeit, 
einseitige Preisfestlegungen und einseitige Lieferbeziehungen 
einzugehen. 

Auch die Kooperation mit einem Westunternehmen bedeutet 
noch keine Marktwirtschaft. Auch hier gibt es Experten, die 
meinten, wenn die HO in Magdeburg mit „Spar" und die HO in 
Halle mit „Edeka" kooperiert, dann haben wir die Marktwirt-
schaft. Aber ich sage dazu : Ich möchte in Halle oder in Magde-
burg sowohl bei „Edeka" als auch bei „Spar" kaufen, aber ich 
möchte auch bei Paul Schulze oder Max Lehmann, der aus unse-
rem Land kommt und seinen eigenen Laden gründet, auch kau-
fen können. 

(Beifall) 

Um diesen Wettbewerb geht es mir. 

Mit der Übereignung dieses staatlichen Eigentums an die 
Kommunen wollen wir nicht, daß der Bürgermeister Kaufhallen-
direktor oder irgendein Betriebsdirektor des Handels wird, son-
dern wir wollen, daß die Kommune die Geschäfte ausschreibt 
und damit auch jeder eine Chance hat, ein Geschäft zu erwerben. 
Ich denke hier auch an manche Verkaufsstellenleiter - mit den 
Leuten habe ich gesprochen -, die sagen: Wenn ich den Laden 
hätte, ich würde etwas daraus machen ! Solche Leute gibt es vie-
le, die Ideen haben, die kreativ sind. Diese Geschäfte sind auszu-
schreiben, und da hat jeder eine Chance, ein Geschäft zu erwer-
ben. 

Aber die Kommune hat die Möglichkeit, territoriale Belange 
durchzusetzen hinsichtlich der Stadtgestaltung, hinsichtlich der 
Umwelt und solcher Fragen. Ich denke nur an das leidige Pro-
blem der Fettabschneider im Gaststättenwesen und daran, was 
das noch für Probleme mit sich bringt. 

Ein jeder soll nun ein Geschäft erwerben können, und eine 
Handelsvielfalt soll damit erreicht werden. Ich möchte auch 
noch bemerken, daß in diesem Zusammenhang nur Staatseigen-
tum zur Diskussion stehen kann, genossenschaftliches Eigen-
tum  aber unberührt bleibt. Aber wenn der Konsum Staatseigen-
tum  bewirtschaftet, so sollte auch dieses zur Disposition stehen. 

Ich möchte noch ein paar Bemerkungen zu den 25 % Marktan-
teilen machen, die hier in der Vorlage drinstehen. Wenn in einem 
kleinen Dorf nur ein Krämer ist, dann sollte der schon die 100 
haben. Das ist hier also nicht gemeint. Aber in den kommunalen 
Verantwortungsbereichen, in einer Stadt, oder in einem Kreis, 
da soll es nicht so sein, daß ein Handelsunternehmen das Mono-
pol hat. Deshalb diese 25 %, zumindest als Diskussionsgrundlage. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin felsenfest 

davon überzeugt, wenn wir im Handel ordentliche Wettbewerbs-
bedingungen haben, dann werden sich viele Probleme, über die 
wir uns hier die Köpfe heißreden, über die wir intensiv diskutie-
ren, von allein lösen. Der Wettbewerb im Handel eröffnet unse-
ren Betrieben in der Industrie und in der Landwirtschaft wesent-
lich höhere Marktchancen, verhindert Preisdiktate und unsere 
Städte und Gemeinden werden interessanter. Auch die Markt-
wirtschaft, die Wirtschaft insgesamt, wird angekurbelt. 

Der Wettbewerb im Handel schafft die Voraussetzungen, daß - 
ich komme auf das Beispiel zurück - in den Daimler- oder BMW-
Tretautos auch ein ordentlicher Motor eingesetzt wird. Deshalb 
sind wir für die Überweisung in die genannten Ausschüsse und 
beantragen zusätzlich noch die Überweisung in den Rechtsaus-
schuß. - Schönen Dank. 

(Beifall bei CDU/DA und bei SPD) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön. - Ich darf noch einmal nachfragen, gilt der Über-
weisungsantrag an den Rechtsausschuß nur für den Tagesord-
nungspunkt 20? 

(Dr. Dorendorf, CDU/DA: Ja.) 

Damit kommen wir zur Aussprache. Wie angekündigt wollen wir 
die Drucksachen Nr. 107, Nr. 106 und Nr. 108 gemeinsam disku-
tieren. 

Die Aussprache wird in folgender Reihenfolge vonstatten ge-
hen: Die Fraktion der CDU/DA, die Fraktion der SPD, die Frak-
tion der PDS, die Fraktion der DSU, die  Fraktion Die Liberalen, 
die Fraktion DBD/DFD. 

Das Wort hat der Abgeordnete Roland Becker von der Fraktion 
CDU/DA. 

Becker für die Fraktion CDU/DA: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich spreche nur zu 
den Tagesordnungspunkten 18 und 19, also zu den Drucksachen 
Nr. 107 und Nr. 106. Ich glaube, zum Tagesordnungspunkt 20 ist 
hier ausführlich gesprochen worden. Diese beiden Anträge zur 
Kommunalisierung von Vermögen sind eine konsequente Folge 
der Gesetzgebung, nämlich nach Treuhandgesetz § 1 Abs. 1 ist 
diese Gesetzgebung vorgeschrieben. Das Ziel wird von uns na-
türlich genauso getragen, die weitere Ausprägung der Wahrneh-
mung der Selbstverwaltung in den Kommunen auf eine stabile 
wirtschaftliche und damit auch finanzielle Grundlage zu stellen. 

Daß dabei schneller Handlungsbedarf geboten ist, ist uns natür-
lich genauso bekannt wie den beiden Einbringern der Vorlagen. 
Zunächst muß aber festgestellt werden, daß nach § 1 Abs. 5 des 
Treuhandgesetzes alle derzeit den Gemeinden, Städten, Kreisen 
und Ländern - heute noch in der Organisationsform der Bezirke - 
unterstehenden Betriebe und Dienstleistungseinrichtungen nicht 
in das Treuhandvermögen eingehen, also den Kommunen jetzt be-
reits gehören und damit natürlich nicht kommunalisiert werden 
können. Darauf haben weder die Vorlagen noch die Diskussion Be-
zug genommen. Es handelt sich also um weitere Betriebe und Ein-
richtungen und, wie hier angedeutet, auch um Grund und Boden, 
die in das Treuhandvermögen eingegangen sind. 

Die Aufgabenbereiche, für deren Erfüllung Betriebe kommu-
nalisiert werden sollen - in den beiden Vorlagen abweichend -, 
sind in der Kommunalverfassung geregelt und bedürfen meiner 
Meinung nach keiner weiteren Aufzählung. 

Im Vorschlag der SPD wird in diesem Zusammenhang - § 1 
Abs. 4 - sogar von Ermächtigung der Ministerien für Finanzen 
bzw. Wirtschaft für die Einbeziehung weiterer Betriebe gespro-
chen, ein Verfahren, mit dem die SPD normalerweise sehr spar-
sam umzugehen pflegt. 

(Zwischenruf von der SPD: Zu gutem Zweck!) 



Im übrigen enthält Ihr Vorschlag Regelungen zu Grundsätzen 
der Betriebsführung, die laut Kommunalverfassung geregelt 
sind. Es wird also der Vorschlag gemacht, bestimmte Betriebe zu 
Eigenbetrieben zu machen. Ich denke, das sollte man den Kom-
munen überlassen, ob sie sich Eigenbetrieben oder Gesellschaf-
ten bedienen. An Kreise und Länder ist in beiden Vorlagen im 
Gegensatz zum Treuhandgesetz nicht gedacht, auch nicht über 
den Umweg der Bezirke. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das Anliegen der 
Vorlage begrüßenswert und notwendig ist, daß aber eine sorgfäl-
tige Bearbeitung in den Ausschüssen erfolgen muß. 

Die Fraktion der CDU/DA stimmt der Überweisung in die Aus-
schüsse zu, auch dem Antrag, daß die Federführung beim Aus-
schuß für Verfassung und Verwaltungsreform liegt. Ich schlage 
weiter die Überweisung in den Ausschuß für Umwelt, Natur-
schutz, Energie, Reaktorschutz vor. 

(Vereinzelt Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Danke schön. - Die Fraktion der SPD hat inzwischen ihren Bei-
trag zurückgezogen, so daß wir jetzt zur Fraktion der PDS kom-
men. Es spricht als Vertreter der Fraktion der PDS Abgeordneter 
Dr. Kober. 

Dr. Kober für die Fraktion der PDS: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen! Meine Herren 
Abgeordneten ! Die Fraktion der Partei des Demokratischen So-
zialismus unterstützt vom politischen Anliegen und auch vom 
Grundsätzlichen her die zur Debatte stehenden Anträge der 
Fraktionen Bündnis 90/Grüne und der SPD. Das deshalb, weil, 
nachdem mit der Kommunalverfassung die notwendigen recht-
lichen Grundlagen zur Selbstverwaltung der Gebietskörper-
schaften geschaffen wurden, nun mit diesem Gesetz, das hier im 
Hohen Haus beschlossen werden wird, zusammen mit der Steu-
ergesetzgebung und dem zu erwartenden kommunalen Finanz-
ausgleich bedeutende wirtschaftliche Bedingungen für die kom-
munale Selbständigkeit geschaffen werden. 

Nach unserer Auffassung bedürfen die vorliegenden Gesetz-
entwürfe der Präzisierung, um gewissermaßen zu einer optima-
len Resultierenden zu gelangen. Auf praktische Probleme ist 
hinzuweisen. 

Zunächst und vor allem ist davon auszugehen, so wie das auch 
in der Kommunalverfassung fixiert ist, daß die Städte und Ge-
meinden das Wohl und das gesellschaftliche Zusammenleben ih-
rer Einwohner zu fördern haben. Daraus resultierend, sollte an 
erster Stelle und zwingend der volkseigene Grund und Boden in 
kommunales Eigentum umgewandelt werden. Das ist zum einen 
dringend geboten, da das kommunale Eigentums- und Verfü-
gungsrecht an Grund und Boden erhebliche Bedeutung hat für 
die Dämpfung der Kostenentwicklung für den sicher auch zu-
künftig sozial verträglichen Wohnungsbau, für die kommunale 
Raumgestaltung im Bürgerinteresse und für arbeitsplatzschaf-
fende Ansiedlungen von Handwerk und Gewerbe. 

Standortvorteile sollten der mittelständischen, vor allem der 
heimischen Wirtschaft gegeben werden. Das impliziert durchaus 
den Schutz vor kapitalübermächtigen Großunternehmen, und Bo-
denspekulationen sollte demzufolge entgegengewirkt werden. 

Unter den Bedingungen der Marktwirtschaft sollten die Städ-
te und Gemeinden solche Unternehmen betreiben bzw. die Ge-
sellschafterrechte an den entsprechenden Betrieben übertragen 
erhalten, die eindeutig dem Wesen der Daseinsvorsorge der 
Kommunen für ihre Einwohner entsprechen. 

Für problematisch halte ich in der Tat die Auflistung desjeni-
gen volkseigenen Vermögens, das kommunalen Aufgaben dient. 
Ich möchte mich auch hier nicht allzusehr darüber verbreiten. 
Das wird sicher eine Fleißaufgabe der Ausschüsse werden. 

Pauschal sind nach meiner Auffassung nicht alle bisher den 
Städten und Gemeinden unterstellten Betriebe und Einrichtun-
gen auch künftig von diesen in Kommunaleigentum zu überneh-
men und von ihnen zu betreiben. Die Entscheidung hierüber ob-
liegt den Stadtverordnetenversammlungen bzw. Gemeindever-
tretungen. Im übrigen ergeben sich auch jetzt bereits in der Pra-
xis erhebliche Probleme, für die den Kommunen offensichtlich 
durch die Regierung keine handhabbaren Lösungen angeboten 
werden können. Zumindest zwei seien genannt: 

Erstens sind die in Frage kommenden Anlagen und Einrich-
tungen in der Regel so stark verschlissen, daß die Kommunen sie 
nicht aus eigener Kraft erneuern können. 

Zweitens übersteigen in vielen Fällen die laufenden Unterhal-
tungs- und Lohnkosten, z. B. bei kulturellen Einrichtungen von 
kommunaler und überregionaler Bedeutung, die Finanzkraft 
der Städte und Gemeinden. 

Für die Umwandlung in kommunales Eigentum möchte ich 
mich ausdrücklich bei den Unternehmen, Anlagen und Einrich-
tungen zur Fortleitung und Verteilung von Energie, soweit sie 
der Versorgung der jeweiligen Kommunen dienen und territo-
rial zuordenbar sind, aussprechen. Die Bildung von Stadtwerken 
stellt, wie bereits gestern diskutiert, eine im Interesse der Kom-
munen liegende günstige Alternative dar. 

Einige wenige Bemerkungen zum Antrag der Fraktion der 
CDU/DA zur Entflechtung des Handels in den Kommunen. Im 
Interesse des Herstellens der Wettbewerbsfähigkeit des Handels 
ist er berechtigt, ja unbedingt notwendig. In der vorgelegten 
Fassung wirft er jedoch mehr Fragen auf, als Antworten gegeben 
werden. Es seien unter anderem genannt: Warum soll das staat-
liche Eigentum, das durch die aufgeführten Handelsbetriebe be-
wirtschaftet wird, in Verantwortung der Kommunen übergeben 
werden? Wie ist das eigentlich mit der Marktwirtschaft zu ver-
einbaren? Und was heißt im übrigen „in Verantwortung der 
Kommunen"? Gegen Ausschreibungen ist hier nichts einzuwen-
den, aber hier ist offensichtlich mehr gemeint. 

Oder zum zweiten: Was passiert, wenn Handelsbetriebe, für 
die die Kommunen Verantwortung tragen sollen, insolvent wer-
den? Wer soll für Verluste und Verbindlichkeiten eintreten? Wer 
steht für die sozialen Folgen ein, etwa die ohnehin finanzschwa-
chen Kommunen? 

Und eine dritte Frage: Wie soll denn praktisch gesichert wer-
den, daß kein Handelsunternehmen über 25 % Marktanteil in ei-
nem kommunalen Verantwortungsbereich erwirbt? Wer kon-
trolliert das, und wie soll das funktionieren? Ein schnelles Rea-
gieren der Ausschüsse ist gefragt. 

Die Fraktion der Partei des Demokratischen Sozialismus 
stimmt den unterbreiteten Überweisungsvorschriften für alle 
drei Drucksachen mit den unterbreiteten Ergänzungen zu. Fe-
derführend für die Vorschläge zum Kommunalisierungsgesetz 
sollte der Ausschuß für Verfassung und Verwaltungsreform 
sein. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der PDS) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Danke schön, Abgeordneter Kober. Für die Fraktion der DSU 
spricht der Abgeordnete Anys. 

Anys für die Fraktion der DSU: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Auf weite Strek-
ken hin im Mittelteil kann ich meinem Vorredner durchaus fol-
gen und unsere Unterstützung beim Nachdenken über diese 
Probleme zusagen. 

Wir sind auch der Meinung, daß die beiden Anträge - Drucksa-
chen Nr. 106 und 107 - überarbeitungsbedürftig und nachden-
kenswert sind, wobei ich der Drucksache Nr. 107 jetzt persönlich 

 



nun zugestehen würde, wenn ich Lehrer wäre, würde ich sagen, 
die Hausaufgaben sind nicht ganz ordentlich gemacht. Wir ha-
ben den Eindruck, daß über eine Hintertür das, was wir schon 
einmal hatten, nämlich Monopolisierung, nun auf die Komunen 
übertragen wird und so alte Verhältnisse im kommunalen Be-
reich wieder eintreten. Ich denke an den letzten Anstrich : Unter-
nehmen der Gebäude- und Wohnungswirtschaft als kommunale 
Betriebe. Hier müssen den Kommunen Handlungsspielräume so 
weit wie möglich eingeräumt werden, wie sie mit diesen Dingen 
verfahren, und nicht vorgeschrieben oder vorgegeben werden, 
was nun von den Kommunen als Unternehmen oder Einrichtung 
gesehen wird. 

Wir schlagen vor, daß beide Drucksachen mit der nötigen 
Sorgfaltspflicht in die Ausschüsse gegeben werden, vor allen 
Dingen in den Verfassungsausschuß, weil wir meinen, daß hier 
Dinge grundsätzlich noch einmal angedacht werden, die mit 
Eigentumsfragen zu tun haben. Das Kommunalisierungsgesetz 
wird gebraucht. In Gesprächen mit Vertretern der Gemeinden 
und Städte hört man das immer wieder. Und ich hoffe, daß aus 
diesen beiden Entwürfen etwas Gutes herauskommt, wenn es 
durch die Ausschüsse gegangen ist. Wir unterstützen in beson-
derer Weise den Antrag der CDU/DA, weil wir meinen, daß auf 
dem Gebiet des Handels nun Entflechtung nicht nur nötig, son-
dern geboten ist, damit hier nicht Monopolisierungserscheinun-
gen den Handel kaputtmachen. 

Wir bitten um Überweisung in die genannten Ausschüsse, be-
sonders in den Verfassungsausschuß. - Danke schön. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön. - Sind Sie bereit, auf eine Zwischenfrage einzu-
gehen? - Bitte schön. 

Nooke (Bündnis 90/Grüne): 

Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, was Sie beim Haus-
aufgabenmachen scheinbar nicht ganz beachtet haben, daß es in 
diesem Gesetz einen § 4 gibt, der den Gemeinden das volle Recht 
gibt, mit dem überwiesenen kommunalen Eigentum so zu ver-
fahren, wie Sie meinten, es noch vorsehen zu müssen, nämlich 
weiter zu dezentralisieren, zu verkaufen, zu vermieten usw., all 
das, was zentralistisch jetzt noch organisiert ist. Wir denken, es 
geht so einfach schneller, und deshalb sollte man es erst mal ins-
gesamt der Gemeinde geben. 

Anys (DSU): 

Ja, ich würde Ihnen jetzt also an dieser Stelle zustimmen. Mich 
oder uns stört, daß hier aufgelistet wird. Ich meine, hier müßten 
die Kommunen doch selber entscheiden können. 

(Nooke, Bündnis 90/Grüne : Die Kommunen sollten selber auf-
listen. Das steht auch in einem Paragraphen. Vielleicht lesen Sie 
mal alle Paragraphen.) 

Aber so, daß es nicht von ihnen vorgeschrieben wird. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön, Abgeordneter Anys. - Für die Fraktion der Libe-
ralen spricht jetzt der Abgeordnete Dr. Steinecke. 

Dr. Steinecke für die Fraktion Die Liberalen: 

Meine Damen und Herren! Herr Präsident! Ich schäme mich 
richtig, daß wir kein viertes Gesetz eingebracht haben. sicher-
lich geht es anderen Fraktionen genauso. 

(Vereinzelt Beifall) 

Eins ist aber unbestritten: Die Gesetzesvorlagen, die heute hier 

vorliegen, entsprechen dem, was wir bei der Beratung des Treu-
handgesetzes festgeschrieben haben, daß wir durch ein Gesetz 
und nicht durch eine Verordnung, d. h. also durch den parlamen-
tarischen Willen, das kommunale Eigentum ausgestalten wollen 
und daß wir das, was wir mit der Kommunalverfassung bereits 
begonnen haben, nämlich den Städten, Gemeinden und den 
Kreisen höhere Handlungsspielräume auch in wirtschaftlicher 
Art zuzuordnen, nun auch durch parlamentarischen Willen voll-
ziehen. 

Es gibt zu allen drei Vorlagen im Detail sicherlich viele Punkte 
noch einmal abzuwägen, wonach gewaschen werden muß. Und 
es ist insbesondere auch die Frage zu stellen, welche Stellung die 
Landkreise und die künftigen Länder dann bekommen in den 
Fällen, wo man gemeindeübergreifendes Eigentum schaffen 
muß. Ich kann mir also nicht gut vorstellen, daß man die Elbaue-
leitung zum kommunalen Eigentum machen wird. Ich kann mir 
auch nicht gut vorstellen, daß kleinere Gemeinden die Haus-
müllentsorgung und die Fäkalienentsorgung konkurrierend ge-
geneinander betreiben. Es gibt also viele Stellen, wo wir uns das 
anhand des konkreten Falles noch einmal genau anschauen 
müssen, wie wir im Detail verfahren. 

Es findet auch das Grundanliegen der Fraktion CDU/DA zur 
Destrukturierung der Handelsmonopole, die wir ja gegenwärtig 
haben mit dem in den letzten Wochen so erschreckend zu sehen-
den sehr eigenmächtigen Verhalten unsere Zustimmung, zu-
mindest parlamentarische Verunsicherung auszustreuen. Ich 
meine, der gestrige Tag hat es ja schon gezeigt, wo wir über die 
Zuschläge schon wirtschaftliches Gespür, glaube ich, bewiesen 
haben, und auch das tut not, daß wir den Leuten, die gegenwärtig 
recht eigenwillig mit den Arbeitsplätzen der Beschäftigten unse-
rer Betriebe verfahren, indem sie unsere eigenen Erzeugnisse 
gar nicht mehr anbieten oder abkaufen, daß wir ihnen sagen, daß 
wir durchaus willens sind, ihre Monopol- und Machtstellung 
durch gesetzgeberische Akte zu brechen. 

(Beifall bei CDU/DA) 

Auch wir stimmen der Überweisung in die Ausschüsse zu. Wir 
stimmen dem Vorschlag von Herrn Nooke vom Bündnis 90/Grü-
ne zu - die späteren Redner haben das auch gesagt -, das ist eine 
Angelegenheit, die in die Kommunalreform vom Grundanliegen 
gehört. Dieser Ausschuß, Herr Präsident, sollte nach unserer 
Auffassung der federführende sein, und dort ist gemeinsam mit 
der Regierung die Endfassung und detaillierte Ausgestaltung 
vorzunehmen. - Danke schön. 

(Beifall vor allem bei CDU/DA) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön, Dr. Steinecke, für den Beitrag der Liberalen. 

Ich darf Ihnen an dieser Stelle mitteilen, daß die Fraktion der 
DBD/DFD gleichfalls auf ihren Redebeitrag verzichtet. Damit 
wäre die beschlossene Redezeit beendet, und wir kommen zur 
Abstimmung über die Überweisungsvorschläge. 

Wir haben zwar die Aussprache über die drei Punkte en bloc 
geführt, wir wollen aber die Abstimmung jetzt separat vorneh-
men, und ich darf hier an die Adresse der Vertreter der Fraktion 
Bündnis 90/Grüne noch etwas anfügen. Wenn es hier Streitigkei-
ten gibt über die Reihenfolge bei der Numerierung, so werten 
Sie das doch bitte wohlwollend, daß wir über den Antrag von 
Bündnis 90/Grüne zuerst abstimmen und ihn auch zuerst eintra-
gen. Das wäre das Kompromißangebot des Präsidiums. 

(Nooke, Bündnis 90/Grüne : Man muß ja vorbeugen!) 

Ich habe es auch nicht übermäßig ernst genommen, sondern es 
sollte mehr schlichtend und vermittelnd wirken. 

Wir kommen jetzt zum Überweisungsvorschlag. Wir haben 
den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne - Gesetz über die 
Übertragung von volkseigenem Vermögen auf die Städte und 
Gemeinden - Kommunalisierungsgesetz I in der Fassung der 



Drucksache Nr. 107. Es gibt hier den Überweisungsvorschlag 
des Präsidiums, der in der Diskussion in vielfältiger Weise er-
gänzt worden ist und wo auch die Federführung unter Umstän-
den in einen anderen Ausschuß gelegt werden kann. Deshalb 
stimmen wir erst einmal formal über den sachlichen Fakt ab - 
Überweisung der Drucksache Nr. 107 in den Wirtschaftsaus-
schuß, in den Ausschuß für Verfassung und Verwaltungsreform, 
Haushaltsausschuß, Finanzausschuß sowie den Ausschuß für 
Handel und Tourismus. Des weiteren stimmen wir ab über die 
Zusatzanträge, die von der CDU gekommen sind: Überweisung 
an den Ausschuß für Bauwesen, Städtebau und Wohnungswirt-
schaft und dann Überweisung an den Ausschuß für Umwelt, Na-
turschutz, Energie und Reaktorschutz. Ich würde vorschlagen, 
die beiden letzten Überweisungsanträge dann wieder en bloc zu 
machen. Anschließend wird dann über die Federführung abge-
stimmt. 

Wer dafür ist, daß der Antrag an den Wirtschaftsausschuß, an 
den Ausschuß für Verfassung und Verwaltungsreform, den 
Haushaltsausschuß, den Finanzausschuß sowie den Ausschuß 
für Handel und Tourismus überwiesen wird, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Danke schön. Die Gegenprobe bitte. - Keine Ge-
genstimmen. Stimmenthaltungen? - Es gibt keine Stimmenthal-
tungen. Dann bedanke ich mich für die Einstimmigkeit. Das war 
zwar schon einige Male vorgekommen, aber am heutigen Tag ist 
es ein Novum. 

Jetzt wie angekündigt en bloc: Wer für den Überweisungsvor-
schlag der CDU ist, den Antrag gleichfalls den Ausschüssen für 
Bauwesen, Städtebau und Wohnungswirtschaft und dem Aus-
schuß für Umwelt, Naturschutz, Energie und Reaktorschutz zu 
überweisen, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. 
Auch hier die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Eine Stimm-
enthaltung. Damit wäre die Überweisung in die genannten Aus-
schüsse beschlossen, und wir kommen jetzt zur Abstimmung 
über die federführende Beratung. Es gibt hier den Vorschlag des 
Präsidiums zur Überweisung an den Wirtschaftsausschuß, und 
es gibt den Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Grüne, der CDU/ 
DA, der Liberalen und der PDS - wenn ich mich richtig erinnere 
-, deshalb würde ich vorschlagen, daß wir zuerst über die Feder-
führung des Ausschusses für Verfassung und Verwaltungsre-
form abstimmen, denn es zeichnet sich ab, daß dies die Lösung 
sein wird. 

Wer dafür ist, daß die federführende Beratung im Ausschuß 
für Verfassung und Verwaltungsreform stattfindet, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Danke schön. Die  Gegenprobe. - Stimm-
enthaltungen. - Bei 7 Stimmenthaltungen ohne Gegenstimme 
ist so beschlossen. 

In Auswertung des Abstimmungsverhaltens ändert sich jetzt 
der Präsidiumsvorschlag für die Überweisung der Drucksache 
Nr. 106, Gesetz zur Übertragung von volkseigenem Vermögen 
auf die Städte und Gemeinden - Kommunalisierungsgesetz. Das 
Präsidium schlägt hier vor, die federführende Beratung an den 
Ausschuß für Verfassung und Verwaltungsreform zu überge-
ben. Das Präsidium schlägt weiterhin vor, die Beratung in fol-
genden Ausschüssen zu führen: Wirtschaftsausschuß, Haus-
haltsausschuß, Finanzausschuß, Auschuß für Handel und Tou-
rismus, Ausschuß für Bauwesen, Städtebau und Wohnungswirt-
schaft sowie Ausschuß für Umweltschutz, Naturschutz, Energie 
und Reaktorschutz. 

Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Danke schön. Die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen. - 
Ohne Gegenstimme bei einer Stimmenthaltung wird auch hier 
so verfahren. 

Wir stimmen jetzt über die Überweisungsvorschläge betref-
fend Drucksache Nr. 108 ab. Das Präsidium schlägt vor, die 
Drucksache zur federführenden Beratung an den Wirtschafts-
ausschuß zu überweisen und in die Mitberatung den Ausschuß 
für Verfassung und Verwaltungsreform sowie den Haushalts-
ausschuß, den Finanzausschuß und den Ausschuß für Handel 
und Tourismus einzubeziehen. 

Wer dafür stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke 
schön. - Die Gegenprobe. - Zwei Gegenstimmen. Stimmenthal

-

tungen? - Drei Stimmenhaltungen. Bei zwei Gegenstimmen und 
drei Stimmenthaltungen ist der Vorschlag des Präsidiums ange-
nommen. 

Ich darf noch einmal ins Gedächtnis rufen: Die CDU hatte den 
Antrag eingebracht, den Antrag von CDU/DA gleichfalls an den 
Rechtsausschuß zu überweisen. Wir wollen auch darüber ab-
stimmen. 

Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich um das Handzei-
chen. - Danke schön. Die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen. - 
Bei einigen Stimmenthaltungen und einer Gegenstimme ist der 
Antrag auch an den Rechtsausschuß überwiesen. 

Es gab einen Geschäftsordnungsantrag, bitte. 

Nooke (Bündnis 90/Grüne): 

Der Einbringer der SPD, Herr Förster, hatte den Vorschlag ge-
macht, daß wir das nächste Woche schon wieder auf der Tages-
ordnung haben. Ich glaube, wir sind uns alle der Brisanz der Auf-
gaben, die wir uns damit stellen, bewußt, aber auch der Notwen-
digkeit, daß es wirklich schnell passieren muß. Ich bitte das Prä-
sidium zu prüfen, ob die Aufträge so verteilt werden können, daß 
wir Donnerstag oder Freitag nächster Woche dazu wieder bera-
ten können. Das wäre sicher im Interesse der hier vorgetragenen 
Äußerungen. 

(Beifall vor allem bei der SPD) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Ich bedanke mich dafür, daß Sie die Arbeit des Präsidiums so 
unterstützen. Wir werden das bei der nächsten Beratung der Ge-
schäftsführer entsprechend einbringen. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 21 auf: 

Antrag des Auschusses für Familie und Frauen, 
betreffend Regelung zur Zahlung von Kindergeld. 
(1. Lesung) 
(Drucksache Nr. 110) 

Das Wort zur Begründung des Antrags hat die Vertreterin des 
Ausschusses für Familie und Frauen, die Abgeordnete Barbe. 

Frau Barbe, Berichterstatter des Ausschusses für Familie 
und Frauen: 

Herr Präsident! Werte Abgeordnete! Es liegt Ihnen der Antrag 
vor des Ausschusses für Familie und Frauen. Es geht darum, das 
staatliche Kindergeld wird für die Zeit vom 1. 7. bis 31.12. um 
25 Mark je Kind und Monat in den Fällen erhöht, in denen nur ein 
Elternteil lohnsteuerpflichtige Einkünfte aus einem Arbeitsver-
hältnis bezieht. 

Zur Begründung: Es geht darum, daß nach bundesdeutschem 
Recht lohnsteuerfreie Beträge für Kinder gelten. Diese Lohn-
steuerfreibeträge gelten nur in den Fällen, wo ein Arbeitsrechts-
verhältnis besteht. Es wäre in dem Falle nicht gültig, wo ein El-
ternteil arbeitslos ist oder nicht Lohnsteuern zahlt oder es wäre 
auch in dem Falle nicht zutreffend, wo Alleinerziehende für die 
Kinder zuständig sind. 

Das heißt, diesen Kindern, die nur ein Elternteil haben, der für 
sie sorgepflichtig ist, würde nur die Hälfte des Lohnsteuerfreibe-
trages zukommen, den ein anderes Kind bekommt, wofür also 
zwei Eltern diesen Freibetrag bekommen. 

Wir denken, es wäre eine ungerechte Regelung, wenn Kinder, 
die eben nur einen Elternteil haben, auf diesen Freibetrag ver-
zeichten müssen, und schlagen deshalb diese Regelung vor. 

In unserem Ausschuß stieß das auf einstimmige Zustimmung. 
Auch im Finanzausschuß wurde darüber beraten und war eine 



Zustimmung zu erreichen. Es wird ein Antragsverfahren geben. 
Jeder, der dieses zusätzliche Kindergeld erhalten will, wird also 
in einem Antragsverfahren das Ganze prüfen lassen müssen. 
Das zur Begründung dieses Antrages. 

(Beifall, vorwiegend bei SPD und PDS) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Vielen Dank, Abgeordnete Barbe. Entschuldigung, ich habe es 
nicht gesehen, ein Geschäftsordnungsantrag. 

Prof. Dr. Kühne (CDU/DA): 

Ich möchte mich zur Geschäftsordnung melden. Es geht um 
den Haushaltsausschuß. Die Sache ist nicht über den Finanzaus-
schuß gelaufen. Das muß ich eindeutig erklären. 

Für die Steuerveränderungen, die gegen den Staatsvertrag ver-
stoßen, und die sich daraus ergebenden Steuerrechtsänderungen 
sind wir hier nicht verhandlungsfähig, Frau Kollegin. Dann müs-
sen Sie alles neu aufrollen. Alles das, - Entschuldigung, ich muß 
das jetzt zur Sache einbringen -, alle Fragen zur Steuer, die jetzt 
zu beraten sind, gehen über den Staatshaushalt der Republik, wie 
wir sagen. Da muß korrekt gearbeitet werden. Danke. 

Frau Barbe: 

Ich habe vergessen zu sagen, daß natürlich wir dem Überwei-
sungsantrag des Präsidiums zustimmen, daß es noch in den 
Haushaltsausschuß muß. Das ist klar und selbstverständlich. 
Wir wollen Sie da nicht ausklammern. Ich denke, damit können 
wir einverstanden sein. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Es gibt noch eine Anfrage. 

Krziskewitz (CDU/DA): 

Sie haben für den Finanzausschuß gesprochen. Ich würde 
mich für den Haushaltsausschuß interessieren. Aber das, was 
Sie jetzt uns eben vorgetragen haben, hat mit der Begründung, 
die Sie uns kreiert haben, weiß Gott nichts zu tun. 

(Zwischenruf von Frau Barbe, SPD: So, dann fragen Sie, und 
dann versuche ich das jetzt so zu begründen, daß es dann ver-
ständlich ist.) 

In der Begründung wird ein völlig anderer Sachverhalt ge-
schildert. Hier wird von den 3 054 Mark ausgegangen, und es ist 
doch wohl klar, daß in einem halben Jahr, wenn also nur für ein 
halbes Jahr das Steuerrecht der Bundesrepublik gilt, auch nur 
ein halber Freistellungsbetrag zur Verfügung steht. Das ist viel-
leicht von Ihnen nicht beachtet worden. 

Frau Barbe: 

Es geht um die Gerechtigkeit. Ich habe also Ihre Begrün-
dung nicht ganz deutlich verstanden. Es geht um die Gerech-
tigkeit, daß uns jedes Kind gleich viel wert sein muß und daß 
Kinder, wo nur ein Elternteil arbeitet oder arbeitslos ist, be-
nachteiligt sind, daß andere Kinder eine andere Ermäßigung 
bekommen. 

Diese 25 Mark sind durchgerechnet worden, und sie würden 
dem entsprechen, also diesem doppelten Freibetrag entspre-
chen. 

Es haben beide miteinander zu tun. Ich muß das schlicht und 
einfach so sagen. Und wenn, dann müssen Sie das auch präzisie

-

ren. Ich bin nicht damit einverstanden, daß beispielsweise Selb-
ständige und Gewerbetreibende hier ein entsprechendes Salär 
bekommen. 

Frau Barbe: 

Es geht darum, daß den Kindern gegenüber Gerechtigkeit be-
stehen muß. Durch diesen Familienlastenausgleich ist das in un-
seren Augen eine ungerechte Behandlung. Wir streben ein fest-
gesetztes Kindergeld für jedes Kind an, und ich denke, man sollte 
diese ganze Frage noch einmal prüfen, auch im Haushaltsaus-
schuß. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Es gibt noch zwei Anfragen. Gestatten Sie? - Bitte. 

Dr. Manhenke (SPD): 

Ich möchte daran erinnern, daß wir im Finanzausschuß dar-
über gesprochen und diese 25 M einstimmig beschlossen haben. 
Wir haben das dann an den Ausschuß für Frauen und Familie 
überwiesen. 

(Prof. Dr. Kühne, CDU/DA: Ich muß feststellen, daß ich dem 
nicht zustimme. Das entspricht nicht dem Staatsvertrag.) 

Frau Barbe : 

Es geht nicht darum, daß wir das heute beschließen. Es ist eine 
1. Lesung, ein Vorschlag. Herr Kühne, ich möchte Sie noch ein-
mal beruhigen: Es geht darum, daß wir uns Gedanken darüber 
machen, daß hier in Zukunft ungerechtfertigte Regelungen auf 
die Eltern und Kinder zukommen. Wir hatten in der Vergangen-
heit ein festgelegtes Kindergeld für die Kinder. Wir hatten aber 
noch nicht die Regelung eines Lastenausgleichs. Das bedeutet 
für Besserverdienende eine Bevorzugung. Das muß man laut 
und deutlich so sagen. Man muß versuchen, Übergangsregelun-
gen zu treffen, und sich auch Gedanken machen. Ich denke, es 
wird noch Aufgabe eines gesamtdeutschen Parlaments sein, sich 
darüber Gedanken zu machen, Herr Kühne. Und hier geht es 
doch darum, das im Haushaltsausschuß noch einmal zu überprü-
fen und Möglichkeiten zu finden, wie wir das doch durchsetzen 
könnten. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Frau Abgeordnete, ich würde bitten, daß Sie noch stehenblei-
ben, es gibt noch eine Anfrage, aber zwischendurch muß ich 
noch einen Geschäftsordnungsantrag behandeln. Bitte schön. 

Frau Jaffke (CDU/DA): 

Ich beantrage Schluß der Debatte. Wir können hier keine Sach-
diskussion führen, die führen wir im Haushaltsausschuß! 

(Beifall bei CDU/DA) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Danke schön. Wir kommen damit zur Beschlußfassung über 
diesen Geschäftsordnungsantrag. Wer für diesen Antrag 
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Ge-
genprobe? - Stimmenthaltungen? - Bei einigen Stimmenthal-
tungen angenommen. Damit ist die Debatte beendet. 

Der Parlamentarische Staatssekretär im Ministerium für Fi-
nanzen hat darum gebeten, eine Erklärung abgeben zu dürfen. 

(Parlamentarischer Staatssekretär des Ministeriums für Fi-
nanzen: Diese Erklärung ist nicht mehr notwendig, weil be- 



schlossen wurde, die Debatte zu beenden. Ich wollte erklärende 
Worte sagen.) 

Ich bedanke mich. Zu diesem Tagesordnungspunkt war vom 
Präsidium keine Aussprache vorgesehen. Uns liegt aber eine 
Wortmeldung von der Fraktion der CDU/DA vor. Ich bitte Dr. Fi-
scher, das Wort zu ergreifen. 

Dr. Fischer (CDU/DA): 

Herr Präsident! Verehrte Abgeordnete! Meine Damen und 
Herren! Mit dem Inkrafttreten bundesdeutschen Steuerrechts 
in der DDR kommt für Familien mit Kindern der duale Familien-
lastenausgleich zur Wirkung. 

(Zurufe: Schluß der Debatte! Das ist abgeschlossen!) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Es gibt keinen Geschäftsordnungsantrag zum Schluß der De-
batte. Entschuldigung, Schluß der Debatte hatte ich so verstan-
den, daß die Anfragen praktisch zur Begründung eingestellt 
werden sollten. Es lag darüber hinaus eine Wortmeldung vor. 
Also würde ich darum bitten, daß wir jetzt erneut abstimmen, 
und mir eine Fehlinterpretation ... Ich würde darum bitten, 
den Antrag von der CDU als Schluß zur Debatte zu verstehen 
oder auch als Schluß der Anfragen zu den Ausführungen der 
Einbringerin. 

(Unruhe im Saal) 

Würden Sie sich bitte noch einmal zu Wort melden. 

(Zurufe: Das kann doch wohl nicht sein! 
Das gibt es doch nicht!) 

(Dr. Fischer, CDU/DA: Ich bin gern bereit, aus Gründen der 
Parlamentsökonomie auf meinen Beitrag zu verzichten. 

(Beifall) 

Es war eine Fehlinterpretation, und man sollte das tolerieren. 

Wir kommen damit zur Beschlußfassung betreffs des Ober-
weisungsantrages. Das Präsidium schlägt vor, den Antrag des 
Ausschusses für Familie und Frauen, verzeichnet in der Druck-
sache 110, an den Haushaltsausschuß zu überweisen, der gleich-
zeitig die Federführung innehaben sollte. Wer damit einverstan-
den ist, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Ge-
genstimmen? - Nicht der Fall. Stimmenthaltungen? - Auch da 
liegt keine vor. 

Zusätzlich ist der Antrag eingegangen, der allerdings nicht 
schriftlich vorliegt, den Antrag gleichfalls noch an den Finanz-
ausschuß zu überweisen. Da der Antrag aber nicht schriftlich 
vorliegt, kann ich ihn nicht behandeln. Tut mir leid. 

Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 22: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Natur-
schutz, Energie und Reaktorschutz 
Umweltrahmengesetz 
(2. Lesung) 
(Drucksache Nr. 65a) 

Das Wort zur Berichterstattung hat Dr. Dörfler, Mitglied des 
Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Energie und Reaktor-
schutz. 

Dr. Dörfler, Berichterstatter des Ausschusses für Umwelt, 
Naturschutz, Energie und Reaktorschutz: 

Herr Vorsitzender! Meine verehrten Damen und Herren! Wir 
bleiben der Tradition treu, der Umweltschutz kommt als letztes 
dran. 

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder: Das ist nicht 
richtig, wenn ich das korrigieren darf, wir haben noch einige Ta-
gesordnungspunkte hintendran.) 

Gut, Danke, als vorletztes. 

Der Ausschuß für Umwelt, Naturschutz, Energie und Reaktor-
schutz hat sich in mehreren Sitzungen unter Teilnahme von 
Fachberatern mit dem Umweltrahmengesetz und den dazu vor-
gelegten Stellungnahmen und Änderungsanträgen auseinan-
dergesetzt. Die Verhandlungen verliefen teilweise sehr kontro-
vers. Die Schlußabstimmung ergab jedoch, daß der Ausschuß 
das Gesamtprojekt Umweltrahmengesetz für außerordentlich 
wichtig hält und es deshalb ohne Gegenstimmen bei zwei Ent-
haltungen angenommen hat und dem Hohen Hause ebenfalls 
zur Annahme empfiehlt. 

Aus den Fraktionen kamen zum Umweltrahmengesetz zahl-
reiche Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge. Zuarbeiten kamen 
aus den Ausschüssen für Wirtschaft, Landwirtschaft, Verfas-
sungs- und Verwaltungsreform sowie vom Ministerium für Ar-
beit und Soziales. 

Der federführende Umweltausschuß hat eine Reihe von Abän-
derungs- und Ergänzungsbeschlüssen gefaßt. Diese liegen Ih-
nen vor. Ich halte es für müßig und anstrengend, Ihnen alle Än-
derungen bekanntzugeben. Ich möchte lediglich auf wichtige 
Dinge hinweisen. Das wäre die Präambel. Die Präambel wurde 
auf Antrag mehrerer Fraktionen ergänzt um das Kooperations-
prinzip im europäischen Einigungsprozeß zur Lösung globaler 
Umweltprobleme. 

Hinzu kommt auch der Passus der Einbeziehung der Öffent-
lichkeit, ein sehr wichtiger Punkt zur frühzeitigen Ermittlung 
der Auswirkungen von Vorhaben auf die Umwelt im Sinne einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Ein verhältnismäßig großer Anteil der Änderungs- und Ergän-
zungsanträge wurde im Umweltausschuß mehrheitlich abge-
lehnt. Ich möchte die sensiblen Themen nennen. Das war einmal 
die Altanlagen- und Altlastenfrage sowie die mögliche Befreiung 
der Neuinvestoren von der Altlastenverantwortung. Ein weite-
rer sensibler Punkt war die Fortgeltung bereits erteilter Be-
triebsgenehmigungen für Kernkraftwerke für die Dauer von 
5 Jahren und die Freistellung von der Deckungsvorsorge für 
Schadenersatzverpflichtungen für Kernkraftwerke. Und vier-
tens: Ein Reibungspunkt war auch die Öffentlichkeitsbeteili-
gung an umweltrelevanten Genehmigungsverfahren, z. B. die 
Frage der Sicherung der Offenlegung der Umweltdaten. 

Die vorgebrachten wichtigsten Ablehnungsgründe für die An-
träge, die diese Reibungspunkte betreffen, waren erstens ökono-
mische Folgen, zweitens nachteilige soziale Folgen, drittens 
Zwang zur Anpassung des DDR-Umweltrechts an das geltende 
BRD-Umweltrecht (Harmonisierung). 

Dem Ausschuß für Umwelt, Naturschutz, Energie und Reak-
torschutz ist bewußt, daß das vorliegende Umweltrahmengesetz 
nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer Umweltunion sein 
kann. Weitere wesentliche Umweltgesetze müssen folgen; Ver-
ordnungen müssen folgen, zum Beispiel auch diese angekündig-
te Verordnung zur Pfand- und Rücknahmepflicht von Einwegge-
tränkeverpackungen; das Gentechnikgesetz muß folgen, die 
Trinkwasserverordnung, die Pflanzenschutzmittel- und Dünge-
verordnung und vieles andere mehr. 

Darüber hinaus sieht der Umweltausschuß Handlungsbedarf 
bei der Entwicklung übergreifender ökologisch verantwortbarer 
Konzepte, vor allem auf den Gebieten der Energiewirtschaft, der 
Verkehrswirtschaft sowie im Ressourcenschutz insgesamt. 
Diesbezüglich erarbeitet der Ausschuß einen Entschließungsan-
trag, den er dem Hohen Hause zu gegebener Zeit vorlegen wird. 
Danke schön. 

(Vereinzelt Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön, Dr. Dörfler. Ich darf mich korrigieren : Dr. Dörf-
ler ist der Vorsitzende des Ausschusses für Umwelt, Natur- 



schutz, Energie und Reaktorschutz. Das stand nicht in meiner 
Vorlage. 

Ich eröffne damit die Aussprache. Ursprünglich war geplant, 
mit der Fraktion Bündnis 90/Grüne zu beginnen. Ich denke, das 
hat sich damit erledigt. Oder? 

(Dr. Dörfler, Bündnis 90/Grüne: Nein.) 

Das machen Sie extra noch? 

Dr. Dörfler für die Fraktion Bündnis 90/Grüne: 

Ja. Ich habe jetzt Gelegenheit, meine Meinung und die Auffas-
sung meiner Fraktion vorzutragen. 

Ich persönlich stimme dem Umweltrahmengesetz zu. Dieses 
Umweltrahmengesetz ist unentbehrlich, und wir müssen es 
schnellstens in Kraft setzen. Dennoch habe ich einige wesentli-
che kritische Anmerkungen. 

Dem Ausschuß ist es aus einer Reihe von Gründen kaum ge-
lungen, die besseren Positionen der DDR-Umweltgesetzgebung 
in ein künftiges gemeinsames Deutschland einzubringen. Ich 
nenne die Stichworte Abfallvermeidung, Recycling-Wirtschaft, 
teilweise schärfere Grenzwerte. Der Ausschuß hätte auch Signa-
le setzen können, um im westdeutschen Umweltrecht längst fäl-
lige Änderungen zu befördern. Ich denke zum Beispiel auch an 
das seit Jahren in der Schublade liegende novellierte Bundesna-
turschutzgesetz. Diese Chance wurde vertan. 

Meine Hauptkritik richtet sich auf zwei weitere Punkte: Die in 
Aussicht gestellte Freistellung neuer Unternehmen von der Alt-
lastensanierung wird ungeahnte Probleme nach sich ziehen. Ein 
ganz konkretes Beispiel: der gestern diskutierte Vertrag zwi-
schen der DDR und den drei größten bundesdeutschen Energie-
konzernen. In diesem Vertrag heißt es unter der Überschrift 
„Umweltaltlasten" - ich zitiere -: 

„Nach Maßgabe des vorgesehenen Umweltrahmengesetzes 
werden Anträge auf Freistellung von Umweltaltlasten bei 
den zuständigen Behörden gestellt. Über die Anträge wird 
kurzfristig entschieden." 

Das Ergebnis dürfte klar sein, wird Freistellung lauten. Die 
reichen und gut verdienenden Energieversorgungsunterneh-
men werden künftig von diesen Lasten befreit, und die Länder 
und Kommunen werden diese Lasten dafür zu tragen haben. 
Wer sonst? 

Unser im Ausschuß gestellter Antrag, die Fortgeltung der al-
ten Betriebsgenehmigungen der Kernkraftwerke wenigstens 
von fünf auf zwei Jahre zu beschränken, wurde mehrheitlich ab-
gelehnt. Die maroden Reaktoren von Greifswald dürfen nun also 
ertüchtigt werden und irgendwann wieder in Betrieb gehen, 
auch wenn der moderne Sicherheitsstandard nicht erreicht wer-
den kann. Es müßte uns doch bedenklich stimmen, wenn die 
bundesdeutschen Energieversorgungsunternehmen diese vier 
Kraftwerksblöcke aus dem derzeit diskutierten Vertragswerk 
ausklammern. 

Völlig inakzeptabel ist die mögliche Freistellung der Kern-
kraftwerke von der Deckungsvorsorge. Jedes bundesdeutsche 
Atomkraftwerk muß eine Deckungsvorsorge für eventuelle 
Schadenersatzverpflichtungen nachweisen, sonst kann es nicht 
laufen. Die wesentlich unsichereren Kernkraftwerke der DDR 
brauchen nun keine Vorsorge für mögliche Unfälle und Schäden 
zu treffen, wenn sie die Gelder dazu nicht aufbringen. Jedes 
Kraftfahrzeug, welches in Betrieb ist, jeder Öltanker muß versi-
chert sein. Bei unseren Kernkraftwerken macht das Umweltmi-
nisterium eine Ausnahme, wenn sich keine Versicherung findet, 
die meint, das wäre versicherbar. 

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder: Herr Abgeord-
neter, sind Sie béreit, auf eine Zwischenfrage einzugehen?) 

Ich habe noch einen letzten Satz. Übertragen auf mein persön-

liches Leben, erwäge ich, künftig keine Haftpflichtversicherung 
zu bezahlen, mein Auto weiterhin zu benutzen und bei einem 
möglicherweise - nicht wünschenswerten - eintretenden Unfall 
mich an den Verkehrsminister zu wenden mit der Bitte, die Schä-
den zu tragen. Herzlichen Dank. 

(Beifall, vor allem bei SPD und Bündnis 90/Grüne) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Danke schön. Im Moment liegen drei Wortmeldungen vor. Bit-
te zweimal CDU, dann Bündnis 90/Grüne. 

Dr. Gomolka (CDU/DA): 

Herr Abgeordneter! Können Sie mir mitteilen, aus welchen 
Quellen Sie Ihre Kenntnisse haben über den Sicherheitsstan-
dard und die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen im Kern-
kraftwerk, die nach Ihrer Einschätzung derart drastische Ein-
schränkungen zur Folge haben? 

Wir hatten am Mittwoch zuletzt im Ausschuß für Umwelt, Na-
turschutz, Energie und Reaktorsicherheit eine Anhörung zum 
Thema Sicherheit der Kernkraftwerke in Greifswald, wobei bei-
de Reaktoruntersuchungskommissionen, die an diesem Thema 
gearbeitet haben, ihre Ergebnisse vorgestellt haben. Da müßten 
Sie eigentlich zu einem differenzierteren Urteil gekommen sein. 

Dr. Dörfler (Bündnis 90/Grüne): 

Das bin ich nicht in dieser Frage. 

Clemens (CDU/DA): 

Ich wollte Sie fragen, ob Ihnen bekannt ist, welches die größ-
ten Altlasten der Energiewirtschaft sind. Die größten Altlasten 
sind die Tagebaue und die erforderlichen Wiederurbarma-
chungsmaßnahmen, insbesondere dadurch, daß gewisse Tage-
baue nicht weitergeführt werden, aus denen die Aufschlußmas-
sen für die Sanierung anderer Restlöcher genutzt werden. Es ist 
doch wohl nicht Ihre Meinung, daß diese Tagebaue von fremden 
Firmen rekultiviert werden sollen. 

Dr. Dörfler (Bündnis 90/Grüne) : 

Es fehlt bislang noch eine Erhebung über die Altlasten in unse-
rem Land. Diese Erhebung wäre sehr wünschenswert und not-
wendig. 

Ich habe nicht gesagt, daß die Unternehmen, die bei uns jetzt 
neu investieren sollen, diese Altlasten tragen sollen. Ich bin nur 
der Meinung, daß die Unternehmen, die hier einsteigen und sehr 
gutes Geld machen, zumindest daran zu beteiligen sind. 

Hildebrand (Bündnis 90/Grüne): 

Bei den Gründen für die Ablehnung der Veränderungsanträge 
im Ausschuß wurden nachteilige ökonomische Folgen genannt. 
Meine Frage ist: Herrscht nicht da in dem Ausschuß ein völlig 
veraltetes kurzfristiges ökonomisches Denken vor? Die Außer-
achtlassung ökologischer Gesichtspunkte führt immer und ohne 
Ausnahme früher oder später zu ökonomischen Nachteilen. 

Dr. Dörfler (Bündnis 90/Grüne) : 

Ich habe jetzt Probleme : Soll ich als Ausschußvorsitzender 
antworten? Das würde mir sehr schwerfallen. Soll ich als Frak-
tionsmitglied antworten? Da stimme ich Ihren Worten voll und 
ganz zu. Das Vorschieben von ökonomischen Gründen im Um-
weltausschuß halte ich doch zumindest für kritikwürdig. 

(Beifall) 

Es ist eine falsche Ökonomie. 



Claus (PDS): 

Herr Abgeordneter! Ich habe wirklich eine Frage, zu der ich 
nicht die Antwort schon weiß, wie das hier manchmal so ist. 

Im ersten Entwurf wurde in der 1. Lesung des Umweltrahmen-
gesetzes den Käufern oder Betreibern von Altanlagen - ich will 
mal so sagen - ein gewisser Freibrief erteilt. Sie haben auf das 
Problem hingewiesen, und nun haben wir hier auf Seite 3 ein 
neues Angebot. 

Ich möchte Sie fragen: Welche Möglichkeit sehen Sie zur 
besseren gesetzlichen Regelung des Altanlagenproblems? 
Müßten wir hier nicht auch in der Überleitungsgesetzgebung 
etwas tun und vielleicht dann weitergereicht an den Minister, 
was läßt sich mit Verordnungen tun? Ich weiß, daß Herr Prof. 
Steinberg auf diesem Gebiet sehr intensiv bemüht ist, das Pro-
blem zu lösen, und eine glücklichere Hand hat als am gestrigen 
Tag. 

Dr. Dörfler (Bündnis 90/Grüne): 

Ja, eine bessere gesetzliche Regelung ist unbedingt erforder-
lich. Ich weiß, daß diesbezüglich auch noch ein Antrag vorliegt 
von der SPD, der noch zur Debatte gestellt wird. Dieser Antrag 
ist ein erster Schritt, wäre ein erster Versuch, ein Kompromiß, 
um in dieser Richtung etwas mehr Klarheit zu schaffen. 

Ich denke aber, daß wir hier noch einen großen Teil Arbeit vor 
uns haben. Wir stehen da absolut am Anfang, und wir ahnen gar 
nicht, welche Probleme wir unseren Kindern hinterlassen, wenn 
wir nicht jetzt diese Entscheidung treffen, was wir mit den Altla-
sten machen, wie wir diese sichern, 

(Beifall bei SPD, Bündnis 90/Grüne und PDS) 

damit sich der Schaden nicht noch weiter ausweitet. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Es gibt noch eine Anfrage aus den Reihen der CDU. Sind Sie 
bereit, darauf einzugehen? - Bitte schön, Herr Bechstein. 

Dr. Bechstein (CDU/DA): 

Stimmen Sie mir zu, daß die Lösung unserer konkreten ökolo-
gischen Probleme in diesem Land auch und vorrangig eine Lö-
sung der ökonomischen Probleme bedeutet? 

Dr. Dörfler (Bündnis 90/Grüne): 

Ja, ich sehe es so, wir können nicht so verfahren, daß wir erst 
der Wirtschaft einen Freiraum gewähren sollten, um anschlie-
ßend dann die Umwelt wieder zu reparieren. Das hatten wir 
schon. 

(Beifall bei SPD, Bündnis 90/Grüne und PDS) 

Wir müssen es lernen, den Umweltschutz, die Forderungen 
des Umweltschutzes, vor allem des vorbeugenden Umweltschut-
zes, in der Wirtschaft zu realisieren. 

(Beifall bei Bündnis 90/Grüne, SPD und PDS) 

Dr. Bechstein (CDU/DA): 

Da muß ich noch eine Frage nachschieben. Woher wollen Sie 
das Geld nehmen ...? 

(Meier, PDS: Das haben die früher auch gesagt! - 
Heiterkeit) 

(Dr. Dörfler, Bündnis 90/Grüne: Die Frage ist beantwortet.) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Es gibt noch eine Anfrage. Sind Sie bereit, auch darauf noch zu 
reagieren? 

Dr. Grüning (CDU/DA) : 

Herr Abgeordneter, mich hat Ihr Beispiel mit Ihrem Privatau-
to sehr verwundert. Darf ich davon ausgehen, daß Ihnen Ihr Pri-
vatkraftfahrzeug genauso wichtig ist wie ein großes Energieun-
ternehmen? 

Dr. Dörfler (Bündnis 90/Grüne): 

Ich habe zwar ein Auto, aber wenn Sie dieses Auto näher inspi-
zieren, werden sie feststellen, daß mir das Auto keineswegs 
wichtig ist. 

(Beifall und Heiterkeit bei Bündnis 90/Grüne 
und PDS) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Wir setzen die Aussprache fort, und zwar in der Reihenfolge 
der Fraktionen DBD/DFD, CDU/DA, PDS, DSU, Die Liberalen. 
Von der Fraktion der SPD liegt keine Wortmeldung vor. Es 
schließt sich demzufolge jetzt nach meiner Vorstellung an die 
Fraktion DBD/DFD, Abgeordneter Werner Marusch. 

Marusch  für die Fraktion DBD/DFD: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein 
altes deutsches Sprichwort sagt: „Was lange währt, wird endlich 
gut." Ich möchte diese Weisheit unseres Volkes auf die Arbeit an 
dem uns heute zur Beschlußfassung vorliegenden Umweltrah-
mengesetz angewandt wissen. Viel Fleiß und Mühe wurden auf-
gewandt, um diesem Gesetz Inhalt und Form geben zu helfen, 
mit dem Ziel, unter Beachtung der Einhaltung und Verbesse-
rung der natürlichen Umwelt eine leistungsfähige Wirtschaft für 
wachsenden Wohlstand zu schaffen. 

Schon jetzt ist abzusehen, daß die Verwirklichung des Umwelt-
rahmengesetzes eine Hilfe dafür sein wird, Umweltschutz und - 
wirtschaft in der DDR so zu entwickeln, wie sie den Vorstellun-
gen der Menschen entsprechen, wie es unsere Pflicht ist, Leben 
zu schützen, Gesundheit und Arbeitsplätze zu erhalten. 

Mit dem Blick aus das einheitliche Deutschland und Europa ist 
in diesem Rahmen Bewährtes aus beiden deutschen Staaten ein-
geflossen. Für künftig Neues, für die Schaffung der Umweltun-
ion wurde der Boden bereitet. Vielfältige Gutachten und Gesprä-
che vor Ort haben im Rahmengesetz Vertiefung gefunden. Au-
ßerordentlich engagiert das Ministerium von Prof. Steinberg! 
Ratgeber waren uns auch nicht wenige unserer Landsleute aus 
der Bundesrepublik Deutschland. In solidarischer Hilfe leisteten 
sie als Mitarbeiter von Umweltbehörden, als Juristen, als Wis-
senschaftler, als Umwelt- und Naturschützer und nicht zuletzt 
auch als ökologische Landwirte Beistand bei dem nicht leichten 
Eindringen in bundesdeutsches Umweltrecht. Ihnen allen 
möchte ich im Namen unserer Fraktion und in meinem eigenen 
Namen als Mitglied des Ausschusses für Umweltschutz, Natur-
schutz, Energie und Reaktorschutz den herzlichen Dank sagen. 

Diese gemeinsame Öffentlichkeit aus Ost und West unter-
streicht einmal mehr die Notwendigkeit des Änderungsvor-
schlages zur Ergänzung der Präambel. Damit soll gewährleistet 
werden, die Öffentlichkeit in Verfahren einzubeziehen, die eine 
effiziente Mitarbeit breitester Kreise der Bevölkerung motiviert, 
damit zu geistigen Haltungen im Bewußtsein der Bürger führt 
und ein reales Verhältnis von Ökologie und Ökonomie erwach-
sen läßt. 

Wie wirksam diese Hilfe bereits heute ist, macht die Praxis be-
reits vor Inkrafttreten des neuen Umweltrechtes zum 1. Juli die- 



ses Jahres deutlich. Ich denke dabei auch als Bauer vor allem an 
die Beseitigung von Altlasten auf unseren Böden. Mit der begin-
nenden Altlastenkartierung wird dazu eine Grundlage geschaf-
fen. Wir haben damit eine Voraussetzung, Schritt für Schritt mit 
der Beseitigung von etwa 30 000 wilden Deponien zu beginnen. 
Daß derartige Schadflecke in unserer Landwirtschaft nicht der 
Gesetzlichkeit entsprechen, ist nur ein juristischer Aspekt unse-
res Lebens. Aus ökologischer Sicht ist solch von Menschenhand 
verantwortungslos in der Natur Angerichtetes eine Gefahr für 
Mensch und Natur und in seiner Zunahme lebensgefährlich. Sei-
nen zerstörenden Kräften schieben wir jetzt einen Riegel vor, 
einen Riegel, den wir in seiner Wirkung auch über bisher Festge-
schriebenes hinaus mit der Inkraftsetzung der Töpfer-Verord-
nung und damit der Verringerung neuer Deponieabfälle erwei-
tern wollen. 

Verringerungen von Altlasten sind für uns auch die ersten 
Schritte für das Zurückfahren solcher Agrarfabriken, wie sie die 
großen Fleischproduzenten in Eberswalde und Neustadt dar-
stellen. Landesweit wird die Entwicklung in beiden Anlagen Bei-
spiel dafür sein, wie ernst es die Marktwirtschaft mit der Anwen-
dung ihrer sozial-ökologischen Möglichkeiten meint. 

Wie schlimm es um unseren Boden bestellt ist, wie notwendig 
eine Beseitigung alter Lasten für ihn ist, beweist die Tatsache, 
daß etwa 40 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche in ihrer 
Fruchtbarkeit und ihren ökologischen Funktionen negativ be-
einflußt sind. Wir sind deshalb nicht bei der Aufforderung ste-
hengeblieben, Schluß zu machen mit der unsachgemäßen Lage-
rung, Aufbereitung und Ausbringung von Gülle, Silosickersäf-
ten, organischem und mineralischem Dünger und anderen Agro-
chemikalien. Gemeinsam mit dem Ausschuß für Ernährung, 
Land- und Forstwirtschaft hat unser Umweltausschuß unter 
Einbeziehung verschiedenster Experten eine Anhörung organi-
siert, die am 17. Juli 1990 stattfindet und in der wir Maßnahmen 
zur Lösung der genannten Probleme beraten werden. 

Und schließlich, meine Damen und Herren, hat die Arbeit am 
Umweltrahmengesetz auch die Korrespondenz mit dem Raum-
ordnungsgesetz, dem Anpassungsgesetz und der Anordnung 
über die Förderung der Stillegung von Ackerflächen gefördert. 

Ähnliches wird mit dem Berggesetz geschehen. Aus diesem 
komplexen Herangehen ist auch der Vorschlag unserer Fraktion 
erwachsen, in den Ländern Pilotprojekte einzurichten, die so-
wohl dem ökonomischen Landbau als auch dem Umweltschutz 
sowie der Stillegung von Ackerflächen zu nichtlandwirtschaftli-
cher Nutzung dienen. Vizepräsident Herr Dieter Helm aus unse-
rer Fraktion hat dazu bereits als einen konkreten Vorschlag das 
Territorium der Genossenschat Barsikow, Kreis Kyritz, empfoh-
len. 

Uns ist bekannt, daß auch die angedachte Stiftung Umwelt 
und Naturschutz der DDR e. V. und der Verband Öko-Dorf e. V. 
sich mit ähnlichen Gedanken tragen. Derartige Pilotprojekte 
könnten eine Ergänzung zu dem Vorschlag der deutsch-deut-
schen Arbeitsgruppe Stadt- und Dorferneuerung sein, in jedem 
der künftigen DDR-Länder eine Musterlösung für die Dorfer-
neuerung zu schaffen. 

Zur Verwirklichung der vielseitigen Aufgaben müssen sich 
aber auch die Umweltämter schnell und arbeitsfähig gestalten. 
Die Zustimmung unserer Fraktion zum Umweltrahmengesetz 
verbindet sich bereits auf das engste mit Maßnahmen zu seiner 
Verwirklichung. Damit unterstützen auch wir, die Noch-DBD/ 
DFD-Fraktion, den Willen der DDR, einen angemessenen Bei-
trag zur Lösung europäischer und globaler Probleme zu leisten. 
Wir unterstützen die angestrebte Mitarbeit in der geplanten eu-
ropäischen Umweltagentur, und wir würden es begrüßen, wenn 
deren Standort Berlin als Hauptstadt eines vereinten Deutsch-
lands wäre. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall, vor allem bei der DBD/DFD-Fraktion) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön, Abgeordneter Marusch von der Noch-DBD/ 

DFD-Fraktion. Es schließt sich an der Vertreter der Fraktion 
CDU/DA, Abgeordneter Dr. Dierich. 

(Unruhe im Saal) 

Er hat es selbst benutzt, dieses Wort, ich habe es nur wieder-
holt. 

Dr. Dierich für die Fraktion CDU/DA: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Die 
zeitliche Einordnung dieses Tagesordnungspunktes möchte ich 
etwas optimistischer begleiten als der Herr Dörfler. Vielleicht 
sollten wir dankbar sein, daß wir ein Wochenende, an dem die 
Währungsunion bevorsteht, uns auch ein wenig anders einstim-
men können, als nur auf die DM und daß das vielleicht eine nütz-
liche alternative Einstellung zu diesem Wochenende ist. 

(Beifall) 

Beides - Währungs- und Umweltunion - erhalten zum glei-
chen Tag Gesetzeskraft. Trotzdem gibt es offensichtlich Unter-
schiede. Während die Währungsunion bereits am 1. Juli sichtbar 
wird, werden die Auswirkungen der Umweltunion erst in den 
nächsten Jahren erkennbar werden. Trotzdem, oder vielleicht 
gerade deshalb, verdient diese Umweltunion, auf die auch die 
Christlichen Demokraten von Anfang an hingearbeitet haben, 
unsere besondere Beachtung, ist doch gerade auf dem Gebiet 
des Umweltschutzes von den vergangenen Regierungen un-
wahrscheinlich gesündigt worden. Die Umweltunion ermöglicht 
endlich eine Absage an solche schizophrenen Erscheinungen 
der Vergangenheit wie - ich möchte drei nennen - die Bezahlung 
von Kurtaxe durch Urlauber dort, wo gleichzeitig Waldarbeiter 
Schadstoffzulage bekamen, oder, daß Bürgern, die über bedroh-
liche Umweltbelastung informierten, Ordnungsstrafen aufer-
legt wurden und nicht den Betreibern, die ständig geltendes 
Recht verletzten. Oder ein drittes Beispiel: die wiederholte hun-
dertfache Überschreitung von gesetzlich festgelegten Emissio-
nen bzw. Immissiongrenzwerten, ohne daß Konsequenzen 
durch staatliche Kontrollorgane eingeleitet wurden. 

Das Umweltrahmengesetz enthält sehr anspruchsvolle Forde-
rungen. Aus zeitlichen Gründen möchte ich mich auf Elemente 
des Artikel 1 - Emissionsschutz - beschränken. Der zentrale In-
halt dabei ist die Übernahme des Bundesemissionsschutzgeset-
zes und entsprechender Durchführungsverordnungen. So ver-
langt z. B. die 13. Durchführungsverordnung, die sogenannte 
Großfeuerungsanlagenverordnung und die Technische Anlage 
Luft, die Einhaltung folgender Grenzwerte: Für Staub 80 mg pro 
m3 , Stickoxide 1 g pro m 3, Schwefeloxide 0,65 bis 2,5 g pro m3  in 
Abhängigkeit von Nutzungsdauer und Leistung. 

Alle diese Grenzwerte und viele viele mehr müssen spätestens 
ab 1. 7. 1996 auch wirklich eingehalten werden. 

Welche große Aufgabe hinter der Einhaltung dieser Grenz-
werte steht, wird deutlich, wenn man weiß, daß gegenwärtig die-
se Grenzwerte in manchen Anlagen das Zehn- bis Dreißigfache 
betragen. Das heißt auch für fast alle bestehenden Kraftwerks-
anlagen: Rekonstruktion der Elektrofilter, Anwendung von Ent-
schwefelungs- und Entstickungsverfahren bzw. den Neubau sol-
cher Anlagen. Diese Maßnahmen kosten ...zig Milliarden Mark. 
Ich sage das bewußt auch im Hinblick auf die gestrige Diskus-
sion über das Konzept der künftigen Elektroenergieerzeugung 
und -verteilung. 

Es ist aus unserer Sicht doch recht kurzsichtig, wenn strenge 
Gesetze zur Umweltunion beschlossen werden sollen, aber Ver-
träge, die diese Gesetze mit durchsetzen helfen sollen, abgelehnt 
werden. Die CDU/DA-Fraktion begrüßt das Umweltrahmenge-
setz, weil es in unserem Territorium die einmalige Chance bietet, 
mit bundesdeutscher Hilfe in absehbarer Zeit die katastrophale 
Umweltbelastung abzubauen. 

Ich glaube, an dieser Stelle ist auch ein Dank angebracht, wie 
das bereits der Abgeordnete Marusch getan hat, und zwar für die 
verständnisvolle Unterstützung durch das Bundesumweltmini- 



sterium, speziell durch den Minister Prof. Dr. Töpfer, und an die 
deutsch-deutsche Expertenkommission, die das Gesetzeswerk 
vorbereitet hat. 

(Beifall, vor allem bei den Koalitionsfraktionen) 

Die Verabschiedung eines Gesetzes ist die eine Seite, die kom-
promißlose Durchsetzung die andere. Hier ist sofort der weitere 
Aufbau von Umweltbehörden und Umweltämtern notwendig; 
denn die Zeit des Augenzumachens oder der Ausnahmeregelung 
als Regelfall muß ein Ende haben. 

Der Ausschuß hat das Gesetz zur Annahme ohne Gegenstim-
me empfohlen. Die CDU/DA-Fraktion wünscht sich ein gleiches 
Abstimmungsverhalten im Plenum. Das Umweltrahmengesetz 
hat es verdient. - Ich danke. 

(Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön, Dr. Dierich. - Die Fraktion der SPD hat sich nun 
doch zu einer Wortmeldung entschlossen, und gemäß der Ab-
sprache der Parlamentarischen Geschäftsführer ordnet sich die-
ser Redebeitrag jetzt an dieser Stelle ein. Ich bitte deshalb den 
Abgeordneten Frank Jauch ums Wort. 

Jauch für die Fraktion der SPD: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die SPD-Fraktion 
möchte zu diesem Gesetz nicht viel sagen, nur so viel, daß wir 
zum Staatsvertrag jetzt mit Recht sagen können, daß es damit 
ein Staatsvertrag über die Währungs-, Wirtschafts-, Sozial- und 
Umweltunion wird, so wie es die SPD von Anfang an gefordert 
hat. 

(Gelächter bei CDU/DA - Beifall bei der SPD) 

Wir Sie hier schon gehört haben, hat die Altlastenproblematik 
im Ausschuß eine zentrale Rolle gespielt. Und wir müssen sagen, 
daß dieses Problem  nach wie vor - und da wird mir auch der Um-
weltminister recht geben - ein großes Problem darstellt. Wir se-
hen ein, daß wir die Investoren von der Sanierungsproblematik 
befreien sollten. Und das wollen wir auch nicht verhindern. 

Deshalb schlagen wir in Artikel 1 § 4 Abs. 3 einen Kompromiß 
vor. Die Frage ist ja: Wer soll die Altlastenprobleme in unserem 
Land lösen? Wir wissen, daß wir das nicht nur auf die Investoren 
umlegen können, und das Umweltrahmengesetz legt auch fest, 
daß die öffentliche Hand es tun wird. Das soll und wird auch so 
bleiben. 

(Zuruf von CDU/DA: Das ist ein Irrtum!) 

In diesem Paragraphen schlagen wir nun folgende Änderung 
vor : Eine Freistellung kann erfolgen, wenn dies unter Abwä-
gung der Interessen des Erwerbers, der Allgemeinheit und des 
Umweltschutzes geboten ist. 

Wir bitten folgenden Satz aufzunehmen: Der freigestellte Er-
werber hat Maßnahmen der Erfassung, Gefährdungsabschätzung 
und der Sanierung entschädigungslos zu dulden und den auf 
Grund der Sanierung eingetretenen Wertzuwachs auszugleichen. 

Sie müssen folgendes Probem sehen: Die Erwerber von Altan-
lagen erwerben Grund und Boden - so kann man sagen - zum 
Nulltarif, und die öffentliche Hand wird früher oder später ge-
zwungen sein, hier Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, und 
es wird auf Grund dieser Sanierungsmaßnahmen durch die öf-
fentliche Hand einen Wertzuwachs geben. Die Sanierungsmaß-
nahmen werden mit Sicherheit sehr viel mehr kosten als der 
Wertzuwachs des Grund und Bodens, und dieser Vorschlag bein-
haltet jetzt lediglich, daß dieser Wertzuwachs den Kommunen zu-
gute kommt und von den Investoren ausgeglichen werden soll. 

(Beifall bei der SPD) 

Es stellt unserer Meinung nach keine Belastung für die Inve-
storen dar. 

Die SPD bittet das Hohe Haus, diesem Gesetz mit dieser klei-
nen, aber doch wichtigen Änderung zugunsten unserer Länder 
und Gemeinden zuzustimmen. - Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei SPD und PDS) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Danke schön. Es schließt sich an der Vertreter der Fraktion der 
PDS, Prof. Hegewald. 

(Unverständliche Zurufe bei CDU/DA) 

Prof. Dr. Hegewald (PDS): 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren ! Spätestens seit der 
ersten Umweltkonferenz der Vereinten Nationen 1972 in Stock-
holm werden weltweit die Störungen ökologischer Gleichge-
wichte im regionalen und globalen Maßstab international disku-
tiert und praktische Maßnahmen unternommen, die Umweltbe-
lastung und damit verbundene ökologische und soziale Risiken 
zurückzudrängen. 

Um es - das sei mir gestattet - philosophisch auszudrücken: 
Die Menschheit benötigt einen neuen Evolutionstyp, wo nicht 
mehr auf Kosten der Natur gewirtschaftet wird, sondern der 
Stoffwechsel der Gattung Mensch mit der Natur rationell, natur-
schonend, menschenwürdig und vorsorglich gestaltet wird. 

Der bisherige sogenannte reale Sozialismus wie auch die kapi-
talistische Marktwirtschaft bzw. gegenwärtige Weltwirtschafts-
ordnung verkörpern diesen neuen Typ der Evolution nicht. Wird 
die Evolution dem Zufall und dem freien Spiel der Kräfte des 
Marktes überlassen, so führen Konkurrenz und Marktgesetze zu 
irreversibler Zerstörung der Biosphäre. Um überlebensfähig zu 
sein, bedarf die Menschheit einer Marktwirtschaft, wo die natio-
nalen und internationalen Umweltstandards für die Wirtschafts-
tätigkeit und den individuellen Konsum durch nationale und in-
ternationale Umweltkontrolle, durch vorsorgendes Umwelt-
recht die ökologische Sicherheit erzwungen wird. 

Das jetzt der Volkskammer vorliegende Umweltrahmengesetz 
zielt in diese Richtung. Die PDS unterstützt deshalb die Be-
schlüsse der Regierung der DDR und der Bundesrepublik, mit 
diesem Gesetz einen wichtigen Schritt zur deutsch-deutschen 
Umweltunion zu gehen. 

Allerdings müssen wir darauf verweisen, daß dieses Gesetz 
vor allem den technischen Umweltschutz regelt. Gewisse tech-
nokratische Züge sind unverkennbar. Nach unserer Auffassung 
hätte z. B. die Umweltbildung als Zukunftsaufgabe, als Frage der 
Verantwortung für die Zukunft, wie auch die Informations-
pflicht des Staates bzw. zukünftiger Länder, den Bürgern Um-
weltdaten und deren Interpretation für jeweilige Territorien zu 
liefern, gesetzlich verankert werden müssen. 

Der Bezug zum Bürger würde durchgängig deutlicher, wenn 
man z. B. folgende Problemkreise mit behandelt hätte: 

Erstens den Problemkreis Umwelt, Arbeit und soziale Gebor-
genheit. 

(Gelächter bei der SPD) 

Wir wissen : Unterlassener Umweltschutz ist teuer und gefähr-
det die Umwelt. Die Arbeitshygieniker der DDR haben klare 
Aussagen getroffen über die Belastung auch der Gesundheit. 
Unklar ist allerdings, wo zukünftig die Arbeitshygiene ihren 
Platz bei uns finden soll. Notwendige Investitionen zur Um-
weltsanierung und Vermeidung zukünftiger Umweltbelastun-
gen erfordern nicht nur den ökonomischen und technologischen 
Strukturwandel, sondern eben auch Sozialprogramme, Arbeits-
beschaffungsprogramme, regionale Beschaffungsprogramme. 



Hierzu hätte das Umweltrahmengesetz prinzipielle Aussagen 
machen können, denn es geht nicht nur um die Umwelt an sich, 
sondern um menschenwürdige, sozial sichere, schöne, saubere 
Umwelt. 

Zweitens. Die historisch neuen Dimensionen der Raum-Zeit-
Strukturen von Umweltbelastung, die äußerst komplexen, Ursa-
che-Wirkungs-Beziehungen von Umwelteffekten erfordern auf 
Grund zeitlicher Verzögerungen dieser Effekte nationale und 
weltweite Umweltforschungskooperation. In völlig neuer Inten-
sität ist Umweltforschung im zukünftigen Deutschland erfor-
derlich, um durch theoretischen Vorlauf und praktische Maß-
nahmen das Umkippen der Oko-Systeme zu verhindern. 

Dazu gehört z. B. auch die Technologieforschung zur Konver-
sion von militärischen Ausrüstungen. Abrüstung für den Um-
weltschutz ist eine Tendenz, die wir weiter fördern sollten. Ge-
danken dieser Art, also der Förderung von Forschung und For-
schungskooperation, sind im Umweltrahmengesetz nicht ange-
sagt. Es wäre aber wichtig, daß das in Zukunft auch in der gesam-
ten Weiterführung der Problematik im Rahmen der Umwelt-
union geschieht. 

Drittens wurde von der PDS der Antrag im Umweltausschuß 
eingebracht, wenn schon viele Gesetze der Bundesrepublik 
übernommen werden, auch das Gesetz zur Regelung von Fragen 
der Gen-Technik, beschlossen im Bundestag am 29. März 1990, in 
Kraft treten zu lassen. Ich bin der Auffassung, daß wir dieses Ge-
setz auch bei uns sehr schnell behandeln sollten, um es dann hier 
entsprechend zur Wirkung zu bringen. Leider hat der Zeitdruck 
im Umweltausschuß das nicht zugelassen, es in entsprechender 
Weise zu behandeln. 

Wir möchten darauf aufmerksam machen, daß sich die Geset-
ze, die im Umweltrahmengesetz festgeschrieben werden, vor al-
len Dingen auf chemische und physikalische Umweltgefähr-
dung beziehen. 

Mit dem Übergang zur industriellen Biotechnologie auf der 
Grundlage gentechnisch veränderter Lebewesen, insbesondere 
in der chemischen und Pharmaindustrie, besteht in der DDR ein-
deutig gesetzlicher Regelungsbedarf. Es gibt kein Gentechnik-
Gesetz in der DDR. Das Gentechnik-Gesetz der Bundesrepublik 
müßte sehr schnell bei uns kommen, um die biologische Sicher-
heit zu gewährleisten, die Risiken gentechnischer Arbeit zu For-
schungszwecken und gewerblichen Zwecken zu reduzieren. 

Es ist aus unserer Sicht unverständlich, warum bei der Kon-
zeption des Rahmengesetzes diese Problematik nicht berück-
sichtigt wurde. Im Umweltausschuß wurde uns gesagt, daß dazu 
erst im Herbst verhandelt werden könne, da jetzt die Bundes-
tagsabgeordneten in den Urlaub gehen. Wir sind der Auffas-
sung, daß das keine Argumentation ist, sondern daß noch im Juli 
dazu ein Standpunkt zu beziehen wäre. Wir möchten der Regie-
rung empfehlen, das Gentechnik-Gesetz der Bundesrepublik auf 
seine Einführbarkeit in der DDR zu überprüfen und es noch im 
Juli in die Volkskammer einzubringen. Wir stimmen dem Rah-
mengesetz zu. 

(Beifall bei der PDS) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Ich danke Herrn Professor Hegewald. Es schließt sich an für 
die Fraktion der DSU Frau Abgeordnete Schneider. 

Frau Schneider für die Fraktion der DSU: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Mit dem jetzt in 
diesem Hohen Haus zur 2. Lesung anstehenden Umweltrahmen-
gesetz, das uns im Verein mit der Wirtschafts-, Währungs- und 
Sozialunion zu einer Umweltunion mit der Bundesrepublik füh-
ren wird, wird dem angesichts der besorgniserregenden ökologi-
schen Situation auf dem Territorium der bisherigen DDR beste-
henden sofortigen Handlungsbedarf Rechnung getragen. Damit 
wird ein Zustand beendet, der auf Grund dessen, daß es in der 

DDR 40 Jahre lang keine Umweltvorsorgepolitik gab, die Vor-
aussetzungen für die Gesunderhaltung der hier lebenden Men-
schen, für die Existenz unserer natürlicher Umwelt und für den 
Erhalt unserer gebauten Umwelt untergraben hat. 

Mit dem Wirksamwerden dieses Gesetzes wird die DDR aufhö-
ren, ein Umwelt-Billigland zu sein. Es spricht für dieses Gesetz, 
und es wird von uns begrüßt, daß der mit der 1. Lesung vorgeleg-
te Entwurf nach umfangreicher und detaillierter Erörterung un-
ter Hinzuziehung zahlreicher Experten existentielle Inhaltsver-
änderungen und Diskussionen nicht erfahren hat und daß das 
Gesamtobjekt Umweltunion mit 1. 7. 1990 niemals zur Disposi-
tion stand. 

Denn es wird mit dem Umweltrahmengesetz und der Umwelt-
union ein Umweltrecht bei uns eingeführt, das auf modernstem 
technischen Stand basiert und einen für europäische Verhältnis-
se beispielgebenden Standard ausweist. 

Bezüglich Komplexität der juristischen, technischen und wirt-
schaftlichen Zusammenhänge stellt es wohl derzeit eine optima-
le Lösung dar. 

Grundlage für einen effizienten Schutz unserer Umwelt bildet 
jedoch zur Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel ei-
ne funktionierende leistungsfähige Wirtschaft. Es ist daher be-
sonders zu begrüßen, daß Investitionshemmnisse durch dieses 
Gesetz nicht aufgebaut werden, siehe Artikel 1 § 3; denn Neuin-
vestitionen nach modernstem technischen Standard dürfen in 
unserer jetzigen Situation keinesfalls verhindert werden, auch 
nicht in immisionsmäßig augenblicklich überlasteten Gebieten, 
natürlich unter der Maßgabe, daß die Gesamtimmission wäh-
rend einer Übergangsfrist abgesenkt wird, um aus diesen jetzt 
stark belasteten Territorien nicht auch noch strukturschwache 
Gebiete entstehen zu lassen. 

Wir möchten noch einmal das Gesetzeswerk hinsichtlich 
Gleichzeitigkeit der Einführung der wichtigsten bundesdeut-
schen Umweltgesetze bei uns loben. Wir halten diese Verfah-
rensweise für äußerst wichtig, da sie im Gegensatz zu einem Ver-
fahren über punktuelle Lösung verhindert, daß im Austausch 
mit der Beseitigung eines Umweltproblems ein anderes ent-
steht. 

Großer Anstrengungen bedarf es wohl hinsichtlich des Voll-
zugs. Voraussetzung für den Vollzug ist erst einmal eine umfas-
sende Information und Schulung aller Beteiligten, Vertreter der 
Wirtschaft, Kommunen und Behörden und nicht zuletzt der Bür-
ger. 

Als wesentliche Unterstützung für den Vollzug muß wohl auch 
die Amtshilfe aus der Bundesrepublik angesehen werden. 

Das Umweltrahmengesetz fordert auch von uns einen raschen 
Aufbau einer modernen Umweltschutzindustrie. Dies beson-
ders, aber auch die mit den Gesetzen angestrebte Sanierung von 
stark belasteten Gebieten sowie der Abbau der bestehenden Alt-
lasten und Altstandorte, der Aufbau von Kontroll- und Meßnet-
zen mit entsprechenden Anlagen schaffen Arbeitsplätze. 

Dies stellt sowohl eine Herausforderung als auch eine Mög-
lichkeit insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen dar. 

Bezüglich einer dem jeweiligen technischen Standard ange-
paßten Weiterentwicklung der Umweltgesetzgebung ist ent-
sprechend Artikel 16 Abs. 4 des Staatsvertrages zu verfahren, um 
das angestrebte Ziel, spätestens bis zum Jahr 2000 das bestehen-
de Umweltgefälle zwischen beiden Teilen Deutschlands auf ei-
nem hohen umweltpolitischen Niveau ausgeglichen zu haben, 
erreichen zu können. 

Das planmäßige Inkraftsetzen des Umweltrahmengesetzes 
samt Beginn der Umweltunion zwischen beiden Teilen Deutsch-
lands per 1. 7. 1990 ist die einzige Möglichkeit, die katastrophale 
ökologische Situation auf dem Gebiet der bisherigen DDR 
schnell und grundlegend zu beseitigen. 

(Vereinzelt Beifall, vor allem bei DSU) 



Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Danke schön. Als letzter in der Aussprache der Fraktionen 
folgt für die Fraktion Die Liberalen der Abgeordnete Gerry Kley. 

Kley für die Fraktion Die Liberalen: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte nur 
kurz dazu sprechen, in was für einer Situation wir uns im Um-
weltausschuß befinden. Normalerweise ist es doch so, daß eine 
ordentliche Industrie existiert, eine gesunde Wirtschaft, daß der 
Umweltschutz in der Lage ist, alle Voraussetzungen unter den 
industriellen Bedingungen zu sichern. Für uns ist die Situation 
aber so, daß wir Investitionen ermöglichen und gleichzeitig da-
für sorgen müssen, daß diese Investitionen nicht auf Kosten der 
Umwelt gehen. Es war also für alle Beteiligten schwierig, dazu 
einen Konsens zu finden. In diesem Umweltrahmengesetz ist lei-
der nur der technische Umweltschutz exakt geregelt, wie meine 
Vorredner schon sagten. Auf den eigentlichen Naturschutzteil 
wurde nicht direkt eingegangen. Es wurde dort ein Rahmenge-
setz übernommen, was die Ausführung den Ländern dann auf-
gibt. Das heißt, mit diesem Umweltrahmengesetz geben wir 
gleichzeitig den Ländern die Aufgabe, für den Naturschutz zu 
sorgen, und wir beauftragen jetzt schon die zukünftigen 
Minister, alles Mögliche zu tun. In diesem Zusammenhang emp-
fiehlt die Fraktion der Liberalen natürlich auch, das Programm 
ihres liberalen Professors Suckow gründlich durchzulesen, der 
mit seinen zweiten Vorschlägen bis zu 25 % der Fläche unseres 
Landes unter Naturschutz stellen wollte und dabei sehr fundiert 
einige Gebiete ausgewiesen hat. 

(Beifall bei SPD, PDS und Liberalen) 

Wir dürfen natürlich den Umweltschutz nicht nur als Feind 
des Industriellen sehen. Er stellt eine große Herausforderung 
vor allem für Klein- und Mittelunternehmen dar, und die Indu-
strie ist nicht abgeneigt, wenn es um Umweltschutzanforderun-
gen geht; denn bringen diese nicht zugleich die Industrie in 
Innovationszwang und schaffen neue Arbeitsgebiete? Umwelt-
schutz schafft nämlich Arbeitsplätze, meine Damen und Herren! 

(Beifall bei SPD, Bündnis 90/Grüne, PDS und Liberalen) 

Wir dürfen bei der Betrachtung der Umweltverschmutzung 
nicht immer von dem ausgehen, was wir gerade sehen, ob es nun 
die dicke Luft ist, ob es die schmutzigen Gewässer sind oder ähn-
liches. Wir müssen auch die langfristige genetische Bürde se-
hen, die wir uns damit aufhalsen. Wir setzen Mutationen in un-
ser Erbgut, auf das wir keinen Einfluß haben. Das heißt, was wir 
heute versäumen, müssen unsere Kinder und Enkel ausbaden. 

Ich möchte noch auf einige Anregungen meiner Vorredner 
eingehen. Herr Prof. Hegewald wies darauf hin, daß das Gen-
technikgesetz bei uns eingeführt werden soll. Ich kann ihm da 
nur zustimmen. Für die genetische Forschung bei uns ist das 
wahrscheinlich nicht in dem Maße relevant, da unsere Wissen-
schaftler und Forscher schon immer ein hohes Verantwortungs-
gefühl besaßen und entsprechende Regelungen einhielten. Aber 
wie sieht es derzeit in unserer Industrie aus? Wir haben einige 
Investruinen, die auf biotechnologischem Gebiet arbeiten wol-
len, und bei ihnen sieht es ganz schlecht mit der Einhaltung der 
sicherheitstechnischen Bestimmungen aus. Ich bin dafür, das 
Gentechnikgesetz schnellstmöglich zu übernehmen, und ich 
werde es auch zusammen mit Prof. Hegewald im Ausschuß 
gründlich zur Diskussion stellen. 

Auf den SPD-Antrag ist anscheinend keiner meiner Vorredner 
eingegangen. Ich weiß nun nicht, ob das ein Versäumnis war, 
oder ob diesem Antrag nicht die entsprechende Wichtigkeit bei-
gemessen wurde. Es ist notwendig, genau abzuklären, welche 
Folgen das hat. Es ist ein rein ökonomischer Antrag meiner Mei-
nung nach. Das heißt, es geht darum: Wer übernimmt die Kosten 
für die Altlastensanierung, und wer zieht den Gewinn aus dieser 
Sanierung? Ich bitte Sie, das bei Ihrer Entscheidung zu berück-
sichtigen. 

(Beifall bei Liberalen und PDS) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr.  Schmieder:  

Danke schön, Abgeordneter Kley. Damit haben alle Fraktionen 
gesprochen. Es liegt ein Geschäftsordnungsantrag vor, bitte 
sehr. 

(Zuruf von der SPD: Die Fraktion der SPD hat hierzu einen Zu-
satzantrag eingebracht. Wir bitten darum, eine Stellungnahme 
zu diesem Zusatzantrag abgeben zu dürfen.) 

Das ist angenommen. Aber als letzter in der Aussprache zum 
Umweltrahmengesetz hat Minister Steinberg für eine Erklärung 
um das Wort gebeten. Das würde ich vorziehen wollen. Dann 
können Sie Ihre Erklärung abgeben. - Bitte schön. 

Prof. Dr. Steinberg, Minister für Umwelt, Naturschutz, 
Energie und Reaktorsicherheit: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Nach 
der Debatte in der 1. Lesung zu dem Entwurf des Umweltrah-
mengesetzes fanden ja in einer Reihe von Ausschüssen und be-
sonders im zuständigen Ausschuß für Umwelt, Naturschutz, 
Energie und Reaktorschutz noch eingehende Diskussionen und 
Gespräche auch zwischen den einzelnen Fraktionen statt. Ich 
freue mich, daß die Diskussionen und Beratungen mit dem Er-
gebnis beendet werden konnten, daß das Umweltrahmengesetz 
ab 1. Juli in Kraft gesetzt werden kann. Damit wird eine erfreuli-
che Situation geschaffen, daß nämlich zugleich mit der Einfüh-
rung der Wirtschaftsunion auch die Umweltunion beginnt. 

Von den Abgeordneten wurden neben der grundsätzlichen Zu-
stimmung zum Gesetzentwurf auch eine Reihe sehr wertvoller 
Vorschläge unterbreitet. Hierdurch sowie durch die Mitwirkung 
der beauftragten Ausschüsse wurde nach meiner Meinung 
durchaus eine Verbesserung des Entwurfs des Umweltrahmen-
gesetzes erreicht. 

Die wesentlichen Verbesserungen sind teilweise von den Aus-
schußvorsitzenden und auch von anderen schon erwähnt wor-
den. Ich möchte noch hinzufügen: die Aufnahme sozialer Aspek-
te in die Behandlung von Altanlagen nach dem Bundesinvesti-
tionsschutzgesetz, die Neuformulierung der Übernahme von 
Außerkrafttreten von Vorschriften für kerntechnische Sicher-
heit und Strahlenschutz, begründet durch die Tatsache, daß mit 
dem bereits verabschiedeten Mantelgesetz das Atomgesetz der 
BRD in der DDR bereits in Kraft gesetzt wurde, ferner die Rege-
lung der Staatshaftung bei Schadenersatzverpflichtungen bei 
nuklearen Unfällen, das Gebot der Verwertung nicht vermeidba-
rer Abfälle. Die Naturschutzregelungen der DDR, für die bisher 
in der Bundesrepublik noch gar keine Alternative gibt, werden 
zum Teil beibehalten. Die Vorschriften des Bundesnaturschutz-
gesetzes bei der Anerkennung von Verbänden werden sinnge-
mäß angewendet. Die Ermächtigung des Ministerrates zur Ver-
kürzung von Anwendungsfristen für besondere Schadstoffe, wie 
Asbest, PCB, Vinylchlorid und weitere, und auch, daß mit der zu-
sätzlichen Aufnahme des Hohe-See-Einbringungsgesetzes in 
das Umweltrahmengesetz Versuche vereitelt werden, über Hä-
fen der DDR eventuell eine Verklappung von Schadstoffen in 
den Meeren vorzunehmen. Gemäß einer Festlegung - und damit 
möchte ich auf die vergangene Diskussion noch einmal einge-
hen - der deutsch-deutschen gemeinsamen Umweltkommission 
wird gegenwärtig daran gearbeitet, weitere Vorschriften der 
Bundesrepublik zu übernehmen. Das betrifft u. a. das Düngemit-
telgesetz, das Pflanzenschutzgesetz, das soeben auch wieder dis-
kutierte Gentechnikgesetz und auch das Gesetz zum Schutz ge-
gen Fluglärm. 

Im Ministerium für Umwelt, Naturschutz, Energie und Reak-
torsicherheit wird gegenwärtig an eigenen Regelungen zur Fest-
setzung von Naturparks, von Biosphärenreservaten, von Natur-
schutzgebieten und Landschaftsschutzgebieten gearbeitet. Ich 
möchte in dem Zusammenhang erwähnen, daß wesentliche Tei-
le des Programms, das Herr Professor Suckow angearbeitet hat, 
fortgeführt werden. Um auf eine Anfrage des Abgeordneten Je-
len einzugehen, möchte ich Ihnen sagen, daß wir für das zwei-
te Halbjahr Aufbauleitungen für zunächst sechs Biosphärenre-
servate vorgesehen haben, fünf Nationalparks und weitere zehn 



Naturschutzparks mit insgesamt 181 Planstellen, für die ent-
sprechende Mittel im zweiten Halbjahr in Höhe von 11 Mio Mark 
bereitzustellen sind. 

(Vereinzelt Beifall) 

Mein Ministerium arbeitet weiter an einer Vorlage für den 
Ministerrat für eine Verordnung zur Bepfandung von Einweg-
verpackungen - dieser Entwurf ist fast fertig -, 

(vereinzelt Beifall) 

zu wirksameren Deponiepreisen und auch zu entsprechenden 
Zuständigkeitsregelungen, vor allem, bis wir die Länder bei uns 
gebildet haben. 

Abschließend möchte ich sagen, daß mit den gegenwärtig er-
reichten Stand zunächst ein gewisses Optimum für die Arbeit 
der Vollzugsbehörden erreicht wurde, daß also die Umweltunion 
so schnell wie möglich mit der Bundesrepublik verwirklich wer-
den kann. Es geht nun darum, gemeinsam auch die Bedingun-
gen zu schaffen, damit dieses neue Umweltrecht in die Praxis 
umgesetzt werden kann. Ich habe wiederholt darauf hingewie-
sen, daß mein Haus engagiert dazu beitragen wird, daß die 
neuen Bestimmungen den Mitarbeitern bei den unteren Um-
weltbehörden, den Landkreisen und den kreisfreien Städten zu-
gänglich, verständlich und auch handhabbar gemacht werden. 
Dafür wird es Schulungsveranstaltungen geben. Beim Vollzug 
wird es von seiten der Umweltbehörden der Bundesrepublik 
Deutschland Amtshilfe geben. 

Ich möchte zum Schluß auch allen Mitarbeitern, die dazu bei-
getragen haben, dieses sehr umfangreiche Gesetzeswerk - es ist 
ein Werk von etwa 2 500 Seiten - in so kurzer Zeit gemeinsam mit 
beratenden Kollegen aus dem Bundesumweltministerium zu er-
arbeiten, meinem Kollegen, Herrn Töpfer, und auch - und das 
wirklich nicht als Höflichkeitsfloskel - den Abgeordneten des 
Umweltausschusses der Volkskammer ganz herzlich danken. 

Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung zu diesem Gesetz. 

(Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön, Herr Minister Steinberg. Ich bitte jetzt den Ver-
treter der Fraktion CDU/DA, die Erklärung zum Änderungsan-
trag der Fraktion der SPD abzugeben. 

Dr. B e c h s t e i n für die Fraktion CDU/DA: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Antrag der 
SPD besteht aus zwei Sätzen. Zunächst zum Satz 1: Wir haben 
bei der Behandlung des Gesetzes vorausgesetzt, daß die Interes-
sen der Allgemeinheit die Interessen des Umweltschutzes ein-
schließen. Wir sind selbstverständlich gern bereit, diese Zweifel 
auszuräumen, und wir freuen uns, daß Ihnen dazu noch etwas 
eingefallen ist, und stimmen diesem ersten Satz zu. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich lese diesen ersten Satz noch einmal vor. Er heißt dann: 

„Eine Freistellung kann erfolgen, wenn dies unter Abwä-
gung der Interessen des Erwerbers, der Allgemeinheit und 
des Umweltschutzes geboten ist." 

Jetzt zum Satz zwei. Damit verhält es sich etwas anders. Der In-
halt, der hier angeboten wird, wurde im Ausschuß bereits mehr-
heitlich abgewiesen. Ich möchte die Gründe dafür noch einmal 
darlegen, damit Sie auch informiert sind, warum. Ich lese den 
Satz noch einmal vor. Er lautet: 

„Der freigestellte Erwerber hat Maßnahmen der Erfassung, 
Gefährdungsabschätzung und der Sanierung entschädi-
gungslos zu dulden und den auf Grund der Sanierung einge-
tretenen Wertzuwachs auszugleichen." 

(Beifall bei Bündnis 90/Grüne und SPD) 

Dazu erstens: Die Freistellung von der Sanierung übernom-
mener Altlasten ist notwendiger Bestandteil der Wirtschaftspoli-
tik der Regierung. Sie wissen das. Diese Politik zielt darauf ab, 
gemäß dem Verursacherprinzip, zu dem sich auch Ihre Fraktio-
nen bekennen, zunächst den Staat als Träger des Volkseigen-
tums für die von ihm verschuldeten Altlasten haftbar zu machen. 
Dieses Prinzip gilt. Die Freistellung ist Voraussetzung und An-
reiz für Investoren, in diesem für unser Land wichtigen Anlauf-
zeitraum Kapital einzubringen und damit Arbeitsplätze zu 
schaffen. 

Zweitens: Den Erfordernissen des Umweltschutzes wird da-
durch Rechnung getragen, daß eine Freistellung von der Alt-
lastensanierung nicht durchgängig, sondern nur auf Antrag, 
und zwar begrenzt bis 31.12., individuell erteilt wird. Diese Frei-
stellung erfolgt durch das Ministerium für Umweltschutz, Na-
turschutz, Energie und Reaktorsicherheit und gewährleistet da-
mit eine Kompetenz in der Sachentscheidung. 

Drittens: Es ist für den Erwerber altlastbehafteter Anlagen 
unzumutbar, Maßnahmen der Erfassung, Gefährdungsabschät-
zung und Sanierung entschädigungslos dulden zu müssen. Die-
ser Vorschlag verstößt gegen den verfassungsrechtlichen garan-
tierten Schutz des Eigentums. Solche Maßnahmen müssen, 
wenn sie notwendig sind, mit dem Eigentümer vereinbart wer-
den, und das kann geschehen im Rahmen der Erteilung der Frei-
stellung von der Altlastensanierung durch das Ministerium. 
Deshalb ist diese Form im Gesetz enthalten. 

Und viertens noch ein Wort zum Wertausgleich: Eine Werter-
höhung erfordert Aufwendungen. Werden diese Aufwendungen 
vom Eigentümer selbst erbracht, kann man ihn die dadurch er-
reichte Wertsteigerung nicht noch einmal bezahlen lassen. Im 
anderen Falle gilt unabhängig von diesem Gesetz die Bestim-
mung des Artikels 9 Abs. 4 des Staatsvertrages, der eine Nachbe-
wertung nach einem Zeitraum von 5 Jahren ohnehin vorsieht. 

Wir empfehlen, von diesem Antrag der SPD den ersten Satz 
anzunehmen und den zweiten abzulehnen. - Danke schön. 

(Beifall bei CDU/DA, DSU und Die Liberalen) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Danke schön für die Erklärung der CDU/DA-Fraktion. Eigent-
lich ist es laut unserer vorläufigen Geschäftsordnung so, daß zu 
einer Erklärung keine Anfragen möglich sind. Ich würde aber 
trotzdem in diesem Falle, wenn Sie einverstanden sind, hier eine 
Ausnahme gestatten. 

Jauch (SPD): 

Stimmen Sie mir zu, daß mit diesem Satz nicht gesagt wird, daß 
der Investor für die Sanierung verantwortlich ist? Dieser Ein-
druck wurde ja jetzt hier vermittelt. Es entstehen, was die Sanie-
rung betrifft, dem Erwerber solcher Anlagen keine Kosten. Es 
geht lediglich darum, daß der auf Grund der Sanierungsmaßnah-
men durch den Staat erreichte Wertzuwachs nicht zum Spekula-
tionsobjekt des Erwerbers wird. 

Das heißt, dieser Wertzuwachs muß dem Staat zugute kommen. 
(... , CDU/DA: Sie nehmen mit diesem Satz dem Eigentümer 

seine Eigentumsrechte!) 

Eigentumsrechte werden durch das Zivilgesetz gesichert, 
nicht durch diesen Paragraphen. 

Dr. Bechstein (CDU/DA): 

Sie können doch nicht verlangen, daß der Eigentümer einer 
Altanlage ohne sein Einverständnis hereingezogen wird in Maß-
nahmen der Sanierung der abzuschätzenden Gefährdung und 
Erfassung, wenn ihm das nicht möglich ist. Sie können damit 
einen ganzen Produktionsbetrieb stillegen, und er muß sich 
dann Ihrem Anspruch fügen. Das geht nicht. Man kann diese 



Maßnahmen, die Sie vorschlagen und die richtig sind, nur im 
Einvernehmen treffen. Dafür ist im Prinzip der Freistellungsan-
trag an das Ministerium zu richten, wo dieses Einvernehmen 
hergestellt werden kann, wenn es nötig ist. 

(Stellenweise Beifall) 

Jauch (SPD): 

Dieses Einvernehmen wird durch das Zivilrecht erledigt. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Meine Herren, wenn Sie meine Kompromißbereitschaft so 
weit ausdehnen, daß dies zum Dialog wird, dann muß ich hier 
einschreiten. Danke schön. 

Prof. Dr. Steinberg, Minister für Umwelt, Naturschutz, 
Energie und Reaktorsicherheit: 

Herr Abgeordneter Jauch! Ich möchte Ihre Bedenken ausräu-
men, indem ich Ihnen sage: Die angestrebten und jetzt im Gesetz 
enthaltenen Vorschriften für das Genehmigungsverfahren set-
zen eine Sanierung eines Altlastenstandortes vor erneuter Nut-
zung voraus. Damit ist eine entsprechende Wertung vor Zulas-
sung zum Errichten einer weiteren Anlage an diesem Standort 
schon möglich. 

(Stellenweise Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke, Minister Steinberg, für die Ergänzung. Damit wäre die 
Aussprache abgeschlossen, und wir kommen jetzt zur Beschluß-
fassung. Es liegt der Änderungsantrag der Fraktion der SPD vor. 
Ich würde denken in Bezugnahme auf die Erklärung der Frak-
tion CDU/DA, daß wir die beiden Sätze getrennt abstimmen. Be-
steht damit Einverständnis? - Ich sehe keinen Widerspruch. 

Ich darf den Sachgegenstand noch einmal präzisieren. Es wäre 
in der Drucksache  N.  65 an der Stelle Artikel 1 § 4 Abs. 3 eine Er-
weiterung Abs. 2 vorzunehmen, und zwar der Satz: 

„Eine Freistellung kann erfolgen, wenn dies unter Abwä-
gung der Interessen des Erwerbers und der Allgemeinheit 
geboten ist." 

soll hier ergänzt werden: 

„Eine Freistellung kann erfolgen, wenn dies unter Abwä-
gung der Interessen des Erwerbers, der Allgemeinheit und 
des Umweltschutzes geboten ist." 

Wer mit dieser Änderung einverstanden ist, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Danke schön. Die Gegenprobe. - Stimment-
haltungen? - Bei einer Stimmenthaltung und ohne Gegenstim-
me wäre der erste Satz so abgeändert. 

Wer dem zweiten Satz des Abänderungsantrages der Fraktion 
der SPD zustimmt - ich trage ihn noch einmal vor - : 

„Der freigestellte Erwerber hat Maßnahmen der Erfassung, 
Gefährdungsabschätzung und Sanierung entschädigungs-
los zu dulden und den auf Grund der Sanierung eingetrete-
nen Wertzuwachs auszugleichen", 

den bitte ich um das Handzeichen. - Die Gegenprobe. - Stimm-
enthaltungen? 

Das Abstimmungsergebnis sieht folgendermaßen aus: Für 
den zweiten Satz des Abänderungsantrages der SPD haben 
110 Abgeordnete gestimmt und dagegen 145. Damit ist der zweite 
Satz des Abänderungsvertrages der SPD abgelehnt. 

(Vereinzelt Beifall in der Fraktion CDU/DA) 

Wir kommen damit zur Beschlußempfehlung des Ausschusses 
für Umwelt, Naturschutz, Energie und Reaktorschutz. Wer mit 
der Beschlußempfehlung und der Ergänzung um den ersten 
Satz des Abänderungsantrages der SPD einverstanden ist, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Die Gegenprobe 
bitte. - Stimmenthaltungen? 

Bei 4 Stimmenthaltungen und ohne Gegenstimme wäre der 
Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Natur-
schutz, Energie und Reaktorsicherheit stattgegeben. 

(Beifall, vor allem bei CDU/DA und SPD) 

Meine Damen und Herren, jetzt wäre fast der Fall eingetreten, 
daß wir uns bei der Abarbeitung der Tagesordnung selbst über-
holt hätten. Wir hatten bekanntermaßen den Tagesordnungs-
punkt 17 zurückgestellt, aber er ist gerade rechtzeitig fertig ge-
worden, und ich darf mich an der Stelle ganz herzlich bedanken 
bei den Vertretern des Rechtsausschusses und natürlich auch 
bei den Mitarbeitern der Verwaltung der Volkskammer. 

(Beifall) 

Für unsere Zuschauer zu Hause an den Bildschirmen darf ich 
vielleicht hier erklärend einfügen: Wenn Sie gelegentlich sehen, 
daß hier im Hause einige Plätze frei sind, dann hat das vielfach 
die Ursache darin, daß neben der Plenarsitzung auch noch einige 
Ausschüsse gleichzeitig verhandeln und wir Beschlußempfeh-
lungen erarbeiten. 

(Beifall, vor allem bei CDU/DA und SPD) 

Es schien mir wichtig, daß das noch einmal konstatiert wird, 
denn schlechthin wird von unseren Medien der Eindruck er-
weckt, als wäre das Haus sehr unkonzentriert, und einige Abge-
ordnete würden die ganze Verhandlung sehr lax angehen. 

(Zwischenrufe und Unruhe im Saal) 

Ich hätte mir gewünscht, wir hätten es so stehen lassen. Wir wol-
len die Atmosphäre nicht wieder verkomplizieren. 

Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 17: 

Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses 
Gesetz über den Nachweis der Rechtmäßigkeit des Er-
werbs von Umstellungsguthaben 
(2. Lesung) 
(Drucksache Nr. 111 a). 

(Anhaltende Bewegung im Saal) 

Meine Damen und Herren, es sollte nicht so sein, daß ich mit 
meinem Beitrag die Atmosphäre so weit aufgelockert habe. Ich 
weiß, das Konzentrationsvermögen ist sehr stark angegriffen, 
aber wir haben nur noch wenige Augenblicke auszuharren, so 
daß wir uns noch einmal konzentrieren sollten, damit wir die bei-
den letzten Punkte noch über die Bühne kriegen. 

Das Wort zur Berichterstattung des Rechtsausschusses 
nimmt der Vorsitzende, der Abgeordnete Hacker. 

Hacker, Berichterstatterdes Rechtsausschusses: 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
denke, wir sollten uns jetzt wirklich noch einige Minuten kon-
zentrieren, weil wir mit der Drucksache Nr. 111a eine wichtige 
Gesetzesgrundlage vor wenigen Minuten ausgeteilt bekommen 
haben, die schwerwiegende Entscheidungen beinhaltet, weitrei-
chende Entscheidungen, Entscheidungen, die gegebenenfalls in 
Guthaben von Bürgern der DDR eingreifen. 

Daher haben wir am heutigen Tage im Rahmen einer umfas-
senden Sachverhaltsaufklärung die Ihnen oder uns heute vor-
mittag übergebene Drucksache Nr. 111  im Rechtsausschuß bera-
ten und haben in diese Beratung auch Vertreter des Ministe-
riums der Justiz und des Büros des Ministerpräsidenten einbe- 



zogen. Wir haben im Rahmen der Erörterung einige Nachbesse-
rungen vorgenommen, die dazu dienen und das Ziel erreicht ha-
ben, eine eindeutigere Bestimmung der Rechtslage herbeizu-
führen. 

Der Ausschuß verkennt nicht die Besonderheit des Verfah-
rens, das mit diesem Gesetz geregelt wird. Dieses Verfahren ist 
jedoch der Besonderheit der geschichtlichen Situation geschul-
det, in der wir uns in der DDR befinden. 

In der Hoffnung, daß sich ein deutsches Parlament nie wieder 
mit einem solchen Sachverhalt beschäftigen muß, bringe ich im 
Auftrage des Rechtsausschusses den Gesetzentwurf in 2. Le-
sung ein. 

Der Gesetzentwurf wird vom Rechtsausschuß empfohlen, 
wenn auch nicht einstimmig. Es haben 11 Mitglieder des Rechts-
ausschusses dafür gestimmt, 1 Mitglied hat dagegen gestimmt, 
und eine Stimmenthaltung wurde festgestellt. 

Im vorliegenden Entwurf des Gesetzes über den Nachweis der 
Rechtmäßigkeit des Erwerbs von Umstellungsguthaben werden 
Sie feststellen, daß im Gegensatz zum ersten Entwurf keine 
Präambel mehr enthalten ist. Wir haben im Rahmen der Bera-
tung heute vormittag die Präambel gestrichen, weil wir der Auf-
fassung sind : Es sind in der Präambel recht allgemeine und zum 
Teil unterschiedlich interpretierbare Formulierungen enthal-
ten. Das zum Allgemeinen. Und zum Allgemeinen auch: Wir ha-
ben im Gesetz einige Globalfeststellungen getroffen, die sich an 
mehreren Stellen des Gesetzes wiederfinden. Diese Allgemein-
feststellungen sind gesondert unterstrichen worden. Ich meine, 
wenn ich mich darauf beziehe, den Fall, daß wir z. B. umformu-
liert haben. „Zeitweilige parlamentarische Kommission" ist jetzt 
als „zeitweiliger Sonderausschuß" formuliert worden. Das er-
folgt in Anlehnung an die Geschäftsordnung. Wir haben auch 
den Begriff „Gesamtguthaben" definiert, der als Begriff im Ge-
setz an mehreren Stellen erscheint. Der Inhalt dieses Begriffes 
ist im § 2 näher bestimmt. 

Ich hatte gesagt: Es ging darum, auch die Rechtsstaatlichkeit 
der Vorlage zu verbessern. Dem Anliegen Rechnung tragend, 
haben wir im § 4 nicht den Erwerb von Umstellungsguthaben 
selbst einem Nachweisverfahren unterworfen, sondern wir ha-
ben abgefordert den Nachweis der Rechtmäßigkeit es Erwerbs. 
Diesem Anliegen folgend, haben wir im § 5 Abs. 2 auch die in der 
ersten Vorlage möglicherweise gegebene subjektive Interpreta-
tionsbreite, in welchem Rahmen ein Gesamtguthaben in An-
spruch genommen werden kann, wenn unrechtmäßige Hand-
lungen festgestellt werden, konkreter gefaßt und haben hinein-
gearbeitet, daß gegebenenfalls Teile eines zur Umstellung vor-
gesehenen Vermögens in Anspruch genommen werden können. 
Ich verweise auf § 5 Abs. 2. Eine entsprechende Präzisierung 
wurde auch in § 6 Abs. 5 vorgenommen. 

Ebenso notwendig war eine Korrektur des § 5 Abs. 3. Hier war 
zu berücksichtigen, daß für den Fall, daß der Verdacht einer 
Straftat besteht, ein besonderes Verfahren der Einbeziehung der 
Strafverfolgungsbehörde notwendig ist. Es war insofern im § 5 
Abs. 3 ein Verweis auf den Abs. 4 nötig, der dieses betreffende 
Verfahren regelt. 

Im Interesse der Rechtsstaatlichkeit und der Berücksichti-
gung der Interessen der betroffenen Bürger war im Gesetz ein 
Rechtsmittel vorzusehen, im § 6 Abs. 1 geregelt, und es war auch 
- das ist so eingearbeitet worden - eine Fristenregelung notwen-
dig. Innerhalb dieser Frist hat das Präsidium der Volkskammer 
über eine Beschwerde von Bürgern, die sich gegen eine Ent-
scheidung des parlamentarischen Sonderausschusses wenden, 
die endgültige Entscheidung zu treffen. 

Das sind im wesentlichen die Änderungen, die im Rechtsaus-
schuß beraten und entschieden worden sind. 

Ich möchte mich abschließend an das Präsidium der Volks-
kammer wenden und darauf verweisen, daß noch heute der par-
lamentarische Sonderausschuß durch die Fraktionen der Volk-
kammer benannt werden muß, und zwar deshalb, weil gemäß § 3 
Abs. 2 das Verlangen auf Nachweis der Rechtmäßigkeit des Er-
werbs von Umstellungsguthaben bis zum 8.7.1990 zu stellen ist. 

Der 8. Juli 1990 liegt in der nächsten Woche, und insofern be-
steht hier dringender Handlungsbedarf. Nach der paritätischen 
Zusammensetzung würde sich dieses Gremium, das aus 21 Per-
sonen besteht, geregelt im § 1, zusammenzusetzen haben aus 
7 Vertretern der Fraktion CDU/DA, 4 Vertretern der SPD-Frak-
tion, 3 Vertretern der Fraktion der PDS, jeweils 2 Vertretern der 
Fraktionen der DSU, Die Liberalen, Bündnis 90/Grüne und ei-
nem Vertreter der Fraktion DBD/DFD. Ich bitte, das entspre-
chend zu veranlassen. - Schönen Dank. 

Entschuldigung. Ich muß natürlich die abschließende Emp-
fehlung noch aussprechen. Der Rechtsausschuß empfiehlt der 
Volkskammer, das Gesetz anzunehmen. 

(Beifall bei der Koalition) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Sind Sie bereit, Herr Abgeordneter, noch auf eine Zwischen-
frage einzugehen? 

(Hacker: Ja, bitte Herr Keller.) 

Dr. Keller (PDS): 

Herr Abgeordneter! Herr Backofen hat im Rechtsausschuß da-
von gesprochen, daß es einen Kreis von etwa 1 000 Personen be-
trifft. Meine Frage ist: Wie kommt man auf eine Zahl? Meine 
zweite Frage ist: Liegt vielleicht schon eine Liste der Betroffe-
nen vor? Meine dritte Frage ist: Welcher Kreis wird damit erfaßt 
werden? 

Hacker: 

Herr Keller! Ich bin gern bereit, darauf zu antworten. Eine 
konkrete Zahl, die davon betroffen ist, ist mir nicht bekannt. 
Wenn ein Abgeordneter hier eine konkrete Zahl nennt, dann 
müßte er selber die Quelle für diese Zahl nennen. Ebenso ist mir 
nicht bekannt, daß eine Liste über Bürger, über Personen exi-
stiert, die diesem Verfahren unterworfen werden. Ich bin der 
Auffassung, daß wir im § 5 einen entsprechenden rechtlich be-
gründeten Weg geregelt haben, unter dessen Einhaltung eine 
rechtsstaatliche Prüfung der Rechtmäßigkeit des Erwerbs von 
Vermögen vorgenommen werden kann. Ich will das auch noch 
einmal für die Zuschauer des Fernsehens erklären. Es handelt 
sich dabei um Fälle, wo der dringende Verdacht besteht, daß das 
zum Umtausch vorgesehene Gesamtguthaben oder aber Teile 
dieses Vermögens durch strafbare Handlungen bzw. ordnungs-
widrige Handlungen erworben wurden oder aber Handlungen 
vorliegen, die einen gröblichen Verstoß gegen die guten Sitten 
darstellen bzw. einen Mißbrauch staatlicher und gesellschaftli-
cher Befugnisse beinhalten oder einer staatlichen oder gesell-
schaftlichen Stellung bzw. Tätigkeit zum Nachteil des Gemein-
wohls erlangt worden sind. 

Ich will hier an der Stelle nicht spekulieren. Ich denke, die Be-
völkerung in der DDR ist sich darüber im klaren, welcher Perso-
nenkreis in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten im Rah-
men dieses ganz konkret festgeschriebenen Rahmens unrecht-
mäßige Verfügung getroffen haben kann. Es wird dem parla-
mentarischen Sonderausschuß obliegen, den Rahmen zu prüfen 
und das Vorliegen entsprechender Handlungen zu prüfen und 
nachzuweisen. Im übrigen sind die Betroffenen, die angefragt 
sind, selber in die Lage versetzt, den Nachweis des ordnungsge-
mäßen Erhaltes des betreffenden Umstellungsvermögens zu be-
weisen. Ich gehe, und darauf hatte ich bereits verwiesen, auch 
davon aus, daß es keine autoritäre Entscheidung ist, sondern in 
den Fällen, wo berechtigte oder auch unberechtigte Zweifel an 
der Richtigkeit der Entscheidung dieses Ausschusses vorgetra-
gen werden, besteht die Möglichkeit eines Nachprüfungsverfah-
ren. 

(Beifall bei der SPD) 



Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Es gibt weitere Zwischenfragen. Wollen Sie nachfragen oder 
eine neue Frage stellen? 

Dr. Keller (PDS): 

Ich will nachfragen. Herr Hacker! Ich danke Ihnen für diese 
Erklärung, der ich völlig zustimme. In dieser Frage gibt es bei 
uns keine Meinungsverschiedenheiten. Ich hatte allerdings ge-
fragt, ob es stimmt, daß Herr Backofen im Ausschuß gesagt hat, 
daß es 1 000 Personen betrifft. Daran anschließend hatte ich zwei 
weitere Fragen gestellt, und darauf hätte ich gern eine Antwort. 

Hacker: 

Herr Keller, ich kann Ihnen jetzt nicht bestätigen, daß Herr 
Backofen konkret 1 000 Personen genannt hat. Sie werden mir 
vielleicht auch einräumen, daß ich mich nicht an jede einzelne 
Erklärung im Rahmen der Ausschußsitzung erinnern kann. Ich 
will das nicht bejahen und nicht verneinen. Wenn Herr Backofen 
bereit ist, darauf zu antworten, dann wird er das sicherlich tun, 
ich sehe, er steht dort schon am Mikrofon. Herr Backofen, viel-
leicht könnten wir das hier unkompliziert regeln. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Moment, Moment, ich darf da vielleicht helfend eingreifen. 
Vom Prinzip her ist es natürlich so, daß die Ausschußsitzungen 
nicht öffentlich sind, deshalb wäre es nicht notwendig, daß wir 
das hier diskutieren. 

(Beifall, vor allem bei den Koalitionsfraktionen) 

Ich habe mich aber vorhin kompromißbereit gezeigt, und ich 
bin bereit, jetzt einen erneuten Kompromiß einzugehen, und 
würde jetzt im ganz konkreten Fall, da Herr Backofen sein Inter-
esse gleichfalls bekundet, jetzt noch eine Ausnahme gestatten. 

(Zwischenbemerkung von der PDS) 

Das ist richtig, aber mit Ihrer Äußerung, die Sie getan haben, 
haben Sie es praktisch im öffentlichen Charakter getan. 

(Zwischenbemerkung von der PDS: Die Fernsehkameras sind 
abgeschaltet. - Zuruf: Es sind aber noch Gäste im Haus.) 

Lange Rede kurzer Sinn. - Bitte schön. 

Backofen (DSU): 

Meine Zwischenfrage wäre daraufhin abgestellt gewesen. 
Und wir haben bestätigen können, daß die Ausschußsitzungen 
in der Regel nicht öffentlich sind, aber da nun einmal eine Zahl 
genannt wurde mit meinem Namen: Herr Hacker, können Sie 
sich erinnern, daß ich eine Zahl genannt habe, tausend, die es 
eventuell in der Kürze der Zeit zu bearbeitende Fälle geben 
könnte. Nichts anderes war da gesagt. 

Hacker: 

Also, Herr Backofen, ich möcht mich hier nicht auf irgendwel-
che spekulativen Zahlen und Dinge verlassen. Ich kann dazu kei-
ne konkrete Bestätigung geben. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Die Antwort war völlig ausreichend, würde ich denken. - Es 
gibt noch eine Zwischenfrage. Bitte schön. 

Fiedler (CDU/DA) : 

Kollege Hacker, ich nehme an, Sie haben sich versprochen. Bei 
diesem Sonderausschuß müssen von der CDU 9 Mitglieder dabei 
sein. Sie sagten 7. 

Hacker: 

Ich denke, ich habe mich nicht versprochen, Herr Kollege 
Fiedler. Ich habe mich sachkundig gemacht und einen Vertreter 
des Präsidiums befragt. 

(Zwischenbemerkung: Das kann nicht stimmen.) 

Ich schlage folgendes vor: Die Parlamentarischen Geschäfts-
führer sollten sich zu diesem Modus verständigen. Mir wurde 
diese Quotierung gesagt, und aus der Addition der Zahlen, die 
ich vorgetragen habe, ergibt sich die Zusammensetzung mit 
21 Mitgliedern des Ausschusses. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Die Modalitäten bei der Zusammensetzung der Ausschüsse 
sind eindeutig klar. Wir machen das nach Schepers, und genauso 
wurde auch hier verfahren. Wenn das jetzt unkorrekt ist, dann 
wird das präzisiert. - Es gibt aber noch eine Anfrage. Bitte schön. 

Frau Dr. Scholz (PDS): 

Ich habe noch eine Frage zum Besch Nerdeverfahen. Meinen 
Sie, daß es zweckmäßig ist, daß sich ein Betroffener bei der Kom-
mission beschweren kann, die auch die Entscheidung getroffen 
hat? Und meinen Sie nicht, daß es eine Überschreitung der Korn-
petenz des Präsidiums darstellt, wenn das Präsidium die  endgül-
tige Entscheidung trifft? Ich denke, hier ist keine Gewaltentei-
lung mehr gegeben zwischen Exekutive und Legislative. 

(Beifall bei der PDS) 

Hacker (SPD): 

Frau Abgeordnete Dr. Scholz, ich habe mir die gleiche Frage 
auch vorgelegt, ob es richtig ist, daß die Institution, die ja die er-
ste Entscheidung trifft, über die endgültige Entscheidung noch 
mal befinden soll, nicht endgültig, aber noch mal befinden soll. 
Ich habe mich im Ausschuß von den Argumenten überzeugen 
lassen: Es ist ja keine endgültige Entscheidung, die die Kommis-
sion im Beschwerdewege fällt. In dem Fall, wo der Beschwerde 
nicht gefolgt wird, würde automatisch die Beschwerde weiterge-
geben werden an das Präsidium der Volkskammer. Und dort 
würde gesichert sein, daß ein unabhängiges Gremium dann über 
die erste Entscheidung befinden würde. 

(Zwischenbemerkung) 

Na, man kann es sehen, wie man will, aber es ist doch damit die 
Einbeziehung einer am ersten Verfahren nicht beteiligten Insti-
tution gesichert, d. h., Präsidium der Volkskammer. 

Und zu Ihrer Frage: Legislative oder Exekutive? Normaler-
weise müßte über einen solchen Sachverhalt ein Verfassungsge-
richt entscheiden. Das haben wir nicht. 

(Zwischenruf) 

Das haben wir nicht, Frau Wegener. - Ich denke, es ist ein 
rechtsstaatliches Verfahren, wenn das Parlament, das vom Volk 
gewählt ist, einen entsprechenden Auftrag an das Präsidium er-
teilt. Und wir haben ja im Rahmen des Plenums die Möglichkeit, 
diesen Auftrag zu erteilen oder nicht. 

(Beifall bei den Koalitionsfraktionen) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön, Abgeordneter Hacker für das Einbringen der 
Beschlußempfehlung. Wir kommen damit zur Abstimmung über 
die Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses. Wer dem Ge-
setz über den Nachweis der Rechtmäßigkeit des Erwerbs von 
Umstellungsguthaben, verzeichnet in der Drucksache 111 a, 



seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Danke schön. Die Gegenprobe bitte. - Stimmenthaltungen? 

(Gelächter bei CDU/DA - Beifall bei der SPD) 

Bei einigen Stimmenthaltungen ist dieses Gesetz ohne Gegen-
stimme beschlossen. 

Ein Vertreter der PDS wünscht eine Erklärung zum Abstim-
mungsverhalten abzugeben. 

Prof. Dr. Riege für die Fraktion der PDS: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Fraktion der 
PDS hat sich bei der Abstimmung über diesen Gesetzentwurf 
der Stimme enthalten. Dazu habe ich gegenüber der Öffentlich-
keit und dem Parlament im Namen der Fraktion zu erklären: 

Erstens: Wir bekräftigen unseren bereits wiederholt in die-
sem Parlament geäußerten Standpunkt, daß jede Handlung, die 
gegen Recht und Gesetz verstößt - unabhängig davon, durch 
wen und zu welchem Zeitpunkt sie begangen wurde - die rechts-
staatlich gebotene Reaktion erfahren muß. 

Zweitens: Das vorliegende Gesetz ist ein Ausnahmegesetz; 
das wurde auch bestätigt. Es erfüllt nicht die Anforderungen an 
ein rechtsstaatliches Verfahren. 

(Unruhe bei der Koalition) 

Rechtsstaatlichkeit wird nicht erstrebt, sondern ausgeschlos-
sen. Einem Sonderausschuß des Parlaments werden abwei-
chend von dem im Recht der DDR generell geltenden Grundsatz 
exekutive und rechtsprechende Funktionen übertragen. 

Mit der Stellung des Präsidiums der Volkskammer ist es nicht 
zu vereinbaren, wenn ihm die Rolle eines Obersten Gerichts zu-
geschrieben wird. Die getroffene Entscheidung finde ich stark in 
der Nähe eines politischen Strafrechts, das vom Parlament mit 
guten Gründen verurteilt wurde. 

(Beifall bei der PDS - Unverständlicher Zuruf) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Der Tagesordnungspunkt 17 ist damit geschlossen. 

Die Fraktion der Liberalen hat darum gebeten, eine Erklärung 
abgeben zu dürfen. Ich bitte Herrn Abgeordneten von Ryssel, die 
Erklärung abzugeben. 

Von Ryssel für die Fraktion Die Liberalen: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir hatten eigent-
lich gedacht, daß das Präsidium unsere Erklärung an der Stelle 
einordnet, wo der Minister Steinberg noch hier war und es um 
das Umweltrahmengesetz ging. Aber wir haben erst jetzt das 
Wort bekommen, und deshalb bitte ich die Erkläurng abgeben zu 
dürfen. 

Es geht um den gestrigen Punkt - Verkauf von Energieerzeu-
ger- und -verteilungsanlagen. 

Die Fraktion der Liberalen möchte die Abgeordneten des Ho-
hen Hauses informieren, daß heute in der Treuhandanstalt die 
Umwandlung von 40 Energiebetrieben in eine Aktiengesell-
schaft durchgeführt wurde. Die kurzfristige Umwandlung 
wurde auf ausdrückliche Anweisung des Ministers für Umwelt, 
Naturschutz, Energie und Reaktorsicherheit durchgeführt. 

(Proteste) 

Von der Treuhandanstalt abgegebene Zusicherungen, daß 
vorliegende Einzelanträge wie z. B. vom Kraftwerk Boxberg, Ka-
pitalgesellschaften zu gründen, positiv bearbeitet werden, 

wurde damit nicht eingehalten. Die Mitarbeiter des Kraftwerkes 
Boxberg hatten dazu einen Beschluß mit überzeugender Mehr-
heit gefaßt. Der Antrag wurde nach unserer Kenntnis heute von 
einem kurzfristig ernannten Geschäftsführer des Kraftwerkes 
Boxberg zurückgezogen. Wer hat ihn dazu legitimiert? 

(Unruhe im Saal) 

Mit der heutigen Umwandlung wurde die Entflechtung der 
Energiekombinate verhindert. Die Fraktion der Liberalen wer-
tet ein solches vorgehen als Vertrauensbruch. 

(Zurufe : Skandalös!) 

Die Fraktion fordert die Regierung auf, einem Vertragsab-
schluß mit dem westdeutschen EVU erst nach Aufklärung dieser 
Vorgänge zuzustimmen. 

(Beifall bei SPD, Bündnis 90/Grüne, PDS und DBD/DFD) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön. Den Auftrakt Ihrer Rede muß ich allerdings zu-
rückweisen. Es war der Wunsch der Liberalen, ihre Erklärung 
am Schluß der Tagung abzugeben. Zum anderen habe ich nicht 
registriert, was hinter meinem Rücken vorgegangen ist, daß also 
der Minister Steinberg gegangen ist. Ich bitte aber, das nicht mir 
anszulasten. 

Zum Abschluß darf ich noch zwei Mitteilugnen an Sie weiter-
geben. Die für den Dienstag, 3.7.,13.00 Uhr vorgesehene gemein-
same dringliche Sitzung der Ausschüsse für Wirtschaft und Um-
welt, Naturschutz, Energie und Reaktorsicherheit findet wie 
vorgesehen statt. Gegenstand der Beratung ist die Anhörung des 
Amtes für Wettbewerbsschutz und der Ministerien für Wirt-
schaft sowie für Umwelt, Naturschutz, Energie und Reaktorsi-
cherheit zum Vertrag mit westdeutschen Energiefirmen. Die 
Verhandlung ist nicht öffentlich. 

Die zweite Mitteilung: Die Parlamentarischen Geschäftsführer 
treffen sich bitte im Anschluß, um die endgültige Zusammenset-
zung des eben beschlossenen Sonderausschusses festzulegen. 

Meine Damen und Herren! Wir sind damit am Schluß unserer 
heutigen Tagung. Ich berufe die nächste Tagung der Volkskam-
mer - Entschuldigung, noch einen Moment Geduld. Ich bitte, 
noch einmal Platz zu nehmen. Wir haben noch einen Geschäfts-
ordnungsantrag. 

(Zuruf von der CDU/DA-Fraktion: Ich muß Ihnen mitteilen, 
daß dieser Termin - nächster Dienstag - nicht geht.) 

Ich habe nur diese Information weitergegeben, die mir vom 
Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses weitergereicht wor-
den war. 

(Zwischenbemerkung von der CDU/DA-Fraktion: Diese Mit-
teilung ist nicht mit dem Ausschuß abgestimmt. Sie ist uns nicht 
bekannt. Ich muß Ihnen mitteilen, daß die gesamte Mannschaft 
der CDU-Fraktion am Montag und Dienstag auf Exkursion un-
terwegs ist, 

[Heiterkeit und Empörung bei SPD, 
Bündnis 90/Grüne und PDS] 

diesen Termin also nicht wahrnehmen kann. Ich beantrage des-
halb, daß dieser Termin verschoben wird. Man muß uns vorher 
informieren, wir können uns nicht überrumpeln lassen. Das geht 
nicht.) 

Ich bitte darum, Ruhe bewahren und sich noch einmal hinzu-
setzen. 

(Unruhe) 

Das kann doch nicht die Kultur des Parlamentes sein, daß jeder 
geht, wann er denkt. 

Wir haben noch einen Geschäftsordnungsantrag. Bitte sehr. 



Kle y (Die Liberalen): 

Ich finde es empörend, in welcher Art und Weise die CDU-
Fraktion die Arbeit des Ausschusses zu torpedieren versucht. 

(Starker Beifall bei SPD, Bündnis 90/Grüne und PDS) 

Die Wähler haben uns hierher gewählt, damit wir das parla-
mentarische Arbeit machen uns ihre Interessen vertreten und 
nicht, daß wir eine Exkursion durchführen. 

(Beifall bei SPD, Bündnis 90/Grüne, PDS und Liberalen - Unru

-

he, Zwischenrufe) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Ich sehe einen weiteren Antrag zur Geschäftsordnung. 

Zwischenbemerkung aus Fraktion CDU/DA: 

Herr Präsident! Gestatten Sie mir, daß ich die Wogen glätte. Es 
handelt sich offenbar um ein technisches Versehen, und ich be-
kam über die Sekretäre die Mitteilung, diese Termine seien in 
Übereinstimmung gebracht. Es tut mir leid. Ich möchte darum 
bitten, daraus kein Politikum zu machen. Es ist tatsächlich ein 
technisches Versehen. 

Ich muß noch ergänzen : Es handelt sich um die Arbeitsgruppe 
Umwelt der CDU, um 10 Mann, aber es hat keinen Sinn, wenn der 
Ausschuß ohne die Fraktion der CDU tagt. 

(Starke Unruhen) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Das ist sicher korrekt, aber es zeigt eindeutig, wie selbst eine 
Mitteilung zum Problem werden kann, wenn sie nicht abge-
stimmt ist. 

Meine Damen und Herren, ich darf noch einmal ausdrücklich 
um Ruhe bitten. So viel Anstand muß in diesem Hohen Hause 
herrschen. 

Es gibt jetzt zwei Geschäftsordnungsanträge. Einen aus der 
Fraktion der CDU und einen aus der Fraktion der SPD. Der CDU-
Antrag war eher. 

Dr. Dierich (CDU/DA): 

Ich möchte darauf hinweisen, damit die Gemüter sich etwas 
beruhigen, daß wir eine Geschäftsordnung haben, nach der der 
Mittwoch Ausschußtag ist. Ich bitte also, diese Polemik zu las-
sen. Der Montag und Dienstag ist für die Arbeitskreise gedacht. 
Das ist unsere Planung. Ich schlage deshalb vor, daß das am 
Dienstag trotzdem stattfinden kann, aber als eine Art Anhörung 
dieses Amtes, und damit ist es eher denkbar. Aber wir sollten 
nicht an einem Tag eine Veranstaltung plötzlich ansetzen, der 
dafür eigentlich nicht vorgesehen ist. 

Weis (SPD): 

Am gestrigen Tag fand vor der Erklärung des Prof. Steinberg, 
vor der gestrigen zweiten Erklärung des Prof. Steinberg eine Be-
ratung statt, in welcher er sich dazu bereit erklärte, vor der 
Volkskammer zu erklären, ein Vertragsabschluß, wie er uns vor-
gelegt wurde, mit dem bundesdeutschen Energieunternehmen 
würde nicht vor dem 1. oder 2. 7. stattfinden. Die Intension dieser 
Bemerkung, dieser Erklärung, war die kartellrechtliche 

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : Herr Abge-
ordneter Weis! Ich muß Sie auch darauf hinweisen, das ist kein 
Geschäftsordnungsantrag, das wird ein Statement. Über Erklä-
rungen, so wie sie die Fraktion Die Liberalen abgegeben hat, 
kann nicht diskutiert werden.) 

Dann stelle ich hiermit den Antrag an das Präsidium zu prü-
fen, ob wegen der Ungeheuerlichkeit der uns eben zu Ohren ge-
kommenen Verfahrensweise nicht eine Sondersitzung der 
Volkskammer am Montag oder am Dienstag stattzufinden hat, 
damit der Minister seinen Rahmen für Handlungsmöglichkeiten 
von dem Plenum vorgegeben bekommt. 

(Beifall bei SPD und PDS) 

(Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder: Den Antrag 
nehmen wir gern an, aber über die weitere Einordnung lassen 
Sie uns bitte die Freiheit, selbst zu entscheiden.) 

Weil der Minister uns gesagt hat, daß er ab 2. im Urlaub ist, ist 
möglicherweise die Sondersitzung am Wochenende zu machen. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Das Präsidium wird sich vorbehalten, den Sachstand zu prü-
fen. Es gibt einen weiteren Geschäftsordnungsantrag. Bitte 
schön. 

(Zuruf von der PDS: Es ist vielleicht nur eine Ergänzung. Ich 
war als Gast in diesem Umweltausschuß.) 

Es gibt keine Ergänzungen. Es gibt nur Geschäftsordnungsan-
träge. Danke schön. 

Ich darf also damit zum Schluß kommen. Wenn es offensicht-
lich jetzt so ist, daß der Termin, wie vorgesehen war, am 3. 7. 
nicht zu halten ist, dann bitte ich die beiden Vorsitzenden des 
Wirtschaftsausschusses und des Ausschusses für Umwelt, Na-
turschutz, Energie und Reaktorschutz sich zu verständigen und 
einen neuen Termin zu vereinbaren. Das ist offensichtlich er-
folgt. Ich darf Dr. Steinecke nochmals das Wort geben. 

Dr. Steinecke (Die Liberalen): 

Neuer Termin : Kommenden Mittwoch um 15.00 Uhr. 

(Weis, SPD: Ich habe einen Geschäftsordnungsantrag gestellt. 
Darüber ist abzustimmen. Über meinen Geschäftsordnungsan-
trag bitte ich abstimmen zu lassen.) 

(vereinzelt Beifall bei SPD) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Das ist korrekt. Entsprechend der Geschäftsordnung hat man 
so zu verfahren. Ich bitte also, darüber abzustimmen und mit 
dem Heben des Armes das Einverständnis zu bekunden. Wer al-
so dem Antrag des Abgeordneten Weis zustimmt, den bitte ich 
um das Handzeichen. - 

Danke schön. Die Gegenprobe bitte. - 

(Klingelzeichen durch Präsidenten) 

Ich bitte um Ruhe. Die Geschäfte führe ich hier. Bitte, nehmen 
Sie wieder Platz. Wir sind mitten in der Abstimmung. Ich bitte 
um die Gegenprobe. 

(Zuruf : Bitte, worüber wird abgestimmt?) 

Dann konzentrieren Sie sich bitte. Ich hatte vorhin eindeutig 
formuliert und ich bin nicht bereit, das noch einmal zu wiederho-
len. Bitte die Gegenprobe. Wer stimmt dem Antrag nicht zu? 

(Unverständliche Zurufe) 

Dem Antrag des Abgeordneten Weis. 

(Unverständliche Zurufe) 

Ich darf doch davon ausgehen, daß Sie genauso wie ich die 
ganze Zeit im Raum waren, und der Abgeordnete Weis hat den 



Antrag vorgetragen, und ich bin jetzt nicht bereit, den Antrag zu 
wiederholen. 

(Beifall bei SPD und PDS) 

Die Nachfrage nach Stimmenthaltung? - 

(Zuruf von der CDU/DA-Fraktion: Bitte, wiederholen Sie den 
Antrag! Wir haben ihn nicht verstanden.) 

Ich darf dann Herrn Weis bitten, den Antrag noch einmal vor-
zutragen, aber ohne Polemik, bitte, nur sachlich. 

Weis (SPD): 

Ich hatte um die Abstimmung darüber gebeten, das Präsidium 
zu beauftragen, am Wochenende eine Sondersitzung der Volks-
kammer einzuberufen. 

(Zuruf: Am Sonntag. - Zuruf: Am Montag.) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Hier muß ich präzisieren und widersprechen. Sie hatten einge-
tragen die Bitte, daß das Präsidium entscheiden möge, ob eine 
Sondersitzung hier angemessen ist, und nur das habe ich eigent-
lich zur Abstimmung gestellt. 

(Zuruf: Ach so!) 

Also wer dann meiner Formulierung zustimmt, den bitte ich 
um das Handzeichen. 

(Zuruf: Welcher? Wie war der Text? - Weis, SPD: 
Den Urlaubstermin bitte ich zu berücksichtigen bei der 

Entscheidung.) 

Meine Damen und Herren! Ich darf noch einmal um Ruhe bit-
ten. Die Gemüter sind erhitzt. Die Konzentration ist sehr stark 
strapaziert. Wer also dem Antrag des Abgeordneten Weis zu-
stimmt, den ich jetzt folgendermaßen interpretieren möchte, 
dem Präsidium wird praktisch hier die Entscheidung auferlegt, 
es möge prüfen, ob es angemessen scheint, eine Sondersitzung 
einzuberufen unter dem Gesichtspunkt, daß der Minister Stein-
berg entsprechende Urlaubspläne hegt. 

Kann man so verfahren? 

(Nein - Rufe und große Unruhe im Saal - allgemeine Heiterkeit) 

Wir haben jetzt eine sehr „schöne" Situation erreicht. Es gab 
drei ernstzunehmende Geschäftsordnungsanträge : vom Abge-
ordneten Kley, dann vom Parlamentarischen Geschäftsführer 
der PDS und dann vom Abgeordneten Weis. Ich bitte, die Ge-
schäftsordnungsanträge in dieser Reihenfolge vorzutragen. 

Dr. Kney (Die Liberalen): 

Herr Präsident! Angesichts der Tatsache, daß wir im Augen-
blick nicht in der Lage sind, darüber sachlich zu entscheiden, be-
antrage ich, das Plenum für fünf Minuten zu unterbrechen, da-
mit Herr Weis seinen Antrag schriftlich formulieren kann, ihn 
Ihnen vorgibt, so daß darüber beraten werden kann, und dann 
kann sauber abgestimmt werden. 

(Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Wer diesem Geschäftsordnungsantrag zustimmt, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Danke schön. Damit wäre die Sitzung für 
fünf Minuten unterbrochen. 

(Unterbrechung der Sitzung) 

Ich darf einen Konsensvorschlag des Präsidiums mitteilen. 
Das Präsidium hat entschieden, daß der Minister für Umwelt, 
Naturschutz, Energie und Reaktorsicherheit herbeigerufen 
wird. Das wird ungefähr 10 Minuten dauern. Danach setzen wir 
die Beratung fort. 

Ich stelle fest, daß damit der Geschäftsordnungsantrag der 
SPD gegenstandslos ist. 

(Unterbrechung der Sitzung) 

Ich schlage jetzt zur Klärung des Problems folgende Verfah-
rensweise vor. Ich würde zunächst den Abgeordneten von Rys-
sel bitten, seine Erklärung noch einmal zu wiederholen, damit 
Professor Steinberg ins Licht gesetzt wird. Danach würde ich 
Professor Steinberg bitten, als zuständiger Minister dazu Stel-
lung zu nehmen. Bitte schön. 

Von Ryssel (Die Liberalen): 

Herr Präsident! Herr Minister! Meine Damen und Herren! Ich 
wurde aufgefordert, die Erklärung noch einmal zu verlesen. Ich 
hatte hier zur Kenntnis gebracht, daß wir informieren wollten, 
daß heute in der Treuhandanstalt die Umwandlung von 40 Ener-
giebetrieben in eine Aktiengesellschaft durchgeführt wurde. Die 
kurzfristige Umwandlung wurde auf ausdrückliche Anweisung 
des Ministers für Umwelt, Naturschutz, Energie und Reaktorsi-
cherheit durchgeführt. Und der Treuhandanstalt abgegebene 
Zusicherungen, 

(Zurufe: Lauter!) 

daß vorliegende Einzelanträge, wie z. B. vom Kraftwerk Box-
berg, zur Bildung einer Kapitalgesellschaft positiv bearbeitet 
werden, wurden damit nicht eingehalten. Die Mitarbeiter des 
Kraftwerks Boxberg hatten dazu einen Beschluß mit überzeu-
gender Mehrheit gefaßt. Der Antrag wurde nach unserer Kennt-
nis heute von dem kurzzeitig ernannten Geschäftsführer des 
Kraftwerks Boxberg zurückgezogen. Wer hat ihn dazu legiti-
miert? Mit der heute durchgeführten Umwandlung wurde die 
Entflechtung der Energiekombinate verhindert. Die Fraktion 
Die Liberalen wertet ein solches Vorgehen als Vertrauensmiß-
brauch und fordert die Regierung auf, einem Vertragsabschluß 
mit der westdeutschen EVU erst nach Aufklärung dieser Vor-
gänge zuzustimmen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Moment, es gibt eine Anfrage dazu. Bitte schön, Abgeordneter 
Schulz. 

Schulz (CDU/DA): 

Herr Abgeordneter, eine Frage dazu. Sie haben hier eine Infor-
mation verlesen. Das Hohe Haus hat wohl das Recht zu erfahren, 
woher Sie diese Information haben und wie die bestätigt ist. 

(Von Ryssel, Die Liberalen: Von der Treuhandanstalt.) 

Dr. Goldhahn (CDU/DA): 

Herr Abgeordneter, haben Sie bei Ihrer Erklärung die Rege-
lungen des Treuhandgesetzes berücksichtigt, daß, wenn nicht 
bis zum 30.6. eine Umwandlung in Kapitalgesellschaften erfolgt 
ist, diese Umwandlung automatisch am 1. 7. passiert? Dann ver-
stehe ich Ihre Diskussion nicht, wenn Sie sich über eine Um-
wandlung aufregen, die vorher noch passiert. 

Von Ryssel (Die Liberalen) : 

Ja, Herr Goldhahn, genau das ist das Problem. Das war näm-
lich die Hoffnung der Boxberger, daß sie mit der automatischen 



Umwandlung ihre Aktiengesellschaft bilden dürfen. Aber das 
wurde heute mit dieser Aktion verhindert. 

(Vereinzelt Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön. Weitere Anfragen sehe ich nicht. Ich bedanke 
mich und würde Minister Steinberg bitten, dazu Stellung zu neh-
men. 

(Zuruf: Die verkaufen die letzten Blumentöpfe) 

Prof. Dr. Steinberg, Minister für Umwelt, Naturschutz, 
Energie und Reaktorsicherheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich muß diese Mit-
teilung erst einmal prinzipiell widerlegen. Es hat also kein Ver-
kauf von irgend etwas stattgefunden. Ausländische Verhand-
lungspartner waren nicht irgendwo am Tisch. 

(Starke Unmutsäußerungen - Zurufe: Ausreden lassen!) 

Darüber hatten wir eigentlich gestern gesprochen, dachte ich. 
Es hat heute in der Treuhand Verhandlungen zur Privatisierung 
gegeben, das heißt, genauer gesagt, nicht zur Privatisierung, 
sondern zur Umwandlung von einzelnen Betrieben, von acht 
Kohlehandelsbetrieben und von sieben Energiebetrieben in Ak-
tiengesellschaften auf der Basis des Treuhandgesetzes. Nichts 
weiter hat stattgefunden. 

(Von Ryssel, Die  Liberalen :Gesellschaft oder Gesellschaften?) 

Ich verstehe Sie akustisch nicht, wenn Sie nicht ans Mikrofon 
gehen. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

War das ein Geschäftsordnungsantrag, oder war das eine 
Wortmeldung? 

(Zuruf: Eine Wortmeldung, eine Frage an den Herrn Minister.) 

Wir haben zwei Wortmeldungen. Dr. Douffet war aber eher. 

Dr. Douffet (CDU/DA): 

Herr Minister, es handelt sich also um eine Umbildung in Ak-
tiengesellschaften, nicht, wie hier vorgetragen wurde, in eine 
Aktiengesellschaft. 

Prof. Dr. Steinberg, Minister für Umwelt, Naturschutz, 
Energie und Reaktorsicherheit: 

In eine einzelne jeweils; jeder Betrieb in eine Aktiengesell-
schaft. 

Vielleicht kann ich meinen Staatssekretär hinzuziehen, da ich 
nicht jedes Detail auf Zuruf hier beantworten kann. Ich bin jetzt 
aus meiner Arbeit wieder hierhergerufen worden und hatte kei-
ne Chance, mich vorher noch einmal zu informieren. Sie spra-
chen hier einzelne Kraftwerke an. Da muß ich Sie bitten, hier 
meinen Staatssekretär vielleicht zur fachlichen Konsultation zu-
zulassen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Es gibt weitere Anfragen aus den Reihen der SPD, und dann 
noch einmal Herr von Ryssel. 

Dr. Pa  u t z, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Energie und Reaktorsicherheit: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Information ist 
folgendermaßen: - Mein Name ist Pautz, ich bin der Staatssekre-
tär für Energie. 

(Starke Unruhe im Saal - Zurufe: Das ist ja unhöflich!) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

An dieser Stelle muß ich jetzt einschreiten. Also es kann nicht 
jeder kommen und gehen, wie er sich das denkt. Ich hatte eigent-
lich schon das Wort zu einer Anfrage der SPD erteilt, dann Herrn 
von Ryssel, und dann, bitte sehr, können Sie Ihre Erklärung ab-
geben. 

Dr. Matterne (SPD): 

Ich komme aus Weißwasser. Dort ist Boxberg. Das Kraftwerk 
Boxberg hat nach einer Urabstimmung am 25. Mai bei der Treu-
handanstalt den Antrag zur Gründung einer eigenständigen Ak-
tiengesellschaft gestellt. Ich frage jetzt ganz konkret, und ich bin 
heute bei den Kumpels, die werden mich danach fragen : Was ist 
ganz konkret aus diesem Antrag geworden? Dieser Antrag lag 
termingemäß vor. Es kann hier gar keine andere Frage geben. Es 
gibt dort gewählte Vertreter, ein Gremium, einen Rat für Ent-
flechtung. Und ich denke, dort ist der richtige Weg eingeschla-
gen worden. Sagen Sie uns jetzt bitte, wie dort der Stand ist. 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Abgeordneter von Ryssel, sind Sie bereit, im Moment mit Ihrer 
Frage zurückzutreten, damit wir das direkt beantworten? 

(Von Ryssel, Die Liberalen: Na klar!) 

Dr. Pa  u t z, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Energie und Reaktorsicherheit: 

Entschuldigen Sie bitte. Also hier zu dem Sachstand: Als ich 
die Funktion übernommen habe, gab es ungefähr 84 verschiede-
ne Varianten zur Bildung von Gesellschaften. Unter anderem 
hatte man auch dem Kraftwerk Boxberg, einem Großkraftwerk, 
die Frage gestellt: Möchtet ihr eine einzelne Aktiengesellschaft 
oder wie eh und je dem Kombinat Braunkohlekraftwerke zuge-
ordnet sein, oder wollt ihr mit Westdeutschen zusammengehen, 
oder wollt ihr mit der Braunkohle zusammengehen? 

Durch das Kollektiv wurde, insbesondere durch Einzelperso-
nen inszeniert, daß den Kollegen gesagt wurde: Bleibt doch ein 
Betrieb allein! Und jetzt muß ich die klare Wahrheit sagen : Diese 
Herren haben festgelegt - mit einigen Unternehmen der Bun-
desrepublik -, daß das Werk 1 und 2 stillgelegt werden, also damit 
die Hälfte der Werktätigen arbeitslos wird. 

(Unruhe) 

Sie hatten nicht abgestimmt, daß zu einem Großkraftwerk ein 
Braunkohlevertrag gehört, und sie hatten nicht abgestimmt, daß 
dazu eine Oberleitung gehört in die Marktwirtschaft, daß zum 
Schluß auch jemand den Strom abnehmen muß, also daß die Ket-
te von der Braunkohleerzeugung über die Verteilung bis zum 
kommunalen Netz geknüpft wird. 

Wir haben das dem Kollektiv dargestellt, allen Braunkohle-
kraftwerkern. Das heißt, wir haben einen Konsens gefunden, in 
dem klar und deutlich ist: Alle Kraftwerke des Kombinates 
Braunkohlekraftwerke gehen in eine Gesellschaft über. Auch 
dem Boxberger Kollektiv ist klargeworden, daß nur so, mit der 
Braunkohleindustrie zusammen, eine wirtschaftliche Braun-
kohleverstromung möglich ist. In dem Kollektiv habe ich selbst 
gesprochen, ich habe mit den Gewerkschaftsmitgliedern gespro-
chen usw. Aber hier haben offensichtlich einige Leute, die der 



Meinung sind, sie seien schon Aufsichtsratsvorsitzende und Ge-
schäftsführer - als solche haben sie sich schon deklariert -, jetzt 
Angst um ihre Funktion. Aber sie haben nicht an die Werktätigen 
gedacht und haben nicht daran gedacht, daß das ganze System in 
der Elektroindustrie funktionieren muß. Das ist die Ursache. 

Wir hatten in der vorigen Woche Konsens mit allen Großkraft-
werkserzeugern, und wir haben auf der Grundlage dieses Kon-
senses alle zu einer gemeinsamen Aktiengesellschaft (ohne 
Westdeutschland) umgeformt, eindeutig. Der Betriebsdirektor 
Herr Dr. Döscher ist selbst Mitglied des Vorstandes dieser ge-
meinsamen Aktiengesellschaft. Darin sind alle bekannten Kraft-
werke enthalten. Alle 15 Energiekombinate werden als einzelne 
Gesellschaften umgeformt, obwohl in der Koalitionsvereinba-
rung steht, es soll noch weiter entflechtet werden. Wir können es 
nicht machen jetzt im Winter; wir müssen eine stabile Stromver-
sorgung sichern. 

(Zurufe) 

Der Winter fängt für den Elektroingenieur im Mai an. Eh und 
je ist das so, wir machen jetzt die Wintervorbereitungen. Wenn 
wir jetzt die Netze auseinanderschneiden, haben wir ein Chaos 
im Winter. Aus diesem Grunde haben wir gesagt, das wichtigste 
ist die stabile Energieversorgung. Sie wissen, wir haben drei 
Jahre keinen Winter gehabt. 

So ist die Situation. Wir haben also nichts weiter gemacht als 
die vorhandenen Zustände stabilisiert. Es kann nicht jeder ma-
chen, was er will, sondern wir haben ganz klar das System, wie 
wir es bisher hatten, aufrechtzuerhalten versucht. 

(Beifall, vor allem bei der Koalition) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Danke schön, Herr Staatssekretär. Wir haben jetzt noch einen 
Geschäftsordnungsantrag und zwei Anfragen. Den Geschäfts-
ordnungsantrag würde ich vorziehen. 

(Zuruf: Ich wollte bei dem Geschäftsordnungsantrag sagen: 
Das sind Detailfragen. Wenn wir sie klären wollen, müssen wir 
die Vertreter des Kraftwerkes dabeihaben.) 

(Unverständliche Zurufe - Zuruf: Waren Sie heute bei der Bera-
tung dabei?) 

Das wird aber jetzt eine Frage und kein Geschäftsordnungsan-
trag. Sie hatten sich gemeldet zur Geschäftsordnung. Das ist 
kein Geschäftsordnungsantrag, das wird eine Anfrage, das ist 
eindeutig. Es gibt hier noch eine Wortmeldung, einen Geschäfts-
ordnungsantrag. 

(Zuruf von CDU/DA: Ich bitte im Namen der CDU/DA-Frak-
tion auf Grund der nun dargestellten Sachlage und da das vorhin 
etwas strittig dargestellte Problem gelöst ist, um das Ende der 
Debatte.) 

(Teils Beifall, teils Unmutsäußerungen) 

Es muß also über diesen Geschäftsordnungsantrag abge-
stimmt werden. 

(Frau Birthler, Bündnis 90/Grüne: Es lagen doch schon Wort-
meldungen vor!) 

Das war eindeutig ein Geschäftsordnungsantrag. Er hat sich 
so gemeldet, es war also eindeutig ein Geschäftsordnungsan-
trag. Wer dafür ist, daß die Debatte beendet wird... 

(Claus, PDS: Ich weise Sie aber auf eine Unkorrektheit hin. Pa-
ragraph 13 unserer vorläufigen Geschäftsordnung regelt, daß, 
wenn ein Tagesordnungspunkt aufgerufen ist, vor einem Ab-
bruch der Debatte und dem Abschluß der Debatte alle Fraktio-
nen gehört werden müssen.) 

(Beifall bei SPD, Bündnis 90/Grüne und PDS) 

Ich darf präzisieren und ins Gedächtnis rufen, wie wir über-
haupt in die Diskussion gekommen sind. Es war kein Tagesord-
nungspunkt, es wurde eine Erklärung gegeben. 

(Beifall bei CDU/DA) 

Und zu Erklärungen, das steht auch in der vorläufigen Ge-
schäftsordnung drin, gibt es normalerweise keine Aussprache. 

Es hat hierzu allerdings einen Geschäftsordnungsantrag ge-
geben und wir haben uns dazu verständigt. 

(Zuruf: Ich hatte eine Wortmeldung gut.) 

Wortmeldung wird durch Geschäftsordnung beantragt, und 
ich darf noch einmal präzisieren. Das war kein Geschäftsord-
nungsantrag, sondern eine Anfrage. Die Anfrage ist zurückge-
stellt worden, und wir haben den Geschäftsordnungsantrag von 
Dr. Kamm vorgezogen. Ich bitte jetzt, über diesen Geschäftsord-
nungsantrag abzustimmen. Und Sie setzen sich bitte wieder 
hin. 

Wer dafür ist, daß die Debatte abgebrochen wird, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Die Gegenprobe. - Ich denke, das ist ein-
deutig, wir setzen also die Aussprache weiter fort. 

(Beifall bei SPD, Bündnis 90/Grüne und PDS) 

Dann haben wir zwei weitere Anfragen. Jetzt geht es in der 
Reihenfolge weiter, Herr von Ryssel. 

Von Rys sel (Die Liberalen): 

Waren Sie heute bei der Beratung dabei? 

(Dr. Pautz, Staatssekretär: Nein, ich war nicht dabei, das war 
eine treuhänderische Tätigkeit, und es war entsprechend abge-
stimmt mit allen, die an diesem Vorgang ...) 

Dann bitte ich Sie, daß Sie Einsicht in das Protokoll nehmen. 
Dort ist die Lage zu dem Kraftwerk Boxberg bis zu dem heutigen 
Tag dargelegt. Das heißt, daß bis zum heutigen Tag auch in der 
Treuhandanstalt eindeutig der Antrag stand, als Einzelaktienge-
sellschaft zu gründen. Das steht im Protokoll. 

Dr. Pau t z, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Natur-
schutz, Energie und Reaktorsicherheit: 

Dann muß ich Ihnen folgendes sagen. Das Kraftwerk Boxberg 
hat von uns ein entsprechendes Protokoll bekommen. Wir waren 
an dem Prozeß dabei, und wenn Sie wollen, und das sage ich Ih-
nen definitiv, daß 2 000 Arbeitskräfte .. 

(Protestrufe und tumultartige Unruhe - Zwischenruf: Wir sind 
nicht mehr in der Planwirtschaft, Herr Staatssekretär!) 

Ich akzeptiere das. Wenn Sie wollen, daß das Kraftwerk Box-
berg ohne einen Vertrag nach unten zur Kohle und ohne einen 
Vertrag nach Abnahme der Energie eine selbständige Aktienge-
sellschaft wird, wenn Sie auch wissen, wie die Situation im Kraft-
werk Boxberg ist, dann würden Sie vielleicht diese Frage nicht 
so stellen. 

(Beifall bei CDU/DA - Frau Birthler, Bündnis 90/Grüne: Aber 
wer entscheidet denn hier?) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Bitte schön, eine Frage noch aus den Reihen der CDU/DA. 

(Kirchner, CDU/DA: Ich bitte um Aufklärung ...) 

Abgeordneter Kirchner, Moment, Moment. Das Präsidium hat 
entschieden, die beiden Wortmeldungen abzuarbeiten. Diese ei-
ne Anfrage und eine Anfrage von der SPD. Danach würde ich 
den Geschäftsordnungsantrag einordnen. 



Kirchner (CDU/DA): 

Der Geschäftsordnungsantrag geht vor. Wir befinden uns 
nicht in einer Abstimmung, sondern in einer Debatte, wobei ich 
anzweifle, daß das überhaupt eine Debatte ist. 

Ich bitte nämlich um Aufklärung, wo wir uns in der Geschäfts-
ordnung befinden. Wir haben gemeinsam festgestellt, es ist hier 
eine Erklärung abgegeben worden. Dies ist außerhalb der Tages-
ordnung ohne weiteres möglich, wenn das Präsidium dies zu-
läßt. 

Es ist weiterhin danach der Herr Minister herbeigerufen wor-
den. Dies ist sicherlich auch möglich, weil dies an keine weiteren 
Bedingungen geknüpft ist, sondern jederzeit möglich ist. 

Ich denke aber, daß das, was sich jetzt hier abspielt, ohne daß 
die Sache ordnungsgemäß auf die Tagesordnung gesetzt wird, 
nicht möglich ist. 

Also das heißt in Klartext: Wenn der Herr Staatssekretär und 
der Herr Minister keine weiteren Anfragen zulassen, dann ist die 
Debatte hier zu Ende, ohne weiteres. 

(Heiterkeit beim Bündnis 90/Grüne) 

Es bleibt dem Hohen Hause unbenommen, die Sache selbst als 
selbständigen Tagesordnungspunkt auf der nächsten Sitzung 
oder wann auch immer auf die Tagesordnung zu setzen. Aber 
jetzt besitzt die Sache hier im Hause keine Rechtsgrundlage. 

(Beifall, vor allem bei CDU/DA) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder:  

Die Darstellung ist völlig korrekt und findet meine Zustim-
mung. Ich hatte das vorhin schon gesagt. 

(Starke Unruhe) 

Ruhe bitte! Dieses Problem, das wir im Moment diskutieren, 
ist kein selbständiger Tagesordnungspunkt. Ich habe vorhin 
noch einmal dargestellt, wie wir uns hineinverstrickt haben. 

Jetzt haben wir den Sachstand: Wir sind mitten in der Aus-
sprache. Wir hatten auf Antrag der CDU abgestimmt, daß die 
Aussprache beendet wird. Das ist abgelehnt worden. Jetzt würde 
ich vorschlagen, die zwei Wortmeldungen, die noch da waren, 
abzuarbeiten und danach die Aussprache bzw. die Diskussion zu 
beenden. 

Es gibt aber vorab noch einen Geschäftsordnungsantrag vom 
Abgeordneten Weiß. 

Weiß (Bündnis 90/Grüne): 

Ich stelle einen Geschäftsordnungsantrag zur Beendigung der 
19. Tagung und zur Einberufung einer Sondertagung für 
18.10 Uhr. 

(Starker Beifall und große Heiterkeit, vor allem bei 
Bündnis 90/Grüne und PDS) 

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Schmieder : 

Gibt es zu diesem Geschäftsordnungsantrag Wortmeldungen? 
- Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann möchte ich diesen 
Geschäftsordnungsantrag zur Abstimmung bringen. 

Wer dafür ist, 18.10 Uhr eine Sondersitzung einzuberufen, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Die Gegenprobe bitte? - Das ist 
eindeutig. 

(Beifall bei SPD, PDS und Bündnis 90/Grüne) 

Damit wird so verfahren. 

Ende der Tagung: 18.08 Uhr 
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